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Geneigter Leser, verehrte Leserin! 
 
Die Ihnen vorliegende Beschreibung aus dem Berufsalltag eines deutschen 
Flugverkehrsleiters während der Zeit des Kalten Krieges wird Sie in eine Zeit 
zurückführen, die im Vergleich zu heute ein verändertes Arbeits- und Lebensumfeld 
schildert. 
 
Damals bestand die BRD nur aus Westdeutschland. Stationierungsstreitkräfte aus den 
USA, Grossbritanniens, Kanadas und Frankreichs bestimmten das Geschehen im 
Hintergrund. Die ungestüme Nachfrage begann das deutsche Wirtschaftswunder 
anzuheizen. Autos und Telefon waren noch kein Allgemeingut. Man kommunizierte per 
Briefpost. „Tourismus“ im heutigen Verständnis steckte noch in den Anfängen. Und 
den Urlaub verbrachte man noch in Deutschland oder im benachbarten Ausland. Man 
hatte einen Bundeskanzler namens Adenauer, der versuchte, Deutschland wieder einen 
Platz unter den westlichen Demokratien zu verschaffen. Die verheerenden 
Kriegsauswirkungen verschwanden langsam. Öffentliche Ämter waren nach den herben 
Menschenverlusten des letzten Krieges meist noch mit Kriegsamtsinhabern besetzt, von 
den Schulen bis hoch in die Behörden - man war noch altvernetzt. Auch wollte man 
Karriere machen. Man passte sich an und folgte oft dem alten spiessigen Vorbild „Nur 
nicht Aufmucken“. 
 
Soviel zum Umfeld, in dem ich meine Berufslaufbahn begann. Hochmotiviert und in 
gutem Glauben einen Beitrag zur Flugsicherheit im damals gerade aufgekommenen 
zivilen Luftverkehr leisten zu können trat ich den Dienst an. Der geneigte Leser kann 
miterleben, was daraus wurde. Diese Schilderung der Geschehnisse soll keine 
Kollegenschelte sein, obwohl einige dies verdient hätten. Ich versuche, mich primär auf 
die erlebten rein sachlichen Missstände zu konzentrieren. Auch sieht die Weisheit des 
Alters so manche vergangenen Ereignisse heute aus einem anderen Blickwinkel und 
dieser Bericht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es geht mir darum, dem 
Leser die Umstände, Bedingungen und Arbeitsweise zu vermitteln, die den Beruf 
damals für mich prägten. Sicherlich haben nicht bei allen Arbeitsstellen in der 
Flugsicherung solch dramatische Zustände geherrscht. Der Bericht ist daher subjektiv 
bezogen auf meine Arbeitsstellen und meine persönlichen Erfahrungen im eigenen 
beruflichen Umfeld. Man möge daraus lernen, wie man Flugsicherung nicht leisten 
sollte. 
 
Um das Verständnis für die vor und während des Krieges vorausgegangene 
Entwicklung zu erleichtern, schliesst an diesen ersten Teil der persönlichen Erfahrungen 
ein zweiter Teil mit der Schilderung der Entwicklung des Verkehrsdienstes 
Flugsicherung in den zehn darauffolgenden Jahren unter den Siegermächten an. Details 
über die Entwicklung dieser Zeit und den darauf folgenden zehn Jahren nach 
Kriegsende unter den Besatzungsmächten sind in zwei separaten Dokumentationen zur 
Entwicklung der Flugsicherung zwischen 1919 und 1955 zu finden. 
 
Frank W. Fischer 
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TEIL I  
Berufsbild eines deutschen Fluglotsen 

1957 - 1984 
 

Die Geschichte eines ungewöhnlichen Berufsverlaufs während der Zeit des Kalten Krieges 
 

 
1 

 
VORWORT 

 
Warum ein Bericht über einen Beruf aus einer Zeit in der es kaum Festnetz-Telefonanschlüsse 
gab, Mobil-Telefone unbekannt waren, Deutsche erst seit kurzem wieder fliegen durften, EDV 
ein unbekannter Begriff war, Radar eine rein militärische Sache und Turbo-Jet Flugzeuge 
gerade erst zum Einsatz kamen? 
 
Es handelt sich um den „Air Traffic Controller“ oder Flugverkehrsleiter, in Deutschland 
Flugsicherungslotse oder Fluglotse, in der Schweiz Flugverkehrsleiter und in Österreich 
Flugkontrollleiter genannt, der einzige Beruf der im Nachkriegsdeutschland, einem geteilten 
Land, nach rein internationalen Vorschriften und in englischer Sprache ausgeübt wird, schon 
seit der Zeit als es noch gar keine BRD und auch keine DDR gab. Es war die Zeit ab 1945 als es 
nur Militärregierungen gab; eine amerikanische, eine britische, eine französische und eine 
sowjetische. 
 
Der zum Luftverkehrsdienst „Flugsicherung“ gehörende Beruf des Fluglotsen zur Ausübung der 
Flugverkehrskontrolle (Air Traffic Control) war ein damals in Deutschland unbekannt 
gewordener Beruf, obwohl er bis 1939 bereits unter der Bezeichnung Flugleiter entstanden war. 
 
Neue, in den 1950’er Jahren entstehende Behörden und die Öffentlichkeit wussten über die 
Vorkriegsentwicklung hierzu nichts mehr. Es waren inzwischen mehr als zehn Jahre vergangen, 
in denen die Zuständigkeit hierüber ausschliesslich beim deutschen Militär und ab 1945 bei den 
Siegermächten lag. Das galt auch noch für die folgenden Jahre ab 1949.  
 
Zu dieser Zeit bestanden zwei deutsche Staaten, die Bundesrepublik Deutschland BRD im 
Westen und die Deutsche Demokratische Republik DDR im Osten. 1955 hatten die 
Siegermächte des 2. Weltkriegs der 1949 gegründeten BRD wieder die „volle“ Souveränität 
übertragen, allerdings nur am Boden. In Angelegenheiten der Lufthoheit durfte sie ihre 
Souveränität nur beschränkt ausüben. Über diese entschieden weiterhin die nun 
Stationierungsstreitkräfte genannten Siegermächte. Da ich zur BRD gehörte, beschränkt sich 
dieser Bericht auch nur auf meine Erlebnisse und Erfahrungen auf Westdeutschland. 
Bestimmend für die erlebte Entwicklung in den folgenden 25 Jahren waren die Vorbehalte, 
Bedingungen und Forderungen der alliierten Luftwaffen im Rahmen der NATO und die der 
1956 neu errichteten Deutschen Luftwaffe unter der Bundeswehr. Alle verteidigten ihre 1945   
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erworbenen und 1957 noch gegebenen Rechte zur freien Bewegung im gesamten westdeutschen 
Luftraum. Das Bestehen auf diesen Rechten durch die britischen, amerikanischen, kanadischen 
und französischen Luftwaffen und ab 1956 auch durch die Deutsche Luftwaffe sollte 
erheblichen negativen Einfluss auf die Entwicklung der ab 1953 entstandenen neuen deutschen 
Flugsicherung haben. 
 
Beeinflusst wurde diese Entwicklung durch die zum Einsatz kommenden neuen Turbo-Prop und 
Turbo-Jet Verkehrsflugzeuge. Sie waren schneller, flogen in grösseren Höhen und weiter, waren 
grösser und schwerer und verkehrten auf einer geringeren Zahl für ihren Betrieb geeigneten 
Flughäfen. Alle diesen neuen Anforderungen veränderten die damalige Luftraumstruktur und 
das internationale Regelwerk der Flugverkehrskontrolle. 
 
Im zweiten Teil gibt dieser Bericht Aufschluss über die Vorkriegsanfänge und die Entwicklung 
ab 1945. Wie schon vor 1939 konnten sich die im Flugzeug Reisenden kaum vorstellen, unter 
einer vom Boden ausgeübten „Flugleitung“ zu reisen. Man ging davon aus, dass der 
Flugkapitän, dem man sich unbekannterweise anvertraut hatte, der allein über den Flugablauf 
Bestimmende sei. Es war kaum vorstellbar, dass ein „Flugleiter“ am Boden die Flüge per 
Sprechfunk leitete und untereinander staffelte, um Kollisionen zu vermeiden.  
 
Wer sollten diese Flugleiter sein, die diese Aufgabe erfüllten und solche Vollmacht besassen? 
Wer und wo waren sie? An den Flughäfen sah man ohnehin nur immer den Kontrollturm. 
Warum sollte ein Pilot auch während des Fluges zwischen Start und Ziel deren Anweisungen 
befolgen müssen? Auf diese und ähnliche Fragen wird dieser Bericht auch dem laienhaften 
Frager Antwort geben. Was aus den Anfängen ab 1945 entstand, berichte ich als Zeitzeuge aus 
eigener Anschauung aus 27 Jahren Tätigkeit zwischen 1957 und 1984 als Flugleiter in der 
Flugverkehrskontrolle. 

Wie kam ich zu diesem Beruf ? 
 

1957 schloss ich einen Lehrvertrag mit der Mineralölgesellschaft ARAL zur Ausbildung als 
Ölkaufmann, löste diesen allerdings noch vor Antritt der Lehre, um mich als Flugverkehrsleiter 
(Flugsicherungs-Lotse/Fluglotse = Flugleiter) bei der Bundesanstalt für Flugsicherung (BFS) an 
der Fachhochschule für Flugsicherung in München ausbilden zu lassen. Über dieses Berufsbild 
wusste ich damals noch gar nichts. 
 
Die Flugsicherung mit dem Beruf des Flugleiters in der Flugverkehrskontrolle war ein damals 
unbekannter deutscher Beruf, obwohl er sowohl in Deutschland als auch in den USA schon in 
den 1920’er Jahren mit der gleichen Bezeichnung entstand. Schon in der Zeit vor 1945 waren 
die Flugleiter im Rahmen der Flugbewegungskontrolle und Staffelung zur Vermeidung von 
Zusammenstössen ermächtigt worden, den Piloten diesbezügliche Anweisungen zu erteilen. 
Diese Vollmacht zum Eingriff in den Flugverlauf schien ausschliesslich beim Piloten zu liegen. 
Behörden, Flugpassagiere und Öffentlichkeit wussten über diese Entwicklung fast nichts, denn 
in den zehn zurück liegenden Jahren oblag diese Zuständigkeit ausschliesslich den 
Siegermächten. Arbeitsämter konnten darüber noch 1957 keine plausible Auskunft geben. Man 
konnte sich schlichtweg nicht vorstellen, wie ein Flugleiter am Boden die Flüge, und schon gar 
nicht ausländische, auf Strecke per Sprechfunk in Englisch leitete und untereinander staffelte. 
Eine solche Bevollmächtigung des Flugleiters gegenüber den Piloten von zivilen oder 
militärischen Flügen jedwelcher Nation schien auch nach dem Krieg im deutschen Luftraum 
unvorstellbar. 
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Als erstes hatte ich mich einer theoretischen und praktischen Eignungs- und Auswahlprüfung 
bei der Zentralstelle in Frankfurt/Main zu unterziehen. Nachdem ich, damals noch minderjährig, 
diese bestanden hatte wurde ich als Angestellter in einen Ausbildungsvertrag übernommen. 
Diese gesamte Ausbildung sollte etwa drei Jahre dauern. Nach dem Erwerb einer ersten 
Arbeitsplatzzulassung war die Übernahme in ein festes Anstellungsverhältnis vorgesehen. Bis 
dahin erhielt man nur eine Ausbildungshilfe. 
 
Die Zentralstelle der Behörde hatte bis in die späten 1980’er Jahre ihren Sitz in Frankfurt/Main 
gegenüber dem zerstörten Opernhaus, sodann für einige Jahre in Offenbach am Main bevor sie 
1993 aufgelöst und als staatliche GmbH unter dem Namen Deutsche Flugsicherung mit Sitz in 
Langen weitergeführt wurde. Die Aussenstellen für den Flugsicherungsbetrieb befanden sich 
ausschliesslich an den internationalen Verkehrsflughäfen Westdeutschlands. 
 
Traf ich zufällig auf ehemalige Schulkameraden und wurde gefragt, was ich denn nun so tue 
und erwiderte, dass ich in der Ausbildung bei der Flugsicherung sei, so hörte ich oft genug „Das 
ist ja toll, bist Du bei der Allianz?“. Sagte ich, ich sei in Ausbildung zum Flugleiter folgte meist 
der Schluss auf Flugbegleiter und ob ich da viele Stewardessen sähe, denn die waren damals bei 
uns jungen Männern begehrt, oder man dachte an die Einwinker auf dem Flughafenvorfeld. 
Aber das war nicht verwunderlich, denn unsere Anzahl war klein. 

 

  
2 - Zentrale der Bundesanstalt für Flugsicherung Frankfurt/Main, errichtet in 1953 und inzwischen verschwunden 

 
Meine berufliche Ausbildung bei der BFS begann am 1. April 1957 mit beruflicher Einweisung 
bei der Flugsicherungsstelle am Flughafen Nürnberg und ab Mai des gleichen Jahres mit einer 
halbjährlichen Grundausbildung am Flughafen München mit einem Dutzend anderer 
Teilnehmer in Navigation, Flugmeteorologie, Luftrecht, Flugsicherungstechnik, 
Luftfahrzeugkunde, nationaler und internationaler Flugsicherungsvorschriften und Richtlinien 
für die Flugverkehrskontrolle, Staffelung von Flügen und deren Bewegungslenkung.  
 
 
 
 
 
Die Ausbildung war lediglich auf die neue deutsche zivile Zuständigkeit ausgerichtet. Frauen 
waren für diesen Beruf noch nicht zugelassen. Der Lehrstoff richtete sich nach den Vorschriften 
der Internationalen Zivil Luftfahrt Organisation - ICAO, einer UN-Unterorganisation mit Sitz in 
Montreal (Kanada) und dem Europa Regionalbüro in Paris. Die Bundesrepublik war im Vorjahr 
auf Forderung und zu den Bedingungen der Alliierten Hohen Kommission der drei westlichen 
Alliierten Siegermächte wegen Errichtung einer deutschen Flugsicherungsbehörde Mitglied der 
ICAO geworden. Der Unterricht erfolgte zum Teil in Englisch. Die Ausbildung in   
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Aeronautischer Telekommunikation schloss damals sogar noch die Befähigung zum Tastfunk 
mit ein. Man musste den Morse-Kode erlernen. Im Abschluss war der Erwerb des 
Internationalen Allgemeinen Flugfunksprechzeugnisses AZF enthalten und man war im Besitz 
einer Lizenz für die Flugverkehrskontrolle nach Richtlinien der ICAO. 
 
 
 
 
 
 
 
Verwunderung bei meinen Kollegen und mir lösten die anfangs veröffentlichten BFS - 
Auswahlkriterien für Bewerber für den Beruf des Flugleiters aus. Sie umfassten 
Auffassungsgabe & Entschlusskraft, Urteilsvermögen & Verantwortungsbewusstsein, 
Konzentrationsvermögen & Aufmerksamkeitsteilung, Raum-Zeit-Denken, Voraussicht, 
Gedächtnis, Sprachgewandheit, Begabung für die englische Sprache, technisches Verständnis, 
Begabung zur Navigation, Meteorologie und fliegerische Kenntnisse, Takt, Gepflegtheit, 
ausgeglichenes Temperament, sowie die körperlichen Voraussetzungen nach ICAO Anhang 1 
(Personnel Licensing). 
 
Schon in den ersten Jahren während der Ausbildung im praktischen  ATC – Betrieb der BFS 
wurden zusätzliche Beurteilungskriterien wie z.B. zum Arbeitstempo, Reaktionsvermögen, 
Verantwortungsgefühl, Beherrschung der englischen Sprache und zur Persönlichkeit, wie 
Erscheinung, Umgangsformen, Dienstauffassung, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Kontakt-
fähigkeit, Merkfähigkeit, Sorgfalt, Klarheit des Denkens und Belastbarkeit angewandt.  
 
Dem “Coach” wurde darüber hinaus auferlegt, auf die Gestalt, Haltung, Kleidung, die seelische 
und körperliche Entwicklung, die Charaktereigenschaften, wie Temperament, Aktivität, 
Denkfähigkeit, Anstelligkeit und Geschicklichkeit, das Arbeitsinteresse, den Fleiss, die 
Ausdauer, Umsicht, Sauberkeit, Ordnung und Gewissenhaftigkeit seines “Trainee’s” zu achten, 
und zusätzlich sein Augenmerk noch auf das soziale Verhalten, wie Umgangsformen, 
Kameradschaftlichkeit, Hilfsbereitschaft, das Benehmen und Verhalten zu Vorgesetzten und 
Kollegen zu richten. Man schien viel Zeit zu haben, vergangene militärische Ausbildung 
zugrunde gelegt zu haben und alles beurteilen und kategorisieren zu wollen; heute unvorstellbar. 
 
Zu meiner Überraschung wurde auch noch ein Überbleibsel aus der Zeit vor 1945 und auf dem 
Luftverkehrsgesetz von 1936 beruhend bei der Einstellung in den Flugsicherungsdienst bis 1960 
in unseren Dienstausweisen für Flugleiter vermerkt. Dort war für die Polizeikräfte aufgeführt, 
dass dem Inhaber jederzeit freies Geleit zu gewähren sei. Der Hinweis beruhte auf der weiterhin 
bestehenden Funktion luftpolizeiliche Verfügungen zu erlassen und diesbezügliche 
Anweisungen zu geben; in anderen Worten per Gesetz waren die Flugleiter weiterhin 
gleichzeitig Luftpolizisten, vor 1945 als Flugwacht bzw. Flugwache bezeichnet.  
 
Ein neues LuftVG wurde erst 1959 wieder verabschiedet. Daher verschwand der Hinweis 
hierauf in den ab 1960 ersatzweise ausgestellten Dienstausweisen, obwohl diese Ermächtigung 
weiter Gültigkeit behielt. Denn die vom Flugleiter zu erteilenden Flugverkehrskontrollfreigaben 
und Anweisungen beruhen auf dieser Grundlage. Somit änderte sich die offizielle Bezeichnung 
des Berufs in Westdeutschland nun auch von Flugleiter in Flugsicherungs-Lotse, da dieser seine 
Aufgaben alleinverantwortlich auszuüben hatte. 
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Lufträume und Flugregeln 
 

Die damals bestehende Luftaumaufteilung und einige grundsätzliche Flugregeln, die 1953 von 
den Stationierungsstreitkräften und 1956 von der Internationalen Zivil Luftfahrt Organisation 
ICAO übernommen worden waren, dienen der Erwähnung. Flüge durften nach Sichtflugregeln 
(VFR) oder Instrumentenflugregeln (IFR) durchgeführt werden; IFR Flüge lobenswerterweise 
nur in kontrolliertem Luftraum und somit immer unter Flugverkehrskontrolle (ATC). 
 

 
3 - Die ab 1958 gemäss ICAO (FIR vs. UIR) bzw. Januar 1960 geltende Luftraumstruktur 

 
Der Luftraum Westdeutschlands war in die Fluginformationsgebiete (FIR) Hannover, Frankfurt 
und München aufgeteilt. Derjenige Ostdeutschlands bestand nur aus einer FIR, Berlin. Die 
Kontrollzone Berlin, verbunden durch drei Korridore nach Westen, war hiervon ausgenommen. 
In die drei westlichen FIR war kontrollierter Luftraum in Form von Kontrollbezirken (CTA) 
eingebettet; und in diese wiederum zivile und militärische Nahverkehrsbereiche (TMA) um die 
Verkehrsflughäfen und Gruppen von Fliegerhorsten herum. Um alle Flughäfen und Flugplätze 
mit IFR-Verkehr waren Kontrollzonen eingerichtet. Im übrigen unkontrollierten Luftraum 
wurde nur Alarm- und Fluginformationsdienst ausgeübt; im kontrollierten Luftraum zusäztlich 
Flugverkehrskontrolldienst FVK (Air Traffic Control Service ATC), früher Flugsicherungs-
Kontrolldienst FSK genannt. Das waren die Zuständigkeitsbereiche für Flugverkehrsdienste 
(ATS) der 1953 gegründeten Bundesanstalt für Flugsicherung (BFS). Die an den Flugplätzen 
der Allgemeinen Luftfahrt ausgeübten Flugsicherungsdienste, Alarmdienst und heute Flugplatz-
Informationsdienst AFIS kamen unter die Zuständigkeit der Länder-Luftämter.  
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Bei Übernahme der Zuständigkeit für die Flugsicherung und insbesondere der 
Flugverkehrskontrolle bestand 1953 für die Kontrollbezirke CTA in den FIR noch keine 
Obergrenze. Dies änderte sich im Februar 1954 als die Alliierte Hohe Kommission als 
Obergrenze für den unteren Luftraum 19.500 Fuss (6100 m) festlegte. Dies konnte geschehen, 
da die 1949 entstandene Bundesrepublik noch keinerlei Lufthoheit besass. Damit ging der 
Flugverkehr in 20.000 Fuss und darüber die BRD mit der BFS praktisch nichts mehr an. Alle 
drei FIR und CTA endeten vertikal in 19.500 Fuss. Darüber bestand jetzt gleichermassen 
„Niemandsland“ und die alliierten Luftwaffen-Einheiten sowie die damals noch recht 
rudimentäre Luftverteidigung der NATO konnten sich dort frei bewegen. Dieser Zustand 
bestand für den oberen Luftraum in Nord- und Süddeutschland noch bis Januar 1960. 
 

 
4 - Die FS-Streckenstruktur im unteren Luftraum mit mil. Nachttiefflugstreckennetz   
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Mit Aufbau der neuen Deutschen Luftwaffe und Verstärkung der NATO Einheiten entstanden 
jetzt auch ein Tiefflugstreckensystem und Übungsgebiete für Tag- und Nachtbetrieb. Am Tage 
wurden diese Strecken in 250 Fuss (75 m) und bei Nacht in 1000 Fuss (300 m) Höhe über 
Grund beflogen. Es wurde laut in Deutschland und in den Übungsgebieten sogar sehr laut. 

 
Ausbildung 

 
Wenn die theoretische und praktische Ausbildung zum Flugleiter bei den Dienststellen des 
Alli ierten Zivil Luftamtes - CAB in der Bi- und dann Trizone nur drei bis neun Monate in 
Anspruch genommen hatte, änderte sich das ab 1953 durch die weiter gefasste und gründlichere 
theoretische Ausbildung unter der neuen FS-Behörde und die anschliessende praktische 
Ausbildung vor Ort auf eine Dauer bis zu drei Jahren. Bewerber mussten nun nicht mehr zuvor 
als Piloten, Funker, Navigatoren oder Flugleiter gearbeitet haben, denn es hatte ja eine 
achtjährige Unterbrechung dieses Berufs gegeben. Auch bestand das alliierte Verbot zur 
Betätigung jeglicher Art in der Luftfahrt noch weiterhin. 
 
Die Grundausbildung dauerte nun sechs Monate und die folgenden Weiterbildungskurse jeweils 
zwei bis drei Monate. Vernachlässigt wurde ab 1953 die Ausbildung in „Aeronautical English“, 
da die neue Behörde ja Deutsch sprach, und bis auf wenige Ausnahmen kein Englisch. Alle 
Betriebsverfahren, -anordnungen und -anweisungen waren auf der Grundlage der 
internationalen Flugsicherungsregeln und Empfehlungen der ICAO und des zuvor zuständigen 
Alliierten Zivil Luftamtes CAB in Englisch gehalten. Dies sollte sich in Zukunft als Nachteil 
erweisen. Der Lehrstoff zu den Flugregeln und der Flugverkehrskontrolle (Air Traffic Control - 
ATC) richtete sich ohne Ausnahme nach diesen zwischen 1947 und 1951 international in Kraft 
getretenen Richtlinien der ICAO, deren Texte damals ausnahmslos nur in den drei 
internationalen Luftfahrtsprachen, Englisch, Französisch und Spanisch, zur Verfügung standen; 
bis auf die ICAO Anhänge 2 (Luftverkehrsregeln) und 14 (Flughäfen). Am Einsatzort mussten 
nun an allen dort betriebenen Arbeitsplätzen Zug um Zug örtliche Zulassungen erworben 
werden. Man begann mit den Arbeitsplätzen „AFTN TTY Fernschreibstelle“, „A/G 
Bodenfunkstelle“ und „FDA Flugdatenbearbeitung“, gefolgt von „A-TWR Flugplatzkontrolle“, 
„B-APP Anflugkontrolle“ und „C-ACC Bezirkskontrolle“, je nach Dienstort. 
 
Den Lernenden war damals noch nicht bewusst, dass ihre Ausbildung eine 
Fachhochschulausbildung darstellte. Diese Tatsache wurde erst durch eine Klage Mitte der 
1980’er Jahre offiziell bestätigt und resultierte in Nachdiplomierungen. Die zuvor eingeführte 
neue Personalausbildungs-Verordnung des Bundes sah eine weiter gefasste Ausbildung vor, als 
dies in den zwei Jahrzehnten zuvor gegeben war. Aber da in den vorherigen Folgeseminaren 
zusätzlich auch Verwaltungsrecht gelehrt wurde, bekamen die Antragsteller später Verwaltungs-
Betriebswirtschafts-Diplome ausgestellt. Anspruch hierauf hatten nur die FS-Betriebsdienst-
Angehörigen in der Flugverkehrskontrolle, nicht aber die FS-Techniker. Allerdings berechtigte 
diese Nachdiplomierung nicht zur Aufnahme eines Studiums an einer Universität. Was das 
Ganze ausser einem „quasi-akademischen“ Titel gebracht hat, ist mir nie ersichtlich geworden. 
 
Wer gehofft hatte, dass das junge Nachwuchspersonal nicht immer brav tun würde, was ihre 
Vorgesetzten so alles getan oder geduldet haben wollten, der irrte sich. Trotz der risikoreichen 
Tätigkeit des Flugleiters und der damit verbundenen Verantwortung und Haftung schien die 
Erhaltung des Arbeitsplatzes Vorrang zu haben. Es wurde viel zu selten gegen unsichere 
Verfahren und Regeln protestiert, was dazu führte, dass solche Risiken oft über ein Jahrzehnt 
lang in Kraft blieben und angewendet wurden. Allerdings brachten auch die wenigen bei der   
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Behördenleitung direkt vorgebrachten Beschwerden und Vorwürfe keine Abhilfe. Der Beispiele 
hierfür gäbe es viele. Aber diese sollen nicht Gegenstand dieser Geschichte sein. 
 

 
5 - BFS/ICAO ATC Lizenz mit US-Erweiterungen 

 

 
6 - BFS/ICAO Lizenz mit US-Erweiterungen 

 

 
7 - Internationales Flugfunk-Sprechzeugnis der Deutschen Bundespost 
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Flughafen Nürnberg und FS-Schule München 1957 
 

Nun war es soweit. Ich erschien am neuen 1955 eröffneten Flughafen Nürnberg zur anderthalb 
monatigen Einweisung in die Flugsicherungsdienste zusammen mit etwa 20 anderen Anwärtern 
zur Ausbildung als Flugleiter. Ich wohnte in Untermiete am Stadtrand von Nürnberg und konnte 
den neuen Flugplatz zu Fuss über den aufgelassenen alten Nürnberger Industrieflughafen 
erreichen. So spazierte ich bei herrlichem Wetter etwa 2 km durch Felder und Wiesen und sah 
der Zukunft gelassen entgegen. 
 

   
8 - Im Kontrollturm Nürnberg 1957    9 - Auf dem Nürnberger Flughafen-Vorfeld 

                           mit Air France von Paris nach Berlin 

 
9.1 - Eine frühe, aber sinnvolle Erkenntnis 

 
In Nürnberg kam ich nun zum ersten Mal mit Flugzeugen in Kontakt. Noch flogen Nürnberg 
nur wenige Fluggesellschaften an, so wie u. a. die neue Lufthansa, Pan American Airways, Air 
France und Britsish European Airlines, von denen die letzten drei den Flugverkehr nach Berlin-
Tempelhof bestritten. Die Flugplatzkontrolle wurde ausschliesslich von zivilen BFS - 
Flugleitern durchgeführt. Flugverkehr von den anderen im Nürnberger Nahverkehrsbereich 
TMA gelegenen US-Armee Flugplätzen wie Roth, Erlangen, Herzogenaurach, Ansbach usw. 
wurde von Nürnberg geleitet. Frachtflüge und Flüge der Allgemeinen Luftfahrt waren damals 
noch selten. 

 

Nach dieser groben Einweisung in die Organisationsstruktur der Behörde und regelmässigen 
Besuchen auf dem Kontrollturm folgte die Versetzung zur Flugsicherungsschule an den 
Flughafen München, dem heutigen Münchner Messegelände in Riem. Zusammen mit 14 
weiteren Anwärtern wurde ich dem Lehrgang für den Flugsicherungskontrolldienst (ATC) FSK 
V11 zugeteilt.   
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10 - Die Teilnehmer des ATC-Kurses FSK V 11 in München, Mai bis November 1957 

 

Dieser Lehrgang endete nach sechseinhalb Monaten im November 1957 und die Teilnehmer 
wurden auf die verschiedenen Flughäfen zur praktischen Ausbildung vor Ort verteilt. Zu meiner 
Enttäuschung sandte man mich nicht nach Frankfurt/Main sondern nach Hamburg; mein erster 
Dienstflug mit einer Convair Metropolitan 340 im November 1957. Ansonst reiste man damals 
als Flugleiter entweder mit der Bahn oder dem Fahrrad. Von Motorrädern träumte man. 
Automobile gehörten noch zu unerreichbaren Traumzielen. Ich kaufte eine Schreibmaschine auf 
Raten. 
 

 
11 - Der FSK V11 Kursleiter Gerlach mit seinen Schülern 

 
Bis auf einen bereits älteren Kollegen aus Österreich waren alle Deutsche. Lehrgangsleiter 
wurde ein Herr Gerlach, ein sehr symphatischer Mensch. Schulsäle, Übungsräume für TWR, 
APP und ACC und Unterkunft befanden sich damals anfangs noch im alten in den 1930’er 
Jahren errichteten Hauptgebäude. Von meinem Zimmer schaute ich direkt auf die Flugzeuge auf 
dem Vorfeld.  
 

    
12 - Das Rollfeld-Modell für praktische Übungen zur Flugplatzkontrolle   
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 13 - TWR Kontrollturm Mockup FSS München          14 -  Flughafen München-Riem mit ASR-3 Radar 
 

München-Riem hatte zwei parallele Pisten, eine davon mit Grasnarbe. Vor Inbetriebnahme des 
Flughafens Riem wurde der Flugverkehr noch am Flughafen Oberwiesenfeld in der Stadt 
abgewickelt. Von Riem zum Flugplatz Oberwiesenfeld, welcher damals auch noch in Betrieb 
war, machte ich überhaupt meinen ersten Flug mit einer Piper Colt. Das Oberwiesenfeld wurde 
später 
 

  
 15 - München-Riem Terminal 1957    16 - Blick aus meinem Zimmer im Terminal 
 

zum Olympia Gelände für die 1972’er Olympiade. Ein direkter Nachbar zu Riem war der 
militärische Flugplatz Neubiberg am Rande der Stadt, nun von der neuen Deutschen Luftwaffe 
betrieben. Hier in München herrschte bereits mehr Verkehr als in Nürnberg und das rege 
Treiben lockte bei schönem Wetter zu allen Zeiten viele Zuschauer an.  
 

   
            17 - Terminal innen links                 18 - Terminal Frontseite               19 - Terminal innen rechts 
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Die Haupthalle im alten Terminal, heute alleinstehendes Gebäude unter Denkmalschutz, war im 
klassizistischen Stil in den 1930’ Jahren errichtet und machte den Eindruck einer grossen 
Hotelhalle. 

Flughafen Hamburg 1957/58 
 
Am Flughafen Fuhlsbüttel, meinem dritten Airport, begann meine praktische Ausbildung in 
Flugplatz- und Anflugkontrolle (Aerodrome Control - TWR und Approach Control - APP). 
Hamburg als Stadt hatte seine Reize mit internationalem Hafen, Binnen- und Aussenalster, einer 
U-Bahn und grossstädtischem Betrieb. Es roch regelrecht nach Internationalität und 
Freizeitaktivitäten. Diese beschränkten sich damals auf Hafenbesuche, Kinos und Tanzcafes. 
Eine Unterkunft musste man sich selbst besorgen. Ich landete endlich mit zwei meiner Kollegen 
in einer Flüchtlings-Notunterkunft in einer Kleingartenanlage am Flughafen ohne Wasser- und 
Kanalanschluss, da immer noch Wohnungsnot herrschte. Aber man war untergebracht und hatte 
Stromanschluss. Glücklicherweise verkehrte zwischen dem Flughafen und der Innenstadt die 
Strassenbahn. Zu dieser Zeit wurde man erst mit dem 21. Lebensjahr volljährig und viele der 
jungen Auszubildenden waren dies eben noch nicht. Aber das kümmerte die Behörde nicht. Im 
Gegenteil, man ignorierte es einfach. Bis zur Erlangung einer ersten Arbeitsplatzzulassung 
erhielt man lediglich eine Ausbildungshilfe in Höhe von 169 Mark und daher war grösste 
Sparsamkeit angesagt. Diese FS-Stelle wurde von einem ehemaligen Angehörigen der 
damaligen Reichsflugsicherung verwaltet und unser Betriebsleiter war ein nicht gerade zart 
besaiteter Bayer, namens Roger Baker. 
 

  
  20 - Vorfeld mit Flugdienst CV-240       21 - Sicht aufs Vorfeld von der Lufthansa Basis aus 
                1936’er Kontrollturm über der Uhr 

 
Damals bestand die Fluggesellschaft Condor noch nicht. Die hier gezeigte Convair CV-240 
gehörte noch zu Dr. Oetker’s Flugdienst, der damit den modernen Charterflugverkehr begann. 
Die Arbeit war anspornend und die zu erwerbende Befähigung motivierend. Der Flugverkehr 
bestand damals noch aus Flugzeugen mit Verbrennungsmotoren, aber auch teilweise schon aus 
solchen mit Propellerturbinen. Der Flughafen wurde von Stratocruisern, Lockheed 
Constellations, Deux Ponts, Vickers Vikings, Douglas DC-3, -4, -6 und 7, Fokker Friendship, 
Convair Metropolitan, amerikanischen C-46 und britischen Lancaster Transportern, die 
hauptsächlich Zeitungen nach Berlin flogen, Elizabethan und Ambassador Turboprops und 
ähnlichen Flugzeugtypen frequentiert.  
 
Die ab 1955 wieder zum Betrieb zugelassene Deutsche Lufthansa DLH betrieb Douglas DC-3, 
Convair CV-340 Metropolitan und Lockheed L-1049 Constellation Flugzeuge und führte 1958 
die neue Vickers Viscount in den Betrieb ein, die einen frenetischen Lärm verursachte. 
Touristik-Charterverkehr kam ja gerade erst auf; auf deutscher Seite mit Dr. Oetker’s 
Flugdienst.   
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 22 -  Vorfeldsicht gegen Nordwest           23 - Arbeitsplatz des Assistenten in der Anflugkontrolle 
 

Da die 1956 in Betrieb gegangene Deutsche Lufthansa am Flughafen ihren Werftbetrieb 
eingerichtet hatte und dort auch den praktischen Lehrbetrieb für ihre Flugzeugführer 
durchführte, war das Verkehrsgeschehen meist recht fordernd. Bis zu acht Constellations, die 
gleichzeitig stundenlang für die Piloten-Umschulung Platzrunden flogen und Instrumenten-
Anflüge probten, waren an der Tagesordnung.  
 
Die Hamburger Verbindungen führten nach Stockholm, Kopenhagen, Berlin, Moskau (KLM 
Goldtransporter), Zürich, Genf, Paris, London, Amsterdam, Oslo, Rio de Janeiro, Gander 
(Kanada) und anderen ebenso weitentfernten Zielen sowie zu allen innerdeutschen 
internationalen westdeutschen Flughäfen. In Hamburg trat ich 1958 auch dem Berufsverband 
Deutscher Flugleiter VDF bei. In der Freizeit begann ich Unterricht für Flugfunkzeugnisse zu 
geben und mein erster Kunde wurde ein ehemaliger Messerschmitt Me 163 (Kraftei) Pilot. 
Seine Erzählungen vermittelten eine ganz andere und Gott sei Dank überwundene Realität der 
Fliegerei und ihrer Absicherung. 
 

  
 24 - Das ASR-3 Radarsichtgerät    25 -  Mein Kollege  vor einem PAA Stratocruiser 
 

Radar wurde damals in Hamburg nur vereinzelt für die Instrumenten-Anflüge benutzt, da ein 
Instrumenten-Anflugsystem (ILS) zur Verfügung stand. Nicht alle Anfluglotsen hatten bereits 
eine Radarausbildung absolviert und so kam es meist nur bei wirklich schlechten Wetterlagen 
zum Einsatz. Da der Flughafen Fuhlsbüttel zwei sich kreuzende Pisten besass, deren 
Abflugrichtung nach Südwesten und Südosten direkt über die Innenstadt führten, kam es schon 
damals zu vereinzelten Protesten der Bevölkerung bei Starts zur Nachtzeit. Der Platz war 24-
Stunden in Betrieb. Weniger Protest der Bürger löste ein Kofferregen aus, als eine PAA 
Maschine nach Berlin in ihrer Steigflugkurve über dem Jungernstieg alle Gepäckstücke verlor. 
Man hatte die Ladeluke nicht richtig verschlossen. Und so wie auf dem folgenden Foto sah es 
nach der Landung aus, wenn einer „unserer Kunden“ zuvor in Wolken durch einen kräftigen 
Hagelschauer geflogen war. 
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26 - Douglas DC-6 nach Hagelschlag &  Hamburg TWR Cab & Kollegen Zarp + Skala 

 

   
  27 - Bregeut Deux-Pèont der Air France                    28- Metropolitan nun als Condor 
 

Ein erster Beinahe-Unfall führte zu meinem steigenden Zweifel am Sicherheitsbewusstsein in 
diesem beruflichen Umfeld, nachdem nachts ein Charterflug einer Vickers Viking aus Mallorca 
wegen Hydraulikschaden nicht bremsen konnte und bis vor die Vorgärten der angrenzenden 
Häuser rollte. Die Feuerwehr erklärte, sie habe nicht ausfahren können, um Hilfe zu leisten, da 
man geschlafen habe und noch nicht angezogen gewesen sei. Deshalb habe man nicht auf 
meinen Alarm reagiert. Meine Zweifel am sinnvollen Funktionieren des ganzen Systems 
begannen zu wachsen. Das sollte sich später noch erheblich steigern. 
 

     
         29 - Kontrollturm Hamburg, am Arbeitsplatz Flugplatzkontrolle      30 - ASR Turm vor dem Terminal 
 
Nach dem Erwerb erster örtlicher Zulassungen in 1958 in der Anflug- und Flugplatzkontrolle 
(APP und TWR) erfolgte am 2.1.1959 wegen Aufmuckens aufgrund mangelnder Fürsorge 
seitens der Anstalt ohne Vorwarnung meine plötzliche Versetzung zu einer 
Flugverkehrskontroll-Zentrale der US-Luftwaffe mit der Bezeichnung „Rhein Control“. Als 
noch nicht volljähriger deutscher Staatsangehöriger war ich zunächst ratlos. Ich war ja in der 
BRD als Deutscher wehrpflichtig und sollte gerade für die Bundeswehr gemustert werden. Da 
nur ein Wochenende bis zum Dienstantritt dazwischen lag, befolgte ich die Aufforderung ohne 
anfangs zu wissen, dass diese Zentrale auf dem Erbeskopf im Hunsrück lag. Darüber konnte in 
Hamburg auf die Schnelle niemand Auskunft geben, da diese erst im Juni 1957 errichtet worden   
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und nur für den Flugverkehr über 6100 m zuständig war. Wer kennt denn schon den Erbeskopf 
im Hunsrück Mittelgebirge, ausser den Anwohnern in seiner unmittelbaren Umgebung in der 
Nähe der Edelsteinstadt Idar-Oberstein. Dieser Dienstort lag 816 m hoch und 17 km entfernt 
von der Bezirksstadt Birkenfeld-Nahe. Also reiste ich zuerst nach Frankfurt, um mich dort bei 
der Behörde zu erkundigen. 
 

 
31 - Flughafenterminal Hamburg - Fuhlsbüttel 

 

      
      32 - Kaiser Wilhelm Turm Erbeskopf  33 - Das Moseltal, im Sommer herrlich, im Winter Mondlandschaft 
 

Da diese Versetzung ohne jegliche vorherige Information durch die Flugsicherungsbehörde von 
einem Tag auf den anderen und ohne Beteiligung des Personalrats (heute Betriebsrat) und 
Zustimmung meinerseits stattfand sowie ohne jegliche schriftliche Unterlagen, entstanden mir 
bald erste ernsthafte Zweifel am korrekten und rechtmässigen Handeln der Behörde und an der 
Art der Behandlung ihrer Angehörigen. Im Januar 1959 war ich gerade 20 Jahre alt. Auch 
schien mir diese Versetzung zu einer FS-Bezirkskontrollzentrale unverständlich, denn meine 
Ausbildung hatte sich bis dahin auf die Flugplatz- und Anflugkontrolle bezogen und ich stand  
zwei Monate vor der Erteilung meiner Lizenz für den Flugplatzkontrolldienst (TWR). Dieser 
Ausbildungsweg war nun für immer unterbrochen, sprich beendet. Aber unbedarft, wie man als 
Anfänger im Beruf noch war, folgte ich dieser wohl sehr formlosen Versetzungsanordnung. Die 
Anordnung war handschriftlich auf einem Fetzen Schmierpapier vermerkt, den ich in meinem   



 

 20 

Postfach vorfand. Sie lautete FR, Sie sind ab 2.1. zu Rhein Control versetzt, BR. Damit machte 
ich mich nun per Bahn auf den Weg nach Frankfurt. 
 

  
 34 - Die Edelsteinstadt Idar-Oberstein mit Nahe Fluss, Felsenkirche und Burg 

 

 
35 - Eines der vereinzelten Strassenschilder im Hunsrück, mit denen viele Autofahrer nichts anzufangen wussten 

Wo sollte es denn hier zum Rhein gehen ? 

 

 
35.1 - Das ist alles was übrig blieb und auch heute nicht mehr zu sehen ist. 
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US-Luftwaffen FS-Zentrale Rhein Control Birkenfeld 1959-68 
 

Der Transport nach Birkenfeld-Nahe, einer kleinen verschlafenen Kreisstadt, von 
Frankfurt/Main erfolgte mit einem BFS-Dienstfahrzeug zusammen mit drei weiteren 
Kollegen. Formalitäten gab es keine. Man stieg einfach zu und kam am Abend des 2. Januar 
im tief verschneiten Hunsrück in einer Kaserne der US-Luftwaffe in Birkenfeld an. Dort 
wurde ich im militärischen Quartier untergebracht und in den Offiziersclub aufgenommen. Zu 
meinem Erstaunen arbeiteten dort auch bereits fast ein Dutzend älterer BFS-Kollegen und 
ebenso viele junge Soldaten der neuen Deutschen Luftwaffe seit zwei Jahren nach Gründung 
der Zentrale. Da waren wir nun, sechs Junggesellen und wussten nicht wie uns geschah. 
Keiner von uns hatte ein Automobil. Man ging zu Fuss oder nahm einen der zweimal täglich 
verkehrenden Überlandbusse nach Trier oder Idar-Oberstein. Obwohl Birkenfeld durch eine 
Kleinbahn mit der Bahnstrecke von Mainz nach Saarbrücken verbunden war, merkten wir 
recht bald, dass sich ausserhalb des Städtchens gar nichts tat. Die weitere Umgebung im 
Hunsrück und in der Pfalz war mit US - militärischen Standorten zugepflastert, um nur 
Baumholder, Idar-Oberstein, Hoppstädten, Morbach, Hahn, Bad Kreuznach, Pferdsfeld, 
Sembach, Ramstein und Kaiserslautern zu nennen. Deren Tross bevölkerte praktisch ein jedes 
Privatquartier und Gasthaus in jedem Ort. Freizeitbeschäftigung gab es praktisch nur durch die 
Kaserne. 
 

 
36 -  US - Luftwaffenstützpunkt Birkenfeld-Nahe 

 
Erst an den folgenden beiden Tagen erfuhr man, dass man mit Genehmigung des Bundes-
verkehrsministeriums von der BFS auf unbestimmte Zeit im Rahmen eines noch 
abzuschliessenden Staatsvertrags zwischen den USA und der BRD als Flugverkehrsleiter für 
militärischen und zivilen Flugverkehr im oberen Luftraum Süddeutschlands (über 6100 m) bei 
der militärischen Flugsicherungszentrale „Rhein Control“ auf dem Erbeskopf arbeiten würde. 
Man geniesse seitens der US-Luftwaffe Offiziersstatus. Das Gehalt werde in unveränderter 
Höhe weiterhin von der BFS in DM gezahlt. Ob man auch den Innenminister befragt hatte, 
blieb unbeantwortet. Am zweiten Tag wurden die militärischen Vorgesetzten, meist alle im 
Offiziersrang, durch den US-Luftwaffen-Major der Zentrale vorgestellt. Diese FS-Zentrale 
spielte in den Jahren des Kalten Krieges hinter den Kulissen eine dominierende Rolle in der 
militärischen und zivilen Flugsicherung in Süddeutschland. 
 
Nicht geringes Erstaunen verursachte die plötzliche Erteilung von Verschlusssachen-
Freigaben für die USA, die NATO und die BRD mit Geheimhaltungsstufe Geheim und der 
Verpflichtung zu deren Einhaltung. Das schränkte die Reisefreiheit ein. Die Ausbildung an der 
Flugsicherungsschule war lediglich auf die neue deutsche zivile Zuständigkeit ausgerichtet. 
Aber im oberen Luftraum war die neue BRD, so wie auch die BFS, seit 1954 nicht mehr   
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zuständig. Denn diese Zuständigkeit war ihr von der Alliierten Hohen Kommission AHK 
zurück genommen worden. So arbeiteten wir nun eigentlich unter 
 

 
37.1 - Lage des 816 m (2684 Fuss) hohen Erbeskopf im Hunsrück 

 
fremdstaatlicher Zuständigkeit. Die betrieblichen Anforderungen durch die Kampfflugzeuge 
der Stationierungsstreitkräfte der USA, Grossbritanniens und Kanadas und anderen NATO 
Staaten waren totales Neuland für uns alle und niemand vermittelte uns die hierzu 
erforderlichen Kenntnisse. Die deutsche FS-Behörde hatte hiervon auch keine Kenntnis und so 
liess man uns mit dem Problem jahrelang allein. 
 

 
 37.2 - USAFE Birkenfeld Air Base, entstanden 1948 nach Abzug des französischen Militärs 

 
Am dritten Tag erfolgte die Besichtigung der künftigen Arbeitsstelle auf dem 17 km entfernten 
Erbeskopf (mit 816 m die höchste Erhebung zwischen Paris und Frankfurt), einem halb-
unterirdischen fensterlosen Gebäude, welches zuvor von einer NATO 
Luftverteidigungszentrale der US-Luftwaffe (602nd AC&W CORNBEEF und 619th TCS) 
benutzt worden war. Die neuen Team-Kollegen der US-Luftwaffe und der Deutschen 
Luftwaffe wurden vorgestellt. Ich landete im Team B zusammen mit etwa zehn 
amerikanischen und deutschen Soldaten und drei weiteren BFS-Kollegen. Weder seitens der 
US-Luftwaffe, der BFS oder Bundeswehr waren Frauen beschäftigt. Jedes Team bestand aus 
etwa einem Dutzend Flugleiter, geleitet von einem US-Offizier. Bald wurde Unterkunft von   
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der US-Luftwaffe in Birkenfeld im Offiziersheim im Ort bereitgestellt. Man bezahlte in US-
Dollar und benötigte dazu eine Genehmigung der Landeszentralbank, um diese bei deutschen 
Banken kaufen zu dürfen. Der Transport zur Arbeitsstelle fand mit US Militärfahrzeugen statt; 
die Verpflegung erfolgte in der Kantine der Kaserne und auf dem Erbeskopf. Die 
Mitgliedschaft im US-Offiziersclub war obligatorisch und eine der positivsten Aspekte dieser 
Versetzung. Nun bewegten wir uns in der ausschliesslich Englisch sprechenden 
amerikanischen Militärwelt und im Dienst war die einzige Verbindung zur deutschen 
Aussenwelt das militärische Diensttelefon im Betrieb. 
 

 
38 - Birkenfeld-Nahe am 3.1.1959 mit der US-Luftwaffen Kaserne, Blick auf das Hauptgebäude 

 

         
39 - Blick aus dem Fenster meiner ersten Unterkunft und  40 - Logo der 7424. Versorgungseinheit 

 
Der Clubbeitrag betrug einen US Dollar. Das Essen in dieser Kantine kostete maximal 35 
Cent, egal wie lange und wieviel man ass. Eine Snackbar war zusätzlich zehn Stunden am Tag 
geöffnet. Ich fühlte mich zum ersten und letzten Mal wertgeschätzt und verpflegt. Alle 
Freizeiteinrichtungen der Basis, Tennisplatz, Kino, Kegelbahn, Turnhalle, Sportplatz, Billiard, 
Bücherei, usw. standen zur freien Mitbenutzung offen. Auch Musikinstrumente konnte man 
kostenlos ausleihen. Anfangs durfte man noch in der militärischen „Base Exchange“ gegen 
Dollar einkaufen und man konnte die Wäscherei und den Friseur in der Kaserne nutzen. 
 
Wollte man allerdings Birkenfeld verlassen, war man auf eine kleine hin und wieder 
verkehrende Privatbahn angewiesen, die zur Bundesbahnstrecke Mainz - Saarbrücken in dem 
Ort Neubrücke Anschluss hatte. In Neubrücke hatte die US-Armee das 98th General Hospital, 
eine Kleinstadt für sich, eingerichtet, das auch über Bahnanschluss verfügte. Dieses Hospital 
war eine Kleinstadt für sich mit einer dazugehörigen Wohnsiedlung für die US Armee. Die 
Freizeiteinrichtungen dort konnte man ebenso benutzen. Ungewohnt war auch die 
Möglichkeit, sich aus den USA an das militärische Postamt Sendungen schicken lassen zu 
können und von dort abzusenden. 
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41 - Ein BFS Kollege in der Kantine in Birkenfeld und der Koch Sgt. Kelly 

 

   
 42 -  FS-Zentrale Rhein Control Erbeskopf im Hunsrück 1964 mit Betriebsgebäude 

 
Im März erhielt ich dann die erste Aufforderung der Bundeswehr zur Musterung nach 
Hamburg, die letztendlich dann in Birkenfeld stattfand. Es löste einige Verwunderung aus, als 
ich erklärte bereits bei einer militärischen Luftwaffeneinheit der amerikanischen 
Stationierungsstreitkräfte als Angehöriger der deutschen Bundesanstalt zu arbeiten und als 
„öffentlicher Bediensteter“ auf Dauer dorthin versetzt und darüber hinaus kein Einzelfall zu 
sein. Weitere fünf Kollegen warteten noch vor der Musterungskammer. Als Wohnort gaben 
wir korrekterweise das Offiziersheim der US-Luftwaffe in Birkenfeld an.  
 

   
43 - Ein 1959’er Ausflug mit dem Offiziersclub an den Rhein & Paris mit HL, FF, AFJ, DR 43.1 

 

Wir waren eine völkerrechtliche Unmöglichkeit geworden, zumal wir gegenüber unseren 
Kollegen der Deutschen Luftwaffe im Dienst am Arbeitsplatz weisungsbefugt waren. Der 
Einfachheit halber wurde dieser Status nie geklärt (immerhin sechs Jahre lang Dienst bei einer 
militärischen Einheit eines fremden Staates ohne dementsprechende Anerkennung) und wir 
wurden der Einfachheit halber alle der Ersatzreserve II der Bundeswehr zugeteilt. Die Behörde 
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43.2 Birekenfelder Clubleben 

 

 
43.3  Man lebte oft genug  auf der Basis von „I owe you!“ Koupons,; monatlich zurückzuzahlen 

 

war weder willens noch fähig, die durch die politisch gegebenen Umstände entstandene 
Situation rechtlich zu klären. Immerhin bestand für die Behörde die Gefahr, uns eventuell 
amerikanische Gehälter zahlen zu müssen, zu einer Zeit zu der die Umtauschrate zum US 
Dollar noch 1 zu 4 betrug. Und so sollte das kein Einzelfall bleiben. 
 
Da der Staatsvertrag mit den USA auch die Übernahme der logistischen Leistungen vorsah, 
war neben Unterkunft und Verpflegung auch der Transport mit Fahrzeugen der US-Luftwaffe  
gegeben. Zu den verschiedenen Schichtdienstzeiten war daher ein regelmässiger Militär-
Busbetrieb zwischen Birkenfeld und dem Erbeskopf über die 17 km lange Strecke 
eingerichtet. Bereits im Hochwald gelegen konnte man an der Waldgaststätte beim Forsthaus 
Hüttgeswasen zusteigen; einem besonders im Sommer von hunderten von saarländischen 
Ausflüglern sehr frequentiertes Gasthaus auf dem Weg zur Mosel. 
 

   
44 - Waldgaststätte und Forsthaus Hüttgewasen, das einzige weit und breit 
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An dieser Stelle war die Fahrt zum oder vom Dienst im Winter oft genug wegen Eis oder 
Schnee zu Ende, und man war auf den US Schneeflug angewiesen, denn die Strassen um den 
Erbeskopf wurden von den deutschen Gemeinden sehr selten geräumt.  
 
Im gleichen Jahr erlitt die junge Deutsche Luftwaffe einen schwerwiegenden Verlust indem 
zwei F-84 Kampfflugzeuge auf einem nächtlichen Übungsrundflug vom Fliegerhorst 
Memmingen in 10 km Höhe auf dem Heimflug fehl navigierten und ihren Anflug anstatt auf 
das Funkfeuer Memmingen (MEM) auf das Funkfeuer Grafenwöhr (GRF) durchführten, 
welches auf der gleichen Frequenz sendete. Das beiden, dem Fluglehrer und dem Flugschüler 
nicht aufgefallen. Beide Flugzeuge machten eine Bruchlandung auf tschechischem Gebiet. 
Aber die Piloten überlebten den Unfall und wurden zwei Jahre später über die DDR wieder in 
die BRD entlassen. Dieser Flug mit dem Rufzeichen MILKBAR BLUE unter der Leitung 
unserer Zentrale auf dem Erbeskopf beschäftigte die deutsche Politik, die Regierung, den 
General Kammhuber und die Presse lange Zeit. 
 

 
45 - F-84 Rotte der Bundeswehr 

 

Völlig ungewohnt für in der zivilen Flugsicherung ausgebildete Fluglotsen waren die 
Anforderungen, die die militärischen Flüge an die Staffelung und Bewegungskontrolle 
stellten. Bei der Vielzahl der verschiedenen Flugzeugtypen hatte man mit sehr 
unterschiedlichen Leistungsdaten zu kämpfen. Die Reisegeschwindigkeitsunterschiede waren 
hoch, die Steig- und Sinkfluggeschwindigkeiten ebenso. Eine B-57G, die US-Version der 
Canberra konnte mit 8000 Fuss pro Minute steigen und unter Flugfläche 500 mit fast 15.000 
Fuss pro Minute sinken.  Man musste mit seinen Freigaben sehr vorsichtig sein. 
 

   
46 - Der Betriebsraum von Juni 1957 bis Mitte 1960 - F1 und F2 Flugdatenbearbeitungsplätze   
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Turbo-Prop Maschinen bewegten sich zwischen 250 und 300 Knoten, Turbo-Jets zwischen 
400 und 500. Verkehrsmaschinen stiegen nach dem Start im oberen Luftraum je nach Länge 
der Strecke zwischen 1000 und 2500 Fuss pro Minute. Kampflugzeuge, wie z.B. Bomber 
ähnlich langsam, Aufklärer und Abfangjäger dahingegen mit bis zu 8000 Fuss; und alle 
verkehrten gleichzeitig in ein und demselben Luftraumsektor. 

 

  
 

47 - Alter Betriebsraum mit Assistenten-Arbeitsplätzen A1 und A2 und den C-Flugleiter Arbeitsplätzen D1, D2 und D3 
Alle Arbeitsplätze wurden ohne Unterschied zur organisatorischen Zugehörigkeit gleichberechtigt besetzt. 

 
Administrativ dauerte dieser Zustand bis März 1964, als die deutsche Behörde diese Zentrale 
in eigene Verwaltung übernahm, unterstützt durch die Deutsche Luftwaffe. Seit 
Inbetriebnahme der Zentrale im Juni 1957 fand 24-stündiger Betrieb rund um die Uhr an 365 
Tagen im Jahr statt. Die Zweifel über die Rechtmässigkeit hielten sich, da die deutschen 
Behörden die Haftungsfragen nicht klärten, die militärische Zuständigkeit der US-Luftwaffe 
gegenüber den zivilen Flugleitern nie eindeutig geregelt wurde, die Bundeswehr-Soldaten den 
Anweisungen der zivilen Flugleiter am Arbeitsplatz unterstanden und per Gesetz über die BFS 
keine Flugverkehrskontrolle über Flüge auf Strecke, auch die der eigenen Luftwaffe nicht, 
ausüben durften; ein für diese ungewöhnlicher Zustand. Bis Ende 1960 waren die Schichtleiter 
US Offiziere und danach BFS Angehörige. 
 

 
 

49 - Die bis April 1960 gültige Organisations-Struktur des FS-Zentrale RHEIN UAC für ganz Süddeutschland (+6100m) 
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48 - USAFE Team-Chef Abitz / Besuch des ICAO Vertreters der Europa Region 

 
Die Darstellungen der gesamten Organisation zeigen die Kompliziertheit des von der US-
Luftwaffe, der FS-Behörde und der Bundeswehr geschaffenen Struktur von Juni 1957 bis 
April 1968. Ab 1960 verblieb die Zentrale zwar unter der Zuständigkeit der US-Luftwaffe, 
aber diese war nicht mehr im aktuellen Betrieb der Flugverkehrsdienste 
(Fluginformationsdienst, Flugverkehrskontrolldienst) und Flugfernmeldedienst tätig. Diese 
Dienste übten nun BFS und Bundeswehr gemeinsam aus. Aber gemäss deutscher 
Gesetzgebung über die Flugsicherung durfte nunmehr nur die BFS die Kontrolle über alle 
Flüge auf Strecke (Bezirkskontrolldienst ACC) ausüben. Somit leistete die Deutsche 
Luftwaffe als geduldete Alternative in Amtshilfe bis 1967 nur noch Fluginformationsdienst 
(FIS) für alle Arten von Flügen über 7500 m im unkontrollierten Luftraum. 
Flugverkehrskontrolle (ATC) wurde nur von 20.000 Fuss (6100 m) bis 26.000 Fuss (7500 m) 
durch die BFS geleistet. 
 

 
 

50 - Die bis März 1964 gültige Organisations-Struktur des FS-Zentrale RHEIN UAC für ganz Süddeutschland (+6100m) 
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51 - Die bis April 1968 gültige Organisations-Struktur des FS-Zentrale RHEIN UAC für ganz Süddeutschland (+6100m) 

 

Diese organisatorische Struktur war uns bis zum Umzug nach Frankfurt 1968 unbekannt. 
Niemand erklärte sie, weder das Verkehrsministerium, die BFS noch die US-Luftwaffe. Per 
1.4.1964 übergab die US-Luftwaffe dann die gesamte Zentrale an die zivile Behörde, leistete 
aber bis 1968 weiterhin technische Unterstützung. Nun wurde die Zentrale als 
Flugsicherungsstelle Birkenfeld unter Zuständigkeit der BFS erklärt und bekam zum ersten 
Mal einen offiziell bestätigten Leiter der Flugsicherung, während die zivilen 
Personalangelegenheiten zuvor von einem Verwaltungsbeamten als FS-Nebenstelle erledigt 
wurden. Diese Verwaltungsmassnahme veränderte für den FS-Betrieb und sein Personal an 
den bestehenden Unzulänglichkeiten und Problemen nichts, es sei denn zum Negativen. Mit 
dem dann später erfolgten Umzug an den Flughafen Frankfurt/Main wurde auch der 
Staatsvertrag zwischen USA und BRD zu Rhein Control aufgelöst. 
 

     
52 - FS-Bezirkskontrolle oberer Luftraum Süddeutschland, Arbeitsplätze 1957-1960, Erbeskopf im Hunsrück (816m) 

 
Ende 1960 waren bereits alle Flugleiter der US-Luftwaffe abgezogen worden und die zivilen 
leiteten nun allein allen zivilen und militärischen allgemeinen und taktischen (Allgemeinen 
GAT und Operationellen OAT) Flugverkehr, inklusive der Funküberwachungsflüge entlang 
der östlichen Grenze und Erkundungsflüge mit dem berühmten U-2 Flugzeug. Der FS-
Betriebsdienst der US-Luftwaffe wurde Ende 1960 eingestellt. Nun galt nur noch das deutsche   
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Arbeitsrecht, ebenso wie die deutsche Arbeitszeitregelung. Ohne Personalaufstockung betrug 
nun von einem Tag auf den anderen die wöchentliche Arbeitszeit anstatt 32 jetzt 45 Stunden. 
Mammutschichten dauerten 10,5 Stunden von 0900 bis 1930  über die Dauer von zehn Tagen. 
Die Dienstleistung aber musste unvermindert weiter erbracht werden, denn die  Zahl der Flüge 
nahm nicht ab, sondern mit ca. 15 % jährlich kräftig zu. Zum Leidwesen unserer Kollegen der 
Deutschen Luftwaffe durften diese weiterhin nicht mehr Flugverkehrskontrolldienst (ATC) 
ausüben, da dies per Gesetz ausschliesslich Aufgabe der Bundesanstalt für Flugsicherung blieb 
und der Verteidigungsminister diese Zuständigkeit schon 1959 bestätigt hatte. Die 
Auswirkungen auf uns zivile Flugleiter waren dementsprechend. Die Arbeitsweise bei Rhein 
Control ähnelte, was die Belastung betraf und die Aufmerksamkeit der Flugleiter oft bis ans 
Machbare beanspruchte, oft einem Kampfgeschehen. Das hatte mit geruhsamer Arbeit nichts 
mehr zu tun. Es wurde oft um Sekunden gerungen. 

 

Ein Umzug der Zentrale schien unausweichlich zu werden. Aber das sollte noch bis 1968 auf 
sich warten lassen. Das damalige Verhältnis zu den amerikanischen Kollegen, Offizieren und 
Soldaten, mit denen man ja zusammenlebte, kann man als gut bezeichnen. Es enstanden einige 
Freundschaften, die lange gehalten haben. Besucher der Zentrale verirrten sich selten auf den 
Erbeskopf, abgesehen von dem einen oder anderen militärischen Besucher. Eine Ausnahme 
machte der Chefpilot der AIR INDIA, der mit seiner Frau aus Bombay (so hiess die Stadt 
damals noch) gekommen war und mit seinem Frankfurter Stationsleiter um Mitternacht auf 
dem Berg erschien. Man dachte, die Zentrale befände sich am Flughafen Frankfurt. Aber das 
war 165 km weiter weg. Er hatte viele Fragen und bekam auf alle eine erklärende Antwort.  
 
Die Bedingungen aussen vor dem Haus waren im Winter meist so, wie auf dem folgenden 
Bild zu sehen. An den Wochenenden im Winter war warme Kleidung angesagt. Wer in 
Birkenfeld nur mit Anzug, Krawatte und Kopfhörer in den Bus stieg konnte oft genug die 
letzten zwei Kilometer frierend durch den Schnee stapfen, denn hunderte von Skifahrern 
blockierten mit ihren Autos die Strasse zum Erbeskopf und die Busfahrt endete dort. Und als 
der elektrisch betriebene Skilift eingeweiht wurde, blieb prompt das Radar stehen. Für beide 
reichte der Strom nicht aus. 
 

 
53 - Leider war das Wetter im Hunsrück oft nicht so schön. 

 
 
  



 

 31 

 

  
        54 - Am Arbeitsplatz im Nachtdienst  55 - GPS-4 Radar im Radome 1962, wo heute nur noch grüner Rasen zu sehen ist. 

 
Im März 1959 erhielt ich meine Zulassung für die Assistenten-Arbeitsplätze (FDA, TTY und 
MET) durch die US-Luftwaffe (7424th Support Squadron) und im August 1959 legte ich bei 
USAFE und BFS meine Assistenten-Prüfung zur A-2 Lizenz ab, die ich fehlerlos bestand. Im 
Mai 1960 erfolgte daraufhin meine Teilnahme am ACC-Lehrgang für die Streckenkontrolle an 
der BFS - Schule in München, der bis September dauerte. Danach begann die praktische 
Ausbildung zur Verfahrenskontrolle am D-ACC, bzw. C-Arbeitsplatz, die ich im Juli 1961 
abschloss. Man hatte sich anhand der Flugverlaufsstreifen und Positionsmeldungen der Flüge 
eine Vorstellung von der Verkehrssituation zu machen und diese fortlaufend der sich 
ändernden Konstellation der Flüge untereinander zu verfolgen, um die gegebene und 
vorgesehene weitere Staffelung aller Flüge untereinander aufrechterhalten zu können. Man 
hatte viele Zahlen im Kopf, Rufzeichen, Standorte, Höhen, Kurse, Geschwindigkeiten, 
Anflugzeiten, Frequenzen, Kennungen, usw. Radar wurde erst begonnen 1961 zu installieren. 
Es sollte bis 1964 dauern, bevor es in den regulären Betrieb genommen werden konnte. Nun 
war ich fertig ausgebildet und konnte selbständig arbeiten. Allerdings entstand durch die 
häufige Arbeit an zwei Arbeitsplätzen und dem hohen Ausbildungsbedarf eine jahrelange 
Belastung, da man fast immer einen Auszubildenden am Arbeitsplatz zu beaufsichtigen hatte. 
Insgesamt war ich so im Laufe der Jahre an der Ausbildung von 43 Flugleitern im praktischen 
Betrieb beteiligt. 
 
Arbeitsplatzzulassungen mussten für alle Arbeitsplätze erworben werden, d.h. die 
Fernschreibstelle (COM), den Wetterdaten-Arbeitsplatz (MET), den Luft/Boden-
Funkarbeitsplatz (A/G), die drei Flugdatenbearbeitungsplätze (F1, F2 + F3), die drei ACC 
Koordinatorarbeitsplätze (A1, A2 + A3) und die drei (später fünf) ACC Flugleiterarbeitsplätze  
(D1, D2 + D3), insgesamt 12 Positionen plus Schichtleiter. 
 
Die praktische Ausbildung am Dienstort sah vor, alle Arbeitsschritte und Aufgaben des 
Dienstes der Zentrale zu erlernen. Man begann mit der Handhabung der Tonbandgeräte für die 
24-stündige Aufzeichnung aller Telefonate und Funksprüche. Dem folgte die Handhabung der 
Fernschreibgeräte der Endstelle Erbeskopf mit der ICAO Stationskennung DDEK (später 
EDDU), die an das internationale Flugsicherungs-Fernschreibnetz - AFTN, an das europäische 
Wettermeldungs-Fernschreibnetz - MOTNE und an das militärische Fernschreibnetz der US-
Luftwaffe mit Anbindung an das NATO Netzwerk verbunden war. Man musste hunderte von 
empfangenen Meldungen lesen, entschlüsseln und zur Auswertung an die betroffenen 
Arbeitsplätze weiterreichen. Der Fernschreibverkehr bestand hauptsächlich aus Flugplänen,   
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Nachrichten für Luftfahrer und Wettermeldungen. Als nächstes kam die Auswertung und 
Darstellung der halbstündlich von allen 26 Flugplätzen eintreffenden Flugplatz-
Wettermeldungen - METAR, die per Hand auf grosse Wandtafeln im Wetter-Kode 
aufgetragen wurden. 
 
Darauf folgte die Flugplan-Auswerte-Position, genannt „Flight Data“. Dort wurden die für die 
Kontrolle der Flüge aus den Fernschreibflugplänen und den per Telefon von den 22 
Militärflugplätzen erhaltenen benötigten Flugplandaten extrahiert und auf Flugverlaufsstreifen 
(je ein Streifen pro zu überfliegendem Meldepunkt) übertragen und an die Assistenten der 
Flugleiter weitergegeben. Nach Beherrschung dieser Tätigkeiten wechselte man auf den 
Arbeitsplatz des Assistenten des jeweiligen Flugleiters. Je ein Team von Flugleiter und 
Assistent war zuständig für die damals drei, später fünf Luftraum-Sektoren. Die sechs je 1,50 
m langen Streifenbuchten reichten manches Mal nicht aus, um die Menge der Kontrollstreifen 
aufzunehmen. Der Einfachheit halber und mangels Platz stapelte man dann die restlichen 
Streifen solcher Flüge einfach auf Rollstühlen übereinander. War das Wirtschaftswunderland 
Deutschland wirklich so arm, um seinen Flugverkehr in solch erbarmungswürdiger Weise 
durchführen zu müssen? Aber unsere Proteste „nach oben“ halfen praktisch gar nichts. Um die 
hierdurch gegebene Erhöhung von Fehlerquellen kümmerte sich behördenseitig niemand. 
 

  
56 - A- und C Arbeitsplätze mit Kontrollstreifen eines der damals noch drei Luftraumsektoren 

 
Die Aufgaben des Assistenten bestanden in dem Arrangement der zu erwartenden 
Verkehrssituation mittels der ihm vorgelegten Flugverlaufsstreifen, die er auf dem Kontroll-
Bord des Flugleiters nach Ort, Zeit, Flughöhe und Flugrichtung vorsortierte. Vor dem Einflug 
in den eigenen Luftraumsektor erhielt er von den angrenzenden Sektoren, bzw. benachbarten 
Zentralen in Brüssel, Paris, Drachenbronn (Luftverteidigung), Zürich, Mailand, Wien, Prag, 
Frankfurt, Hannover, München, Metz, Glons (LV) und Semmerzake (LV), usw. korrigierte 
Angaben zur Einflugzeit und Höhe per Telefon für alle einfliegenden Flugzeuge. 
Dienstsprache zwischen allen Beteiligten intern und extern war Englisch. Umgekehrt 
unterrichtete er die benachbarten Stellen hierzu über die ausfliegenden Maschinen. Für Flüge, 
die im eigenen geografischen Bereich (Süddeutschland) starteten, erhielt er die aktuellen 
Abflugzeiten von den 26 betroffenen Flugplätzen und errechnete die Einflugzeiten in den 
oberen Luftraum. Die Flugleiter der französischen militärischen FS-Zentralen sprachen leider 
nur radebrechend Englisch, was zu einer Vielzahl falscher Meldungen und Missverständnissen 
führte. 
 
Für die damaligen Luftwaffenbasen Büchel, Bitburg (aufgegeben), Hahn und Spangdahlem 
(heute noch in Betrieb) waren jeweils separate Standard-Abflugverfahren festgelegt, die über 
Nörvenich, Rüdesheim, Spangdahlem und Koblenz in den oberen Luftraum mündeten. Der 
zunehmende Verkehr von und nach Frankfurt/Main zwang dazu, diese Verfahren zu bündeln   
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und alle gemeinsam über Zweibrücken durch ein 5 x 8 NM breites Fenster in den oberen 
Luftraum münden zu lassen. 

  
57 - Abflugverfahrenswege Eifel/Hunsrück  + 57.1 FIC Rhein Information (FL 260 +) 

 

Zu Unstimmigkeiten führten hin und wieder auch die Unterschiede in den verschiedenen 
Regeln und Verfahren der ICAO und NATO, sowie die nationalen Regeln der BFS und der 
Deutschen Luftwaffe. Wie sollten beispielsweise die allein zuständigen zivilen Flugleiter der 
BFS aufzutankende Kampfflugzeuge an die von Rhein Control geführten Tanker herangeführt 
oder nach welchen Regeln sollten im Minutentakt gestartete Flugzeuge in Wolken zu einer 
Formation in engem Abstand zueinander zusammengeführt werden? Es blieb der Intuition der 
einzelnen Flugleiter überlassen, wie dies zu bewerkstelligen war. Bis in welche Höhen 
Cumulonimbus Wolken in unseren Breiten aufsteigen, konnten sich damals nur wenige 
vorstellen. In Flugfläche 350 flog man öfter bereits in Wolken. 
 
Der Zuständigkeitsbereich der Zentrale begann vertikal in 20.000 Fuss oder 6100 m Höhe und 
war nach oben unbeschränkt. Horizontal reichte er von der Linie Aachen - Kassel bis zu den 
Staatsgrenzen Belgiens, Luxemburgs, Frankreichs, der Schweiz, Österreichs, der 
Tschechoslowakei und der DDR.  
 

   
58 - Der Befähigungsnachweis für mil. FS-Bezirkskontrolle des AFCS der US-Luftwaffe und ein 

59 - Flugfunksprechzeugnis der US Federal Communications Commission 
 

Der Flugverkehr bestand zu 90 % aus militärischen Kampfflugzeugen der NATO, d.h. 
vorrangig der US -Luftwaffe und der Bundeswehr der Typen CM-170, T-33, F-84, F-86, F-
100, F-101, F-102, F-104, F-105 und B-66 und B-47 Bombern sowie C-130, C-133 und C-97 
Transportern und Tankern. Bei den zivilen Fluggesellschaften dominierten die DH 4B 
(Comet), die Boeing B-707 (Stratoliner), Sud Aviation SE-210 (Caravelle), Tupolev TU-104,   
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Convair-880 und 990 (Coronado) sowie verschiedene Turboproptypen wie Lockheed Electra, 
British Britannia, Fokker Friendship, Vickers Viscount, Ilyushin IL-18, Canadair CL-44 
(Yukon) und C-130 (Hercules). Die folgende Aufstellung macht deutlich, mit welch 
unterschiedlichen Leistungsdaten im oberen Luftraum man in den ersten 15 Jahren zu rechnen 
hatte. 

 
Zivil -Luftfahrzeuge    Militär -Flugzeuge  
LEARJET     AVRO VULCAN 
ARGOSY     B 47 STRATOJET 
B 377 STRATOCRUISER   B 52 STRATOFORTRESS 
B 707 STRATOLINER   B 57 ALL TYPES 
B 720 STRATOLINER   B 66 (A3D) DESTROYER 
B 727 STRATOLINER   C 118 
BAC 111     C 130 HERCULES 
BRISTOL BRITANNIA   C 133 CARGOMASTER 
C 140 JETSTAR    C 135 
CL 44 YUKON    C9 FLYING HOSPITAL 
ELECTRA    C 141 STARLIFTER 
COMET 4    C-160 TRANSALL 
CV 440 METROPOLITAN   C 97 
CV 600     CF 100 
CV 880     CM 170 FOUGA MAGISTER 
CV 990 CORONADO   CRUSADER 
HS 21 TRIDENT    DASSAULT ETENDARD 
DC 10     EC 135 
DC 7     EC 97 
DC 8     ENGLISH ELECTRIC LIGHTNING 
DC 9     F 100 ALL TYPES 
DH 125 / HS 125    F 101 VOODOO 
IL 18     F 102 DELTADAGGER 
F 27 FOKKER FRIEDSHIP   F 104 A, G AND TF STARFIGHTER 
HFB 320 HANSA JET   F 86 ALL TYPES 
L1011 TRISTAR    F 105 THUNDERCHIEF 
B 737     KC 10 
VC 10     F 110 / F4 PHANTOM 
IL 62     F 84 ALL TYPES 
VC 15     BREGEUT ATLANTIC 
MS 760 PARIS    FIAT G 91 
NORD 262    GLOSTER JAVELIN 
POTEZ 840    GNAT 
GULFSTREAM    HANDLEY PAGE VICTOR 
SE 210 CARAVELLE ALL TYPES  HAWKER HUNTER 
L 1049 SUPER CONNIE / - STAR  JAVELIN 
SABRELINER    KB 50 
YAK 40     VC 137 
TU 104     KC 97 TANKER 
TU 114     KC 135 STRATOTANKER 
TU 124     MIRAGE III 
TU 134     MIRAGE IV 
VANGUARD    P3V ORION 
DASSAULT FALCON   SAAB DRAKEN 
VISCOUNT    SWIFT 
VFW 614     T 33 
     T 38 TALON 
     T 39 SABRELINER 
     VALIANT 
     VAUTOUR 
     C5 GALAXY 
     C 140 JETSTAR 
     ENGL. ELECTR. CANBERRA 

 
Eine erhebliche Auswirkung, die in der Flugverkehrskontrolle im unteren Luftraum unter 
20.000 Fuss Flughöhe nicht auftrat, hatten die vielen militärischen Navigations-
Ausbildungsflüge der Geschwader an den 22 Luftwaffenbasen, die praktisch alle im oberen 
Luftraum stattfanden. Diese Flüge verblieben bis zu zwei Stunden im eigenen 
Zuständigkeitsbereich, bzw. wenn sie ihn verliessen, kamen sie nach einer Stunde auf dem 
Heimflug zurück. Sie beschäftigten uns also nicht nur einmal, sondern mehrere Male oder 
ohne Unterlass, d.h. grundsätzlich unterschiedlich zu den Flügen im unteren Luftraum. Was 
fehlte war eine Flugverkehrsflusskontrolle, um dem unkoordinierten Einsatz dieser Flüge, bis 
zu hundert pro Abend, Einhalt zu gebieten. Diese Einrichtung, auf unseren Vorschlägen   
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beruhend, wurde erst Anfang der 1970’er Jahre in Form einer Luftraumnutzungszentrale in 
Frankfurt/Main Wirklichkeit; allerdings nur zur Verkehrsflussteuerung ziviler Flüge. Fazit, für 
den oberen Luftraum änderte sich nicht viel, mit dem Resultat, dass es zu hunderten von 
Annäherungsberichten seitens der Piloten kam. Im Jahr 1971 waren dies bereits 407 gemeldete 
Begegnungen. Diese Entwicklung und hieraus resultierende regelmässige Belastung ging nicht 
spurlos an einem vorüber. Die folgende Darstellung verdeutlicht solche Situationen. 

 
In Gegenverkehrssituationen auf gleicher Höhe beträgt bei einer Annäherungsgeschwindigkeit 
von z.B. 900 Kt oder ca.1700 kmh erster Sichtkontakt bei einem Abstand der Flugzeuge von 
etwa 7000 Fuss, abhängig von der Grösse der Flugzeuge; in diesem Beispiel zwischen einer 
DC-10 und einer F4 Phantom. Um die Situation zu erkennen, sie einzuschätzen, eine 
Entscheidung zu treffen und entsprechend zu reagieren vergehen üblicherweise zwei 
Sekunden. Zu diesem Zeitpunkt sind die beiden Flugzeuge nur noch etwa 3500 Fuss 
voneinander entfernt. Nach Einleitung des Ausweichmanövers braucht ein Flugzeug weitere 
zwei Sekunden, um einen Zusammenstoss zu vermeiden. 
 
So wie die Abflüge von den einzelnen Luftwaffenbasen ein räumliches Problem für den 
Einflug in den oberen Luftraum darstellten, taten dies gleichermassen die Anflüge. Es war gar 
nicht möglich für jede Basis einen eigenen Warteraum für die Anflüge dorthin in 20.000 Fuss 
einzurichten, obwohl dies anfangs praktiziert wurde. Die jeweils 14 x 24 NM grossen Räume 
lagen in Konflikt zueinander. Hierbei ist zu erwähnen, dass Kampfflugzeuge ihren Anflug 
nicht in etwa 3000 Fuss Höhe über Grund beginnen, sondern in 20.000 Fuss, bedingt durch die 
hohe Anfluggeschwindigkeit. Die folgenden Abbildungen zeigen die damals eingerichteten 
Warteräume in der UIR. 
 

 
 

60 - Warteräume im Westen der Rhein UIR, ab 20.000 Fuss aufwärts  
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Bleibt zu bemerken, dass die Räume in ihrer Ausdehnung in grösseren Höhen wie z.B. über 
30.000 Fuss noch erheblich grösser sind und man daher die Anflugverfahren zu benachbarten 
Plätzen wie Bitburg, Hahn, Spangdahlem und Büchel zusammenlegen musste; desgleichen 
auch im Süden der UIR. 
 

 
61 - Warteräume im Süden deer Rhein UIR, ab 20.000 Fuss aufwärts 

 
Die technische Einrichtung der Zentrale auf dem Erbeskopf stammte von der US - Luftwaffe, 
die diese Geräte entweder aus alten Materialbeständen (alte Flugzeugfunkgeräte) beschaffte 
oder auf Kosten der US - Regierung (siehe Staatsvertrag zu Rhein Control) bei den Firmen 
Siemens, Assmann, Elekluft, Rhode & Schwarz, Raytheon in den USA und Cossor in England 
kaufte. Die Arbeitskonsolen waren bis 1960 noch aus Sperrholz gezimmert, die einzige Uhr im 
Betriebsraum stammte von der US-Marine und die Telefonablagen bestanden aus Libbys 
Milchbüchsen. Die Radaranlage wurde 1961 in Teilen in Süddeutschland und in Berlin 
zusammengesucht. Ungewohnt war der zusätzliche Einsatz der Flugleiter als Fernmelder und 
zur Bedienung der im Freien stehenden Notstrom-Dieselaggregate, die bei jedem Wetter 
draussen gestartet werden mussten, eine unangenehme Angelegenheit bei 50 cm Schnee und 
minus 20 °C. 
 
Das alles hatte bereits Ende 1960 zur Gründung eines eigenen Personalrats geführt, dessen 
Vorsitzender ich ab 1963 wurde und der nun unüblicherweise auch mit der US-Luftwaffe als 
Hausherr und der Deutschen Luftwaffe als dritter Partei korrespondierte. Zur gleichen Zeit trat 
ich der Deutschen Angestellten Gewerkschaft DAG bei. Die von der Bundesregierung 1953 
beschlossene Regelung über die Personalvertretungen im öffentlichen Dienst musste für die 
aus der ehemaligen Reichsverwaltung stammenden Verwaltungsbeamten in den neuen 
bundesrepublikanischen Behörden ein Schock gewesen sein. Die Behördenleitung versuchte 
schlichtweg, die in diesem Gesetz und seiner Verordnung enthaltenen Rechte der 
Personalvertretung zu negieren.  
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62 - Streckenkontroll-Arbeitsplätze Rhein UAC  im neuen Betriebsraum Erbeskopf 1960 - 1968 

 

Eine Mitwirkung in fachlichen Dingen wurde gar nicht erst angewendet. Der Präsident unserer 
Behörde glaubte, man könne den örtlichen Personalrat  per Beschluss seiner selbst einfach 
auflösen. Der Leiter der örtlichen FS-Stelle berief Personalversammlungen in meiner 
Abwesenheit ein, für die er gar nicht ermächtigt war. Gesetzlich geregelte Teilnahme an 
Fortbildungsveranstaltungen der Gewerkschaften wurde einfach verweigert und musste 
eingeklagt werden. Man bekam fast täglich bestätigt, dass die Angehörigen der Verwaltung 
mit der Anwendung demokratischer Regeln gar nichts am Hut hatten. Aber meistens kam man 
einfach nicht dagegen an, auch wenn einem ins Gesicht gesagt wurde, dass man den Inhalt der 
privaten Post und von der Korrespondenz des Personalrats den Inhalt bereits kenne. Den 
Bundeswehreinheiten war es damals noch nicht gestattet Personalräte zu gründen oder einer 
Gewerkschaft beizutreten. 
 
Da die BFS in Frankfurt/Main, obwohl zuständig, für den Betrieb so gut wie keinerlei 
Unterstützung leistete, weder betrieblich noch technisch, entstanden aus den Reihen der 
Flugleiter zwei berufliche zusätzliche Berufsvertretungen. Die eine als Ortsgruppe im Rahmen 
des Verbandes Deutscher Flugleiter - VDF und die zweite (ANSE) als eigenständige 
Körperschaft und eingetragener Idealverein, sowie eine Landesgruppe „Flugsicherung“ der 
Deutschen Angestellten Gewerkschaft - DAG unter meiner Leitung. 
 
Ich übernahm für die ersten sechs Jahre bis 1966 die Vertretung der VDF Gruppe und wurde 
1967 Gründer und Vorsitzender der zweiten Gruppe, genannt ANSE für Studiengemeinschaft 
für Flugsicherung und der englischen Bezeichnung „Evaluation Group Air Navigation 
Services Europe“ mit dem Ziel notwendige fachliche Verfahren auszuarbeiten, die die FS-
Behörde und die US-Luftwaffe nicht aufgriffen. Die Mitglieder wurden Flugleiter der BFS, 
der Deutschen Luftwaffe und einige Angehörige der US-Luftwaffe. Vertreter der Zentralstelle 
der Behörde erschienen selten an dieser vom Flugbetrieb an Flughäfen weit abgelegenen 
Dienststelle; der Präsident der Behörde am dortigen Standort nicht ein einziges Mal während 
seiner gesamten Amtszeit bis 1969. 
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62.1 Der geografische Zuständigkeitsbereich 1965 

 
Die deutsche Dienststellenleitung, die Behörde, der Personalrat und die beiden zusätzlichen 
Berufsvertretungen lieferten sich über die Jahre bis 1968 heftige Auseinandersetzungen, die 
leider persönlich genommen wurden und zu gravierenden persönlichen Nachteilen führten 
sowie zu Verleumdung und übler Nachrede seitens der Behördenleitung ausarteten. 
Arbeitsunterlagen und Logs wurden gefälscht, um Schuld zuzuweisen, Bewerbungen 
unterschlagen und private Post geöffnet und gelesen. Das geschah regelmässig und wurde 
bereits beim Postamt Birkenfeld von hierfür Beauftragten vorgenommen. Dieser Zustand 
wurde als völlig normal betrachtet, ebenso wie das behördliche Abhören der privaten 
Telefonanschlüsse. Zu meiner Besorgnis erschien mein Name bereits 1963 als Nummer 1 auf 
einer schwarzen Liste der Behörde.  
 
Wie niederträchtig es zugehen konnte zeigt ein Vorfall, an dem während der Nacht am ersten 
Weihnachtstag 1964 ein Kollege einen Fastzusammenstoss zweier Verkehrsflugzeuge 
zwischen Liege und Trier verursachte. Obwohl ich weder zur Arbeit eingeteilt war noch einen 
Arbeitsplatz innehatte, wurde mir vorgeworfen, diesen Vorfall verschuldet zu haben indem 
man mich als verantwortlichen Lotsen ins Arbeitslog eintrug. In konzertierter Aktion machte 
mich der Schichtleiter mit Unterstützung des Betriebsleiters verantwortlich, indem man die 
Logbücher fälschte und mir alle Originalunterlagen vorenthielt. Ich konnte die inzwischen 
durch die Behörde ausgesprochene Beförderungssperre nur abwenden, indem ich die 
Originalbelege entwendete. Massnahmen gegen die vier Beteiligten wurden keine erhoben. 
Man legte den Vorgang schlichtweg zu den Akten und ging zum Tagesgeschäft über. Dass 
dieser rechtswidrige Vorfall nicht zu meiner Bestärkung behördlicher Korrektheit beitrug, 
kann man sich leicht vorstellen. 
 
Nun ein paar Worte zu den Zuständen der Infrastruktur, die man sich heutzutage nicht einmal 
im Traum vorstellen kann. Die sanitären Einrichtungen waren verkommen. Die 
Belüftungsanlage blies mit der Heizungsabluft Monoxyd in den Betriebsraum, Kammerjäger   
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versuchten erfolglos einer Million Kakerlaken Herr zu werden. Der betriebseigene Hauskater 
allerdings kämpfte erfolgreich gegen Mäuse und Ratten, die durch Kabelschächte in den 
Betriebsraum gelangten. Mäuse in der Telefonanlage liessen sich die Kabelisolierungen 
schmecken und sorgten für Fehlverbindungen. Man rief Paris an und Zürich antwortete. Das 
Dach war undicht und es regnete in den Betriebsraum. Grosse Teile der Zwischendecke fielen 
aus 4 m Höhe auf Personal und Geräte herab. Einige trugen daraufhin am Arbeitsplatz 
Bauhelme. 

 

63- Die Kantine brennt ab 
 

Ein einziger, nach Jahren total verdreckter nur 20 qm grosser Aufenthaltsraum war der einzige 
verfügbare Pausenraum, den alle gemeinsam benutzen; bis zu dem Tag an dem ich mich mit 
einem Kollegen entschloss selbst Hand anzulegen und zu renovieren.  Des nachts konnte man 
dort hunderte Heerscharen von Kakerlaken besichtigen. 

  
64 - Mein einziger Tag illegalen Wehrdienstes bei der Bundeswehr 

 

Aber wir hatten die Rechnung ohne die Bundeswehr gemacht. Man wollte Anzeige wegen des 
Tragens einer deutschen Uniform mit Rangabzeichen durch einen Zivilisten erstatten. Aber 
das Schicksal hatte Erbarmen. Der Kläger, ein junger Offizier, wurde Wochen später mein 
Trainee. Man kann die Dinge auch anders regeln. Wieso all das? Das deutsche 
Gewerbeaufsichtsamt war nicht zuständig, da es sich um eine staatliche Einrichtung handelte 
und somit ausschliesslich Sache der Behörde war. Aber die tat nichts, denn Rhein Control war 
eine Nebenstelle irgendwo im Westen. Und als die US-Kantinenbaracke abbrannte, gab es auf 
dem Erbeskopf bis zum Umzug der Zentrale nach Frankfurt/Main jahrelang keine Kantine 
mehr. Man nahm sich für die Dienstschicht das berühmte Butterbrot mit oder ass garnichts. 
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Diese Umstände führten beim Personal in seiner Hilflosigkeit keine Abhilfe schaffen zu 
können zu wachsendem Unmut und zu beissender Satire. Das damals verfasste Gedicht „Trotz 
Grille, Maus und Ratte, der feine Mann trägt stets Krawatte“ drückt dies deutlich genug aus. 
 
 „Es steht ein Haus voll Schmutz und Dreck, die Mäuse fressen das Brot Dir weg, der 
 Kalk er blättert von den Wänden, der Schmutz ist auch auf deinen Händen, der Regen 
 tropft schon durch das Dach, Radar und Frequenzen machen nur Krach, die Türen 
 schliessen auch nicht dicht, der Controller ist ein armer Wicht, der Schweiss schon 
 steht ihm auf der Stirn,  Kontrollprobleme plagen das Gehirn, Geschrei von draussen 
 und von drinnen, die Dienstauffassung ist von hinnen, nachdem das eigne Essen nicht 
 geschmeckt, zuvor noch die Frequenz verreckt, die Ausrüstung hier oben ist, nicht 
 mehr wert als ein Haufen Mist, der Lounge Room einem Saustall gleicht, was wird 
 denn hier auch schon erreicht, auch Frischluft haben wir im Raum, das dumme ist, 
 man merkt es kaum, Controller können nicht mal „raus“, die Toiletten sind ein Drama 
 für sich, bist du erst dort übergibst du dich, die Waschgelegenheit ist sehr modern, 
 man riecht den Mief auch schon von fern, im ganzen Bau - du liebe Zeit, nicht eine 
 Spur von Reinlichkeit, das schlägt uns täglich auf den Magen, doch weisse Hemden 
 werden getragen.“ 
 
EUROCONTROL in Brüssel und die eigene Behörde als deren Agent waren zwar ab 1964 
zuständig, kümmerten sich aber nicht um die Zustände an dieser weit abgelegenen 
Nebenstelle. Und so verkam die Anlage im Laufe der Jahre. Es ist mir heute noch unerklärlich, 
wie die Mehrheit der damals dort arbeitenden Betriebsmannschaft diese Bedingungen so lange 
Jahre ohne lauten Protest in den Medien hinnehmen konnte.  
 

Was eigentlich nicht passieren sollte ! 
 
Bedingt durch die Zusammensetzung der Dienststelle und des Flugverkehrs kam es im Laufe 
der Jahre von 1957 bis 1968 zu verschiedenen Zwischenfällen mit rechtlich unklarem 
Ausgang. Selbst die Luftrecht-Fakultät der Universität Utrecht, die ich um Rat gebeten hatte, 
war nicht fähig die Sachlage rechtlich zu klären, ebenso wie deutsche hierzu befragte 
Rechtsanwälte. Die an die Universität gestellte und nach sechs Monaten nicht zu 
beantwortende Frage lautete: 
 
 ãWer haftet bei einem Zusammenstoss zweier Flugzeuge im oberen 
 unkontrollierten Luftraum  SŸddeutschlands Ÿber 7500 m Flughšhe (UIR) 
 unter der ZustŠndigkeit der US-Luftwaffen FS-Zentrale Rhein UAC / UIC, der 
 sich unter Instrumentenflugbedingungen in Wolken ereignet und sich zwischen 
 einem Linienflug der sowjetischen Fluggesellschaft AEROFLOT (Kategorie 
 Allgemeiner Flugverkehr GAT, Tupolev 104) und einem NATO-Kampfflugzeug 
 der US Luftwaffe (Operationeller Flugverkehr OAT, F-100) stattfindet, wobei sich 
 beide Flugzeuge in Funkkontakt mit dem auf den UKW und UHF Funkfrequenzen 
 arbeitenden Fluginformationsdienst (FIS) ausŸbenden Flugleiter befanden; sowie 
 unter der weiteren Annahme, dass entweder der militŠrische Flugleiter der 
 Deutschen Luftwaffe, den Funkverkehr ausŸbend, oder sein ziviler Assistent der 
 Bundesanstalt fŸr Flugsicherung, bedingt durch die Art der 
 Verkehrslagedarstellung (Einstreifensystem pro Flug) oder durch die Menge des 
 Verkehrs (oft Ÿber 20 FlŸge gleichzeitig), die Zusammenstossgefahr Ÿbersehen 
 haben und daher keine Verkehrswarnung aussprachen? Dabei gilt zu beachten, 
 dass die Zentrale per Staatsvertrag zwischen den USA und der BRD unter der   
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 ZustŠndigkeit der US- Luftwaffe betrieben wird und das Betriebspersonal der 
 Deutschen Luftwaffe der BFS zur BetriebsunterstŸtzung beigeordnet ist, da das 
 Gesetz Ÿber die BFS aus 1953 eine ZustŠndigkeit der Luftwaffe fŸr die 
 Streckenkontrolle von FlŸgen aller Art ausschliesst.Ò 
 
Situationen der geschilderten Art waren bis 1967 an der Tagesordnung. Die Meldungen und 
Beschwerden der zivilen und militärischen Flugleiter über diese Missstände wurden entweder 
gar nicht mehr weitergeleitet oder sie wurden von den übergeordneten Stellen schlichtweg 
ignoriert. Man fragt sich heute, worauf die zuständigen Stellen und Ministerien damals 
eigentlich gewartet haben. 

 
SPEEDBIRD 712 (DH Comet 4) & CLIPPER 723 (B707) 

  
65 - BOAC Comet 4 und DLH Boeing B-707 

 

Nachdem verschiedene Fluggesellschaften, so wie die britische Overseas Airways Corporation 
-  BOAC und die amerikanische Pan American Airways - PAA den Verkehr mit den reinen 
Jet-Turbinen Flugzeugen De Havilland Comet 4 und dem Boeing Stratoliner B-707 
aufgenommen hatten, erschienen diese Flugzeuge so wie auch die russische Tupolev 104 auf 
regelmässigen Linienflügen im oberen Luftraum Deutschlands.  
 
Am 12. Januar 1960 begegneten sich eine BOAC und eine PAA Maschine auf dem Flug 
zwischen London und Frankfurt auf Gegenkurs in 22.000 Fuss Höhe ca. 4,5 km südlich von 
Rüdesheim im Abstand von nur 500 yards (etwa 450 m) unter unserer Kontrolle; mein erster 
Fall einer gefährlichen Begegnung im oberen Luftraum. Die Aufregung war gross und der 
Vorfall nahm seinen Weg über die Botschaften bis hinunter zu unserer Zentrale im Hunsrück 
und den beteiligten Flugleitern. Verantwortlich war ein junger Leutnant der Deutschen 
Luftwaffe. Als dessen Assistent ging ich aus der Sache glücklicherweise als Unschuldiger 
hervor. Aber mein Lerneffekt zum Verhalten in solchen Vorfällen stieg rapide. Man musste 
sich in diesem Beruf nach allen Seiten absichern. An einer solchen Katastrophe wollte ich 
unter keinen Umständen beteiligt geschweige denn verantwortlich sein. Aber das Glück war 
mir hold. 

Flugunfall HE-53 (2 F104G) 

 
66 - F-104 Starfighter 
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1961 war die Deutsche Luftwaffe intensiv mit der Ausbildung ihrer Flugzeugführer für den 
gerade in Betrieb genommenen Lockhed Starfighter F-104 beschäftigt. Bei einem Übungsflug 
im September des gleichen Jahres verlor die Luftwaffe durch Nachlässigkeit der militärischen 
FS-Stellen gleich zwei ihrer neuen Flugzeuge. Die F104 - Rotte unter dem Funkrufzeichen 
HAWKEYE 53 erklärte auf der mil. Notfrequenz 243.0 MHz einen Notfall, der aber von 
keiner der vielen militärischen FS-Stellen westlich von Frankfurt bis auf den USAF - 
Kontrollturm in Phalsbourg (Elsass) erwidert wurde. Beide Flugzeuge stürzten ab. Bei Rhein 
UAC stellte sich heraus, dass man diese Notfrequenz gar nicht erst eingeschaltet hatte. Ich 
konnte mir die verzweifelten Funkrufe der Fluges am nächsten Tag eine halbe Stunde lang auf 
dem Funkrekorder anhören. 

CSA 511 - OKOAD (IL-18) 

 
67 - Ilyushin 18 

 
1961 wurde mir während der Arbeit des nachts eine Ilyushin 18 Verkehrsmaschine der 
tschechischen Fluggesellschaft CSA auf dem Flug von Prag nach Zürich bei Ansbach 
abgeschossen. Der Verdacht fiel auf ein US-Armee Manöver im Raum Grafenwöhr. Da alle 
Flüge von Gesellschaften der COMECON Staaten, das hiess für uns USSR, Polen, CSSR, 
Ungarn, Bulgarien, Rumänien und Jugoslawien, an die alliierten Luftverteidigungsstellen 
gemeldet werden mussten, war auch dies Flugzeug schon vor Einflug in den deutschen 
Luftraum bei Eger (Cheb) dorthin gemeldet worden. Aus dem gleichen Grund meldete ich den 
Unfall sofort an das Hauptquartier der US - Luftwaffe in Ramstein. Zu meiner Überraschung 
erschien morgens zum Ende der Nachtschicht ein BFS - Kollege aus Hannover in der Funktion 
des Unfalluntersuchers des Luftfahrtbundesamtes und verlangte von mir eine schriftliche 
Falschaussage, besagend dass die Luftverteidigungsstellen nicht vorab verständigt worden 
seien; d.h. ein Versäumnis unsererseits. Meine Weigerung dürfte auch auf der „Schwarzen 
Liste“ gelandet sein. Offiziell wurde die Ursache bis 2021 nicht geklärt. 

 
USAFE 24448 (T-39)  

 
68 - T-39 Sabreliner 

 

Im April  1964 geschah ähnliches über fremdem Staatsgebiet, als ein unter meiner Kontrolle 
fliegender Übungsflug der US-Luftwaffe mit einem T-39 (Sabreliner) Flugzeug aus 
Wiesbaden plötzlich nach Abbruch des Funktontaktes bei Lichtenau in Richtung DDR 
abdrehte und in der Gegend von Erfurt abgeschossen wurde. Auch hierzu fand niemals eine 
Untersuchung der Behörden statt und wurden auch keinerlei Stellungnahmen aufgenommen.   
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Circa vier Wochen später erlitt ein B-66 Bomber der US-Luftwaffe über der DDR das gleiche 
Schicksal. 

Verkehrssituation über Spangdahlem 1305 Z  
 

Gefährliche Vorfälle mit hohem Risiko waren bei Rhein Control an der Tagesordnung. In 
einem Fall gerieten 1962 über Spangdahlem in der Eifel in 26.500 Fuss Höhe acht Flugzeuge 
in Wolken um die gleiche Zeit (1405 MEZ) ungestaffelt in bedrohliche Nähe zueinander; 
sechs hiervon waren zivile Verkehrsmaschinen. Der BFS Vertreter sandte meinen Bericht über 
diese Fastzusammenstösse gar nicht erst an die Behördenzentrale. Ich war schlichtweg 
fassungslos. Ab 26.000 Fuss Höhe wurde gemäss deutscher Luftverkehrsordnung keine 
Staffelung zwischen Flügen geleistet; auch nicht in Wolken. Die Reaktion des 
Dienststellenleiters war makaber. Auf meinen Protest über diese Art Flugsicherung und 
Gefährdung von Flugreisenden fragte er warum ich mich so aufrege, ob denn Verwandte an 
Bord gewesen seien. Ich solle einen Cognac trinken, mich wieder an meinen Arbeitsplatz 
begeben und weiterarbeiten. So stellte sich damals das Verhalten unserer Behördenvertreter  
zur Absicherung von Flügen dar. 
 

US AIR FORCE ONE (VC137) 
Als der amerikanische Präsident John F Kennedy eines Tages von Brüssel mit seiner VC-137 
AIR FORCE ONE nach Genf zu einer Konferenz unterwegs war führte sein Flug über 
Bitburg, Ramstein und Karlsruhe nach Trasadingen, einem kleinen Ort und Einflugpunkt in 
den schweizer Luftraum. Man hatte seine Flughöhe von 33.000 Fuss als kontrollierten 
Luftraum erklärt, was aber die US - Luftwaffe in Ramstein nicht mit all ihren Geschwadern 
beachtet hatte. So kamen ihm beim Überflug von Ramstein und der Flugsicherung unbekannt 
vier Phantom Flugzeuge in einer Formation im Sichtflug in solch geringer Entfernung 
entgegen, dass sich die Formation blitzartig auflösen musste, um der Kollision zu entgehen. 
AF-1 beschwerte sich bitterlich, aber bei wem, der eigenen Luftwaffe ? Aber damit nicht 
genug. Als der Assistent die genaue Uhrzeit und Flughöhe an die FS-Zentrale Zürich durchgab 
erwiderte man nur, fremde Luftwaffenflüge nehme man nicht an, ausserdem passiere über dem 
Einflugpunkt zur gleichen Zeit und in gleicher Höhe ein anderer Flug von Wien nach Paris. 
Aber AF-1 war schon auf die Züricher Funkfrequenz geschickt worden und entkam auch 
dieser Gefahr. Anscheinend hatten fast alle Beteiligten die Nachricht für Luftfahrer (NfL) über 
diesen Flug nicht gelesen. Das war allerdings öfter der Fall und wunderte mich nicht mehr.  

 
U-2 und andere Aufklärungsflüge 

 
Andere überraschende Gäste waren Erkundungsflüge aus Spanien mit B-47 Bombern, von 
denen gar nicht erst Flugpläne über das FS-Fernschreibnetz gesendet wurden. Hin und wieder 
riefen solche Flüge des nachts auf dem Flug aus Südfrankreich über die BRD, Ostsee und 
Finnland mit dem Ziel Murmasnk. 
 

 
69 - Lockheed U-2 Einsitzer 
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Nicht so überraschend waren die Flüge mit der U-2 von Wiesbaden und Giebelstadt, da dort 
stationiert, nach Indien und retour über die UdSSR. Bei diesen Flügen, man erinnere sich an 
den Unfall von Mr. Gary Powers, über 8,5 Stunden Dauer und länger fiel auf, dass die Piloten 
dieser Einsitzer beim Rückflug eine andere Stimme hatten. Diese Maschinen flogen in Höhen 
um 80.000 Fuss, ebenso wie die auf dem Flughafen Frankfurt - Rhein/Main stationierten B-57 
Aufklärer. 

Luftraum ohne FS-Kontrolle über  7500 m 
 

 
      

 70 - T-33 Trainer  der USAFE und CAF 
 

Inzwischen waren meine Zweifel über die Art der Flugsicherung in Deutschland zur 
Gewissheit geworden. Es war ein unhaltbarer Zustand und niemand änderte ihn. Alle offiziell 
Beteiligten, die NATO Streitkräfte, britische, amerikanische und deutsche Luftwaffen, die 
Bundeswehr Verwaltung, das Verkehrsministerium unter C. Seebohm, das 
Luftfahrtbundesamt, die Bundesanstalt für Flugsicherung und die Internationale Zivil Luftfahrt 
Organisation ICAO mit Europasitz in Paris hingen voneinander ab und verdrängten dieses 
unverantwortliche Risiko. Aber das half nichts. 1963 stiessen des nachts noch zwei 
Übungsflüge mit T-33 der kanadischen und amerikanischen Luftwaffe zwischen Wiesbaden 
und Ramstein zusammen und die Zahl der gemeldeten gefährlichen Begegnungen zwischen 
zivilen und militärischen Flügen stieg weiter. Man rechnete im Durchschnitt mit acht solcher, 
oft nicht einmal gemeldeter, Vorfälle pro Woche. Das steigende zivile Verkehrsaufkommen 
trug natürlicherweise dazu bei. Aber das resultierte lange nicht in verstärkten Anstrengungen 
der beteiligten Stellen, eine Änderung der bestehenden Situation herbeizuführen.  

 

 
71 - FIS Arbeitsplatz für Flüge über 7500 m (FL 260); wegen Platzmangel mit Einstreifensystem / Bw und USAF Controller -71.2 

 

Hatte ich mich damals schon gewundert, dass der an diesem Unfall gar nicht beteiligte 
Schichtleiter vor die Untersuchungskommission der US-Luftwaffe nach Wiesbaden zitiert 
wurde und auch dort ohne jeglichen Rechtsbeistand erschien, wurde mir 14 jahre später klar 
wieso. Ein anderer „netter“ Kollege gestand mir, damals bei der Umschrift von den 
Tonbändern die Teile gelöscht zu haben, die die Anweisung des Flugleiters an den Trainee 
enthielten. So ging der Schuldige frei aus und dem Unschuldigen wurde in Wiesbaden der 
Sarg des toten amerikanischen Piloten in den Saal geschoben, mit der Frage ob er ein solches 
Ergebnis als Flugsicherung bezeichne. 
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Auch Kuriositäten liessen sich im Betrieb nicht ausschliessen. Ich war verbüfft, als ich eines 
Tages einen meiner Kollegen einen Flugverlaufsstreifen aufessen sah, nachdem er eine 
gefährliche Annäherung zwischen einem Verkehrsflugzeug und einem NATO-Jet verursacht 
hatte. Das schien eine neue Methode, Beweismaterial zu vernichten. Man kann nur im 
nachhinein hoffen, dass er ihm bekommen ist.  
 
Trotz der Empfehlungen der Internationalen Zivil Luftfahrt Organisation ICAO, über 20.000 
Fuss Flughöhe keine Flüge lediglich nach Sicht unter Vermeidung der Flugverkehrskontrolle 
durchzuführen, machte die NATO für die militärischen Flüge in eigener selbstherrlich 
verliehener Amtsmacht hiervon eine Ausnahme. Sowie diese Flüge Sichtflugbedingungen 
(VMC) über den Wolken erreicht hatten, durften sie die FS-Kontrolle und ihrem IFR-Flugplan 
verlassen und sich bis zur Rückkehr für den Anflug frei bewegen.  Diese Flüge wurden als 
operationeller Flugverkehr (OAT) auf der Grundlage sogenannter IFR-VFR-IFR Flugpläne 
durchgeführt und „operational VFR“ genannt. Bei passenden Wetter-bedingungen stellten 
diese militärischen Flüge fast ein Viertel des täglichen Gesamtverkehrs im oberen Luftraum 
dar. Aber nicht genug, man flog als OAT IFR-VFR-IFR Flug sowohl über Flugfläche 200, 
bzw. 250 als auch unter FL 100 und noch tiefer im Tag-Tiefflugstreckensystem in 250 Fuss 
über Grund. Welche Konsequenzen dies für die Flugleiter hatte kann man sich leicht 
ausmalen, insbesondere wenn diese Flüge unter IFR aus dem Ausland in die UIR einflogen, 
sich dann in Deutschland im Tiefflug bewegten und danach wieder uner IFR in der UIR ins 
Ausland zurückkehrten. 
 
Da in diesen Zeiten der Berufsrechtschutz sich fast ausschliesslich auf die Tätigkeiten in 
Industrie und Handel und die dortigen Erfordernisse ausrichtete, fand kaum jemand in den 
Öffentlichen Diensten, insbesondere seitens der Beamten, es für nötig oder ratsam, sich 
solchen Schutz zu besorgen. Eine Gesellschaft, ARAG, hatte den Flugleitern Beruf-
Beratungsrechtschutz für 80 Pfennig pro Person und Monat angeboten, wenn zumindest eine 
ganze Zentrale diesen Schutz abschliessen würde. Aber die Flugleiter verzichteten, denn sie 
waren ja nun seit 1963 fast alle Beamte und konnten sich nicht 
 

 
72 - Die „See and Be Seen“ Regelung der Flugsicherung!  
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vorstellen, dass die Behörde sie nicht in allen Fällen schützen würde; welche naive 
Vorstellung, wie sich hin und wieder zeigen sollte. Dass darüber hinaus die Anwälte auf 
diesem Fachgebiet mit seinen rechtlichen Besonderheiten nicht bewandert waren, war nicht 
verwunderlich. Wer sollte ihnen denn die Fachkenntnisse auch beibringen? 
 
Inzwischen war auch die deutsche Presse längst aufmerksam geworden und im Deutschen 
Bundestag gingen 1962 die Wogen zum Thema Flugsicherung zwischen der CDU Regierung 
und der Oppositionspartei SPD hoch. Die Flugleiter unserer Zentrale nahmen am ersten 
zweitägigen Warnstreik als Teil der Öffentlichen Verwaltung nach Kriegsende teil. Die SPD 
unterstützte die Forderungen der Flugleiter und so kam es, dass ich als Gast eines Tages mit 
dem MdB Dröscher (SPD) im Bundestag landete, um die Argumentation der SPD zu 
unterstützen. Obwohl Rein UAC nur die zivilen Flüge bestreikte, nahm die Bundeswehr sofort 
die Gelegenheit wahr, um mit den NATO-Streitkräften eine Vereinbarung zu treffen, nach der 
sie als Streikbrecher für eine Ausweitung oder Wiederholung einspringen konnte. Aber es kam 
nicht soweit. 
 
Das Ergebnis war kontra-produktiv. Die Regierung Adenauer beschloss, die Flugsicherung 
„auf freiwilliger Basis“ zwangsweise zu verbeamten; mit dem Ergebnis von 
Einkommensverlusten bis zu 70.000 DM, Ausbildungsstop für Verweigerer und 
Beförderungsverweigerung unter dem Motto „ein nicht gegebener Vorteil ist kein Nachteil“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 - „Halt! Aufhören, ich nehme das Angbot an. Aber man muss mir soufflieren.“ 
Die freiwillige Verbeamtung in der Flugsicherung 1964/64. 

 
Dies wurde zu einer westdeutschen Grundeinstellung deutscher Arbeits- und 
Verwaltungsgerichte. Man machte es sich einfach passend. Der Flugsicherung selbst war das 
sehr abträglich, denn nun stieg der Personalmangel bei unserer Zentrale von 25 auf 40 % und   
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es wurden jahrelang Dienstschichten in Unterbesetzung gefahren. Wie der damalige 
Verkehrsminister Seebohm und die Leitung der FS-Behörde selbst zu „ihrem“ 
Flugsicherungsdienst standen, geht aus verschiedenen Aussagen der Vertreter des BVM und 
der BFS hervor. So erklärte Dr. Seebohm dem Bundestag am 24. Januar 1962 in seiner 12. 
Sitzung, dass ein Fastzusammenstoss zwischen zwei Flugzeugen nichts anderes sei als zwei 
sich auf einer Bundesstrasse im Gegenverkehr begegnende Automobile. Er erntete 
Hohngelächter. Aber dem nicht genug, erklärte 1963 der Verwaltungsdirektor der BFS vor 
Gericht zum Thema unkontrollierter oberer Luftraum und gefährliche Begegnungen, dass die 
Tätigkeit der Fluglotsen in der Ausübung des Fluginformationsdienstes mit lediglich 
Verkehrshinweisen an die Flugzeuge praktisch mit der Tätigkeit eines Schrankenwärters bei 
der Bahn vergleichbar sei. Der Kläger, die Behörde und die Richter nahmen diese Erklärung 
mit Genugtuung zur Kenntnis und entschieden dementsprechend. 
 
Die einzige der Problematik gerecht werdende Stellungnahme erfolgte bereits 1961 im 
Bundestag durch H. Schmidt für die Sozialdemokratische Partei SPD. Es ist bedeutsam, dass 
diese in ihrer Aussage, die gesamte Misere ansprechende Stellungnahme, auch nicht 
vermochte die damaligen Regierungsmitglieder zu entsprechenden grundsätzlichen 
Beschlüssen zu bewegen. Es gab damals wohl noch zu viele Vorbehaltsrechte der Alliierten, 
die hierauf einen engativen Einfluss hatten. Hier einige Auszüge aus seiner Stellungnahme: 
 

ãDie deutschen Medien haben erst kŸrzlich die schwerwiegenden Probleme zur 
Flugsicherheit ausgiebig kritisch diskutiert und eine wirksamere Kontrolle Ÿber alle 
Flugbewegungen gefordert. ... Auch haben sich die zustŠndigen Fachgremien des 
Bundestags bereits gezwungen gefŸhlt Untersuchungen Ÿber das deutsche 
Flugsicherungssystem anzustellen. ... In der Bundesrepublik ist die Zusammenarbeit 
ziviler und militŠrischer Stellen sehr mangelhaft. ... Eins der drŠngensten Probleme 
des jetzigen Flugsicherungssystems stellen die zahlenmŠssig stŠndig steigenden FŠlle 
von Kollisionen oder Fastzusammenstšssen im Luftverkehr dar. ... Bei der 
Untersuchung solcher VorfŠlle wird wiederholt festgestellt, dass Fastzusammenstšsse 
fast ausschliesslich durch FlŸge verursacht werden, die nicht unter die Kontrolle des 
FS-Systems fallen, sondern lediglich nach Sichtflugregeln durchgefŸhrt werden. ... 
Trotz der steigenden Verkehrsdichte und AnnŠherungsgeschwindigkeiten moderner 
DŸsenflugzeuge, die fast 2000 kmh erreichen, mŸssen FlŸge nach Sicht weiterhin 
zugelassen bleiben, da die Mittel nichtd ausreichen, um alle FlŸge zu kontrollieren. .. 
Die stellt eine erhebliche Gefahr fŸr die …ffentlichkeit dar.  Die dem deutschen FS-
System fehlende KapazitŠt ist eine Konsequenz unzulŠnglicher Voraussicht durch die 
deutsche Regierung. ... Eine Anhebung des kontrollierten Luftraums von bislang 
7500 auf mindestens 10.000 m ist dringend erforderlich, um sowohl den zivilen als 
auch den militŠrischen Verkehr unter FS-Kontrolle abwickeln zu kšnnen. ... Eine 
Integration ziviler mit militŠrischer Flugsicherung ist erforderlich. ... Es stellt eine 
untragbare Situation dar, dass bestehende Radarstellen seit Jahren nicht in Betrieb 
genommen werden, weil die hierzu erforderlichen Radar-Lotsen und Techniker 
fehlen. ... Seit Jahren besteht ein akuter Mangel an FS-Personal, was auf 
unzureichende Bezahlung in diesen Diensten zurŸckzufŸhren ist. ... Ein Zehntel alle 
Arbeitsstellen sind unbesetzt oder nur mit Personal in Ausbildung besetzt. ... 
Verkehrssicherheit ist nicht nur Aufgabe von Technikern, sondern die 
Verpflichtung von Politikern.Ò 

 
Wie sehr die Ministerien und einige Regierungspolitiker noch an der wahren Problematik 
vorbeidachten zeigen zwei weitere Beispiele von Aussagen, die 1960 und 1962 im Bundestag   
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gemacht wurden. Die erste bezog sich auf eine Anfrage der FDP in der Fragestunde vom 22. 
11. 1960. Verkehrsminister Dr. Seebohm antwortete auf die Frage zur zivil-militärischen 
Zusammenarbeit: 
 

Die oberste Instanz dieser Zusammenarbeit (zwischen der zivilen und militŠrischen 
Flugsicherung) im Bundesgebiet ist der ,,StŠndige Ausschu§ zur Koordinierung der 
Luftfahrt", in dem der Bundesminister fŸr Verkehr, der Bundesminister fŸr 
Verteidigung und die Regierungen der StationierungsstreitkrŠfte vertreten sind. Diese 
dauernde und enge Zusammenarbeit bietet die GewŠhr dafŸr, da§ etwaige MŠngel, 
soweit sie auf einer unzureichenden Koordinierung beruhen, mindestens einer der 
beteiligten Stellen frŸhzeitig offenbar werden und da§ in gemeinsamer BemŸhung und 
gegenseitiger UnterstŸtzung Abhilfe geschaffen werden kann. 

 
Mit dieser Feststellung, dass der SAL die oberste Instanz in Sachen Flugsicherung war, hatte er 
recht; dass diese enge Zusammenarbeit Gewähr bot, etwaige Mängel zu erkennen bzw. zu 
beseitigen, hatte er aller-dings unrecht. 
 
Die zweite Anfrage stammte von der SPD in der Fragestunde vom 24.1.1962. Auf die Frage 
„Wieviele Beinahe-Verkehrsunfälle durch mangelnde Flugsicherung entstanden sind“ gab Dr.-
lng.Seebohm, damals Bundesminister für Verkehr, zur Antwort: 
 

Keine. - Zur ErlŠuterung darf ich noch bemerken, Herr Kollege, dass die sogenannten 
Fast -BerŸhrungen, die ja gemeldet werden mŸssen und Ÿber die ich schon sehr 
eingehend in diesem Hohen Hause berichtet habe, ungefŠhr das gleiche sind wie wenn 
auf einer Strasse ein Auto einem anderen Auto begegnet. Dann gibt es auch eine Fast-
BerŸhrung. (Heiterkeit.)  

 
Zu dieser Anschauung etwas beizutragen, fehlten einem auch damals schon die Worte. 
 

  
74 - Die erforderliche Jet-Passenger-Licence  /  75 - USAFE F-105 Flug Bitburg AB 1965 

 
Auf der direkten Arbeitsebene von Pilot und Flugleiter ergaben sich unvermeidlich engere 
Kontakte zu den Fluggeschwadern der US-Luftwaffe und der Deutschen Luftwaffe an den 22 
in Süddeutschland betriebenen militärischen Flugplätzen. Es entwickelte sich ein 
gegenseitiges Vertrauensverhältnis, das auf viele weitere Jahre positive Auswirkung für mich 
haben sollte. So besuchte ich schon in den ersten Jahren meiner Tätigkeit auf dem Erbeskopf 
in meiner Freizeit die Geschwader in Spangdahlem, Bitburg, Büchel, Hahn, Ramstein,   
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Wiesbaden und Rhein-Main zur Gewinnung tiefer gehender Information über deren 
Erfordernisse und zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Solche Kontakte zu den Piloten 
der verschiedenen Fluggesellschaften, die unseren Luftraum täglich durchflogen, blieben 
durch die Abgelegenheit der Zentrale von den umgebenden zivilen Flughäfen leider eine 
Seltenheit. 
 
Mit der Deutschen Luftwaffe konnte ich Erfahrungsflüge auf der T-33 und mit der US-
Luftwaffe ebensolche auf der F-100, F-105, T-39 und dem KC-97 Tanker absolvieren. Das 
trug erheblich zum Verständnis der Anforderungen dieser Flüge an die Flugsicherungsdienste 
und des Sicherheits-bedürfnisses der Piloten bei. Wie die Behörde hierüber dachte ist unter 
anderem leicht daran erkenntlich, dass man es nicht für erforderlich hielt jedem der Flugleiter 
vor Ort ein Exemplar der Betriebsvorschriften (Betriebsanweisung für den Flugsicherungs-
Kontrolldienst) zur Verfügung zu stellen. ANSE schrieb daher den gesamten Text ab, 
vervielfältigte ihn und verkaufte die danach erstellten Exemplare für  
 

 
76 - Schreiben des in Hahn stationierten Kampfgeschwaders 

 

21,- DM per Stück an die interessierten Kollegen. Die Behörde war nicht willens dies für den 
gleichen Preis zu tun. Die Zentrale besass für das gesamte Betriebspersonal nur ein einziges 
Dienstexemplar. 
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77 - Nach einem Flug mit F-100 Super Sabre am Flugplatz Hahn 

 

 
78 
 

Um aus der Ausweglosigkeit von diesem Standort aus eine andere Beschäftigung auf dem 
gleichen Fachgebiet zu finden, nutzte ich jede Gelegenheit um andernorts auf 
Luftfahrtausstellungen und Fachkonferenzen Kontakte zu Organisationen und Industriefirmen 
zu finden. Das brachte mich im Laufe der Birkenfelder Jahre in eine Reihe anderer Länder 
Europas und Nordamerikas, deren FS-Systeme fachlich allerdings vor ähnlichen Problemen 
standen wie die deutschen. Dankenswerterweise waren damals verschiedene 
Fluggesellschaften mit reduzierten oder kostenlosen Flügen behilflich, diese Reisen 
durchzuführen. 
 

 
79 - Berufsvereinigung ANSE 1967   
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Unsere 1967 gegründete ANSE-Gruppe stellte für die gesamte Kollegenschaft Ausarbeitungen 
über die Leistungsdaten der von uns geleiteten militärischen Flugzeuge und deren 
Notverfahren zusammen. Dies führte schliesslich dazu, dass ich mit der US-Luftwaffe in 
Wiesbaden vereinbaren konnte, alle bei Rhein Control arbeitenden Flugleiter eine militärische 
flugphysiologische Ausbildung in Theorie und Praxis mit Übungen zum Sauerstoffverlust in 
grossen Höhen in der Unterdruckkammer absolvieren zu lassen. Die BFS hielt diese 
Bereicherung des beruflichen Wissens zur Erhöhung der Flugsicherheit nicht für erforderlich. 
Wir Zivilisten wendeten hierfür unsere Freizeit auf und beglichen die Kosten aus eigener 
Tasche. Aktivitäten dieser Art waren unerwünscht. In meiner freien Zeit begann ich mit 
einigen Kollegen Privatpiloten und Bundeswehr-Kollegen Unterricht zur Erlangung von 
Sprechfunkzeugnissen für den Flugfunkdienst zu geben, da diese alle keine solchen seitens der 
Bundeswehr hatten und was zu einer grossen Reihe privater Kontakte an den umliegenden 
kleinen Flugplätzen in der Region führte. 
 
Es ist beruhigend zu wissen, dass dadurch einige Abstürze von Flugzeugen vermieden werden 
konnten, so wie z.B. der Flug von GOLDSTAR 14, einer T-33, die 1962 vom Piloten 
unbemerkt Sauerstoffverlust erlitt, aber von mir wiederholt zum Sinken auf 10.000 Fuss Höhe 
und somit in eine dichtere Luftschicht gebracht werden konnte. Solcherart Vorfälle fanden 
nicht einmal in den Tagesberichten der Schichten Erwähnung. Es gehörte zur alltäglichen 
Routine.  
 
Im Jahr 1964 übernahm die 1960 gegründete Europäische Organisation zur Sicherung der 
Luftfahrt - EUROCONTROL per Beschluss der Bundesregierung die vollständige 
Zuständigkeit in allen zivilen Flugsicherungs-Angelegenheiten im oberen Luftraum des 
Bundesrepublik. Die FS-Behörde BFS wurde ihr Agent zur Ausübung der Flugverkehrsdienste 
(ATS). Nun sassen wir zwischen ein paar weiteren Stühlen, USAFE, Bundeswehr, 
EUROCONTROL und BFS. Veränderungen zum Positiven ergaben sich daraus keine. Aber es 
kamen hin und wieder ein paar hochbezahlte EUROCONTROL Vertreter zu Besuch, um 
danach kopfschüttelnd wieder im Hochwald des Hunsrück zu verschwinden. Unser 
Ansprechpartner blieb die BFS. Zuständig aber war nun die Agentur EUROCONTROL in 
Brüssel mit der deutschen FS-Behörde als Agentur einer europäischen Agentur; eine fast 25-
jährige unsinnige und unbefriedigende Lösung. EUROCONTROL ist heute noch mit der FS-
Zentrale in Maastricht (NL) für den oberen Luftraum Norddeutschlands zuständig.  
 
Diese Abtretung der Zuständigkeit des oberen Luftraums Westdeutschlands wurde von der 
Bundeswehr mit ihrer Luftwaffe als permanente Delegierung deutschen nationalen 
hoheitsrechtlichen Luftraums an die supranationale europäische Organisation 
EUROCONTROL gewerted. Die Deutsche Luftwaffe verhandelte und kooperierte daher in 
Sachen militärische Flugsicherung im oberen Luftraum primär hauptsächlich mit 
EUROCONTROL und entsandte fortan ihre Vertreter dorthin nach Brüssel. 
 
Anfangs in nur zwei Nord- und Süd-Sektoren aufgeteilt, wurden im Laufe der Jahre durch den 
ungewöhnlich schnell anwachsenden Verkehrsanfall daraus drei und Ende der 1960’er Jahre 
fünf. Der kontrollierte Luftraum begann in 19.500 Fuss (FL 195) und reichte bis 25.500 Fuss 
(FL 255), stellte einen einzigen Block dar, in dem man seine zu leitenden Flüge, wenn 
erforderlich, frei leiten konnte. Dieses ganze als oberer Kontrollbezirk (UTA) Frankfurt / 
Rhein bezeichnete Gebiet war von einem zivilen und einem militärischen Streckensystem 
durchzogen, nachdem die Flüge zu planen waren. 
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80 - Frankfurt/Rhein - UIR 1966 

 
Soweit Flüge der fast 130 Fluggesellschaften, die diesen Luftraum benutzten, und 
Navigations-Übungsflüge der NATO Luftwaffen (USAFE, RAF, CAF, FAF, RDAF, RNAF, 
BAF) mit ihren über 2000 Flugzeugen betroffen waren, liess sich ein gerade noch erträgliches 
Verkehrsflussbild erstellen. Aber es war die Zeit des Kalten Krieges und taktische 
Flugaufträge jeglicher Art waren als operationeller Flugverkehr (OAT) zusätzlich 
abzuwickeln. Flüge dieser Art über 2 bis 9 Stunden Dauer waren zusätzlich zu verkraften. 
Erschwerend waren zudem Flüge aus dem Ausland die hier über der Eifel, der Pfalz und dem 
Gebiet um Ulm in der Luft auftankten. 
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81 - KC-97 Tanker (vier Motoren und zwei Jets) beim Auftanken einer F4-Phantom 

 

Die Zusammenarbeit mit den Luftverteid igungsstellen 
 

Da es durch fachlich/sachliche Unkenntnis Berufsfremder schon in den ersten Jahren der 
Entwicklung der Flugsicherung nach 1945 immer wieder zu Missverständnissen über die 
Zuständigkeit der FS-Dienste ziviler und militärischer Organisationen kam, erscheint es ratsam, 
die Unterschiede zu erklären.  
 
Zwischen der zivilen und militärischen Flugsicherung gab und gibt es keinen Unterschied. In 
den Fällen, in denen FS-Dienste an militärischen Flugplätzen, in militärischen Kontrollzonen 
und Nahverkehrsbereichen ausgeübt werden, handelte und handelt es sich um ein und dieselben 
Dienste, hier allerdings ausgeübt durch eine militärische Organisation. Daher leisten sowohl die 
zivilen wie die militärischen FS-Organisationen die gleichen Dienste für beide Arten von 
Flügen in ihren geografischen Zuständigkeitsbereichen. Der eigentliche Unterschied besteht 
zwischen Flugsicherung und Luftverteidigung, wobei beide im gleichen Luftraum ihre 
Aufgaben erfüllen und daher miteinander koordinieren mussten und müssen.  
 

 
 82   LV-Übungsflüge - von lV geführte Abfangflüge 

 
Ein besonderes Thema war unsere Zusammenarbeit und Koordination mit den NATO 
Luftverteidigungsstellen sowohl in Deutschland als auch in den angrenzenden NATO Ländern 
Belgiens und Frankeichs. Im oberen Fluginformationsgebiet Frankfurt / Rhein hatten wir LV-
Flüge mit rund einem Dutzend von LV-Stellen zu koordinieren, die in ihrer organisatorischen 
Struktur der 2. und in Süddeutschland der 4. Alliierten Taktischen Luftwaffe (ATAF) 
untergeordnet waren. Sie unterstanden im Süden einem ADOC in Kindsbach mit einem SOC 
bei Kaiserslautern und danach bei Börfink in direkter Nachbarschaft zu Rhein Control. 
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83 - Die für die Flugsicherung in Süddeutschland wichtigen LV-Radarzentralen (CRC) & Peilstationen 1948 

 
84 - LV-Radarzentralen & Peilstationen 1951 

 

Hierunter zählten beispielsweise Giebelstadt mit den Rufzeichen DORA und MOONGLOW, 
Regensburg mit MERCURY, Burglengenfeld mit TRUMPET, Freising mit RACECARD, 
Langerkopf mit LOGROLL, Döbraberg mit PATRICK, Kindsbach mit PASSPORT, 
Rothwesten mit GUNPOST, Börfink mit SCANDALIZE, Prüm mit BARBER, Türkheim mit 
JOPLIN, Wasserkuppe mit TELEGRAM und Wildflecken mit ROOTER (Radarmonitor für 
die Flugüberwachungszone ADIZ zur DDR). Aber das hinderte beide Seiten der Oder-Neisse-
Linie nicht daran, hin und wieder einmal über den Zaun zu schauen.  
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85 - Zuständigkeitsbereiche der LV-Stellen und unsere LV-Kollegen 

 

 
86 - Flugabwehr- und Bufferzone (ADIZ + CEBZ ab 1964)   
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Ein solcher neugieriger Besucher war eine MIG-21 mit einem grossen roten Stern auf dem 
Seitenruder, die an einem schönen Sommertag in etwa 30 m Höhe zweimal den Erbeskopf 
umkreiste um dann wieder im Tiefflug nach Osten zu entschwinden. 

 
Um eine Vorstellung über den zu bewältigenden Verkehr zu vermitteln seinen einige Zahlen 
genannt. Bis 1967 betrug der Anteil der militärischen taktischen Flüge (OAT) am 
Gesamtverkehrsaufkommen rund 80%, während die Flüge unter der Kategorie Allgemeiner 
Flugverkehr (GAT), d.h. alle die ziviler Fluggesellschaften und militärischer Transportflüge 
nur 20 % betrug. Danach begann ein rasanter Anstieg des hauptsächlich zivilen GAT Verkehrs 
auf 60 %. Am 29.5.1967, um nur ein Beispiel zu nennen, befanden sich innerhalb einer 
Viertelstunde 54 Flüge unter unserer Kontrolle. Zum Vergleich seien die Zahlen des zivilen 
Verkehrsaufkommens für Juni bis Oktober 1967, 1968 und 1969 genannt:  

1967 = 28.638 / 1968 = 44.553 / 1969 = 57.537 
 

Kurzfristige Verkehrsspitzen waren eine besondere Plage, da es noch keine 
Verkehrsflusskontrolle gab. Die diesbezüglichen Zahlen hierfür sprechen für sich selbst. Die 
6-Minutenspitzen betrugen 1963 16+9, in 1964 23+13 und in 1965 32+21.  
 

 
87 - Zusätzliche militärische taktische Flugprofile in allen Höhen und zu allen Zeiten in der UIR 

 
Mit welchen Leistungsunterschieden der verschiedenen zivilen und militärischen Flugzeuge 
man zu rechnen hatte, kann man aus der folgenden Aufstellung von Flügen der in 
Westdeutschland  und den westlichen Nachbarländern stationierten NATO Streitkräften 
entnehmen, die unter Rhein Control abgewickelt wurden. 
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 Höchstes militärisches Flugzeug unter Geheimhaltung flog über Flugfläche 650 
 Höchster Flug eines US B-57H Flugzeugs in Flugfläche 850 
 Höchstes ziviles Flugzeug, eine NASA ER-2, flog in FL 650 
 Höchster Flug eines Business Jets, Cessna 650, fand in FL 508 statt 
 Höchster Flug eines zivilen Learjets in FL 550 
 Höchste kontrollierte Fahrt eines Heissluftballons in FL 300 
 Höchster Fallschirmabsprung fand aus FL 310 statt 
 Höchster Flug eines Segelflugzeugs in FL 290 
 Höchster Fastzusammenstoss zweier TR-1 Flugzeuge in FL 600 
 Schnellstes Flugzeug im Kontrollgebiet war eine SR-71 (Mach 3) 
 Langsamster Flug einer US-Armee RC-12D bei 140 Kt Gegenwind mit 42 Kt Vg  
 
Die in der obigen Darstellung (87) gezeigten 18 verschiedenen Flugprofile fanden zusätzlich 
zum normalen zivilen und militärischen Verkehr auf den veröffentlichten Streckennetzen statt. 
Ihre Aufenthaltsdauer betrug zwischen 2 und 3, auf einigen Einsätzen regelmässig ca. 8 bis 
maximal 22 Stunden. Für den täglichen Arbeitsablauf erschwerend waren die häufigen NATO 
- Luftwaffenmanöver an denen bis zu 600 Flugzeuge teilnahmen. Für zwei solcher Manöver 
wurde ich mit der Vorbereitung und Durchführung aller Zielflugzeuge (Targets) beauftragt, 
die im fünfminütigen Abstand in 10 Seemeilen seitlicher Staffelung auf etwa zehn Kursen von 
Hamburg bis München zu fliegen hatten.  
 
Diese Manöver, damals BARKING PUP und CREEK PUP genannt, stellten typische 
Überprüfungen der Einsatzbereitschaft der vielen LV-Stellen in Westdeutschland dar, indem 
die Abfangjäger der 47 NATO Luftwaffenbasen entlang dieser Strecken die Zielflugzeuge 
abzufangen hatten. Danach kehrten alle Zielflugzeuge wieder im normalen zivil/militärisch 
gemischten Verkehr an ihre Einsatzhäfen in England, Holland, Belgien, Dänemark, Frankreich 
und Deutschland zurück. Was das für den Linienflugverkehr bedeutete, wenn diese Jets zu 
hunderten den Himmel zusätzlich und gleichzeitig bevölkerten, ist heute kaum noch 
vorstellbar. 
 

 
88 
 

Nachdem im Winter 1963 die GPS-4 Radarantenne auf dem Dach des Betriebsgebäudes durch 
dicken Eisbelag auseinandergebrochen war, konnte 1964 endlich reguläre Radarkontrolle im 
Betrieb aufgenommen werden. Da die Bundesverkehrsverwaltung auch hierfür keine Mittel    
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zur Verfügung hatte, war bereits 1961 eine gebrauchte GPS-4 Anlage aus Fürstenfeldbruck 
von der US-Luftwaffe besorgt worden.  
 
Der grosse Antennenreflektor konnte erst ersetzt werden, nachdem man 1964 in Berlin noch 
einen gefunden hatte. So begann dann die offizielle Radarkontrolle im analogen 
Betriebsmodus mit US militärischen UPA-35 Sichtgeräten, die 1965 durch Horizontal-
Sichtgeräte im TV-Modus der Firma Raytheon ersetzt wurden (RBDE-5). Der Not gehorchend 
wurden jetzt sogar Angestellte zur Radarkontrolle eingesetzt, nachdem man uns bereits 1962 
in einem einwöchigen US-Luftwaffen Crash- 
 

   
89 - Analog UPA-35 und RBDE-5 Radarsichtgeräte der GPS-4 Radaranlage auf dem Erbeskopf 

 
Kurs durch die Theorie gepeitscht hatte. Warf im Winter einmal ein Kollege einen Schneeball 
in den zwei Tonnen schweren Antennenreflektor, veranlasste unser Nebenstellenvertreter eine 
Anzeige wegen Beschädigung von Staatseigentum, obwohl die Anlage der US-Luftwaffe 
gehörte und aus Altteilen zusammengesetzt war. Auch das war ernst gemeint und bleibt 
unvergessen. 

 

 
 

90 - Die GPS-4 Anlage auf dem Erbeskopf; im Hintergrund LV - Radar 
Die Reichweite der Anlage betrug primär 160 NM und mit SSR 220 NM bis 65.000 Fuss Höhe 

 

Ich hatte es nach 1962 vorgezogen Angestellter zu bleiben, war aber trotzdem überrascht, wie 
viele meiner Kollegen bereitwillig in den Beamtenstand wechselten. Teamgeist zum 
gemeinsamen Vorteil vermisste ich sehr. Meine eigenen Bemühungen über die Gewerkschaft   
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DAG, die SPD und den VDF blieben letztendlich erfolglos. Kündigung innerhalb von zwei 
Jahren nach Eintritt resultierte in behördlicher Forderung von 2000 DM Rückzahlung für die 
Ausbildungskosten. Bewerbungen bei der Deutschen Lufthansa waren erfolglos, da diese eine 
diesbezügliche Abmachung mit der BFS getroffen hatte. Da ich Angestellter geblieben war, 
wurde meine 1962 durch die US-Luftwaffe begonnene Weiterbildung zum Radar-Lotsen bis 
1964 verzögert und dann vor Ort durchgeführt. Diese stellte auch den militärischen 
Befähigungsnachweis hierfür aus, den die BFS wiederum als unter ICAO Regeln erworben 
anerkannte. 

  
91 - Zur Identifizierung drehen Sie auf Steuerkurs zwei null null ! 

 

Für den Öffentlichen Dienst ungewöhnlich war auch die Tatsache, dass Flugleiter am 
zugeteilten Arbeitsplatz selbstverantwortlich und autonom arbeiteten. Einsprachen durch 
Vorgesetzte waren gemäss einer Sonderreglung des Bundes-Angestellten-Tarifvertrags (SR 
2h) aufgrund der ICAO Richtlinien nicht zulässig. Bei zivilen Flügen haftete üblicherweise der 
Staat, bei fremdmilitärischen deren Streitkräfte. Nur, bei Arbeit bei einer nicht-deutschen 
staatlichen Einrichtung haftete für die deutschen Flugleiter niemand. Aber das teilte man 
seitens der Behörde den betroffenen Angehörigen gegenüber nie mit. Und so konnte es 
geschehen, dass nach der Kollision der zwei T-33 Maschinen der amerikanischen und 
kanadischen Luftwaffe des nachts im Jahr 1963 der betroffene Schichtleiter der BFS ohne 
jeglichen Rechtsbeistand vor einer militärischen Untersuchungs-Kommission der US-
Luftwaffe in Wiesbaden im Anblick des Sarges eines der umgekommenen US - Piloten Rede 
und Antwort stehen musste. Es waren drei Piloten umgekommen und zwei Flugzeuge zerstört. 
Die Öffentlichkeit erfuhr nichts und es änderte sich auch nichts. Der beteiligte, in Ausbildung 
befindliche Flugleiter, hatte umgehend gekündigt. 
 

   
92 - BFS-Lotse mit DLW-Assistent und und Kollegen am Ostsektor - 89 

 

Das schwarze Bundeswehr-Telefon auf Bild 88 sorgte ein Jahr lang bei deutsch sprechenden 
Piloten für Unmut, wenn die Kaserne anrief und z.B. mitteilte, dass die militärischen Kollegen 
heute erst eine Stunde später mit dem Sport beginnen könnten. Lufthansa XYZ wollte aber   
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nicht zum Sport, sondern in München landen. Alle Telefongespräche wurden gleichzeitig auf 
die Funkfrequenz in diesem Sektor übertragen, leider nur in einer Richtung. 

 
93 - Mann, nun haben Sie sich `mal nicht so. Einer ist doch in 3000 und die anderen alle in 4000 ! 

 

 
 

94 - Eine aktuelle Radarbilddarstellung des Rhein Control Verkehrs  / Streckenkreuz Frankfurt Mitte links 
Streckenkreuz Stuttgart (TANGO) unten / Warteschleife Heidelberg in Flugfläche 260 
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95- Legende der Rhein UAC Radarkarte 

 

Die Lebensumstände in der 3000 Einwohner fassenden Kreisstadt in Nachbarschaft zur 
Edelsteinstadt Idar-Oberstein waren für einen Grossstädter gewöhnungsbedürftig. Um der 
Kleinheit zu entfliehen, half nur ein eigenes Automobil, zumal die Verbindung von Birkenfeld 
zur Dienststelle auf dem Erbeskopf nur auf dieser Strecke mit dem Dienstbus der Deutschen 
oder US - Luftwaffe bedient wurde. Und so begab ich mich dort 1960 mit einem alten 1938’er 
DKW Luxuskabriolet mit blauen Ledersitzen und Speichenrädern in den regionalen 
Strassenverkehr. Wer ausserhalb in den umliegenden Ortschaften wohnte brauchte ein Auto. 
Selbst dann waren die Fahrten zum und vom Dienst im Winter oft abenteuerlich, da auf 
kleinen Strassen und den Waldwegen zur Dienststelle meist kein Schnee geräumt war.  

 

Da das Gros des zivilen Personals bis zehn Jahre lang dort lebte, war man bald stadtfremd. Ich 
selbst zog in diesen neun Jahren fünfmal um, um endlich eine eigene Wohnung zu bekommen, 
nachdem ich zuvor zweimal aufgrund der Wohnungsnot in Wohnungsgemeinschaften lebte. 
Die Bundesvermögensverwaltung liess ab 1961 eine ganze Reihe Wohnblocks für die BFS- 
und Bundeswehrfamilien bauen, nur für Ledige nicht. Und Mitte der 1960’er Jahre errichtete 
die Bundeswehr noch eine neue Kaserne für ihr Fernmelderegiment 81 am Rande von 
Birkenfeld. Das verschärfte die Situation weiter und wir schwärmten in die umliegenden 
kleinen Ortschaften aus, um Unterkunft zu finden. 
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96 - Das Bezirksstädtchen Birkenfeld-Nahe - Blick nach Norden 

 

   
 

97- Meine erster und zweiter Versuch beweglich zu werden 

 

    
 

97.1 sowie dritter und vierter Versuch 

 
Die Freizeitbeschäftigung beschränkte sich auf Fussball, Tennis, Kinobesuche, Clubtreffen 
und Musizieren. Jazz und Dixieland waren damals „in“ und unsere eigene Kapelle mit dem 
sinnigen Namen Schönefeld Cherrypickers ging hin und wieder sogar auf Reisen nach Brüssel 
zu IFATCA Konferenzen und nach Köln oder Düsseldorf zu Veranstaltungen von dortigen 
Kollegen. 
 
Den Wohnsitz wechselte ich in den fast zehn Jahren bei Rhein UAC auf dem Erbeskopf auch 
zehn Mal, zuletzt nach dem Ort Hoppstädten am Boehmer US-Army Airfield mit 
Bahnanschluss (siehe Bild 97.4), nun gleichzeitig auch Sitz der 1967 gegründeten 
Studiengemeinschaft für Flugsicherung - ANSE.  
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97.2 Jazzkapelle Schönewald Cherrypickers & Jazzfest 1963 mit MdB Dröscher (SPD) - 97.3 
 
 

 
 97.4 - Mein letzter Wohnsitz am US - Armee-Flugplatz Hoppstädten 1966 - 68 

 

So vergingen meine neun Jahre auf dem Erbeskopf bis zum unvermeidbaren Umzug der 
Zentrale im April 1968 auf den Flughafen Frankfurt/Main unter sich stetig verschlechternden 
Umständen. Aber man war froh über den Wechsel in eine Grossstadt. Kommt man heute 
dorthin, ist von all dem nichts mehr zu sehen. Es ist Gras darüber gewachsen, so als seien wir 
zwischen 1957 und 1968 gar nicht dort gewesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

97.5- Auch diese Reste verschwanden in den 1990’er Jahren völlig   
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Was sagten unsere Wissenschaftler damals zur Problematik Flugsicherung ? 
(Tagung der Deutschen Gesellschaft für Ortung und Navigation 1961) 

 
Professor Dr. med. H. von Diringshofen 

Vorsitzender des DGON Arbeitskreises Faktor-Mensch im Ausschuss fŸr Funkortung 
 

Die Bedeutung des sogenannten Faktor -Mensch fŸr die ZuverlŠssigkeit der KollisionsverhŸtung 
im Nahverkehrsbereich 

 
Solange es kein automatisch arbeitendes und genŸgend zuverlŠssiges GerŠtesystem zur VerhŸtung 
von Flugzeug-Kollisionen gibt, beruht die Vermeidung solcher UnfŠlle auf folgenden menschlichen 
Faktoren der Flugsicherheit: 

1. 
bordseitig auf der FŠhigkeit der FlugzeugfŸhrer beim Fliegen nach Sichtflugregeln rechtzeitig 
anderen Flugzeugen auszuweichen, also auf dem (Prinzip) ãsehen und gesehenÒ werden und 

 
2. 

bodenseitig auf der FŠhigkeit der Flugsicherung im kontrollierten Luftraum fŸr die nštigen 
SicherheitsabstŠnde zu sorgen. Beides ist zur Zeit nicht mit der erwŸnschten ZuverlŠssigkeit 

mšglich. 
 

Die FlugzeugfŸhrer haben in vielen Flugzeugen ein sehr eingeschrŠnktes Gesichtsfeld. Sie kšnnen 
auch nicht andauernd den Luftraum nach anderen Flugzeugen absuchen, weil sie noch vieles andere 
zu tun haben, besonders nach dem Start und bei der AnnŠherung an eine Flughafenzone zur 
Landung. So entstehen hŠufig Intervalle in der Beobachtung des Luftraumes, in dem sich unter 
UmstŠnden andere Flugzeuge unbemerkt bis auf eine kritische Entfernung im Kollisionskurs 
annŠhern kšnnen. 
 
In der Praxis des Luftverkehrs sind diese Intervalle in der Beobachtung des Luftraumes oft 
wesentlich lŠnger als nštig. Es ist ein Problem der Erziehung zur Flugdisziplin, sie so kurz wie 
mšglich zu halten. Aber auch bei bestem Willen der FlugzeugfŸhrer lassen sie sich hŠufig nicht unter 
10 Sekunden herabsetzen. Schon dieses kann besonders in den dicht beflogenen 
Nahverkehrsbereichen der FlughŠfen auch bei geringer AnnŠherungsgeschwindigkeit kritische 
Folgen haben. 
 
In dieser Hinsicht ist eine Abhandlung von A. Zeller in der Zeitschrift ãAerospace MedicineÒ Ÿber 
den Gesichtspunkt Mensch bei der Vorbeugung von Zusammenstšssen in der Luft sehr 
aufschlussreich. Demnach ereigneten sich im Jahre 1958 in den USA 33 solcher Zusammenstšsse. 
Davon 80% im Umkreis von 30 Meilen von FlughŠfen, meist unter Sichtflugbedingungen bei 
mŠssiger Fluggeschwindigkeit. Bei der HŠlfte dieser UnfŠlle waren die Ursachen ãNichtsehen des 
anderen Flugzeuges, - bei 25% falsches AbschŠtzen der Entfernung und bei etwa 20% zu spŠte oder 
falsche AusweichmanšverÒ. 
 
Es wŠre also irreal zu glauben, dass die Piloten beim Fluge nach Sichtflugregeln den Luftraum 
stŠndig so Ÿberwachen, dass hierdurch Kollisionen mit der erwŸnschten ZuverlŠssigkeit vermieden 
werden.   
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Deshalb ist eine befriedigende KollisionsverhŸtung nur durch den Flugsicherungsdienst vom Boden 
aus mšglich. HierfŸr spricht die sehr geringe Zahl von Flugzeugzusammenstšssen bei Wetterlagen, 
die nur noch den Flug nach Instrumenten-Flugregeln gestatten. Leider reichen heute die technischen 
Mittel und auch die gesetzlichen Bestimmungen noch nicht aus, um jedes Flugzeug im kontrollierten 
Luftraum zu identifizieren, seine Flughšhe zu bestimmen und seinem Piloten durch 
Funksprechverbindung die nštigen Anweisungen zu geben. Deshalb kšnnen die Flugsicherungs-
Radarlotsen nur die mit ihnen in Verbindung stehenden Piloten auf nicht identifizierte Flugzeuge 
hinweisen, wenn ihre Flugrichtung ein Kollisionskurs sein kšnnte. Da solche Warnungen bei 
fehlender Hšhenangabe sehr viel hŠufiger erfolgen als sonst nštig wŠre und der gewarnte Pilot oft 
das entsprechende Flugzeug nicht sehen kann, weil es weitab in anderen Hšhen fliegt, bringen diese 
Warnungen Unruhe und verfŸhren schliesslich zur Nichtbeachtung. 
 
Es liegt in der Natur des Berufes der Flugsicherungs-Lotsen, dass sie sich weitgehend fŸr den 
Kollisionsschutz in den von ihnen kontrollierten LuftrŠumen verantwortlich fŸhlen. Sie empfinden 
daher besonders die von ihnen nicht genŸgend zu klŠrenden Kollisions-Situationen durch nicht 
identifizierbare Flugzeuge auf dem Radarschirm als als eine erhebliche psychische Belastung, die oft 
schwerer wiegt, als die Beansspruchung bei der Kontrolle dicht beflogener Bereiche, in denen sich 
nur kontrollierte Flugzeuge nach Instrumenten-Flugregeln bewegen. 
 
Es gibt wenig Berufe, in denen das VerantwortungsgefŸhl durch die stŠndige Sorge fŸr das 
gefŠhrdete Leben anderer durchschnittlich so hochgezŸchtet wird, wie der Beruf des 
Flugsicherungs-Lotsen. Zur Zeit arbeiten die FS-Lotsen an den Brennpunkten des Luftverkehrs 
hŠufig an den Grenzen ihrer BeanspruchungsfŠhigkeit fŸr eine zuverlŠssige Leistung in hoher 
Zeitnot und, wie schon gesagt, unter dem Druck einer sehr hohen Verantwortung. Sie kennen die 
vorlŠufig noch unvermeidlichen technischen UnzulŠnglichkeiten ihres Flugsicherungs-Systems und 
erleben ziemlich hŠufig Beinahe-Kollisionen, die bisweilen nur durch gŸnstigen Zufall glŸcklich 
verliefen. Oft mŸssen sie kritische Situationen der Luftlage entwirren, die von ihnen hšchste  
Konzentration und sehr rasche EntschlussfŠhigkeit erfordern. Dabei kann das Leben von mehr als 
hundert Menschen davon abhŠngen, ob der Flugsicherungs-Lotse seine volle LeistungsfŠhigkeit 
besitzt oder ob er durch ErmŸdung oder durch andere BeintrŠchtigung seines Befindens und seiner 
BeobachtungsfŠhigkeit in der Exaktheit und Geschwindigkeit seiner Handlungen eingeschrŠnkt ist. 
 
Bei starker Beanspruchung des Flugsicherungs-Personals, die durch die Zunahme der Dichte des 
Luftverkehrs an seinen Brennpunkten immer hŠufiger wird und lŠnger dauert, sind die menschlichen 
Leistungsreserven so gering, dass jede Verminderung der LeistungsfŠhigkeit durch arbeits-
hygienische UnzulŠnglichkeiten, wie ungŸnstige BeleuchtungsverhŠltnisse, unzureichende 
Klimatisierung, zu hoher GerŠuschpegel, unbequeme Sitze und vieles andere mehr unter UmstŠnden 
kritische Folgen haben kann, besonders wenn die Personallage mehr als zweistŸndigen 
ununterbrochenen Einsatz bei voller Beanspruchung erforderlich macht. In dieser Hinsicht sind die 
Flugsicherungslotsen in der konventionellen Kontrolle, d.h. nur mit Kontrollstreifen, besonders 
stšranfŠllig, weil ihre TŠtigkeit GedŠchtnis- und Vorstellungsleistungen erfordert, bei denen eine 
ErmŸdung sehr leicht Fehlleistungen hervorruft. 
 
Flugzeuge lassen sich in der Luft nicht anhalten. Sie kšnnen nur zeitweilig und in begrenzter Zahl in 
WarterŠume verwiesen werden. Hierin liegt der grundlegende Unterschied zwischen des Systemen 
der Flugsicherung und der Regelung des Strassenverkehrs, des Eisenbahnverkehrs sowie der 
Schiffahrt. Die Flugsicherungslotsen sind in ein sehr rasch laufendes Mensch-Maschinen-System 
eingeschaltet, in dem die menschlichen und technischen Faktoren der Flugsicherheit am Boden und 
in der Luft eine funktionelle Einheit bilden. Darin ist der Faktor Mensch in der Flugsicherung 
mindestens ebenso wichtig geworden wie der FlugzeugfŸhrer.  
 
In den nŠchsten Jahren werden sicherlich die Anforderungen an das FS-Personal und besonders an 
die FS-Lotsen noch erheblich zunehmen, weil in dieser Zeit der Zuwachs des Luftverkehrs 
voraussichtlich wesentlich rascher erfolgen wird, als die Entlastung des FS-Personals durch neue 
technische Verfahren und Automatisierung. Hieraus ergibt sich die dringende Forderung, alle 
gegebenen Mšglichkeiten fŸr technische Verbesserungen, die die Beanspruchung des FS-Personals 
vermindern kšnnen, bis ins kleinste gehend auszuschšpfen und hierfŸr keine Mittel und Kosten zu 
scheuen. Solche anthropotechnische Rationalisierung, sowie die physische und psychische 
Betriebshygiene gehšrt in der Flugsicherung zu dem Schwerpunkt-Programmen. 
 
Die Tatsache, dass die Zahl der Kollisionen von Verkehrsflugzeugen bisher noch ziemlich gering 
blieb (310 Fast-Zusammenstšsse im Jahre 1960), berechtigt nicht zu der Annahme, dass dieses in 
Zukunft so bleiben wird, wenn nicht an allen grossen Luftverkehrszentren dafŸr gesorgt wird, dass   
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die dort nach strenger PrŸfung ihrer Eignung und BefŠhigung eingesetzten FS-Lotsen optimale 
Arbeitsbedingungen erhalten und sich in einem psychophysischen Zustand befinden, der ihre volle 
LeistungsfŠhigkeit garantiert. 
 
FŸr die Piloten von Verkehrs- und MilitŠrflugzeugen ist solche Forderung lŠngst eine 
SelbstverstŠndlichkeit. Ebenso selbstverstŠndlich sollte die luftfahrtmedizinische †berwachung der 
Betriebsbedingungen in der Flugsicherung und der FS-Lotsen sein. Dabei muss besonders auf das 
Auftreten nervšser Symptome und die Anzeichen einer †bermŸdung geachtet werden, weil sie auf 
eine erheblich verminderte Geschwindigkeit und Exaktheit der Beoabschtungen und Aktionen 
deuten. Eine rechtzeitige Erholung kann in solchen FŠllen meist ziemlich bald die volle Leistungs- 
und BelastungsfŠhigkeit wiederherstellen. 
 
Nervšse Dienststellenleiter sind im Flugsicherungsdienst wegen ihrer schŠdlichen Wirkung auf das 
seelische Betriebsklima ganz besonders ungŸnstig. AnwŠrter mit deutlichen Symptomen einer 
nervlichen oder psychischen LabilitŠt sollte man nicht in den FS-Dienst einstellen, obwohl hierdurch 
auch AnwŠrter  verloren gehen, die mit zunehmendem Alter ausreichend stabil werden kšnnen. Es 
wŠre bedauerlich, wenn die volle Bedeutung des Faktor Mensch in der Flugsicherung fŸr die 
ZuverlŠssigkeit der KollisionsverhŸtung wie Ÿberhaupt fŸr die Flugsicherheit erst dann allgemein 
anerkannt wird, wenn diese durch eine HŠufung von Zusammenstšssen in der Luft mit vielen 
Todesopfern, die auf ein menschliches Versagen von Fluglotsen infolge †berforderung 
zurŸckzufŸhren sind, eindeutig bewiesen wird. 
 
In den nŠchsten Jahren kann die Wahrscheinlichkeit des Eintrittes solcher Beweise rapide 
ansteigen, wenn die FS-Lotsen mit der wachsenden Dichte des Luftverkehrs in zunehmende Zeitnot 
geraten, d.h. wenn fŸr sie die verfŸgbare Zeit geringer wird, als die fŸr eine zuverlŠssige Leistung 
benštigt Zeit. Dann sinkt die Leistung mit dem Quotienten verfŸgbare Zeit / Zeitbedarf rasch in 
Form einer rapide steiler werdenden Kurve. Die vom Menschen fŸr eine ganz einfache, zuverlŠssige 
Reaktion benštigte Zeit ist individuell und konditionell nicht sehr verschieden. Aber fŸr das richtige 
Erfassen und Beherrschen einer komplizierten Situation sind die Unterschiede des Zeitbedarfs 
durch die individuellen FŠhigkeiten und die jeweilige physische und psychische Verfassung sehr 
gross. Deshalb ist, wenn die Zeit drŠngt, die ZuverlŠssigkeit der KollisionsverhŸtung durch die 
Flugsicherung so sehr von der beruflichen QualitŠt und gesundheitlichen Verfassung des FS-Lotsen, 
sowie von dem jeweiligen Zustand ob frisch oder ermŸdet, abhŠngig. 
 
Ausrechende Zeitreserven kann in der Flugsicherung kŸnftig nur eine Automation bringen, die hier 
den Faktor Mensch immer mehr aus seiner direkten Einschaltung in die Funktionsreihe dieses 
Systems herausnimmt. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Solche komplizierten technischen 
Systeme kšnnen jedoch nur dann mit genŸgender ZuverlŠssigkeit funktionieren, wenn sie stŠndig 
vom Menschen Ÿberwacht und gepflegt werden und dafŸr gesorgt ist, dass der Mensch im Notfall 
ein Versagen auch mit anderen technischen Mitteln rechtzeitig kompensieren kann. Die psychische 
und psychophysische Anpassung des Menschen an die Luftfahrttechnik ist begrenzt. Aber die 
AnpassungsfŠhigkeit der Technik an den Menschen ist fŸr seine unentbehrlichen Funktionen in der 
Flugsicherung auf lange Sicht fast unbegrenzt. Deshalb ist es aussichtsreicher, die Technik den 
UnzulŠnglichkeiten des Menschen anzupassen als umgekehrt den Menschen an die 
UnzulŠnglichkeiten der Technik zu gewšhnen 
 
Unter den Teilnehmern dieser DGON Tagung befand sich auch der damalige Präsident der  
Bundesanstalt für Flugsicherung, Dr. O. Heer. Der Bericht erwähnt leider nicht, ob Dr. Heer 
diesen Vortrag aus seiner Sicht kommentiert hatte. Wenn ich aber alles hier Vorgetragene mit 
dem von mir bis 1961 selbst Erlebten verglich, konnte ich nicht verhindern festzustellen, dass 
dieses so wie ähnliche andere akademische Gremien in der Realisierung der aktuellen 
Verhältnisse in der Flugsicherung mangels Involvierung zehn Jahre zurücklagen. Geht man 
davon aus, dass alle für die Flugsicherung damals zuständigen Behörden und Gremien des 
Bundes auch um diese Erkenntnisse eines Mediziners wussten, darf man sich wundern warum 
dieses in den darauffolgenden Jahren schlichtweg negiert wurden. Einen weiteren Kommentar 
erspare ich mir. 
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Beispiele meiner Berufs-Korrespondenz in den 1960’er und 1970’er Jahren 
 
Die übernommenen Funktionen des Personalrats, der Gewerkschaft, dem Fachverband VDF, 
der Studiengemeinschaft ANSE, der internationalen Vereinigung der Flugleiterverbände 
IFATCA, Fluggesellschaften, ausländischen Berufsverbänden, der Ausübung der Tätigkeit als 
Fluglotse zivilen und militärischen Verkehrs und mit den dafür zuständigen zivilen und 
militärischen Behörden wie BFS, BMV, BMVg, USAFE, RAF, CAF, EUROCONTROL, ILO, 
ICAO in Paris, der Mitgliedschaft in den verschiedenen anderen Fachverbänden wie US-ATCA, 
US-AOPA, CdL, DGLR, DGON, LPC, usw.führten über die Jahre zu einer umfangreichen 
Korrespondenz. 
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Nicht wenige Postsendungen führten zu Irrläufern und landeten bei der Flughafen Frankfurt 
Main AG, bei der Deutschen Lufthansa, bei Luftfahrt-Versicheurngsunternehmen, militärischen 
Dienststellen der Bundeswehr oder der alliierten Streitkräfte, machten eine Rundreise über 
verschiedene Empfänger oder gingen als unzustellbar zurück. 
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 98 - 21. April 1968 / Ein Jahr später wird alles leer stehen. 
 
Die Birkenfeld Air Base, wie sich die US - Luftwaffenkaserne in Birkenfeld-Nahe nannte, war 
1948 von der französischen Armee an die US - Luftwaffe Europa als Standort für die US 
Luftverteidigungsstation CORNBEEF (602nd AC&W) üergeben worden. Die nachfolgende 
Einheit war das 619th Tactical Control Squadron, zuständig für die Zentrale Rhein Control. 
Sie wurde vom 7424th Support Squadron abgelöst und 1968 mit dem Abzug des Rhein UAC 
zum Flughafen Frankfurt/Main an die 615th AC&W Einheit der USAFE übergeben.  
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Abb. 98.1 -  Rhein UIR / UDA 1971 

 
Es bestehen zwei von einander getrennte, aber über grosse Strecken gleich verlaufende FS-
Streckennetze, ein ziviles über hauptsächlich VOR/DME Boden-Funknavigationsanlagen und 
ein militärisches über gleich funktionierende TACAN Strecken. Seit 1964 besteht zusätzlich zur 
Flugabwehr- und Erkennungszone ADIZ, die bereits 1945 eingerichtet wurde, eine von der 
NATO eingerichtete zentraleuropäische militärische Pufferzone CEBZ vor der ADIZ. Das 
einzige Fenster zum Luftraum des Ostblocks ist seit 1960 im oberen Luftraum die Luftstrasse 
UA-19 von Frankfurt über Eger (Cheb - OKG) nach Prag. Eine zweite, frühere 
Einflugmöglichkeit entlang der Strecke Straubing - Klatovy wurde Anfang 1960 aufgehoben. 
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FRANKFURT/MAIN AB 1968  
 

 
99 - Die FS-Zentrale Rhein UAC war im Hauptgebäude neben dem „Weissen Turm“ untergebracht 

 
Nun musste ich eine neue Bleibe im Raum Frankfurt suchen, die ich schliesslich in Rüsselsheim 
fand. Die Behörde stellte nur Verheirateten Wohnungen zur Verfügung. Ledige waren sich 
selbst überlassen. Die Arbeitsbedingungen in dem im alten Flughafenterminal eingerichteten 
Betriebsraum waren keineswegs wesentlich besser als die auf dem Erbeskopf. Der Raum hatte 
nur ein Drittel der Grösse des alten, die Klimaanlage produzierte Temperaturen bis zu 36°C und 
die direkt daran anschliessenden Toiletten aus dem Jahr 1936 stanken fürchterlich. Diese 
Zustände sollten bis 1972 andauern als in einen grösseren angrenzenden Betriebsraum 
umgezogen werden konnte. Aber nun gab es wenigstens wieder eine Kantine. Man hatte 
tagsüber immer 30 Minuten Zeit vom Arbeitsplatz weg bis zur Rückkehr dorthin für die 
Essenspause. Das reichte meistens nicht und so wurde also hin und wieder einfach gar nicht 
gegessen. Für die Arbeit im Nachtdienst bekam man 40 Pfennig Zuschlag pro Stunde. 
Wohlhabend wurde damit niemand. Eine Flasche Coca Cola kostete 50 Pfennig. Für die Arbeit 
an Sonn- und Feiertagen gab es eine Schichtdienstzulage von pauschal 130 DEM. 
 

 
100 - Altes Frankfurter Terminal - der neue Standort von Rhein UAC ab April 1968 

 

Für den eigentlichen Arbeitsablauf war es nicht nur störend, sondern auch gefährlich, dass bei 
den routinemässigen aber unangekündigten Notstromanlagentests der Flughafengesellschaft 
durch Stromstösse regelmässig die Radarsichtgeräte ausfielen. An Wochenenden gab es 
lediglich einen zwei Kilometer entfernten Notdienst, der hauptsächlich die Anlagen der anderen 
Stellen (Kontrollturm, Anflug- und Bezirkskontrolle) zu versorgen hatte. So kam es dann hin   
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und wieder vor, dass am Freitag Abend alle Uhren stehenblieben. Lediglich die Sekundenzeiger 
drehten sich. Es vergingen bis zu acht Minuten, bis die Panne bemerkt wurde. Aber am nächsten 
Tag konnte dann ja wieder der Armbanduhrenbetrieb aufgegeben werden. Schlimmer war der 
Mangel an Personal. Man musste zu oft auch in hohem Verkehrsaufkommen zwei Arbeitsplätze 
(Kontrolle und Koordination) über mehrere Stunden hinweg gleichzeitig besetzen. Das artete oft 
genug in einer Hetze nach Sekunden aus, denn man hatte mit den angrenzenden Stellen zu 
telefonieren, den Funkverkehr zu führen und die Verkehrslage auf dem Radar zu verfolgen. So 
ist es leicht, sich vorzustellen, wieviel Zeit für Planung und Ausführung zur Staffelung übrig 
blieben, wenn innerhalb von 22 Minuten 44 Flüge den Streckenpunkt Frankfurt in nur 8 
Flugflächen passierten; oder über dem Streckenpunkt TGO bei Stuttgart 35 Flüge in nur 15 
Minuten. Am 6.3.1973 passierten zwischen 0107 Uhr Z und 2351 Uhr Z über Flugfläche 245 
(ca. 7500 m) 258 Flüge allein die Streckenkreuzung Karlsruhe KAL aus vier Richtungen 
kommend. Der Begriff „Stress“ hatte in der Flugverkehrskontrolle damals noch eine ganz 
andere Bedeutung als heute. Stress empfand man, wenn man bei der Arbeit gar nicht mehr 
weiter wusste weil einem die Zeit davongelaufen und kein freier Luftraum mehr verfügbar war, 
um seine Flüge im eigenen Sektor voneinander staffeln zu können. Das Geschehen spielte sich 
schliesslich mit Annäherungsgeschwindigkeiten zwischen 500 und 1500 Kmh ab.  
 
Selbst den NATO-Luftwaffen wurde das damals zu bewältigende Verkehrsaufkommen 
verursacht durch interne Beschwerden der fliegenden Verbände mit der Zeit unheimlich. Daher 
erstellte die US-Luftwaffe 1970 und 1974 eine interne Statistik über das gesamte 
Verkehrsaufkommen, alle Beteiligten umfassend. 1970 hatte man im Tagesdurchschnitt 3701 
Flüge über dem Gebiet Westdeutschlands durchgeführt und 1974 waren es bereits 5127. Der 
Bericht enthielt ferner die von der USAFE 1972 intern gemeldeten Fastzusammenstösse. Davon 
ereigneten sich 98% unter Sichtflugbedingungen, 65% unter 8000 Fuss Flughöhe, 80% 
zwischen Kampfflugzeugen, 60% zwischen Juli und Oktober und 92% zwischen 8 und 16 Uhr. 
 
Welches Ausmass allein die NATO Luftwaffenmanöver nehmen konnten zeigt das 1969 von 
25. bis 27. Juni u.a. auch in der Rhein UIR durchgeführte Manöver  SKYBLUE an dem 1800 
Flugzeuge teilnahmen. Die FS-Behörde begnügte sich lediglich mit einer Ankündigung in den 
Nachrichten für Luftfahrer Nr. I 120/69. Besondere Vorkehrungen zur Trennung des 
Allgemeinen vom Manöver-Flugverkehr wurden keine getroffen. Die Benachrichtigung an die 
eigenen FS-Stellen wies noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass über das Ausmass der 
Übung Aussenstehenden keine Auskunft erteilt werden darf. Die Benachrichtigung schloss mit 
folgenden Worten: 

 
Rhein Control war nun keine eigene Dienststelle mehr, sondern Teil der grösseren 
Flugsicherungs-Leitstelle Frankfurt/Main. Ein unverändert weiter bestehender Nachteil war 
auch hier, dass der Leiter unseres Betriebs, wie schon zuvor, keinerlei Arbeitsplatzzulassungen 
für den Betrieb erworben hatte und somit oft genug an realen Tatsachen und Forderungen vorbei 
entschied. 
 
Hier in Frankfurt/Main begann für mich eine neue Etappe meiner beruflichen Tätigkeit und 
Entwicklung. Man war jetzt durch die Grossstadt wieder in unmittelbarer Nähe der 
Fluggesellschaften, Luftfahrtorganisationen und der Medien angekommen. In dieser Zeit folgten   
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verschiedene Weiterbildungskurse der BFS an der Lufthansa-Schule in Seeheim und beim 
INSTILUX Lehrinstitut EUROCONTROLs in Luxemburg zu Radardatenverarbeitung, 
Arbeitsweise moderner rechnergestützter FS-Systeme, Management Training und dergleichen.  

 
Diese ersten Jahre in Frankfurt von 1968 bis 1971 waren turbulent, denn die Behörde und 
unsere Dienststellenleitung gaben mir als Personalvertreter unserer FS-Zentrale Probleme auf, 
die eigentlich einer Ganztagsbeschäftigung bedurft hätten. Als einziger Vertreter unserer 
inzwischen auf über 70 Personen angewachsenen Gruppe musste ich mich in meiner Freizeit 
auch hier um die Personalbelange meiner Kollegen gegenüber der Dienststellenleitung 
beschäftigen. Es standen Beförderungen an. Aber es gab nicht genügend Planstellen. So stellte 
der Dienststellenleiter neue dienstliche Beurteilungen und Bewertungen für alle Mitarbeiter aus, 
die schlechter ausfielen als die drei Jahre zuvor erteilten. Die Betroffenen erfuhren davon nichts, 
denn durch mich. Ich musste alle Beurteilungen daraufhin dreimal neu erstellen lassen, um sie 
von diesen Manipulationen zu befreien. Die ganze Aktion artete in Kampf aus. Drei Kollegen 
begingen in diesen Jahren Selbstmord. Einer litt in Intervallen an manisch aggressivem 
Verhalten, durfte aber seine Arbeit als Flugleiter über drei Jahre weiter ausüben, da der 
Personalmangel weiterhin bestand. Die negative Auswirkung auf seine Arbeit und Gefährdung 
der Flugsicherheit wurden anfangs gar nicht erst in Betracht gezogen. Verhandlungen zu einer 
Neugestaltung der Beamtenbezüge für diese Gruppe des Öffentlichen Dienstes waren an der 
Tagesordnung und „Dienst nach Vorschrift“ war Tagesthema. Und als ich meine 
Personalratstätigkeit von einem Tag auf den anderen aufgab, da die Dienststellenleitung 
beabsichtigte zu illegalen Mitteln zu greifen um sich meiner zu entledigen, hatten sich 435 
Überstunden angesammelt. 

Personalmangel 
 

War der Beruf des Flugleiters bis in die erste Hälfte der 1950’er Jahre in der Bevölkerung völlig 
in Vergessenheit geraten, so sollte sich hieran bis 1962 nichts ändern. Der zweitägige 
Warnstreik in 1962 brachte zum ersten Mal wirklich öffentliche Aufmerksamkeit. 
 
Aber dadurch änderte sich wenig an der Zahl der Bewerber, obwohl die Bezahlung unter dem 
Bundes-Angestellten-Tarif BAT für die älteren Flugleiter in den Jahren zuvor ausreichend war. 
Der Fehler lag bei der betroffenen Behörde selbst. Sie versäumte den Beruf in den Medien 
bekannter zu machen. Dies geschah, mehr oder weniger, nur dann wenn Presse und Fernsehen 
von Unfällen oder grösseren Problemen berichteten. Die Verwaltung hielt mit dem Tempo der 
Entwicklung nicht Schritt. 
 
War also die Zahl der Bewerber ohnehin beschränkt, so hatte sie sich nach der „Verbeamtung“ 
der Flugleiter in 1963/64 noch weiter reduziert, zumal die nun gegebenen 
Verdienstmöglichkeiten erheblich unter denen des BAT lagen. Hinzu kam, dass die Behörde 
allen Angestellten, die eine Übernahme ins Beamtenverhältnis verweigert hatten, jegliche 
Weiterbildung und somit Beförderungsmöglichkeit nahm. Das Ergebnis lag auf der Hand. Nun 
hatte man für die Flugverkehrskontrolle noch weniger Personal als zuvor.  
 
Die verbliebenen jüngeren Angestellten rückten in die dringend zu besetzenden Arbeitsplätze 
der A-, B- und C-Tätigkeiten wegen des Weiterbildungsstops nicht auf. Dieser Stop hatte sich 
von 1963 bis 1966 hingezogen. Der Personalmangel im Betrieb der Flugverkehrskontrolle stieg 
unaufhörlich an. Die kleine Zahl des Beamtennachwuchses, nun erst mit der Grundausbildung 
beginnend, konnte den Verlust nicht wett machen. Deren Ausbildung zum fertigen 
Flugsicherungslotsen, wie die Flugleiter nun genannt wurden, dauerte mindestens drei Jahre. 
Hinzu kam eine hohe Ausfallrate. Von den Kandidaten, die die Vorauswahl und die   
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Grundausbildung bestanden hatten, fielen in der praktischen Ausbildung vor Ort etwa 10 % 
durch. Nach etwa fünf weiteren Jahren reduzierte sich die Zahl der erfolgreichen um weitere 10 
%. Auch die älteren FS-Lotsen, die bereits ab 1949 in diesen Beruf aufgenommen worden 
waren, erreichten mittlerweile das 50. Lebensjahr und waren der steigenden Arbeitsbelastung 
immer weniger gewachsen. Sie konnten erst mit Erreichen des 65. Lebensjahres in den 
Ruhestand treten. 
 
Somit blieb die Ausfallrate hoch und ist, trotz mittlerweile guter Bezahlung und guter 
Arbeitsbedingungen, auch heute noch relativ hoch, denn eine ganze Reihe Flugleiter verlassen 
den Beruf bereits nach fünf bis acht Jahren wieder. Eine zukunftssichere berufliche Tätigkeit 
scheint es also, trotz heutiger guter Bedingungen nicht geworden zu sein. Während der alte 
Personalstamm in der Flugverkehrskontrolle bis 1973 bis zum 65. Lebensjahr arbeite, änderte 
sich dies danach aufgrund wissenschaftlich medizinischer Untersuchungen der Universität 
Darmstadt. Man hatte das damit verbundene Risiko in der Zwischenzeit erkannt und das 
Ausscheiden aus dem Betriebsdienst geschah nun bereits ab dem 53. Lebensjahr. Immerhin 
wurden in Frankfurt keine Mammut-Schichten a 10,5 Stunden über 10 Tage in Reihe gefahren 
und die 42-Stundenwoche (1970), gefolgt von der 40-Stundenwoche stand in Aussicht. 
 
Aufgrund der vielen Beschwerden und Krankmeldungen kam es schliesslich zu einer 
arbeitsschutz-ärztlichen Beurteilung der Verhältnisse bei Rhein UAC durch den 
Arbeitsschutzarzt Dr. med. G. Schmith. Er schrieb am 24. Juni 1971 an die Bundesanstalt für 
Flugsicherung folgenden Bericht zu der von ihm beurteilten Situation. 
 
 Betr.: ArbeitsschutzŠrztliche Aufgaben im FSK/O Frankfurt/Main - Flughafen 
 

Der Flugsicherungskontrolldienst fŸr den oberen Luftbereich wurde 
arbeitsschutzŠrztlich  untersucht und dabei folgende verbesserungsbedŸrftige 
Feststellung gemacht: Es ist davon auszugehen und vor allem bei allen 
arbeitstechnischen Planungen zu beachten, dass der FSK/O  durch seinen speziellen 
Aufgabenbereich in mehreren bekannten Punkten einer hšheren Arbeitsbelastung 
ausgesetzt ist als der Ÿbrige Kontrolldienst. Es sei hier im einzelnen besonders 
 angefŸhrt die weitaus gršssere Stresswirkung durch den schnelleren Verkehr in 
grossen Hšhen,  damit verbunden das schnellere Passieren der Arbeitssektoren, den 
hŠufigen kreuzenden  Verkehr, der nicht voraus berechenbare und damit nicht 
planbare schnelle militŠrische Verkehr,  der unter anderen Ursachen ebenfalls zu 
starken Spitzenbelastungen fŸhrt. Hinzu kommt der immer hŠufiger werdende 
Nachtverkehr, der damit zu einer †berforderung der schwŠcher besetzten 
Nachtschicht fŸhrt. All diese Faktoren bedingen eine permanent ansteigende 
Mehrbelastung und †berforderung der Lotsen. ZahlenmŠssig sei erwŠhnt, dass von 
1968 bis  1970/71 die Zahl der Lotsen und Assistenten ungefŠhr gleichgeblieben ist, 
und das zu bewŠltigende Verkehrsaufkommen dagegen um ca. 150 % zugenommen 
hat. Dazu hat sich ausserdem die Ausfallquote an Krankheit, Kuren und 
PausengewŠhrung erhšht. Am 20.4.1971 bestand ein Defizit von 392 nicht 
abgewickelten Feiertagen und 1538 nicht abgegoltener  †berstunden. Im Juni 1971 
haben sich diese Zahlen auf 571 und 1753 erhšht. .....  
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101 - Sie sollten `mal für eine Weile auf dem Kontrollturm arbeiten! 

 
 Es ist ferner zu berŸcksichtigen, dass die derzeitigen PausengewŠhrungen nur durch 
 die sogenannte Frequenzkoppelung (Funkfrequenzen zweier ArbeitsplŠtze auf einem 
 Arbeitsplatz) gewŠhrleistet werden kann. Auch dies bedingt eine betrŠchtliche 
 Mehrbelastung. Aus diesen genannten Faktoren ergibt sich pauschal ein ungefŠhres 
 Personaldefizit von ca. 25 %. ...Zusammenfassend kšnnen somit die 
 arbeitsschutzŠrztlichen verbesserungsbedŸrftigen Faktoren im FSK/O in materielle 
 und personelle aufgeteilt werden. ... Die personellen Probleme bedŸrfen einer 
 konsequenten und langwierigen strukturellen Umgestaltung, da sonst der bestehende 
 ãcirculus vitiosusÒ - Verkehrszunahme, Ausbildungsengpass, †berlastung, hšhere 
 Ausfallquoten - nicht durchbrochen werden kann und sich spiralfšrmig 
 verschlechtert.Ò 
 
In einem zweiten Schreiben des gleichen Tages an den Präsidenten der Behörde betonte er u.a.  
 
 ãEs besteht neben der starken saisonbedingten Arbeitsbelastung eine permanente 

Angst vor Fehlleistungen, die dann disziplinarisch belangt werden kšnnten. Hinzu 
kommt eine seelische und nervliche Anspannung und Verkrampfung, Unsicherheit 
den Vorgesetzten und gewissen Kollegen gegenŸber sowie ein insgesamt bis zum 
Šussersten gereiztes Arbeitsklima. Seit wenigen Tagen jedoch treibt dieser bisherige 
Zustand unaufhaltsam einem Kulminationspunkt zu, der das gesamte Arbeitssystem 
des Flugkontrolldienstes in Frankfurt aus den geordneten Bahnen wirft und nicht 
mehr verkraftet werden kann. Bei der am 4.7.1973 mit der FS-Leitstelle Frankfurt 
durchgefŸhrten Besprechung wurde deshalb eine komplette Schliessung der 
Kontrolldienste in Frankfurt erwogen. Dieser ErwŠgung kann arbeitsschutzŠrztlich 
voll und ganz zugestimmt werden, da die Flugsicherheit unter dieser UmstŠnden 
nicht mehr gewahrt ist.Ò  

 
Eine Bombe 

 
1972 zog die Flughafengesellschaft in ihr neues Terminal um und so gab es nun auch wieder 
mehr Raum für Rhein UAC. Bei den im Vorjahr beginnenden Bauarbeiten vor und um das alte 
Gebäude war man unter dem Gehweg direkt vor dem Haus auf eine 2 t Bombe aus dem 2. 
Weltkrieg gestossen. Die musste entschärft werden und man evakuierte das gesamte Gebäude. 
Als ich dort erschien um meinen Dienst anzutreten wurde mir der Zugang verweigert und ich 
staunte über die vielen Vorkehrungen. „Höchste Gefahr, kein Zutritt“ für mindestens zwei 
Stunden lautete die Auskunft. Als ich darauf hinwies, dass dort noch die Flugsicherungszentrale 
mit etwa 20 Personen am Arbeiten sei, erntete ich nur ungläubige Gesichter. Alle Stellen im 
Hause seien informiert worden und da sei niemand mehr. Man entsicherte und nach etwa einer 
Stunde konnte ich das Gebäude wieder betreten. Die Kollegen dort wunderten sich sehr, was ich   
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da berichtete. Sie wussten weder etwas von einer Bombe noch von einer angeordneten 
Räumung. Aber wie sich herausstellte, hatte der Schichtleiter die Aufforderung sehr wohl 
erhalten. Nur veranlasste er in seiner Hilflosigkeit keinerlei Massnahme. Wie sollte er seinen 
Flugverkehr solange anhalten; eine Unmöglichkeit. Das hätte mindestens 24 Stunden 
Vorbereitungszeit mit allen umliegenden FS-Stellen und Information an die betroffenen 
Flughäfen und Fliegerhorste bedurft. Also verschwieg er es einfach. Die Behörde vermerkte 
seine Entscheidung positiv, die betroffenen Kollegen nicht. 
 
Wie sich Kollegen bei hieraus resultierenden Situationen in ihrer Hilflosigkeit verhielten, die sie 
in Bedrängnis brachten, geht aus einem Erlebnis hervor, bei dem während eines kompletten 
Radarausfalls einer der Controller auf die leere schwarze Sichtgerätescheibe starrte und mir auf 
meine Frage hin erklärte „Ich stelle mir vor, wo die jetzt sind.“ Ich war mehr erschrocken, als 
verblüfft. Wohin sollte das eigentlich noch führen? 
 
Man sollte meinen, dass aufgrund dieses Berichts Änderungen vorgenommen wurden. Aber, 
weit gefehlt. Gewerkschaften wurden nicht informiert. Es tat sich nichts. Der gleiche Arzt hatte 
bei der Feststellung von Herzrhytmusstörungen im Rahmen der vorgeschriebenen 
Routineuntersuchungen meiner Kollegen zur Flugtauglichkeit in den Jahren zuvor als Ursache 
zu häufiges Strassenbahnfahren und Fernsehen diagnostiziert. Dabei muss er vergessen haben, 
dass im Hunsrück gar keine Strassenbahnen fuhren und wir keine Fernseher besassen. Auf jeden 
Fall wurde man trotzdem für den FS-Dienst tauglich geschrieben. Und als einer unserer 
Kollegen am Arbeitsplatz plötzlich hustete und Blut spukte war der Schrecken gross. Die 
Untersuchung beim Arzt ergab eine paar Tage später „Tuberkulose“. Er ging daraufhin in der 
Frankfurter Universitätsklinik in Quarantäne und wurde geheilt. Nur, keiner der anderen 60 
Kollegen wurde daraufhin jemals auch auf TBC untersucht. Der Fall fand nicht einmal seinen 
Weg in die Akten der Dienststelle. Man war `halt zu sehr mit Flugverkehr beschäftigt. 
 

 
102 - Eine typische Stellenanzeige, der  bis in die 1980’er Jahre noch einige folgen sollten 

 
Bei Bewerbungen zur Flugsicherung ins Ausland, wie mir dies bei der NATO, in die Schweiz 
und nach Neu-Seeland schon in Birkenfeld erging, erfolgten Beschwerden seitens des 
Bundesverkehrsministeriums auf diplomatischen Kanälen an die betroffenen Botschaften; mit 
Erfolg. Trotzdem kündigten einige junge Kollegen in den ersten zwei bis drei Jahren und gaben 
diesen Beruf auf. Einige wenige landeten in Neu-Seeland, in Hong Kong und in Kanada oder 
bei der ICAO in Afrika, denn jetzt waren die Bedingungen in Deutschland schlecht und die 
Bezahlung für Neuanfänger eigentlich unzumutbar, von der damit verbundenen Verantwortung   
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ganz abgesehen. Ich begann in 1957 mit 169 DEM und erreichte nach dem ersten 
Zulassungserhalt ca. 350 DEM. Ähnlich schlecht war die Situation für Neuanfänger nach nun 
zehn Jahren immer noch.  
 
Ein Jahr nach dem Umzug der Zentrale bot die neue europäische Organisation zur Sicherung der 
Luftfahrt - EUROCONTROL mir eine Anstellung als Lehrer im dortigen neuen 
Ausbildungszentrum INSTILUX in Luxemburg an. Da ich aber im praktischen Betrieb bleiben 
wollte, lehnte ich ab. Meine beruflichen Aktivitäten waren damals bereits auf übergeordnete und 
mehr zukunftsweisende Themen gerichtet. Meine Bewerbungen zur ICAO wurden, wie so viele 
andere meiner Kollegen, von der Behörde gar nicht erst nach Paris oder Montreal weitergeleitet. 
Und als mich die ICAO 1980 zur Übernahme des RAC-Büros in Kairo für die Nah-Ostregion 
anforderte und EUROCONTROL anbot mich in der Zentrale nach Brüssel anzustellen, wurde es 
mir unmöglich gemacht diese Anstellungen anzunehmen. Man behauptete einfach, ich sei 
unabkömmlich. Dagegen anzugehen war sinnlos. 
 

Flugverkehrskontrolle ohne legale Grundlage 
 

Aber wesentlich schwerwiegender waren die Auswirkungen des im oberen Luftraum 1967 für 
alle IFR-Flüge eingeführten Flugverkehrsberatungsdienstes (Air Traffic Advisory Service), 
einer Mischung aus Flugverkehrskontrolle mit Bewegungslenkung und Staffelung im 
unkontrollierten Luftraum bis Flugfläche 460. Dieser Dienst stellt gemäss ICAO Richtlinien 
eine Mischung aus Fluginformationsdienst FIS und Flugverkehrskontrolldienst ATC dar und ist 
auf freiwillig daran teilnehmender Flüge in unkontrolliertem Luftraum anwendbar. Das hiess, 
die Piloten konnten diesen Dienst ablehnen oder annehmen und im ersten Fall ihren Flug unter 
egal welchen Wetterbedingungen im gleichen Luftraum fortsetzen, indem sie auf Staffelung von 
anderen Flügen verzichteten. Diese Regel hatte auch die BRD 1956 per Auftrag der Alliierten 
der ICAO zugesagt anzuwenden. Aber man suchte einen, allerdings illegalen, Ausweg hieraus, 
um die Piloten zu zwingen, sich den Kontrolldienstregeln zu unterwerfen und strich ohne 
Konsultation und Zustimmung der ICAO die Freiwilligkeit. Darüber hinaus wurde verfügt für 
diesen Dienst die Redewendungen des Kontrolldienstes anzuwenden, was zu Irreführung führte. 
Diese zehn Jahre lang währende Praxis führte zu einer Unmenge von Beschwerden und 
rechtlichen Zuwiderhandlungen seitens der Piloten. Aber die BRD mit ihrem 
Verkehrsministerium, der FS-Behörde, der Bundeswehr und der Stationierungsstreitkräfte 
setzten sich hierüber kraft der ihnen gegebenen Zuständigkeit über den deutschen Luftraum 
hinweg. Nicht enden wollende Proteste des Betriebspersonals führten daher am 5.9.1969 zu 
einem Schreiben des Frankfurter Leiters der Flugsicherung an die Zentrale zum Thema 
Flugsicherung und Sicherheit des Luftverkehrs mit folgendem Inhalt: 
 
 Flugsicherung und Sicherheit des Luftverkehrs 
 Eingabe des Angestellten im FVK F. W. Fischer an den Bundesminister fŸr Verkehr vom 
 15.8.69 + Stellungnahme der FS-Leitstelle (L/FVK/O) Az. 324:062 vom 25.8.69 
 
 Der von Herrn Fischer dargestellte Sachverhalt ist zutreffend und der Zentralstelle der BFS 
 bekannt. Eine der Sicherheit des Luftverkehrs angemessene Lšsung des Problems konnte 
 trotz vielfŠltiger  BemŸhungen der FS-Leitstelle, wie auch aus der Stellungnahme des Leiters 
 FVK/O  (Rhein UAC) hervorgeht, bisher nicht erzielt werden, da in dieser Angelegenheit nur 
 auf hšherer Ebene eine €nderung herbeigefŸhrt werden kann. 
 
 Die FS-Leitstelle weist darauf hin, dass die geschilderten VerhŠltnisse untragbar sind, da 
 die Sicherheit des Luftverkehrs von der FS-Leitstelle unter den geschilderten 
 UmstŠnden nicht gewŠhrleistet werden kann. Dieser Tatbestand belastet Lotsen,   
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 AufsichtsfŸhrende und Leitung der Dienststelle seit Jahren in unzumutbarer Weise. Die FS-
 Leitstelle bittet daher darum, alle  Anstrengungen zur Beseitigung dieser MissstŠnde zu 
 unternehmen. 
 gez. Flentje 
!

Die vorgebrachten, seit 1960 bekannten Missstände wurden nicht beseitigt. Man fragte sich, 
warum nicht die betroffenen Dienststellenleitungen bzw. die Zentralstelle selbst schon in den 
vorangegangenen Jahren vehement bei den Ministerien und der Bundesregierung hiergegen 
vorgegangen waren. Bedingt durch die prekäre Personalsituation verschlimmerte sich der 
Zustand rapide. Nun wurden auch wieder Soldaten der Deutschen Luftwaffe ohne rechtliche 
Legitimierung von der BFS auf zivilen Arbeitsplätzen eingesetzt. Auf Anfragen, ob die zivilen 
Fluglotsen auch für Kollisionen ziviler Flüge mit Kampfflugzeugen unter der Leitung von 
Luftverteidigungsstellen verantwortlich gehalten würden, wenn diese auf dem Radar als solche 
erkenntlich würden, hiess es lapidarisch „ja“; eine an sich unhaltbare Aussage. Aber man wusste 
es an höherer Stelle nicht besser. Die Situation besserte sich erst 1976 mit Einführung 
kontrollierten Luftraums über 7.500 m Flughöhe und mit der Einrichtung ziviler 
Beobachtungsplätze in den Luftverteidigungs-zentralen. Die Situation für die 
Flugdatenbearbeiter, die den Sektorfluglotsen die Kontrollstreifen für die einzelnen Flüge 
aufzubereiten hatten, war durch die hohe Anzahl der Flüge und dem Zeitdruck unter dem sie 
arbeiteten ähnlich angespannt. Oft genug meldeten sich die ankommenden Flüge schon auf den 
Sektorfunkfrequenzen, obwohl noch gar keine Information über sie vorlag. 
 

 
103 - Interne Arbeitskarte der West-Sektoren für den ATC - Betrieb der Rhein UIR  
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Die obige Abbildung macht deutlich, wie kompliziert die Verkehrssituationen über den 
Streckenknoten Nattenheim - NTM / Spangdahlem - SPA werden konnten, wenn man realisiert, 
dass auf diese beiden Punkte Flüge von Kirn - KIR im Steigflug in Richtung Brüssel, Flüge von 
Olno - LNO zum Weiterflug über oder im Sinkflug nach Frankfurt, Flüge aus Beauvechain im 
Westen, über Luxemburg - LXU, über Nörvenich - NOR, Ramstein - RMS, und militärische 
Abflüge über Trier - TRI und Saar - SAR zusteuerten. Der Grund hierfür war ihre Lage in zu 
grosser Nähe zu den benachbarten Kontrollbezirken von Brüssel, Hannover und Paris. Denn die 
Flugzeit von diesen Punkten nach Norden, Westen und Südwesten betrug bei den üblichen 
Geschwindigkeit nur rund drei Minuten. 
 
1971 wurde seitens der Bundesregierung ein Komitee zur Schlichtung der zwischen den 
Flugleitern mit ihrem Verband VDF, der Deutschen Angestellten - Gewerkschaft DAG und der 
Flugsicherungsbehörde BFS bestehenden Quereleien und zur Beendigung der über Jahre 
anhaltenden „Slow-Go“ Aktionen unter der Leitung des Reeders Schlieker gebildet. Für die 
Verhandlungen dieses Komitees erstellte unsere Vereinigung ANSE einen umfassenden 
detaillierten Bericht über die im oberen Luftraum der BRD bestehenden Probleme und Gefahren 
und übergab diesen an das Verkehrsministerium. An den Sitzungen dieses Komitees nahmen 
alle Beteiligten regelmässig teil, nur ANSE, die den einzigen Bericht zu den unvertretbaren und 
unzumutbaren Zuständen im oberen Luftraum geliefert hatte, blieb auf Veranlassung von BMV, 
BFS und VDF ausgeschlossen. Die deutschen Behörden negierten die Gefahren und nahmen das 
Risiko in Kauf. Man hatte weder für das erforderliche Personal, noch die Finanzmittel und 
insbesondere nicht für eine dem zivilen und militärischen Verkehr entsprechende Vereinbarung 
zwischen ICAO, NATO, IATA, BMV, BMVg, BFS, der Deutschen Luftwaffe und den 
Stationierungsstreitkräften gesorgt. 
 

 
104 - Die nunmehr 6 + 1 Luftraumsektoren der Rhein UDA. Der Sektor München wurde ab 1967 von München aus kontrolliert. 

 
Ausweglose Situationen 

Der geografische Zuständigkeitsbereich der Zentrale war der gleiche geblieben. Nur hatte man 
den kontrollierten Luftraum von 19.500 bis 24.500 Fuss mittlerweile dem unteren Luftraum 
zugeschlagen, um Rhein Control von den vielen Flügen mit Turboprop-Maschinen der Typen 
Vickers Viscount, Bristol Britannia, Lockheed Elektra, Ilyushin 18, KC-97 Tanker, Canadair 
CL-44 Yukon, usw. zu entlasten. Der Luftraum über 24.500 Fuss war nun ein 
Flugverkehrsberatungsbezirk (UDA) bis FL 360 geworden. Aber verkehrsmässig änderte sich 
nicht viel, denn De Gaulle hatte 1969 alle amerikanischen Luftwaffenbasen des Landes 
verwiesen. Deren Geschwader wurden fast alle in die BRD verlegt und kamen aus Laon,   
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Chateroux, Chaumont, Toul, Metz, Phalsbourg, St. Dizier, Evreux, Etain, usw. sowie die 
kanadischen aus Gros Tenquin und Marville. Dem gestiegenen Verkehrsaufkommen 
entsprechend (ca. 100 %) nahmen auch die betrieblichen Vorfälle zu. Hier einige Beispiele: 
 

Sabena OOSJD (B707) 
Am 6. Juli 1968 kam eine Boeing B-707 der Fluggesellschaft SABENA wegen eines 
gravierenden Navigationsfehlers der Piloten unbeachtet von der FS-Zentrale München 75 NM 
vom Kurs ab und wurde von mir nördlich von Bayreuth entdeckt, als sie in den ostdeutschen 
Luftraum der DDR einflog. Mit Müh und Not konnte ich die Maschine davor bewahren, 
abgeschossen zu werden indem Funkkontakt mit der FS-Zentrale in Ostberlin auf der 
Notfrequenz aufgenommen wurde. Die Radarziele von vier Abfangjägern waren ihr schon auf 
10 NM nahe gekommen, bis die Besatzung sich endlich dazu entschloss nach Westen 
abzudrehen. Gerieten Flüge aus Wettergründen hin und wieder vom Sollkurs ab und in 
gefährliche Nähe zur streng beachteten Grenze der DDR, so nahmen wir uns hin und wieder die 
„verbotene“ Freiheit heraus über das Fernamt der Post die Bezirkskontrollzentrale der DDR am 
Flughafen Berlin-Schönefeld über die Nummer 678065 zu informieren. 
 

Sowjetische Luftlandetruppen in Prag 
Im gleichen Jahr überraschte mich ein Telefonanruf aus Prag über die direkte Telefonleitung 
von der Invasion der russischen Fallschirmtruppen, die gerade den Flughafen Prag besetzten. 
Der tschechische Kollege berichtete solange, bis die russischen Soldaten mit 
Maschinengewehren in den Betriebsraum der FS-Zentrale am Flughafen Prag stürmten. Unsere 
Tonbandaufzeichnung ging umgehend an das Bundeskanzleramt. 
 

Unsichtbare Luftraumnutzer 
Flüge, die sehr selten im Luftraum von Rhein Control bekannt wurden, fanden mit RC-141 oder 
RC-135 Flugzeugen von Offutt Airbase in Nebraska nach Frankfurt und „Umgebung“ statt. Sie 
dauerten ca. 22 Stunden, wurden unterwegs in der Luft betankt und kehrten nach beendeter 
Mission wieder ohne Landung nach Offutt AFB zurück. Diese Flüge trugen keine 
Hoheitszeichen und auch kein Eintragungszeichen, waren mit schwarzer Antireflektionsfarbe 
versehen und änderten beim Überflug der europäischen Kontinentalgrenze sämtliche Namen der 
Besatzung, die, wie das Flugzeug selbst, keinem Staat angehörten. Unglücklicherweise wäre 
eine solche Maschine nachts über Frankfurt in 26.000 Fuss Höhe beinahe von einem F-104 
Übungsflug der Deutschen Luftwaffe während des Tankens gerammt worden, da sie kein 
Radarziel darstellte und unter Kontrolle der Luftverteidigung flog. Da aber das betroffene 
Flugzeug ja keinem Staat angehörte, konnte es ja auch nicht existent sein, der Vorfall also auch 
nicht stattgefunden haben und brauchte somit weder in einem Bericht festgehalten oder 
untersucht, noch weiter gemeldet zu werden. 
 

Militä rische Flugverkehrserhebung 1968 
Im Rahmen einer Aushilfstätigkeit nahm ich 1968 an einer Verkehrszählung für die ICAO teil, 
bei  der hauptsächlich ziviler Flugverkehr erfasst wurde. Da dieser in der BRD lediglich rund 
70% des Gesamtverkehrs darstellte, schlug ich vor in einer zweiwöchigen Stichprobe auch allen 
militärischen Verkehr der rund 2000 in Westdeutschland stationierten Kampfflugzeuge erfassen 
zu lassen. Dies führte zu Verhandlungen mit den kommandierenden Generalen der 
amerikanischen, kanadischen und britischen Streitkräfte, die sich bereit erklärten auch die 
Flüge, die nicht per Vorabankündigung bei der Flugsicherung im FS-System erschienen, 
erfassen zu lassen. Das Ergebnis war, wie von mir erwartet, für die Ausbauplanung des FS-
Systems bestürzend. 40% des Gesamtverkehrs gab vor dem Flug gar keine schriftlichen 
Flugsicherungs-Flugpläne ab und wurde zum Teil erst durch Funkkontakt bekannt.   
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EUROCONTROL beschloss daraufhin 1970 für seine Planung zur neuen Karlsruher Zentrale 
des oberen Luftraums Süddeutschlands diese Zahlen zugrunde zu legen. Desgleichen tat Firma 
MBB im Auftrag der BFS für die Planung im Rahmen des FS-Zukunftprojekts für die 1980’er 
Jahre - GATC-80, welches 1975 begonnen und 1977 beendet wurde; beide natürlich ohne 
Nennung des Urhebers. 

Rettung eines UH-1 Armee-Hubschraubers 
Für einen im oberen Luftraum tätigen Flugleiter erlebte ich 1970 einen ungewöhnlichen Vorfall 
als des nachts auf der zivilen internationalen Notfrequenz ein US - Armeehubschrauber mehrere 
Notrufe  absetzte, auf die niemand antwortete. Nur über 7500 m Flughöhe zuständig konnte ich 
da wohl kaum helfen. Er war im Tiefflug über dem Odenwald in Wolken geraten, hatte die 
Orientierung verloren und nur noch für zehn Minuten Treibstoff. Ich antwortete ihm als einzige 
Bodenstation von Dutzenden anderen in der Umgegend. Es war gegen Mitternacht und die 
zivile und militärische Flugsicherung in Deutschland schien zu schlafen. Unsere Radaranlage 
für die Streckenkontrolle stand auf der Neunkircher Höhe im Odenwald und so versuchte ich 
ihn mit Sekundärradar zu identifi zieren, was nach einer Reihe von Versuchen erst in 
unmittelbarer Nähe der Radarstation gelang, indem dort ein vielleicht Quadratmillimeter grosses 
Sekundärradarsignal auf meinem Bildschirm auftauchte. Das war er und der nächste Flugplatz 
war das Heidelberg US Army Airfield im Westen der Stadt. Obwohl ich keine Radarkarte für 
den unteren Luftraum besass, führte ich ihn in diese allgemeine Richtung und nach Abschätzung 
seiner Geschwindigkeit teilte ich ihm seine ungefähre Position über dem Flugplatz mit. Er 
landete dort tatsächlich gegen Mitternacht ohne Treibstoff per Autorotation. Meine Befürchtung 
war, dass er im Dunkeln aus den Wolken in die Stadt Heidelberg stürzen könnte. Aber welche 
andere Chance war gegeben? Keine! 
 

   
105 - FS-Zentrale Rhein Control am Flughafen Frankfurt/Main 1968 - 72 und neuer Raum 1972 - 1977 - 106 

 

Dienstlich ereigneten sich Vorfälle, die beruflich erhebliche Auswirkungen hatten, deren 
Ursachen man aber nicht beseitigte. Einige Vorfälle aus dieser Zeit sind beispielhaft. 
 

USAFE RIPE 82 (F4) & BOAC (VC-10) 
Als ich eines Tages zu früh zum Nachtddienst erschien wurde ich gebeten, vor der Zeit des 
Schichtwechsels einem der im Westen arbeitenden Bundeswehr-Soldaten, der 
regelwidrigerweise zivilen und militärischen Verkehr kontrollierte, beizuspringen, da dieser 
wegen der Menge von 16 Flügen um Bitburg herum die Übersicht über ihre Identität verloren 
hatte. Ich tat wie gebeten und übernahm die militärischen Flüge auf einer separaten 
Funkfrequenz. Im Umkreis von ca. 35 NM um Bitburg waren so viele Radarflugziele angezeigt, 
dass ihre analogen Signale überlappten und nicht mehr auseinander gehalten werden konnten. 
Festzustellen, wer sich wo gerade befand wurde fast unmöglich. Unglücklicherweise versagte 
einem F-4 Phantom Kampfflugzeug auf halber Strecke zwischen Nörvenich und Bitburg der 
Sekundärradar-Transponder und es wurde für mich unsichtbar. Da ich die Flüge nur anhand der 
Radarziele auseinanderhalten konnte, denn Kontrollstreifen hatte ich keine als   
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Erinnerungsstütze, vergass ich diesen Flug. Wieder aufmerksam wurde ich auf ihn drei Minuten 
später als der Pilot sich über Bitburg meldete und sagte, er sei gerade in Wolken fliegend in 
etwa 3 m Abstand über einer Reihe von zehn Fenstern geflogen. Der Schock sass tief, nicht nur 
bei ihm sondern auch bei mir, denn das war innerhalb einer Woche der achte 
Fastzusammenstoss, den das deutsche FS-System mir bescherte. Es dauerte nur Sekunden, bis 
sich die andere Maschine, eine VC-10 der Fluggesellschaft BOAC beim Kollegen auf dessen 
Funkfrequenz meldete und über den Lärm über seinem Cockpit beschwerte. Auch hiernach 
änderte sich am FS-System und seinem Betrieb nichts. Man arbeitete einfach weiter, denn es 
war ohnehin niemand verfügbar, um einen nach solchen Vorfällen am Arbeitsplatz abzulösen.  
 

Selbstherrlichkeit eines Flugkapitäns 
Eine Spätschicht an einem herrlichen wolkenlosen Sommertag bescherte mir einen unerwarteten 
Schock. Eine DC-8 Maschine der SAS in 25.000 Fuss Höhe auf dem Weg von Stockholm nach 
Mallorca beschwerte sich in der Nähe von Heidelberg über die „zu geringe Staffelung“ 
zwischen ihm und einer  

 
107 - Wir haben schliesslichVorflugrecht. 

 

B-727 der Chartergesellschaft CONDOR. Die B-727 sei vor seiner Nase in nur etwa 10 m 
Entfernung und ein wenig schneller im Steigflug auf 26.000 Fuss vor ihm aufgetaucht. Diese 
unerwartete Meldung überraschte mich dermassen, dass ich mit einem heftigen Schlag auf den 
Magen zu Boden ging. Der Condor-Pilot verteidigte sich damit, ohne Freigabe aus 24.000 Fuss 
weiter gestiegen zu sein, weil der Himmel ja wolkenlos gewesen sei und man bis an die Alpen 
hätte schauen können. Dass auch Piloten keine Augen im Hinterkopf haben und man aus 
Flugzeugen mit 700 Kmh schlecht nach hinten, unten und oben sehen kann, war ihm wohl nicht 
in den Sinn gekommen. Meine daraufhin erteilte Verstossmeldung gemäss Luftverkehrsordnung 
ging allerdings ins Leere. Es geschah nichts. Behörde und Lufthansa, zu der CONDOR gehörte, 
handelten immer in gutem Einvernehmen. 
 

Fastzusammenstoss zwischen Tupolev-104 & Sabena Caravelle 
Ein typischer Vorfall, der sich bereits einige Jahre zuvor ereignet hatte, war ein kritischer 
Fastzusammenstoss einer SABENA Caravelle und einer tschechischen CSA Tupolev-104 bei 
Dinkelsbühl in Flugfläche 270. Die Caravelle befand sich im Sinkflug von Walda in Richtung 
Frankfurt zur Landung und die Tupolev-104 im Steigflug zwischen Nürnberg und Stuttgart. Nur 
waren die Flugzeuge auf der Funkfrequenz zweier verschiedener Kontroll-Sektoren und eine 
Verkehrsinformation konnte nicht rechtzeitig genug gegeben werden. Ein fast alltäglicher 
Vorfall. 
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108 - SE-210 CARAVELLE  &  TUPOLEV-104 - 109 

 

 
 

 
110 - Die FS-Fernschreibflugpläne der beiden Flüge aus deren Extrakt die beiden u.a. Flugverlaufsstreifen stammen. 

 
Das  ANSE  ATC  Safety  Committee 

 
Solche und ähnliche Vorfälle führten wegen der hohen Zahl der Vorkommnisse dazu, dass ich 
1969 im Rahmen unserer Vereinigung ein „Air Traffic Control Safety Committee“ einrichtete, 
an das jedermann gefährliche Vorfälle, die Flugsicherheit gefährdend, melden konnte. An 
diesem Komitee waren auch Angehörige der Deutschen Luftwaffe und der 
Stationierungsstreitkräfte beteiligt. Tätigkeit und Ergebnisse waren sowohl der FS-Behörde BFS 
als auch dem Berufsverband VDF ein Dorn im Auge, da ANSE in ihren Berichten und 
Schlussfolgerungen die Gründe für die Ursachen bekannt gab. 1972 wurde dieses Komitee auf 
Druck der Behörde und des Berufsverbands in ein ebensolches des Berufsverbands überführt 
und nunmehr VDF Referat Flugsicherheit genannt. Ein halbes Jahr später wurde es ohne 
Vereinsbeschluss vom Vorstand regelwidrig wieder aufgelöst. Man hatte gemeinsam geschickt 
taktiert. An Flugsicherheit schienen fast alle Beteiligten kein wirkliches Interesse zu haben, 
einschliesslich der hauptsächlich betroffenen Fluggesellschaften.  
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Da viele militärische Flugzeuge der Deutschen Luftwaffe nicht mit den erforderlichen 
Funknavigationssystemen ausgerüstet waren, was ihre Bewegungslenkung und Staffelung sehr 
erschwerte, wies der Präsident der Behörde in einer  Betriebsanordnung schlichtweg darauf hin, 
dass in diesem Falle davon auszugehen sei, diese Flugzeuge seien den Vorschriften 
entsprechend ausgerüstet. Aber das half nicht gerade weiter, denn auf der  Grundlage blosser 
Annahmen konnte man die Flugzeuge beim besten Willen nicht auseinander halten. Aber wie 
macht man das einem Verwaltungsbeamten klar? Meine direkte Beschwerde an den damaligen 
Verkehrsminister G. Leber brachte seine FS-Behörde nicht im geringsten auf die Beine. Es blieb 
alles beim alten. Man überlies das Problem dem Betriebspersonal. 
 

1972 an das ATC - Komitee gemeldete Vorfälle 
 
Datum Zeit Z C/S von nach Anmerkungen   Vorfall  
 
05.01.72 1725 LFH 478 EDDL  Dep FL 219 to 240 TMA  another civ A/C hor. 1000 ft  
         critical 
 
03.03.72 1200 DABIY LH763  btw TAU + WRB 30 DME FRA 2 F4 R to L 1 to 2 NM hor.  
     MJH028 climb FL 160 to 240 ver. 0 
 
12.06.72 0700 LH726  EDDL B727 IFR @2000 ft  2 F4 hor. 2 NM R to L 
 
25.06.72 0657 LH726  EDDL B727 IFR 1 min after T/O  F4 head-on 200 ft ver. 1 km  
         hor 
 
26.06.72 1006 EI650   BAC111 B1 FL 180 IFR   mil jet hor 1 NM L to R  
         crossing  ver. 0 btw Iserlohn  
         + GMH 
 
02.07.72 ? OYAKP   VFR PA28 EDDL TMA  intercept by fighter 
 
04.07.72 ? DF116  EDVV B727 12 NM SW OSN  2 fighters close descending  
         from FL 330 
 
09.07.72 ? LHXXX   EDVV B737 35 NM NNO ROD  light A/C crossing ver. 0 at  
         9500 ft 
 
18.07.72 0915 LH101 DABBE  3 NM NNE NTM FL 170  jet 0,25 NM hor 10 to 20 ft  
         ver 
 
19.07.72 1225 DF603   over Zeven (HAM)   3 jets refuelling with tanker  
         descd. FL 300 to 260 close 
 
20.7.72 ? SATURN  DC8 climb F250 to 310  F104 same PSN  ver ca. 20  
     15 NM  W ROD    m 
 
21.07.72 ? GAWUF  EDDH BAC111 7 NM NE OBG  F4 same PSN Desc. F270 to  
         80 
 
22.07.72 ? BAVARIA 632      Lightnig RAF same level  
         very close 
 
27.07.72 0645 DADIR   DC8 B1 descent btw.  F4 opposite same level less  
         than 1 NM Iserlohn + GMH  
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Datum Zeit Z C/S von nach Anmerkungen   Vorfall  
 
01.08.72 1516 BE825  EDDL FL 50 6 NM ESE Bottrop  3 interceptions by F4 ver 25  
         ft hor 100 yrd  
 
02.08.72 1332 R 17502  EDDF UH1 A 500 ft PSN KNG  2 G91 same PSN 
 
02.08.72 1202 TR117  EDDF SE210 FL 200 LBU  2 fighters same PSN 
 
03.08.72 1023 OEFGH  EDDF CE421 FL 170 15 NM S NKR 2 F104 same PSN 
 
03.08.72 1204  ALPIN 16  H1 FL 60 17 NM SE NKR  F4 same PSN 
 
04.08.72 0844 DICAK   CE402 PSN DOM   F104 opposite same level ver 
         100 ft 
 
06.08.72 1333 TK906   B707 3 NM NW MTR  2 gliders same level hor 0.5  
         NM 
 
06.08.72 1440 LH255   EDDF B737 9 NM final  Piper Aztek crossing at same 
         level N to S 0,5 NM 
 
08.08.72 0838 GF2650   2F104 FL 260 5 NM N NTM   
  AL1271    DC9 3 NM NNW NTM FL 260 Radar targets almost merging 
 
09.08.72 0754   EDDM A 3000 ft    a civ A/C VFR 200 yards hor 
         critical 
 
11.08.72 1146 LH063   B737 10 NM NW NTM  RB66 same PSN 
 
13.08.72 1045 LH223   B737 FL 60 20 NM ESE FFM sports plane same PSN 
 
14.08.72 0933 LH160  EDDF B727 FL200 10 NM W KIR  F4 same PSN climb to F240 
 
16.08.72 1419 SR535   DC9 5 NM N RWL FL185  F104 same PSN hor 1000 m  
         descent F160 
 
17.08.72 1445 TUG 04   T39 FL 80 18 NM E FFM  Cessna 150 same PSN FL 90 
 
19.08.72 1750 KL246  EDDF DC9 on DF3 4 - 5 NM W FFM AV70 B707 A 3000 same  
         PSN 
 
20.08.72 1027 DF704  EDDF B747 climb F95 7 NM W ECH DO27 L to R 200 m away 
 
20.08.72 1238 LH430  EDDF B747 8 NM NW WBD A 4350 ft KA6 glider same PSN 
 
21.08.72 0844 LH1993   ND26 btw STR + RWL F130 T33 same PSN in looping 0,5 
         NM 
 
21.08.72 1239 IB683   LEMD EDDF DC8 25 NM S NKR F190 2F4 or Hunter ? 2 -3 NM hor 
 
23.08.72 1424 LH035  EDDF B737 F180 descend. 20 NM E NTM 2 F4 same PSN 
 
24.08.72 1359 CY314   HSA21 15 NM SSE HHE   2F4 same PSN F170  
         descending 
 
25.08.72 0850 IM761   VC9 10 NM NE LBU F140  2 fighters same PSN 
 
26.08.72 PM ?   Bölkow Junior + Typsi Nipper mid air collision at 50 m  
         AGL at Mosenberg / Fritzlar 
 
28.8.72 0800 SR580 ESZH EDDK DC9    2 F 4 same PSN 
 
28.08.72 0920 LH170  EDDF B727 10 SW EDDF Dep Climb one engine A/C very close 
 
29.08.72 0854 LH350   EDDF B727 8 NNE CHA F75 2 x F104 GAF climbing thru  
         FL 75 
 
29.08.72 1257 M40611 EDAF  C141 15 SW NST climb F120 2 F4 circling at same PSN to  
         FL 230  
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Datum Zeit Z C/S von nach Anmerkungen   Vorfall  
 
30.08.72 1445 DV636   BAC111 20 N HRB FL 190  F4 in close proximity 
 
30.08.72 0933 LH290 EDDF  B727 20 S NKR FL 190  F4 in close proximity 
 
30.08.72 1937 GAVRL   B737 15 E TGO FL 310  LG57 F104 opposite 2 NM  
         ahead same level (LV) 
 
31.08.72 1515 BE605   HS21 RYW FL240   Mirage in close proximity 
 
31.08.72  LH577 EDDF  B727 A50 CHA climbing  light type aircraft in close  
         proximity 
 
05.09.72 1143 LH253    R120 inb. CHA 35 NM DME FRA CE172 same altitude 0,25  
  DABII        NM hor HDG 300 6700 ft  
         desc. to 5000 B727 
 
06.09.,72  PA680 EDDF  B727 3 E NAH F75 climb. 90 2 fighters in close proximity 
 
07.09.72 0945 LH571  EDDF CHA HPAA FL 210  2 fligthers same FL in HP 
 
07.09.72 1000 S33287A EDAF  C118 10 E KIR climbg. FL 90 fighter in close proximity 
 
08.09.72 1042 LH703  EDDF B727 E NAH desc. F65 to A40 F4 in close proximity 
 
12.09.72 0931 LH170 EDDF  B727 FL 230 5 S HRB  2F104 in close proximity 
 
16.09.72 1215 DINUR  EDDF A3800 2 NM E CHA  glider in clolse proximity 
 
19.09.72 1115 KL242   DC9 FL200 10 S SIE  F4 head on same level 
 
23.09.72 1112 LH311  EDDF FL 60 CHA   CE172 same level in HP 
 
27.09.72 1117 LH063 EDDF  B737 15 SE NKR FL120  2 F4 or 2F104 same PSN 
 
28.09.72 0916 LH220 EDDF  B727 NST FL 100 to FL150  G91 same PSN 
 
02.10.72 1055 LH291  EDDF CHA HPAA   2 flighters same level in  
         HPAA 
 
03.10.72 1327 LH932 EDDS  B737 12 N LBU F160 climb. 180 1 fitgher same PSN close 
 
05.10.72 1240 33468B   T29 FL60 over ECH  HEL at FL65 dropping  
         parajumpers 
 
13.10.72 1001 SK631   DC9 15 NE NAH   PA28 DEMCY same PSN 
 
13.10.72 1610 BE1839   4 SW MTR FL60   glider same PSN 
 
13.10.72 1258 AF714   SE210 FL 290 over RUD  FERRY06 G91 opposite 200 
         ft below 
 
16.10.72 1627 BE1930   BAC111 15 NNW WUR F140 fighter same PSN 
 
16.10.72 0757 DF938 EDDF  A3000 climb. A4000  2F104 close proximity 
 
16.10.72 1846 LZBET EDDF  IL18 FL 80 over MOD  unknown A/C in clolse  
         proximity 
 
16.10.72 0856 FBTQK   B707 F330 10 NM E STR  KV907 F330 KAL 0855 80  
         Deg. Evasive turn 
 
17.10.72 1620 LH034 EDDF  B727 FL85 KIR   fighter and PA34 DGAWF  
         same PSN 
 
18.10.72  NB158   SE210 20 NM S TGO  near miss with F 104 
 
18.10.72  KT934   B707 8 NM NW TGO  near miss with F4 
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Datum Zeit Z C/S von nach Anmerkungen   Vorfall  
 
18.10.72 1017 DF620 EDDF  B747 KIR FL185   near miss with F4 
 
20.10.72 1250 GF1601   HF20 10 W SIE FL90  near miss with RB66 
 
20.10.72 1558 DV413   BAC111 2 SE KNG  near miss with PA28 
 
24.10.72 1134 FALL11 EDAW  C97 2 N CHA FL60  near miss with 2 fighters 
 
24.10.72 1404 R12882 EDID  HU1 HNU A35 - A40  near miss with Mission 5596 
         2F4 
 
25.10.72 1742 CATER 33  RF4 N Schwäbisch Hall A 40 near miss with HEL 
 
27.10.72  BE1815  EDDF 3 W NST A3000   near miss with 3 fighters 
 
27.10.72  GUSH91   F4 FL240 btw NTM and RUD 91 descending w/o clearance  
         thru F240 and conflicting tfc  
         under FFM ACC 
 
31.10.72 0958 LH1742 EDDF  ND262 KIR F100   near miss with F104 
 
09.11.72 1108 EB401   2F104 F270 NTM w/o FPL  near miss with GARPG  
         HS21 F270 NTM 1100 near  
         miss with BE642  HS21F270 
         NTM 1112 
 
22.11.72 1512 DV-AD  EDDF FK28 5 SE NAH A5000  near miss with CE150 
 
25.11.72 0944 LH290 EDDF  B727 F60 climb. F190  near miss with light A/C 2  
         NM N NST 
 
28.11.72 0906 AJAX1B  EDAL 2F104 F240 TGO   near miss with SR511  
         CV990  R to L 2000 ft ahead 
         F230 ? (altimetrer error ?) 
 
30.11.72 1539 EB197   F104 F280 18 NM SE NTM  near miss with INDIA61  
         F104 less than 1 NM (no  
         FPL) 
 
05.12.72 1021 LH311  EDDF B727 A3000 8 NM final RWY 25L nerar miss with F4 at 3000  
         0,5 NM hor leaving clouds  
         fr North R to L XEROX32   
         under CARAVAN exercise 
 
07.12.72 0938 DCGJH  EDDM DA20 12 ENE EDDM 3500 ft near miss with F4 hor 0,5  
         NM ahead ver. 0 
 
08.12.72 1220    LCL TFC at 500 ft   near miss with F4 over HNU 
         NW to SE at 500 AGL 
 

PLO Entführungen PAA 093 (B747) und TWA 741 (B707) 
Am 6. September 1970 später erreichte auch die BRD das Problem der Flugzeugentführungen. 
Ich arbeitete damals am gleichen Arbeitsplatz im Westen unseres Zuständigkeitsbereiches als 
eine in Frankfurt nach New York gestartete Maschine der amerikanischen Trans World Airlines 
TWA sich plötzlich wieder auf dem Rückflug zwischen Brüssel und Bitburg meldete. Eine 
weibliche Stimme erklärte, die Maschine sei nunmehr unter dem Kommando der 
Palästinensischen Befreiungsfront - PLO und habe das Funkrufzeichen GHAZA. Man solle 
ihren Anweisungen folgen oder man werde das Flugzeug noch im Fluge sprengen. Der Flug 
bewegte sich in 28.000 Fuss in Richtung Südost über Ramstein und Stuttgart in Richtung 
München. Ich liess US Abfangjäger aufsteigen und den Flug bis Salzburg verfolgen. 
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Aber TWA 741 war nicht allein in dieser Richtung unterwegs. Keine zehn Minuten später 
meldete sich auch der Flug  Pan American Airways PAA 93 auf dem Flug von Amsterdam nach 
New York über Liege in gleicher Flugrichtung und 33.000 Fuss. Auch diese Maschine war nun 
unter dem Kommando der PLO und verlangte als Rufzeichen SHEILA. Ich wiederholte meine 
Anweisungen wie zuvor. Das Problem mit diesen beiden Maschinen bestand nun darin, sie von 
den anderen ihnen entgegen kommenden und den Flugweg kreuzenden Flügen zu staffeln, da 
die Entführer nur nach mehrmaligem Nachfragen Auskunft über ihre weiteren Absichten zur 
Flugrichtung gaben. Das endgültige Ziel wurde verschwiegen. Als ich die FS-Zentrale Zürich 
von dem eventuellen Einflug informierte, teilte man mir mit, dass auch Swissair 800 von Zürich 
nach New York in gleicher Richtung unter der PLO unterwegs sei. Es folgten dann noch eine 
BOAC Maschine auf dem Flug nach Kairo. Alle diese Flugzeuge landeten später auf dem 
ehemaligen Kriegs-Flugplatz Roberts Field in Jordanien und wurden gesprengt, nachdem man 
die Besatzung und Passagiere freigelassen hatte. Die Presse berichtete ausführlich. Meine darauf 
folgenden diesbezüglichen Vorschläge, wie bei solchen Vorfällen zu verfahren sei und dass man 
hierfür einen besonderen Sekundärradarkode vorsehen sollte, wurden ein Jahr lang nicht 
beachtet. Zu dieser Zeit gab es noch keinerlei Regeln und Verfahren, wie die 
Flugverkehrskontrolle bei solchen Vorfällen verfahren solle, weder nationale noch 
internationale. Die ICAO einigte sich erst rund zwei Jahre später auf die Benutzung des 
Sekundärradar-Kodes A 7500 für solche Fälle. 
 
Und so ging es Woche für Woche mit mehr oder weniger gravierenden Vorfällen weiter. Die 
Zustände führten 1970 immerhin dazu, dass die Organisation EUROCONTROL in ihrem FS-
Versuchszentrum in Bretigny-sur-Orge in Frankreich eine Betriebssimulation für die Rhein 
Control Zentrale durchführte,  die auf der von mir 1969 vorgenommenen Verkehrszählung aller 
militärischen Flüge in der BRD über einen Zeitraum von 14 Tagen durchgeführt worden war. 
Deren Ergebnis war, dass fast 40 % aller militärischen Flüge in der BRD gar nicht von der 
Flugsicherung in der einen oder anderen Form erfasst wurden. An dieser Simulation und ihrer 
Vorbereitung nahm ich in Folge hierauf auf Anweisung des damaligen Verkehrsministers Georg 
Leber teil. 
 
 
 
 
 

  
111 - Simulationssaal des EUROCONTROL Versuchszentrums in Bretigna-sur-Orge bei Paris - 112 

 
Vor welchen Problemen der ATC-Betrieb damals stand geht schon aus den zuvor genannten 
Verkehrsspitzen hervor, mit den man zu kämpfen hatte. Oft genug hatte man gleichzeitig 12 
Flüge auseinander zu halten. Diese Verkehrssimulationen dienten dazu, die für die 1975 
vorgesehene Inbetriebnahme der Kontrollzentrale Karlsruhe erforderliche Luftraum-
Sektorenaufteilung festzulegen. Allerdings brachte das dieser Simulation zugrunde gelegte   
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Verkehrsbeispiel, auf aktuellem Verkehrsanfall beruhend, die Rechenanlage des 
Simulationszentrums schon zu Beginn zum Absturz. 
 

   
113- EEC Arbeitsplätze, wie für die 1970’er und 1973’er Rhein UAC Simulationen benutzt - 114 

 
Die Personalvertretung 

 
1953 hatte die Bundesregierung der BRD ein neues Personalvertretungsgesetz (PersVG) 
erlassen, in dem weitreichende Rechte der behördlichen Personalvertretungen zur 
Mitbestimmung und Mitwirkung verankert waren. Die verschiedenen Arten der Mitbestimmung 
wurden meist auch beachtet und angewendet;  nicht so aber die  der Mitwirkung in  sachlichen 
und  fachlichen  Dingen  der  Arbeitsweisen, -verfahren und -einrichtungen. Hierin liessen sich 
die Dienststellenleiter der Behörde nicht nur ungern vom Personal „hereinreden“, sondern 
verweigerten meist deren Mitwirkung. Mitwirkung, geschweige denn Mitbestimmung, seitens 
des Betriebspersonals in diesen Dingen wurde vermieden. Da ja bei Gründung der Behörde nur 
die Funktionen der Zentralstelle und die Leiter der Aussenstellen mit Beamten der ehemaligen 
Reichflugsicherung besetzt wurden, ergab sich recht bald ein Verhalten der Beamten gegenüber 
den Angestellten, das nur zu deutlich machte, dass sie sich als Arbeitgeber betrachteten. Mit der 
Zeit waren fast alle Techniker auch Beamte und nach dem zweitägigen Warnstreik der 
Flugleiter 1962 auch diese Beamte geworden. Das änderte aber nichts am Verhalten der Leiter 
von vorgesetzten Dienststellen. Es wurde immer deutlicher, dass hier zwischen vorgesetzten 
Verwaltern und arbeitendem Volk unterschieden wurde.  Und da der Betriebsdienst der 
Flugverkehrskontrolle, zuvor nur mit Angestellten betrieben, der eigentliche Motor des Ganzen 
war und blieb, verhärtete sich diese negative Haltung und Verhaltensweise immer mehr. 
Verschlimmert wurde die Lage von „akademisch“ gebildetem Nachwuchspersonal für den 
höheren technischen Verwaltungsdienst, welches ohne Ausbildung im Flugsicherungs-
Betriebsdienst der Flugverkehrskontrolle als Führungskräfte zum Einsatz kommen sollte. Das 
Ergebnis war schiesslich auf Jahre hinaus negativ, denn das Verständnis für die Probleme des 
Betriebsdienstes fehlte.  
 
1974 erliess der Verkehrsminister G. Leber dann seinen lobenswerten und für die weitere 
Entwicklung der deutschen behördlichen Verkehrsbetriebe zukunftsweisenden Erlass, der in der 
Bundesanstalt für Flugsicherung schlichtweg ignoriert wurde. Die Leiter der Dienststellen 
glaubten völlig freie Hand für ihr Verhalten zu haben, ohne sich an rechtliche, tarifliche oder 
umgangsübliche Regeln halten zu müssen. Man musste sie schlichtweg zur Einhaltung zwingen. 
Monatliche Besprechungen der Personalvertretungen mit den Dienststellenleitern wurden somit 
hin und wieder zu Auseinandersetzungen zwischen feindlichen Parteien. Ein gemeinschaftliches 
Bestreben zum Wohle des gemeinsamen Auftrags war nicht zu erkennen. Und so entwickelte 
sich der Unmut des Betriebspersonals unablässig weiter und mündete sodann in ein jahrelanges 
Verhalten zum Dienst nach Vorschrift, von der eigenen Behörde als   
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„Slow Go“ bezeichnet und mit allen rechtlichen und unrechtlichen Mitteln der Staatsverwaltung 
heftig aber letztendlich erfolglos bekämpft. Das Endergebnis wird die Auflösung der Behörde 
im Jahre 1993 und die Überleitung in die Rechtsform einer staatseigenen Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, der Deutsche Flugsicherung GmbH sein. 
 
Nach solchen und ähnlichen Vorfällen entschloss ich mich, die BRD, vertreten durch das 
Bundesverkehrsministerium und die Bundesanstalt für Flugsicherung, wegen Gefährdung des 
Flugverkehrs zu verklagen, da die Fluggesellschaften und ihre Interessenvertretungen dies 
interessanterweise anscheinend nicht für angebracht hielten. Bereits 1969 hatte die BFS eine 
Studie (genannt nach ihren Verfassern „Kolle/Pingel Bericht) über die Mängel der 
zivil/militärischen Zusammenarbeit in der Flugsicherung erstellt, deren Vorschläge auch nicht 
verwirklicht wurden und die man seitens des Verkehrsministeriums der Öffentlichkeit als 
Verschlussache vorenthielt. 
 
Dieser Vorsatz resultierte in zwei unerwarteten Ergebnissen. Das erste Ereignis verursachte ich 
selbst, indem ich den General Bundesstaatsanwalt, damals S. Buback, anrief und ihm mein 
Vorhaben vortrug. Zu ihm war ich auf Umwegen über die Frankfurter Anwaltskammer 
gelandet. Ich schilderte meine Absicht und war dann kaum noch erstaunt zu hören wie er mir 
fast wörtlich erklärte „Ich bin doch nicht verrückt und ruiniere mir meine Karriere“ und den 
Hörer auflegte. Damit war mein Vorhaben verständlicherweise nicht nur beendet, sondern auch 
unmöglich geworden, denn wohin sollte ich mich mit dieser Absicht denn noch wenden? 
 
Das zweite Ergebnis lieferte meine eigene Behörde. Ich wurde am 8.3.71 zum Frankfurter 
Dienststellenleiter gerufen, wo ich bei ihm den Verwaltungsdirektor der Behörde antraf. Dieser 
eröffnete mir, dass man von meiner Absicht Kenntnis habe, aber auf keinen Fall riskieren 
möchte, die Behörde gegen mich vor Gericht verteidigen zu müssen. Solle ich bereit sein, 
meinen Vorsatz aufzugeben, biete man an mich zu einer anderen Dienststelle in Frankfurt zu 
versetzen und mich rückwirkend zum 1.3.71 als Regierungsoberamtsrat in das 
Beamtenverhältnis zu übernehmen. Ich ging auf den Handel ein und begab mich bereits am 
nächsten Tag zur FS-Erprobungsstelle am Flughafen Frankfurt. Man konnte mich also im 
Betrieb doch entbehren, sogar von einem Tag auf den anderen. 
 
Kurz zuvor hatte ich ja mit unserer Berufsvereinigung ANSE den Sicherheitsausschuss für die 
Flugverkehrsdienste (Air Traffic Control Safety Committee) gegründet, welcher unter zivil / 
militärischer Beteiligung die Systemschwächen der deutschen Flugsicherung dokumentieren 
sollte, mit dem Ergebnis entsprechender Vorschläge an die Luftfahrtbehörden zur Abhilfe. Die 
Befürchtung hiervor muss bei der Behörde gross gewesen sein, denn BFS und VDF erreichten 
in gemeinsamer Aktion, dass die Vereinigung sich auflösen musste. Die eigenen Mitglieder (45 
an der Zahl) verliess der Mut. Man verhielt sich grösstenteils opportun. Dieses Komitee erstellte 
1971 den die Zustände im oberen Luftraum der BRD zusammenfassenden Bericht an die 
sogenannte „Schlieker Kommission“, der seiner Prägnanz im Anhang hierzu vollständig 
wiedergegeben ist. 

 
1971 - 1981 WECHSEL ZUM FS-ERPROBUNGSZENTRUM 

 
Dort hatte ich 1969 schon einmal drei Monate zugebracht, um die militärische Verkehrszählung 
durchzuführen. Die Anstellung hier war für mich nun sehr gewöhnungsbedürftig. Hier gab es 
keinen aktuell ablaufenden Flugverkehr mehr, der das Tempo des Arbeitsablaufes bestimmte. 
Hier herrschte „Behörden-Alltag“ und man musste um 0745 Uhr zum Dienst erscheinen. Mein 
Büro befand sich in der Neuen Empfangsanlage West (NEW) mit Blick auf das Vorfeld und den   
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Kontrollturm. Die Erprobungsräume waren im gleichen Gebäude in der Nähe der EDV - Anlage 
untergebracht. Es bestand eine Doppelanlage mit Sichtgeräten für die Radardarstellung, die eine 
ein Duplikat der Frankfurter Bezirks-kontrolle in Analog-Darstellung und die andere für die 
digitale Darstellung; beide mit voller VHF- und UHF-Funkausrüstung und 
Telefonverbindungen. Beide Datendarstellungen konnten sowohl auf Magnetband aufgezeichnet 
und auf einer automatischen Zeichenanlage ausgedruckt werden, sodass zwischen analoger und 
digitaler Darstellung verglichen werden konnte. Die Verwaltung der Erprobungszentrale und 
ihre Büros wurden 1975 an einen neuen Standort in Frankfurt-Niederrad verlegt. ; siehe Foto. 
 

  
115 - BFS Erprobungsstelle Frankfurt/Main im Mumm’schen Park und ein Arbeitsergebnis DERD-MC - 116 

 
Damit waren auch 13 Jahre Schichtdienst vorbei und ein normaler Tagesablauf begann. Nun 
war ich doch noch Beamter geworden, was mir wegen fehlender Rechte zwar nicht gefiel, aber 
im wesentlichen, wie ich damals glaubte, keinen Unterschied machte.  
 
Auch hatte ich nun ein neues Arbeitsfeld,  Erprobung und Planung von FS - Gerätschaften, -
Systemen und -Verfahren. Ich kündigte meine Mitgliedschaft in den beiden deutschen 
Gewerkschaften DAG und ÖTV 1973 und 1976 auch im VDF, da ich mit der inkorrekten und 
regelwidrigen Vorgehensweise des dortigen Vorstands unzufrieden war und nicht mehr damit 
rechnete, dass die Bestrebungen und Anstrengungen der Kollegenschaft irgend wann einmal 
zum Erfolg führen könnten. Mir lag dahingegen daran, die Schwächen und unvertretbaren 
Massnahmen der Behörde in Bezug auf mangelnde Flugsicherheit publik zu machen. Auch dort 
gründete ich einen Personalrat, um dem Personal bei der Zentrale mehr Gehör zu verschaffen. 
So kam es zu einigen meiner  ungenehmigten Fernsehauftritte und Veröffentlichungen in der 
Presse. Für den diesbezüglichen Fernsehfilm „Konkurrenz am Himmel“ des SDR schrieb ich 
einen Teil des Drehbuchs. 
 

Radar-Digitalisierung DERD 
 

Ein erstes für den Betrieb des Flugverkehrskontrolldienstes (ATC) wichtiges Projekt war die 
Digitalisierung der Radardaten und deren Darstellung auf rechner-gestützten digital betriebenen 
Sichtgeräten für eine synthetische Verkehrsdarstellung, genannt DERD für Darstellung 
extrahierter Radardaten; ein von der damaligen Firma AEG-Telefunken entwickeltes System 
und zu dieser Zeit noch ohne Tracking Funktion der dargestellten Flugspur. Die Erprobung 
dieses Systems unter dem Vergleich real-betrieblicher Bedingungen führte zur Verzögerung 
seiner Einführung über zwei Jahre. Es gelang uns eine Reihe technischer und physikalischer 
Unzulänglichkeiten zu beseitigen. 
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117 - Darstellung der synthetischen Flugziele einer engen Formation zweier RCAF F-104 

 

Diese Aufgabe lag mir und ich konnte bewerkstelligen, dass das System mit Hilfe 
entsprechender Testflüge mit zivilen und militärischen Flugzeugen für den Betrieb auf seine 
Genauigkeit in der Zieldarstellung überprüft wurde.  Drei Jahre später konnte es eingesetzt 
werden. Hier kamen mir meine Kontakte zu den Luftwaffen der Stationierungsstreitkräfte der 
USA und Kanadas zustatten. Man willigte ein, ohne Kostenerstattung solche Flüge mit F-4 
Flugzeugen der US-Luftwaffe und Unterstützung durch KC-135 Tanker aus Spanien 
durchzuführen. Die kanadische Luftwaffe stellte F-104 Flugzeuge aus Söllingen zur Verfügung. 
Die US FAA setzte ihr T-39 Flugvermessungsflugzeug ein und die restlichen Flüge konnten mit 
dem neuen BFS - eigenen Vermessungsflugzeug, einer HS-125, durchgeführt werden. 
Insgesamt fanden etwa ein Dutzend solcher Flüge mit etwa 15 Flugzeugen statt. Die Behörde 
sah diese „technische Abnahme“, die viele Fehlerquellen aufdeckte, mit Widerwillen. Die 
hauseigenen Ingenieure sahen hierfür kein Erfordernis, wohl aber die mit der Erprobung selbst 
beschäftigten. Die DERD - Erprobung dauerte von 1972 - 74. Um an den Testflügen als 
Besatzungsmitglied auch selbst teilnehmen zu können, erwarb ich 1972 den Flug-
zeugführerschein auf Kosten der Behörde.  
 

Ein sehr bedauernswerter Vorfall 
 

Im Rahmen der Digitalisierung der Radaranlagen kam auch die Überprüfung des Frankfurter 
Flughafenradars (ASR) an die Reihe. Die Techniker baten um einen Vergleich der Genauigkeit 
der Darstellung zwischen Analog- und Digitalbetrieb im gesamten Bereich der ASR Erfassung. 
Der von mir daraufhin arrangierte Flug mit einem Phantom F4 Kampfflugzeug wegen seinem 
passenden  Radarsignal-Rückstrahlquerschnitt von 4 qm und seiner konstant möglichen 
Geschwindigkeit von 465 Knoten bescherte uns einen weiteren Vorfall von unerwarteter 
menschlicher Ignoranz. Dieser Flug musste wegen seines alle anderen Flugprofile  
durchquerenden Flugwegs des nachts durchgeführt werden. Der Lärmschützer wurde konsultiert 
und alle Hospitäler informiert. „Heute Nacht wird es ein paar Male sehr laut werden“ lautete 
seine Nachricht. Der Flugweg führte von Landau in der Pfalz direkt nach Giessen mit Überflug 
der Stadt in 300, 600, 900, 1200, usw. Metern Höhe. 
 
Mir fuhr der Schreck in die Glieder, als der Pilot sich plötzlich auf meiner Funkfrequenz 
meldete und sich beschwerte, dass er soeben fast von einem Airliner gerammt worden wäre, der 
ihm in 900 m direkt vor ihm auf Gegenkurs mit den Landescheinwerfern ins Cockpit geleuchtet 
hatte. Eine Kollision vermutend hätte er beinahe den Schleudersitz betätigt. Aber die Situation 
war in Sekundenschnelle vorbei, da der Airliner unter ihm verschwand. Was war passiert? Die 
Frankfurter Zentrale hatte diesen Flug wegen des Testflugs nur bis 3000 Fuss Höhe freigegeben. 
Die beiden Piloten dieses Lufthansa Postflugs nach Hamburg erklärten auf Befragen, was sie 
denn bewogen hatte, so zu handeln indem sie fast einen Absturz der voll getankten F4 des 
nachts über der Innenstadt herbeigeführt hätten. Die Antwort lautete. „Die ärgern uns doch sonst 
immer. Da wollten wir den auch `mal ärgern“. Wie nicht anders zu erwarten, ging auch diese   
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meine Anzeige hierzu ins Leere. Den Herren Lufthansa-Piloten geschah gar nichts. Wenn solche 
Erfahrungen auf die Dauer nicht frustrierend sein sollten, was denn dann? 
 
Ein zur damaligen Zeit noch unbekanntes Phänomen, welches den Technikern Kopfzerbrechen 
bescherte, war der Effekt von Kerosin-Abgasdämpfen aus den APU-Trubinen der Flugzeuge auf 
den Abstellpositionen am Flughafen. Es stellte sich heraus, dass diese Dämpfe die gedruckten 
Schaltplatinen des DERD-Rechners um Molekülstärke anhoben und somit die Zahl aller 
dargestellten Radarziele verdoppelten.  
 
Ein anderes Problem stellte die Festlegung digitaler Radarstaffelungsminima für den Betrieb 
dar. Im analogen Betrieb wurde mit mindestens 5 NM gestaffelt. Da aber die 
Darstellungsgenauigkeit im digitalen Betrieb von der Entfernung der Ziele zur Antenne abhing, 
musste dieser Wert entfernungsabhängig neu festgelegt werden. So wurden aus den vormals 5 
NM nun 6, 8 und 10 NM. Die Behörde war untröstlich, musste aber die Werte im Betrieb 
einführen.  
 

  
 

118 - PPL-Lizenzen der BRD und der USA 
 

Unverständlicherweise bestand die Deutsche Luftwaffe damals für den Betrieb ihrer MATRAC 
Zentrale in Karlsruhe darauf, mit dem gleichen Radardatenverarbeitungs- und 
darstellungssystem weiterhin ihre Flüge alle mit 5 NM zu staffeln. Da die EUROCONTROL 
Zentrale für den oberen Luftraum Norddeutschlands in Maastricht (Holland) ebenfalls 5 NM 
Mindeststaffelung mit ihrem auf digitaler Grundlage arbeitenden Radarsystem anwandte, fühlte 
man sich bestätigt, obwohl dieses System niemals einer Flugvermessung unterzogen wurde. 
 

  
 

119 - DERD Erprobungsaufbau mit Kollege J. Breyer und erfolgreicher Abschluss der Erprobung - 120 
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121 - Ein ACC DERD Erprobungsteam 

 

Zum Abschluss des letzten und erfolgreichen Testflugs während dieser Erprobung lud ich ich 
das beteiligte Geschwader der RCAF in Söllingen zu einem Besuch mit Flugzeugen zum 
Flughafen Frankfurt/Main ein. Zum Erstaunen aller erschienen nun fünf kanadische Starfighter 
unter dem Rufzeichen YOGI KILO und nahmen ihre Parkpositionen auf dem Vorfeld des 
zivilen Teils des Flughafens ein. Mein Kollege L. Abelshauser hatte als Besatzungsmitglied für 
die Datenübertragung zur Erprobungsstelle an den Flügen der RCAF aus Söllingen und Lahr 
teilgenommen. Das Ergebnis war ein guter Grund zum Feiern. 

 

  
122 - 14.7.1972 fünf kanadische CF-104 auf dem FAG Vorfeld am Flughafen Frankfurt 

 
Am nächsten Tag war der „schnelle“ Besuch der Formation wieder verschwunden und das 
System DERD konnte in Betrieb gehen. Und wenn dieser Besuch der RCAF nicht die erste 
Landung des Starfighters auf Rhein-Main war, dann aber mit Sicherheit der letzte. 

 

  
123 - TF-104 Kopilot Abelshauser & Programmleiter Fischer 

 

FS-Systemplanung GATC-80 
 

 Das zweite grosse Projekt nannte sich TARK (Teilautomatisierte Radarkontrolle) und wurde 
später in „German Air Traffic Control System for the 1980’ies - GATC-80“  umbenannt. Ich   
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wurde 1975 gebeten an der hierfür gegründeten Arbeitsgruppe der BFS zusammen mit einem 
Dutzend amerikanischer FS-Systemingenieure der Firma Computer Science Corporation - CSC 
teilzunehmen. Die Arbeiten begannen im Frühjahr 1975 und sollten auf meine berufliche und 
fachliche Entwicklung erhebliche Auswirkung haben. Ich wurde in dieser 12 Millionen DM 
teuren Unternehmung verantwortlich für die Beurteilung aller betrieblichen Aspekte, unterstützt 
im Laufe der Jahre von zehn meiner Betriebskollegen. Die Aufgabe lautete, innerhalb von drei 
Jahren gemeinsam ein zivil/militärisch integriertes FS-Gesamtsystem für die BRD zu 
konzipieren.  

 
124 - Die GATC-80 FS-System Maschine, ein verfrühter Traum ! 

 
Da ich alle Entwürfe der zwölf deutschen und amerikanischen Verfasser zu lesen und beurteilen 
hatte, überstieg meine Aufgabe rein zeitlich ein üblicherweise zumutbares Mass. Meist las ich 
deren Entwürfe bis zu zehn Stunden täglich. Ich lernte US - militärische 
Systemplanungsverfahren und Prüfungen anzuwenden. Zu Vergleichszwecken fanden 1975 
Informationsbesuche bei zivilen und militärischen FS-Stellen der US FAA und Luftwaffe in den 
USA bei Flugsicherungsstellen und bei Luftverteidigungszentralen statt, die interessante 
Erkenntnisse über den Stand der technischen Entwicklung brachten. Europa war in der 
Digitalisierung und Darstellung von Radardaten den USA voraus, bei der Entwicklung 
elektronischer Rechneranlagen aber die USA. Deren Systeme hatte grössere Kapazität.  
 
Dies geschah zu einer Zeit, als die Betreiber solcher Systeme begannen, nach einer Absicherung 
für Schäden aus mangelnder Funktionalität der Systeme zu suchen. Man begann Fragen der 
Folgehaftung aus solchen Schäden zu diskutieren. Üblicherweise haftete der Betreiber der 
Systeme für die Folgen von Schäden, die durch den Betrieb des erworbenen Systems 
entstanden. Aber wer haftete jetzt, der Hersteller mit seinem Programmierer, die Behörde als 
Betreiber (die Flugsicherung), die Flugdatenbearbeiter die das System benutzten oder 
letztendlich die Fluglotsen, die die Mängel auszubaden hatten, ohne auf das korrekte 
Funktionieren eines solchen Systems Einfluss nehmen zu können? Ein dominantes Beispiel 
hierfür war das von einer deutschen Firma erstellte System „Kontrollstreifendruck - KSD“, auf 
das ich hiernach eingehen will. Und wäre die Erprobung des Systems DERD nicht so sorgfältig 
durchgeführt worden, wäre es ein zweites ebenso dominantes Beispiel geworden. 
 
Da die deutsche FS - Geräteindustrie meist von den wirklichen betrieblichen Erfordernissen 
wenig Kenntnis hatte, gelang es ihr üblicherweise nur Geräte bzw. einzelne Systemmodule, 
Arbeitskonsolen, Sender, Empfänger, Navigationsanlagen, Radaranlagen, elektronische 
Rechnersysteme und dergleichen zu verkaufen, nicht aber Gesamtsysteme. Anfang der 1970’er 
Jahre war die Zahl der hieran beteiligten Firmen noch recht ansehnlich. Man fand Namen wie 
Siemens, Rhode & Schwarz, Standard Elektrik Lorenz, Krupp-Atlas, Assmann, AEG 
Telefunken, CAE und Gematronik unter ihnen. Aber bereits Anfang der 1980’er Jahre wurde   
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ihre Zahl geringer und ausländische Firmen begannen den Markt zu beherrschen. Unter diesen 
waren Raytheon, Westinghouse, IBM, Univac, Texas Instruments, Plessey, Cossor, Selenia, 
Nippon Electronics, Sony, Datasaab, Thomson CSF, Hollandse Signaal und Philips 
Telecommunicatie Industrie zu finden. Die BFS kaufte u.a. bei Thomson-CSF in Frankreich, bei 
COSSOR in England, UNIVAC, Texas Instruments und Raytheon in den USA, Frequentis in 
Österreich und in Holland bei Philips und Hollandse Signaal. 

 
125 - Fix-Calculation Block des Streckenpunktes Nattenheim (NTM) 

Digitale Verkehrsdarstellung zur Vorausplanung in einem Luftraumsektor 

 

 
125.1 Current Flight Plan Daarstellung des gleichen Streckenpunktes   
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Eines der primären Ziele der gesamten Unternehmung war es, die Verkehrsdarstellung für 
sowohl Planung als auch Exekutive in der Flugverkehrskontrolle auf die Grundlage der 
elektronischen Datenverarbeitung zu stellen und dementsprechende Systemfunktionen zu 
entwickeln. Die o.a. Darstellung zeigt das Ergebnis eines solchen Versuchs für die 
Planungsfunktion am Beispiel des FS-Streckenkreuzungspunktes Nattenheim NTM in der Nähe 
von Trier. Im Rahmen dieser dreijährigen Planungsarbeiten wurde ich zuständig für alle 
betrieblichen Belange des neu zu konzipierenden Systems und erarbeitete eine neuartige Art der 
Luftverkehrslagedarstellung basierend auf der digitalen Verarbeitung und Extrahierung von 
Flugplandaten. Zur Erfüllung dieser Aufgaben wurde es erforderlich, dass ich meine inzwischen 
verfallenen ACC-Zulassungen bei der Zentrale Rhein UAC erneuerte. Man gestatte mir im 
Sommer 1975, dies bei meiner vorherigen Dienststelle Rhein UAC zu tun. Nach drei Wochen 
intensivster Lernerei aller inzwischen eingetretenen Veränderungen an Strecken, Frequenzen, 
Regeln und Verfahren war dieser Wiedererwerb für zwei Luftraumsektoren (Frankfurt und 
Söllingen) zur Hochverkehrszeit im Juli erfolgreich beendet. Was ich aber in diesen drei 
Wochen an Unzulänglichkeiten des Systems und seines Betriebs erlebte, liess mich am 11. Juli 
1975 folgenden Bericht an den Präsidenten der BFS erstatten. 
 
 Betr.: RHEIN UAC    Sehr geehrter Herr PrŠsident! 
 
 Ich habe durch Ihre Vermittlung die Mšglichkeit erhalten, meine IFR/SRE (Radar) 
 Zulassung bei Rhein UAC wieder zu erneuern, nachdem sie durch anderweitige 
 TŠtigkeit ungŸltig geworden war. Der Wiedererwerb begann am 23.6.75 und war am 
 10.7.75 beendet.  
 

Meine Beobachtungen und EindrŸcke wŠhrend dieser Zeit beim FVK/O Frankfurt 
(Rhein UAC)  veranlassen mich, Ihnen eine Schilderung davon zu geben, da Sie ein 
Interesse daran haben mŸssen, diese Tatsachen zu erfahren. Zur ErklŠrung: Ich 
arbeite seit 1957 bei der BFS, seit 1959 bei Rhein UAC und  seit 1971 bei der 
Erprobungsstelle. Die Geschichte und Geschicke Rhein ControlÕs sind mir so 
gelŠufig, wie mein eigenes Berufsleben, mit allen negativen und positiven 
Erfahrungen, wobei Rhein UAC mehr negative Momente zu erleben hatte, als 
positive. Lassen Sie mich mit dem Eindruck des Personals beginnen, das ja Rhein 
Control Ÿberhaupt Rhein Control und spŠtere Variationen davon sein lŠsst. 
 
Es gab eine Zeit in den spŠten 50Õer Jahren und Anfang der 60Õer Jahre, als man 
nach Rhein Control abgeschoben wurde weil man entweder als âschlechter LotseÕ galt 
oder unangenehm aufgefallen war, was damals unter âAufmuckenÕ verstanden wurde. 
 
Die Leute, die damals bei Rhein Control unter den unvergleichbar widrigsten 
UmstŠnden den FS-Betrieb aufrechterhielten und den FS-Politikern ermšglichten 
auf ihrem RŸcken alle mšglichen Vorstellungen zu planen, zu verwirklichen oder 
jahrelang hinauszuschieben, diese Leute habe ich heute wieder angetroffen. Und sie 
ermšglichen auch heute noch unter den widrigsten UmstŠnden den FS-Politikern die 
gleichen Vorstellungen zu verwirklichen, zu zerstšren oder unzumutbar lange 
hinauszuschieben. 
 
Die FS-Lotsen bei Rhein UAC sind durchweg junge Leute, 20 davon in der 
(Besoldungsgruppe) A-11, wobei ein jeder die A-12 verdient hŠtte. Und diese Leute 
leisten eine so ausgezeichnete Arbeit mit einer Ruhe und einem 
Durchstehungsvermšgen, dass man nicht glauben sollte, die BFS beschŠftige sie, 
wenn ich an die QualitŠt frŸherer Ausbildung, Weiterbildung, jetziger Bezahlung 
und zur VerfŸgung stehendem GerŠt denke. Ich glaube, mir ein Urteil darŸber 
leisten zu kšnnen, da ich Ende der 60Õer Jahre selbst bei dieser Dienststelle Šhnlich 
zu kŠmpfen hatte. 
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Herr PrŠsident, Sie kšnnen persšnlich stolz sein auf diese Leute, denn solch eine 
Einstellung ist im heutigen Wirtschaftsleben sehr rar, insbesondere wenn man an 
vergangene und heute noch anstehende Massnahmen seitens der BFS gegenŸber 
dem Personal denkt. Trotzdem nŠmlich sind diese Leute aus sich selbst heraus 
motiviert und zeigen einen Ÿberdurchschnittlichen persšnlichen Einsatz, bei einem 
Wissensstand, der sich in der Flugsicherung EuropaÕs sehen lassen kann. Welche 
anderen FS-Stellen leisten an einem Tage 900 Flugbewegungen mit einer 
Einrichtung, die fŸr 400 ausgelegt wurde, mit Personalunterbesetzung (Ÿberall fehlt 
der dritte Mann am Sektor) und der Last jahrelang andauernder 
AusbildungstŠtigkeit in hohem Verkehr. Selbst der Ausbildungsleiter hat nur eine A-
11 Stelle. Ich schŠmte mich fast, das zu hšren. 
 
Eine wahllose Auflistung einzelner Punkte, die die Arbeit meiner Meinung nach, zum 
Teil unvertretbar, erschweren, mšge Ihnen einen †berblick Ÿber die Schwierigkeiten 
geben: 
 
1. Unzumutbar hohe Verkehrsspitzen gegenŸber dem vorhandenen 
 Personalstand. 
 
2. Nur eine PR/SSR Radaranlage (GRS) mit schlechtem Standort, und diese 
 dazu noch in  nur analoger Darstellung. 
3. Radar-Staffelungsminima von 10 - 30 NM sind die Norm. 
4. In jedem Sektor fehlen Leute. 
5. Keine Verkehrsflusssteuerung, wie ich sie schon 1968 gefordert habe. 
6. Die Sektorenlotsen werden von Verkehrswellen direkt Ÿberfallen und man 
 arbeitet nach  dem Motto ãRette sich, wer kannÒ unter einem manchmal 
 unvorstellbarem Zeitdruck. Den Leuten fehlen oft Sekunden. 
7. Man hat oft den Eindruck es handele sich um ãZielschiessenÒ und nicht um 
 einen sogenannten ãRadareingriffÒ in die Planungskontrolle; insbesondere in 
 den Sektoren  WŸrzburg WUR / Fulda FUL und Nattenheim NTM. 
8. Aufgaben der Bundeswehr werden von BFS - Lotsen mit Ÿbernommen. 
 Selbst Wachleiter arbeiten selbstverstŠndlich an den Sektoren-
 ArbeitsplŠtzen. 
9. Das Ausbildungsprogramm ist Ÿberdimensional. Alle Lotsen haben einen 
 SchŸler. 
10. Das sogenannte ãFlight Level Allocation SystemÒ wird bzw. kann oft nicht 
 angewendet werden um den Verkehr nicht zu blockieren oder in anderen 
 Worten ãzu verzšgernÒ. 
11. Die Koordinationszeiten zu Rhein UAC hin sind zu kurz (z.B. Belga Radar 
 und Maastricht UAC in Richtung Nattenheim NTM - 10 Minuten, also 
 innerhalb von  Staffelungsswerten). Die Konflikte werden also 
 systemgewollt automatisch geliefert. Was sich Ÿber der Nattenheim 
 VORTAC durch diese Regelung schon alles abgespielt hat, fŸllt allein bereits 
 ein ãAir Miss SchwarzbuchÒ. 
12. 10 Flugzeuge gleichzeitig fŸhren zu mŸssen, ist fast die Regel. Oft sind es 16 
 und 18. Wie das ein Lotse allein verkraftet, der Planung und Exekutive 
 gleichzeitig durchfŸhren muss, ist schon verwunderlich und verlangt 
 Hochachtung. 
13. Es gibt zu wenig direkte Leitungen von Lotse zu Lotse, z.B. Rhein UAC zu 
 Maastricht UAC. Man muss sich Ÿber zeitraubende Vermittlungen verbinden 
 lassen. Ein antikes System fŸr das heutige hohe Verkehrsaufkommen. 
14. Das kurioseste allerdings ist der (automatisierte) Kontrollstreifendruck, der 
 z.B. 
 
 - die Geschwindigkeit als Rufzeichen ausdruckt, dafŸr aber die Zeiten mit   
   den Ziffern des Rufzeichens berechnet; 
 - zwei gleiche FlŸge ausdruckt, aber mit unterschiedlichen Zeiten und      
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     Flughšhen; 
 - die Buchstabenkennungen der †berflugpunkte wahllos verŠndert und gar   
   nicht existierende druckt; 
 - der bei ein und demselben Flug im 1. Sektor FlugflŠche 290 und im 2.    
   Sektor FL 390 
   ausweist; 
 - der falsche StreckenfŸhrungen ausdruckt, die manchmal erst in letzter   
   Sekunde erkannt werden, wenn zwei Maschinen bereits auf Konfliktkurs  
   sind; 
 
 Es erhebt sich die Frage, wer hier die Verantwortung trŠgt, wenn aus diesen 
 GrŸnden demnŠchst eine Kollision geschieht. Der Lotse? Der KSD Apparat? 
 Die BFS selbst? 
 
15. Die Technik ist abends nicht mehr verfŸgbar, geschweige denn am 
 Wochenende an dem der Urlaubsverkehr ãanrolltÒ. Die Radartechnik ist am 
 Wochenende auch nicht zu erreichen. Man stelle sich nur einmal einen 
 Radarausfall bei hohem Verkehr am Samstag vor. Das gŠbe ein Disaster und 
 eine VerkehrslŠhmung bis Montag Mittag. Neulich fielen wieder die Uhren 
 aus. Techniker mussten erst im HauptgebŠude (2 km  entfernt) alarmiert 
 werden und herŸberfahren. Man arbeitete Ÿber 30 Minuten lang mit 
 Armbanduhren. Der Fehler wurde erst nach 15 Minuten bemerkt, da die 
 Sekundenzeiger weiterliefen. 
 

   
126 - Der automatisierte Kontrollstreifendruck KSD 

 
Aus dieser Situation heraus ergeben sich einige Forderungen fŸr €nderungen, die 
sofort durchgefŸhrt werden mŸssten. Dazu zŠhlen: 
 
 1. Die €nderung der Betriebsabsprachen in allen FŠllen, in denen die    
    Koordinationszeiten nur 10 Minuten betragen. 
 
 2. Die Verlagerung der Aufgabe zur Weiterleitung von ãEstimatesÒ von den   
     †bergabelotsen auf die Assistenten, und wenn man ein paar Dutzend   
     Studenten anlernen muss. 
 
 3. Die Einrichtung direkter Telefonverbindungen zwischen allen Lotsen bei   
     Maastricht UAC, Belga Radar, Lippe Radar, Frankfurt ACC, ZŸrich   
     ACC, Paris ACC, MŸnchen ACC, usw., also in all den FŠllen, in denen   
     zeitliche Verzšgerungen nicht  tragbar sind und sofort Verbindung mit   
     dem Partner hergestellt werden muss. 
 
 4. Aufstellung einer mobilen Grossrundsichtradaranlage (zumindest als   
     SekundŠrradar  SSR), die als ãBack-UpÒ immer zur VerfŸgung steht. 
 
 5. Einrichtung eines Verkehrsfluss-Steuerungsarbeitsplatzes, ausschliesslich     
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     fŸr Rhein UAC. 
 
 6. UnterstŸtzung der Ausbildungsleiter. 
 
 7. Sofortiger Einbau von umfassenden und kompletten PrŸfprogrammen im   
     KSD, um die auftretenden Fehler und Fehlberechnungen zu vermeiden;   
     zur Not lieber wieder die Streifen per Hand erstellen lassen. 
 
 8. Die Techniker Ÿber 24 Stunden an jedem Tag zur VerfŸgung halten, zur   
     Not mit  †berstunden und Abordnungen. Der Zustand ist jetzt einfach   
     unmšglich. Man fordert die AusfŠlle je geradezu heraus. 
 
 Aus all diesen vergangenen und heutigen UnzulŠnglichkeiten ergibt sich, dass 
 die BFS sich endlich einmal mit Rhein UAC identifiziert und die Dinge selbst 
 in die Hand nimmt, denn diese Leute, die Rhein Control ãRhein ControlÒ sein 
 lassen, sind BFS Leute.  
 
 Allein die Vorstellung, dass sich Lotsen, die schon 15 Jahre lang bei Rhein 
 UAC arbeiten, bei einem Umzug der Zentrale nach Karlsruhe eventuell bei 
 EUROCONTROL untertŠnigst bewerben mŸssen, um bei ãihrerÒ 
 Dienststelle bleiben zu kšnnen, ist nicht tragbar. 
 

 
127 - Tut mir leid, Leute! Ohne bezahlte Stromrechnung gibt’s keine Radarziele. 

 
 Das fŸhrt soweit, dass ich wage zu behaupten, dass man den Bogen nicht 
 Ÿberspannen darf. Wenn jemand ein moralisches Recht auf Forderungen hat, 
 dann die Lotsen. Auch  zukŸnftige Mšglichkeiten einer Zusammenarbeit 
 zwischen BFS, Bundeswehr und EUROCONTROL , wobei die jetzigen 
 FŸhrungskrŠfte von Rhein UAC unter diejenigen der Bundeswehr und 
 EUROCONTROL eingereiht werden kšnnten, ist einfach absurd, da die 
 Arbeit von BFS Angehšrigen geleistet wurde und noch heute  geleistet wird, 
 was die BetriebsdurchfŸhrung anbetrifft. 
 
 Ich befŸrchte ein ãKarlsruhe FiaskoÒ, wenn man den unausgesprochenen 
 Erfordernissen ãIhrer LeuteÒ in Karlsruhe nicht nachkommt. Das Mass der 
 Forderungen, die der Verkehr und das System und die ZustŠnde bei Rhein 
 UAC heute fŸr die Lotsen darstellt, wird das Mass der Forderungen der 
 Lotsen an die BFS oder an EUROCONTROL sein. Wer dies nicht sieht 
 oder beachtet, wird sich spŠter VorwŸrfen nicht entziehen kšnnen. 
 
  



 

 119 

 Herr PrŠsident, stellen Sie sich vor Ihre Lotsen, machen Sie sich und die BFS 
 zum Sprecher fŸr sie, denn ich glaube, dass dies die BFS stŠrken wird, es sei  
 denn das ãKatz und Maus SpielÒ zwischen EUROCONTROL und der BFS 
 soll weitergehen. 
 
 Ich bitte Sie um VerstŠndnis fŸr diese offenen Worte, denn es ist mir ein 
 Anliegen, dass  die Dinge im richtigen Licht mit EUROCONTROL 
 verhandelt werden. Denn die BFS, das sind ja schliesslich wir alle. 
 Mit freundlichen GrŸssen,  
 Frank W. Fischer, Sachbearbeiter FVK, ROAR / D: L/FVK/O Ffm.  
 
! "#$%&'(#) *!+,!,-.%/#0!.%(01(02)%!'2($!34&,0%5562&7!82,,!8/%!%/)%#%!9%.:&8%!82$25,!
! 8(58%0%7!82,,!255%!;/02&6%/0%&!8%&!<=>?%#0&25%!@.%/#!A"B!,/-.!26!C#6%0&/%6#2.$%!8%&!
! ?%#0&25%!2$!#%(%#!=02#84&0!/#!D2&5,&(.%!/#8/3/8(%55!6%/!+A@EBEFG@EH!1(&!I%/0%&%#!
! 9%,-.JK0/)(#)!6%I%&6%#!!,4550%#7!($!#2-.!6/,!1(!LM!N2.&%#!?()%.:&/)'%/0!/.&%#!9%&(K!
! I%/0%&2(,O6%#!1(!8O&K%#P!Q2&O6%&!./#2(,! I(&8%#!8/%!9%I%&6(#),$:)5/-.'%/0%#!#(&!
! /##%&.256! 8%&! ?%#0&25,0%55%! 6%'2##0! )%$2-.07!8%$! @.%/#! A"B! R%&,4#25! 26%&!
! 34&%#0.250%#P! Q2! 8/%,%,! S4&)%.%#! 8(&-.! (#,%&%#! R%&,4#25&20!1(#/-.0%! )%$2-.0!
! I(&8%7! 3%&52#)0%! +A@EBEFG@EH! 34#! 8%&! 9<=! +&,20112.5(#)%#! KO&! 8/%! 6%&%/0,!
! 1(&!"(,6/58(#)!1(34&!%/#)%,0%550%#!O6%&!TMM!"#IJ&0%&!2(,!8%$!9%&%/-.!8%&!2#8%&%#!
! +A@EBEFG@EH!>!;/0)5/%8,0220%#P!+/#!I%/0%&%&!D4$$%#02&!./%&1(!! %&,-.%/#0!
! O6%&K5O,,/)P!
 

Wie nicht anders zu erwarten, erfolgte hierauf niemals eine Antwort oder Reaktion seitens des 
Präsidenten oder der Behörde. 
 
Nachdem ich schon einige Jahre lang den Verdacht hegte, dass in der Verwaltung der deutschen 
Flugsicherung ohnehin nicht alle Vorgänge korrekt behandelt wurden, ersuchte ich 1977 im 
Rahmen der GATC-80 Planung um ein persönliches Gespräch mit dem Präsidenten, um eine 
Reihe unbestimmter Vorgaben zu dieser Planung abzuklären. Ich kam mit einer langen Liste 
von Punkten, die einer ordentlichen Klärung von oberster Stelle bedurften und „aktenkundig“ 
nachweisbar sein sollten. Einer dieser Punkte bezog sich auf den sogenannten „Kanzler-
Auftrag“ zur Integrierung der zivilen und militärischen Flugsicherung. Nur war hierüber 
nirgends ein Schriftstück, egal welcher Art, zu finden. Ohne eine ausdrückliche und belegbare 
Entscheidung war ich nicht gewillt, lediglich auf mündliche Aussagen der Verwaltung hin eine 
solche Integration nach freien Stücken zu konzipieren. Wie fast zu erwarten, lautete die Antwort 
: „Dem hat der Kanzler (damals H. Schmidt) bei seinem Besuch der Regionalzentrale Bremen 
beim Abschied mündlich zugestimmt“. Das hiess für mich, alle Beteiligten konnten damit 
machen, was und wie sie wollten. Also lehnte ich die Befolgung dieses lediglich mündlich 
geäusserten Auftrags ab und begann mich in der Konzipierung hauptsächlich nach den 
vorliegenden Ausführungen des Justiz-ministeriums hierzu zu richten. Es war kaum zu 
bezweifeln, dass die Arbeitsweise anderer deutscher Behörden ähnlich geartet war. Aber man 
lernt ja immer noch dazu. 
 
Überraschende Erkenntnisse gewannen wir im Rahmen dieser Planung durch die Besichtigung 
von Zentralen des „Strategic Air Command“ der USA mit verschiedenen Systemgenerationen. 
Die SAGE-Zentrale von IBM aus dem Jahre 1952 in Syracuse/NY lieferte die gleiche 
Darstellungsgenauigkeit wie die BUIC-III Anlage von BORROUGHS in Panama City / Florida 
im Jahre 1975. Aber wegen der errechneten Gesamtkosten von 350 Millionen DM wurde 
GATC-80 in dieser Form nie verwirklicht. Ende 1977 verlies ich die TARK Arbeitsgruppe, um 
mich einem anderen Projekt zu widmen; der RNAV Flächennavigation; aber davon später. 
Auch hier halfen die Deutsche und US - Luftwaffe mit kostenlosen Testflügen. Alles in allem 
ersparten meine Anstrengungen und guten Verbindungen zu den beiden Luftwaffen der FS-  
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Behörde rund 1 Million DEM. Den Dank hierfür musste man sich allerdings andernorts 
besorgen.  

Vermittlung zwischen Zypern & Türkei 1973 
 

 
128 - Mitgliedschaft im türkischen FS-Verband THTKD und IFATCA Liaison 

 

Der zwischen der Türkei und Zypern entbrannte Krieg führte 1973 zu meiner privaten 
Intervention zwischen Vertretern der Flugsicherung des griechischen und türkischen Teils der 
Insel. Beide besuchten mich in Deutschland und baten um Vermittlung zur Vermeidung von 
Zusammenstössen im Fluginformationsgebiet Nicosia, in dem beide Organisationen unabhängig 
von einander zivile und militärische Flüge leiteten. Die Kontaktaufnahme war durch unsere 
zypriotischen und türkischen Mitglieder in Nicosia und Istanbul zustande gekommen. Die Zahl 
der Meldungen über gefährliche Begegnungen war gefährlich angestiegen und die zuvor 
genutzte Betriebsstätte lag nun im türkischen Teil der Stadt. Es fehlte an wichtigen technischen 
Einrichtungen. Die Lösung ergab sich durch die Lieferung von FS-Material als Nothilfe seitens 
der US-Luftwaffe in Griechenland an die im griechischen Teil der Insel verbliebenen Flugleiter. 
Der frühere Standort Nicosia nannte sich nun Ercan. Ein diesbezügliches Protokoll über die 
erfolgreiche Lösung wurde von der griechischen Seite an die UN Organisation geschickt. Im 
weiteren Verlauf des Geschehens unterstützte ANSA beide Teile; ich führte erfolgreiche 
Vermittlungsgespräche mit den Direktoren beider FS - Organisationen (Mr. Güngen in Ankara, 
Mr. Aybars in Ercan und Mr. Panaiothides in Nicosia) und verhalf Firma SEL in Stuttgart zu 
einer Lieferung von FS-Gerät.  
 
Diese Intervention führte 1974 zu einem Rundflug mit einer Piaggio P-149D von Bad Nauheim 
über Augsburg, die Lagune in Venedig, Bari, Kerkira auf Korfu, Istanbul, Athen, Brindisi, Rom 
Ciampino und München zurück nach Bad Nauheim. Zusammen mit L. Abelshauser und dem 
Eigner der Maschine wurde dies ein sehr ereignisreicher VFR/IFR/VFR Flug durch gute und 
schlechte Wetterlagen im Tiefflug und bis in 15.000 Fuss Flughöhe. Über uns flogen unentwegt 
sowjetische Antonov 22 und amerikanische C-5 Militärfrachter in Richtung Ägypten und Israel 
unter Kontrolle der FS-Zentrale Brindisi. Die sowjetischen Transporter folgten nicht den 
veröffentlichten Flugsicherungsstrecken über dem Mittelmeer, sondern bewegten sich 
gleichermassen im FS-Niemandsland indem sie als Mittellinie iher Flugstrecke die FIR - 
Grenzen entlang flogen und deren Eckpunkte als Pflichtmeldepunkte benutzten. Man flog in 
internationalem Luftraum und konnte sich das erlauben. Aber Staffelung zu anderen Flügen 
holte man sich trotzdem von Zagreb, Brindisi, Athen, Nicisia und Kairo ACC. 
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129 - Piaggio P-149 D - DENJQ und Besatzung in Rome Ciampino 

 
Unterstützung zur Gestaltung von Warteschleifen 

 
Die von uns 1967 gegründete Studiengemeinschaft für Flugsicherung (ANSE) hatte in den 
Jahren 1968 bis 1970 verschiedene Vorschläge zur Verbesserung der Flugsicherheit und des FS-
Sysems gemacht. Hierzu gehörte eine aufwändige Neuberechnung für reduzierte Warteschleifen 
und -verfahren für Flüge in grossen Höhen bis 33.000 Fuss, die von der Gruppe 1968/69 mit 
Hilfe von US - F4 Flugzeugen über der Eifel erfolgreich ausgetestet und von der DFVLR, der 
US FAA und der US-Luftwaffe als fliegbar bestätigt wurden. Ausgelöst wurde diese 
ehrenamtliche Nebenbeschäftigung durch den Luftraummangel über der Eifel und der Pfalz, wo 
es unmöglich war für jede einzelne Luftwaffenbasis ein eigenes Anflugverfahren mit 
Warteschleife am Anfangs-Anflugpunkt (IAF) einzurichten. Der erste Schritt war bereits zuvor 
getan worden, indem für die Plätze Büchel, Bitburg, Spangdahlem und Hahn ein gemeinsamer 
Warteraum über dem Ort Bassenheim errichtet worden war und für die Pläze Pferdsfeld, 
Ramstein und Sembach über Heidelberg. Dort hielten nun mehr Flugzeuge zum Anflug als über 
den einzelnen IAF zuvor und bis in FL 350. Das vergrösserte dem Raumbedarf für die 
Warteräume um etwa ein Drittel. Das war nun Grund zu versuchen, durch ein verändertes 
Warteverfahren diesen Raum zu verkleinern, was durch kompliziertere Navigation seitens der 
Piloten gelang. 

 
130 - Neukonstruktion von Warteschleifen für Flugzeuge in Höhen zwischen FL 260 und 330 

 

Obwohl der Behörde die durch die ANSA Mitglieder geleistete Hilfestellung half, wesentliche 
Schritte zur Lösung fachlicher Probleme zu unternehmen, hätte man diese Einmischung am 
liebsten untersagt. Das galt sowohl für die Reduzierung der Warteräume und 
Flugverkehrsflussmassnahmen, als auch für den Einsatz im Rahmen der DERD Erprobung und   
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der Versuche zur Nutzung der Flächennavigation RNAV. Diese ehrenamtliche Tätigkeit unserer 
Mitglieder im Interesse der Sache resultierte mitnichten in Dank. Man hätte das neu 
einzuführende digitale Radardaten-Verarbeitungssystem gern ohne betriebliche Abnahme im 
aktuellen Verkehr in Betrieb genommen. Es dauerte immerhin zwei Jahre bis alle Kinken des 
Prototyps dieses Systems gefunden und beseitigt waren. 
 
So wie hier hatten unsere Mitglieder auch an den anderen Testflügen als Besatzungsmitglieder 
selbst für die Datenübertragung zum Boden teilgenommen. Ein anderer Vorschlag, der in der 
Flugsicherung Anwendung finden sollte, bezog sich auf die damals noch nicht existierende 
Flugverkehrsflusskontrolle, wofür der Gruppe vom Verkehrsministerium eine Prämie gezahlt 
wurde. Ohne Erfolg blieb unser Vorschlag, dafür zu sorgen, dass per Ausrüstungsvorschrift für 
zivile Flugzeuge an Bord für den Empfang von Notmeldungen eine Radioempfangsfunktion 
eingeführt wird, mittels welcher alle anderen Meldungen unterdrückt werden können, um in 
sehr kritischen Situationen die Piloten noch vor Gefahren warnen zu können. Diese Funktion 
bestand seither für militärische Flugzeuge im UHF - Band auf 243.0 MHz, nicht aber für zivile 
im VHF - Band auf 121.5 MHz. Es gibt sie bis heute nicht, was die Zweifel über das 
Sicherheitsbemühen heute noch steigen lässt. 
 

  
131 - Ich bedanke mich bei der RCAF, Col. Bauer und Gen. Lewis, für die Testflug - Unterstützung in Söllingen und Lahr 

 

Zu dieser Zeit (1976) ereignete sich ein Zusammenstoss zweier Verkehrsflugzeuge in grosser 
Höhe über Zagreb, der allen Personen das Leben kostete und auf das Konto der dortigen 
Flugsicherung ging. Ein Flugleiter mit Namen Gradimir Tasic, der eigentlich unschuldig war, 
wurde zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Da die Aussagen seiner Kollegen gegen ihn vor 
Gericht darauf schliessen liessen, dass man einen Sündenbock suchte, ging ich Mr. Tasic in 
Belgrad besuchen, nachdem er nach dreieinhalb Jahren vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen 
worden war. Leider wurden meine Zweifel bestätigt. Er war zum Opfer seiner eigentlich zur 
Verantwortung zu ziehenden Kollegen geworden. 

 
Wem gehört mein Know-How ? 

 
1977 nahm ich privat an einer Studie zur Modernisierung des libyschen Flugsicherungssystems 
teil. Die Nachwirkungen hieraus seitens der deutschen FS-Behörde gegen die an der Studie 
Beteiligten waren von Neid geprägt. Eingeleitete Disziplinarverfahren, die auf der Grundlage 
falscher behördlicher Behauptungen über den Missbrauch von Know-How eingeleitet wurden, 
mussten letztendlich eingestellt werden. Nur meine persönliche Diskreditierung und 
Verleumdung nahm andere neue Formen an. Mir wurden keinerlei Arbeitsaufträge mehr erteilt. 
Dass Verkehrsministerium erwirkte bei EUROCONTROL sogar ein Weiterbildungsverbot. Ein 
Angebot der ICAO, mich als Repräsentanten für die Region Ägypten und Nahost zu ernennen, 
wurde von der BFS hintertrieben und somit zurückgezogen. 
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RNAV Flächennavigation 
 

1980 sah ich mich daher gezwungen, mir selbst einen Arbeitsauftrag zu erteilen und ich wählte 
das drängende Thema Flächennavigation - RNAV. Dazu hatte ich praktisch freie Hand, denn 
ich hatte den Auftrag selbst formuliert und konnte entsprechende Verfahren vorschlagen und 
mit Hilfe von Navigations-Testflügen der Luftwaffe (F4), dem C-130 (Hercules) Geschwader 
auf Rhein-Main Airbase und der BFS (HS125) die erforderlichen Navigationsgenauigkeiten 
nachweisen. Die Lufthansaflüge zwischen Frankfurt und Hamburg lies ich ein Jahr lang von den 
FS-Radarstationen entlang dieser Strecke aufzeichnen. Das Ergebnis war nach Auswertung 
durch die DFVLR positiv und unterstützte mein Bestreben die Behörde ihre ablehnende Haltung 
gegen die offizielle Nutzung der RNAV - Systeme im Flugbetrieb aufgeben zu lassen. Aber es 
dauerte noch bis 1988 bis die FS-Geräteausrüstungsverordnung FS-AVO in diesem Sinne 
geändert wurde. Von RNAV hielt die Behörde anfangs gar nichts, musste sich aber durch die 
dadurch gegebenen Vorteile für die geringen seitlichen Abstände paralleler Strecken eines 
Besseren belehren lassen. 
 

Rhein Control in der neuen FS-Zentrale Karlsruhe 
 

 
132 - Der Betriebsraum der 1977 in Karlsruhe neu errichtten FS-Zentrale Rhein UAC 

 
Eine aussergewöhnliche Entwicklung, an der ich eigentlich nur am Rande durch die 
Erprobungsstelle beteiligt war, die aber einen ungewöhnlichen Ausgang nahm, war die 
Vorbereitung der BFS bei der im Aufbau befindlichen FS-Zentrale EUROCONTROL’s in 
Karlsruhe; dem künftigen Standort Rhein Control’s. Diese Zentrale der europäischen 
Organisation zur Sicherung der Luftfahrt, seit 1964 zuständig für die Belange des oberen 
Luftraums der BRD über 6100 m Höhe per Beschluss der Bundesregierung, sollte zivil von der 
BFS und militärisch von der Deutschen Luftwaffe gemeinsam betrieben und im Frühjahr 1975 
in Betrieb gehen. Dazu standen eine Reihe technischer und betrieblicher Untersuchungen an, an 
denen auch die Erprobungsstelle teilnahm. Dabei traten Mängel zutage, die ohne Beseitigung 
keine Betriebsaufnahme erlaubten. Durch meine frühere Zugehörigkeit zu dieser FS-Zentrale 
hatte ich ja schon 1970 an der ersten Verkehrssimulation von RHEIN UAC beim 
EUROCONTROL Versuchszentrum in Bretigny-sur-Orge (Frankreich) teilgenommen und die 
für diese Zentrale zu lösenden Probleme waren mir nach 12 Jahren Tätigkeit im oberen   
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Luftraum bestens bekannt. Die von mir vorgebrachten Mängel betrafen hauptsächlich folgende 
Punkte der von EUROCONTROL durchgeführten Planung. 
 
 1. Staffelungsunterschreitungen zwischen zivilen und militärischen Flügen; 
 2. Unterbesetzung der Arbeitsplätze, insbesondere die der Planungslotsen; 
 3. Ausfall der Sprechfunkfrequenzen; 
 4. Koordination zwischen Off- und On-Route Verkehr mit anderen ATC-Stellen; 
 5. Radarstaffelungsminima; 
 6. Kontrollstreifendruck; 
 7. Innermilitärisches Risiko innerhalb der TRAs (Bezug: GG und LuftVG); 
 8. Betriebskonzept freilaufender TACAN-Strecken; 
 9 Zuständigkeitsverteilung zwischen BFS, Luftwaffe FS-Sektor Süd und LV-Stellen. 
 
All erdings teilte die Behörde diese Einschätzung nicht. Meine Hinweise wurden negiert, aber 
meine Beschwerde bei Verkehrsministerium führte dazu, dass der Vizepräsident der BFS 
aufgefordert wurde, Inhalt und Auswirkung der genannten Mängel mit mir zu erörtern. Da dies 
nicht geschah, erklärte ich aus Protest hierüber meine Arbeitsplatzzulassungen für die 
Streckenkontrolle bei Rhein Control, die ich im Juli 1975 erneuert hatte, für ungültig. Meine 
fachlichen Einwände führten zu harschem Protest der Behörde und dem Vorwurf der 
Arbeitsverweigerung. Da aber die gravierenden Mängel nun publik waren, mussten sie beseitigt 
werden und die Eröffnung der Zentrale zog sich dadurch bis zum Frühjahr 1977 hin. Es 
entwickelte sich ein heftiger Schriftverkehr mit unhaltbaren und völlig unsinnigen Vorwürfen 
seitens der Behörde. Doch nach Jahren erklärte mir der Vizepräsident in einem Schreiben, wie 
sehr die Kritik berechtigt gewesen sei, nur habe er bedauerlicherweise keine Ahnung davon 
gehabt; einziger Zweck: man glättete die Akten. Alle drei, BFS, BMV und EUROCONTROL, 
brachen hierbei in unverschämter Weise alle diesbezüglich geltenden Regeln. 
 

 
Eine Antwort hierauf erfolgte erst nach Ablauf eines Jahres unter Bestätigung aller von mir 
vorgebrachten betrieblichen, technischen und organisatorischen Mängel. Nur, für die zuvor 
erfolgten Massnahmen gegen mich wurde sich weder entschuldigt, noch wurden sie 
zurückgenommen. Auch das an mich gerichtete Schreiben des damaligen Staatssekretärs des   
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Verkehrsministeriums, Ruhnau, die BFS sei angewiesen die vorgebrachten Mängel mit mir zu 
erörtern, half nichts. 

 
Zum  damaligen leidigen Thema der militärischen Einflussnahme auf die der BFS übertragenen 
Zuständig-keit über die Streckenkontrolle sind zwei ministerielle Stellungnahmen 
erwähnenswert. Die beiden betroffenen Bundesministerien für Verkehr und Verteidigung hatten 
beschlossen in der von EUROCONTROL errichteten Zentrale Karlsruhe unter einem Dach zwei 
getrennte FS-Dienste zu betreiben; der eine, betrieben von der BFS, genannt FS-Leitstelle 
Karslruhe, und der andere, betrieben von der Luftwaffe, genannt MATRAC (Military Air 
Traffic Radar Control Centre). Trotz verschiedener Einsprachen und eindeutiger 
Stellungnahmen der Ministerien des Inneren und der Justiz wurde dieser Beschluss im grossen 
und ganzen vollzogen; und man begann so im Februar 1977 den gemeinsamen „ko-lozierten“ 
Betrieb. Unter dem Betreff der zivil -militärischen Zusammenarbeit in der Flugsicherung und 
Prüfung der Verfassungsmässigkeit der Besetzung bestimmter Arbeitsplätze in der (FS-
Kontrollzentrale Karlsruhe durch militärisches Personal schrieb der Innenminister am 
21.10.1976 an den Verkehrsminister: 
 

Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Beurteilung des vom Verteidigungs-
ministerium vorgeschlagenen Einsatzes von militŠrischen Fluglotsen in der 
Kontrollzentrale Karlsruhe nehme ich Bezug auf meine AusfŸhrungen vom 16.7.1974. 
Darin habe ich dargelegt, dass Artikel 87a Absatz 2 des Grundgesetzes nur dann einer 
Wahrnehmung hoheitlicher FluglotsentŠtigkeit fŸr den zivilen Luftverkehr durch die 
StreitkrŠfte nicht entgegenstŸnde, wenn es technisch unmšglich wŠre, den 
militŠrischen Flugverkehr zu beherrschen, ohne gleichzeitig den zivilen Verkehr mit in 
die Regelung einzubeziehen. Bei dem hier allein zur Diskussion stehenden 
streckengebundenen Verkehr (ONR) ist diese Voraussetzung nicht gegeben. ... Es 
besteht somit offenkundig keine zwingende militŠrische Notwendigkeit fŸr den 
Wunsch des Verteidigungsministeriums, die Stelle des Planungs-Lotsen mit einem 
Soldaten zu besetzen. ... Besonders bedenklich erschiene die vorgeschlagene Regelung 
auch im Hinblick darauf, dass Ÿber die ONR-Funktion Ÿberwiegend ziviler 
(streckengebundener) Luftverkehr und nur auf wenigen Streckenabschnitten 
militŠrischer Luftverkehr abgewickelt wird. Der Vorschlag des BMVg liefe auf eine 
verfassungsrechtlich bedenkliche Kontrolle offensichtlich gršsserer Bereiche des 
zivilen Luftverkehrs duch die StreitkrŠfte hinaus. i.A. AmmermŸller 

 
In Folge hierauf schrieb das auch beteiligte Justizministerium am 29.10.1976 an den 
Verkehrsminister: 

 
Zu den mit dem Einsatz von militŠrischen Fluglotsen zusammenhŠngenden Problemen 
habe ich mich bereits am 31.7.1974 geŠussert. Auf der Grundlage dieser AusfŸhrungen 
habe ich gegen die von Ihnen zur Eršrterung gestellte weitergehende Einschaltung von 
militŠrischen Fluglotsen verfassungsrechtliche Bedenken.... 1. Der von Ihnen genannte 
Fall eines die militŠrische Flugsicherung rechtfertigenden Einsatzes kommt hier nicht 
zum Tragen. 2. Es ist nach Artikel 87a Absatz 2 des Grundgesetzes nichts dagegen 
einzuwenden, dass einer militŠrischen Stelle ein bestimmter Luftraum zur alleinigen 
ZustŠndigkeit zugewiesen wird. Diese Voraussetzung liegt aber nicht vor. Nach Ihren 
AusfŸhrungen Ÿberwiegt im hier zur Eršrterung stehenden Bereich vielmehr eindeutig 
der zivile Streckenverkehr. 3. Schliesslich habe ich bemerkt, dass aus 
verfassungsrechtlicher Sicht unter keinen UmstŠnden eine zivil-militŠrische 
Mischverwaltung zulŠssig ist. Dies folgt aus der im Grundgesetz durchgefŸhrten 
scharfen Trennung zwischen militŠrischer und ziviler Verwaltung. Ihrer Darstellung 
entnehme ich aber, dass die Verwirklichung des Wunsches des BMVg zur Folge hŠtte, 
dass der militŠrische Planungslotse im weitaus Ÿberwiegenden zivilen Luftverkehr dem   
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zivilen Exekutivlotsen Weisungen erteilen mŸsste. Auch aus diesem Grund scheitert 
mithin die Verwirklichung des hier eršrterten Modells. i.A. Dr. L 

 
Fazit: Das BMV argumentierte für das BMVg zum eigenen Nachteil seiner Zuständigkeit. Diese 
beiden Stellungnahmen liessen den Verdacht zu, dass das Verkehrsministerium sehr wohl daran 
interessiert war, dass die Luftwaffe weisungsbefugte Funktionen übernähme. Es schien mir 
unverständlich, wie man bereits 1980 bei rund 11.000 Flügen aller Art pro Tag im deutschen 
Luftraum ohne das Wohlwollen seiner Fluglotsen den künftigen Verkehrsanfall bewältigen 
wollte. 
 
Mittlerweile schrieb man das Jahr 1981. Wie die fachlichen Angelegenheiten von der Behörde 
gehandhabt wurden, schien mir nicht weiterhin vertretbar. Wie, darüber hinaus, in personellen 
Dingen verfahren wurde noch weniger. So entschied ich mich im Frühjahr 1981 kurzfristig, die 
Behörde und das Beamtenverhältnis zu verlassen. Das kostete mich zwar den Verlust meiner 
gesamten Altersversorgung aus dem Beamtenverhältnis, aber nun schien ich frei und konnte 
selbständig arbeiten, mit allen damit verbundenen Risiken. Zu diesem Zeitpunkt war ich 43 
Jahre alt. Aber die Flugsicherung sollte mich weitere 27 Jahre lang beschäftigen. 
 

DAS UMFELD  
 

Berufsvereinigungen 
 

Im Laufe der Jahre wurde ich in den verschiedensten Luftfahrt-Berufsvereinigungen und 
Verbänden Mitglied, von denen viele bald nicht meinen Vorstellungen über die wahre 
Zielsetzung entsprachen. Manche Mitgliedschaften hielt ich über ein bis zwei Jahrzehnte 
aufrecht. Ihrer Vielfältigkeit halber sollen hier einige genannt werden. Mein erster Beitritt 
erfolgte zum „Verband Deutscher Flugleiter - VDF“, gefolgt von der amerikanischen „Air 
Traffic Control Association - ATCA“, dem „Deutschen Aero Club - DAeC, der „Deutschen 
Gesellschaft für Ortung und Navigation - DGON“, den Gewerkschaften „Deutsche Angestellten 
Gewerkschaft - DAG“ und „Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr - ÖTV“, 
der amerikanischen „Aircraft Owners & Pilots Association - AOPA“ und der „Deutschen 
Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt - DGLR“.  
 
Allein aus der Vielfalt dieser meist nur über einige Jahre geführten Mitgliedschaften dürfte 
ersichtlich sein, wie viel vorteilhafte Kontakte hieraus entstanden waren. Sehr nützlich erwies 
sich die Mitgliedschaft im Luftfahrt-Presse Club LPC und der ungarischen Vereinigung der 
ausländischen Journalisten HIPA. 
 

 
133- Mitgliedschaft im ungarischen Presseclub   
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Verband Deutscher Flugleiter 
 

Auf Anraten der älteren Kollegen, die schon einige Erfahrung mit ihrer neuen 
Beschäftigungsbehörde gemacht hatten, war ich zu Beginn meiner praktischen Ausbildung in 
Hamburg dem 1954 gegründeten Verband Deutscher Flugleiter beigetreten, dessen Ziele und 
Betätigung ich mit Interesse verfolgte. Mit meiner Versetzung zur US-Luftwaffen-Zentrale in 
Birkenfeld übernahm ich daher 1960 die dortige Ortsgruppe. Als Ende 1962 durch die 
Quereleien zwischen der FS-Behörde (BFS) und dem Verband seine Auflösung bevorstand 
übernahm ich ab April 1963 bis Mai 1965 die Funktion als Geschäftsführer und rettete 
zusammen mit dem Interims-Vorsitzenden H. J. Preuss den Verband vor der Auflösung. 1972 
entstand seitens des Verbands das Referat Flugsicherheit durch Übernahme aus der Vereinigung 
ANSE. Dieses Referat wurde 1974 ohne Begründung und Mitgliederbeschluss vom 
Verbandsvorstand über Nacht wieder aufgelöst. Diese Zielsetzung interessierte zur Zeit der 
„Flugsicherung nach Vorschrift“ niemanden, ausser die Luftraumnutzer selbst. 
Beschäftigungsstatus und Tarifvertrag waren die die Mitglieder beschäftigenden Themen. Somit 
trat ich Mitte der 70’er Jahre wieder aus meinem Berufsverband aus. 

 

 
134 - Geschäftsführung des Verbands von Ende 1962 bis zum Frühjahr 1965 

 
1998 hatte ein Kollege namens Berchthold den Mut, seinen Kollegen im Flugverkehrs-
Kontrolldienst vorzuhalten was er unter Professionalität verstand. Er verstand darunter die 
bestmögliche, sorgfältige Anwendung von Wissen und Fertigkeiten, die eine Person in 
Ausübung der ihr übertragenen Aufgabe und in Ausübung bestimmter Tätigkeiten in einer 
spezialisierten und umfangreichen Ausbildung erlernt hat. Er erklärte ihnen dies, um ihnen sein 
Erstaunen über den immer wieder deutlich erkennbaren Mangel an ebenjener Professionalität 
vorzuhalten. Als Beispiel nannte er die in unserem Beruf benutzte Arbeitssprache, Englisch, 
weil er bei der Koordination von Flügen immer wieder auf hilflose Reaktionen, unbeholfenes 
Gestammel und - im schlimmsten Fall - auf einen spöttischen Unterton in der deutschen 
Antwort stiess. Seine berechtigte Kritik machte hier nicht halt.  
 
Er bemängelte weiter die Missachtung von Abflug-Slots und die zu häufige Missachtung der 
„allerheiligsten“ Grundregel unseres Berufs, nämlich die der Einhaltung der international 
vorgegebenen Staffelungs-Minima. Leichte Unterschreitungen wurden als Kavaliersdelikt 
angesehen. Hauptsache, mehr Flüge konnten angenommen werden. Seine Liste der zu 
nennenden Mängel war damit nicht zu Ende. Als Resumee seiner Beobachtung stellte er fest, 
dass er nach damals über elf Jahren bei BFS und DFS einen wesentlichen Grund für den 
beklagten Mangel an Professionalität in der Nichtvereinbarkeit mit den Unternehmens-
Grundsätzen erachte. Er schloss mit der Befürchtung, dass irgendwann vielleicht auch der letzte 
Rest an Professionalität in ATC aus unserem Tun verschwunden sein könne, da es dann wohl 
nur noch um Kostenoptimierung gehe und nicht um Qualität, Sicherheit und Professionalität. 
Der Mann sprach mir aus dem Herzen. 

  



 

 128 

 
 

   
135 - IFATCA Jahreskonferenz 1964 Brüssel / Teilnahme als Vertreter des deutschen VDF 

 
Durch die Mitgliedschaft im Verband Deutscher Flugleiter bedingt vertrat ich 1964 den 
Verband auf der Jahrestagung der internationalen Vereinigung der Flugleiter-Verbände - 
IFATCA in Brüssel. Dies führte zu einer regen und intensiven Teilnahme an der Entwicklung 
der IFATCA und ihrer fachlichen Tätigkeiten bis Ende der 1980’er Jahre. So konnte ich 
zwischen 1966 und 1969 dem ungarischen Verein helfen, in die IFATCA aufgenommen zu 
werden und 1975 durch Intervention beim türkischen Zivil-Luftfahrt-Direktor vermeiden, dass 
der türkische Verband THTKD, dessen Mitglied ich wurde, aus der IFATCA ausgeschlossen 
wurde. Bis auf die 1980’er Konferenz in Toronto, der 1986’er Regionalkonferenz in Taipei und 
der 1993’er Konferenz in Christchurch (Neu-Seeland) nahm ich nur auf Konferenzen in Europa 
und im Mittelmeerraum teil. Unser eigener Verein ANSA wurde 1979 korporatives Mitglied der 
IFATCA, gab diese Mitgliedschaft aber 1989 wieder auf. Als Sprecher mit eigenen Vorträgen 
trat ich hin und wieder bei IFATCA Konferenzen auf,  so wie in Athen, Kairo, Brüssel, 
Bornemouth und Toronto. 

 

   
 

136 - IFATCA Jahreskonferenzen 1966 Rom und 1985 Athen 
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Staatliche Körperschaften und Behörden 
 

 
 

In den ersten Jahren meiner Betätigung auf dem Gebiet der Flugsicherung kam ich 
verständlicherweise hauptsächlich mit den durch die Flugsicherung betroffenen Behörden wie 
der Bundesanstalt für Flug-sicherung (BFS) als meiner Anstellungsbehörde und den Ministerien 
für Verkehr und Verteidigung in direkten Kontakt. Mit dem letzteren primär durch die neue 
Deutsche Luftwaffe. Auf höherer Ebene machte ich mit allen leider viele negative Erfahrungen. 
Das schloss auch solche mit dem Bundesministerium für Forschung und Technologie ein.  
 

 
 

Im Gegensatz hierzu wirkten sich auf internationalem Gebiet meine Kontakte zur US Luftwaffe 
Europa (USAFE) durch die alltägliche Arbeit sehr positiv. Daraus ergaben sich ebensolch gute 
Kontakte auf höherer Ebene in übergeordneten Stellen, wie zum Hauptquartier der USAFE und 
der US Luftwaffe in Washington/DC. Desgleichen geschah zu den Vertretern der US 
amerikanischen Luftfahrt Administration (Federal Aviation Administration - FAA) in Brüssel 
und Washington/DC. Beide lieferten Material, Information und später sogar, wie schon erwähnt, 
direkte mate-rielle Hilfe in Form von kostenlosen Testflügen für dienstliche Erprobungen. Zu 
den Geschwadern der kanadischen Luftwaffe (CAF) in Söllingen und Lahr ergaben sich ebenso 
feste und grosszügige Verbindungen.  
 

ICAO & EUROCONTROL 
 

  
 

Auf europäischer Seite war der Kontakt zur Internationalen Zivil Luftfahrt Organisation - ICAO 
in den ersten Jahren auf das Regionalbüro in Paris beschränkt. Die Europäische Organisation 
zur Sicherung der Luftfahrt - EUROCONTROL war ja erst 1960 als ein Verein Frankreichs, 
Belgiens, Hollands, Luxemburgs, Grossbritanniens und Deutschlands gegründet worden. Als 
aber daraus 1963 die Organisation und Agentur EUROCONTROL wurde, entwickelte sich 
daraus eine recht rege Korrespondenz, verursacht durch die Zuständigkeit dieser Organisation 
(Sitz Brüssel) für den oberen Luftraum Deutschlands und die mangelhaften Zustände bei den   
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betroffenen FS-Zentralen. Da durch die enge Verwobenheit EUROCONTROLs mit der 
deutschen FS-Anstalt und der Deutschen Luftwaffe viele persönliche Einsätze in Luxemburg 
am dortigen FS-Institut und beim Versuchszentrum in Bretigny-sur-Orge in Frankreich 
stattfanden, schien es nicht vermeidbar mit den Vertretern dieser Organisation in vielen 
fachlichen Fällen Klartext zu reden. Das führte zu einigen tiefen Ressentiments auf der Seie 
EUROCONTROL’s. 

 
1981 + Der Schritt in die Selbständigkeit 

 
Jetzt, im Frühjahr 1981, ist mein Beschäftigungsverhältnis mit der Behörde beendet. Ich bin 
kein Beamter mehr und beginne mit meinen ersten Schritten in die Selbständigkeit. Bereits 1978 
hatte ich die wohl erste und einzige Dienstleistungsfirma Deutschlands mit dem 
Geschäftsgegenstand „Flugsicherungssystem-Beratung“ als FSB GmbH gegründet, die nun 
insbesondere im Ausland sehr aktiv wurde. Flugsicherungsprojekte für FS-Behörden, Flughäfen 
und FS-Industriefirmen wurden in Angriff genommen. Libyen, Jordanien, die Türkei, Schweden 
und England waren unter den ersten. 

 
 
Nachdem ich nun nach 25 Jahren die Behörde verlassen hatte, wartete ich auf ein 
abschliessendes Dienstzeugnis. Aber es kam keines. Es bedurfte dreier Mahnungen bis nach 
einem dreiviertel Jahr endlich eines erstellt war. Aber das schützte mich nicht vor einer 
Klageandrohung der Bundesanstalt für Arbeit wegen Falschaussage, da ich behauptet hatte 25 
Jahre als Flugverkehrsleiter bei der BFS gearbeitet zu haben. Die Behörde hatte dahingegen der 
BfA bestätigt, dass ich bei ihr 12 Jahre lange als Programmierer beschäftigt gewesen sei. Man 
musste also noch einmal über die Bücher. Da ich ja nun ohne Arbeitsverhältnis war, sprach ich 
beim Arbeitsamt vor, um zu erfahren, dass alle meine als Angestellter jahrelang geleisteten 
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung durch mein freiwilliges Ausscheiden aus der Behörde als 
dem deutschen Staat geschenkt galten. So unglaubhaft sich dies auch anhörte, so lauteten 
damals die Regeln. 
 
Im Frühjahr 1983 nahm ich bei der US Armee noch einmal meine Arbeit als Flugleiter auf, um 
meine Zulassung für den Flugverkehrskontrolldienst in Vorbereitung auf ein zweites FS-Projekt 
im Ausland wieder zu aktivieren. Die Arbeit am Militär-Flugplatz Hanau-Erlensee mit 237 
Hubschraubern der US-Armee beschränkte sich auf die Radar-Endanflugkontrolle - GCA und 
den Einsatz als Schichtleiter und NOTAM Officer (NfL). Nach dem Erwerb der US FAA GCA-
Lizenz verliess ich diese Anstellung in 1984 wieder. Die Arbeitsweise der FS-Stellen der US-
Armee unterschieden sich deutlich von denen der US-Luftwaffe, was hauptsächlich aus dem 
Sichtflugbetrieb mit Hubschraubern resultierte. Allerdings waren die Leistungsdaten der 
eingesetzten Hubschrauber beachtlich. Ungewöhnlich war die Kontrolle von Mischverkehr mit 
Hubschraubern und Nahkampfbombern mit Typ A-10. Ich lernte dort eine ganz andere Seite der 
Flugverkehrskontrolle mit Einsatz in niedrigen Höhen kennen. Eine unerwartete Tatsache war, 
dass auf den Flugplätzen der US-Armee in der Flugplatzkontrolle (TWR) und der 
Anflugkontrolle (APP/GCA) Angehörige der verschiedensten Nationen arbeiteten. In der BRD 
fand man hier u.a. Griechen, Briten, Ethiopier, Deutsche, Kanadier und Türken. 
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137 - Von der US Luftfahrtbehörde FAA erteilte Lizenz für den GCA Endanflug-Radarbetrieb & REFORGER Manöver Ausweis 

 
Der Mensch, Kern des FS-Systems 

 

 
138 - Flugsicherungs-System Verbund-Diagramm „Die Flugverkehrsdienste ATS und ihre Untersysteme“ 

 

Dem temporären Einsatz in Hanau vorausgegangen war die Erstellung einer weltweiten Studie 
über die zivilen und militärischen betrieblichen Bedürfnisse zu aeronautischen Informationen 
für den Flug- und Flugsicherungsbetrieb; die einzige bislang bekannte Studie dieser Art. Solche 
Studien wurden notwendig, um für den fortschreitenden Einsatz der elektronischen 
Datenverarbeitung eine klare Vorstellung zu bekommen, wie die einzelnen Datenverarbeitungs-
Module des FS-Systems miteinander zu verbinden seien und welche Funktionen sie leisten 
sollen. Das Hauptaugenmerk hierbei war die Aufrechterhaltung des Prinzips mit dem Menschen 
als Kern des Systems. So wie schon damals wird keine technische Redundanz im FS-System für 
noch lange Zeit in die Zukunft dieses Prinzip ersetzen und mit sofortigen Problemlösungen in 
der Flugverkehrskontrolle aufwarten können. Allerdings wird auch das gesamte, den Globus 
umspannende, FS-System weiterhin mit den Auswirkungen menschlicher Unzulänglichkeiten 
zu kämpfen haben. 

ZUR PERSON 
 

Name: Frank W Fischer 
Staatsangehörigkeit: Deutsch, Geburtsjahr und -ort: 1938, Frankfurt am Main 

 
Schul- und Ausbildung 

Schulbesuch in Frankfurt/Main auf einem Realgymnasium mit einigen negativen 
Erfahrungen mit der alten Lehrerschaft, der Höheren Handelsschule bis zum Frühjahr 1957,   
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der Fachhochschule für Flugsicherung in den Jahren 1957, 1960, 1979/80 und der 
europäischen Flugsicherungs-Organisation EUROCONTROL in Luxemburg in 1969, 1971, 
1974 und 1980; Erwerb der Befähigungsnachweise für die zivile und militärische 
Flugverkehrskontrolle (ATC = TWR, APP, ACC, SRE, GCA) der 1953 neu entstandenen 
Bundesanstalt für Flugsicherung BFS nach den Richtlinien der ICAO, der US Luftfahrt 
Administration FAA und der US-Luftwaffeneinheit für Flugsicherung und Fernmeldedienst 
AFCS; das Internationale Flugfunksprechzeugnis AFZ (BRD DBP und US FCC) und den 
Luftfahrerschein (PPL BRD, US FAA). 

 

 
Was ich damals noch sagen wollte! 

 
Bei der Vielfalt der gemachten negativen Erfahrungen und Behinderungen ist es nicht 
verwunderlich, dass ich bereits nach den ersten fünf Jahren in diesem Beruf, der mir von 
Anfang an in seiner Zielsetzung und Freiheit des Handelns während der Arbeit lag, erhebliche 
Zweifel hegte, ob es sich lohnte die nicht beseitigbaren Unbilden auf Dauer in Kauf zu nehmen.  
 
So hatten die Arbeitsbedingungen bei der FS-Zentrale Rhein Control und die Berufsaussichten 
bei der BFS bereits 1963 dazu geführt, dass ich mich als „Flugsicherer“ im Ausland bewarb. All 
diese Bewerbungen, so wie auch die zur ICAO und EUROCONTROL waren von der Behörde 
auf dem Behördenweg erfolgreich unterbunden worden. Diese verschiedenen vergeblichen 
Versuche verstärkten nur den Frust, den man ohnehin empfand.  
 
Die durch die Unzulänglichkeiten des FS-System’s gegebenen Unsicherheiten und 
Gefährdungen des Flugverkehrs war ich nicht gewillt ohne Protest oder Vorschlag zur Abhilfe 
hinzunehmen. Eine andere Haltung zum eigenen Arbeitseinsatz wäre Fatalismus gewesen. 
Daraus resultierten meine vielen Aktivitäten und Versuche, zu helfen, Änderungen 
herbeizuführen, was summa summarum nur in geringem Umfang gelang. Die Behörden waren 
weder willens noch fähig die gegebenen Umstände unter dem Stationierungsabkommen der 
BRD mit den Siegermächten des 2. Weltkriegs zu ändern. Da zudem noch die meisten 
Fluggesellschaften sich in die Risiken schickten, ohne laut zu protestieren, erschien es sinnlos 
hiergegen ohne politisches Mandat anzugehen. Daher fiel mir der Schritt, aus dem aktuellen 
Betriebsdienst der Flugverkehrskontrolle nach 15 Jahren auszuscheiden, leicht. 
 
Die seitens der Behörden- und Dienststellenleitung daraufhin getroffenen Massnahmen hatten in 
Aufforderungen zur Denunzierung ausgeartet, insbesondere zwischen Technik und Betrieb, 
Erstellung von gefälschten Belastungsunterlagen, Verleumdung bei ausländischen 
Organisationen wie ICAO, EURO-CONTROL und der EU, Verweigerung jeglicher Fortbildung 
und Teilnahme an Fachveranstaltungen, in widerrechtlichen Disziplinarermittlungen und   
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ähnlichen Aktionen. Es schien sinnlos, gegen diese Phalanx auf dem Rechtsweg vorgehen zu 
wollen. 
 
Die einzigen wirklich gewichtigen fachlichen Erfolge bestanden in der erfolgreichen Erprobung 
des DERD-Systems und in der Verzögerung der Eröffnung der Zentrale Karlsruhe um zwei 
Jahre, obwohl er beruflich für mich als Ergebnis praktisch eine Katastrophe bedeutete, indem 
die Behördenverwaltung mich danach gleichermassen zu ihrer Unperson machte und zu 
infamen Machenschaften griff. Dies hatte letztendlich dazu geführt, dass ich 1980 Auftrag gab, 
den Präsidenten der Behörde vor ein ordentliches Gericht zu rufen und in meiner Zugehörigkeit 
zur deutschen Flugsicherung keinerlei Sinn mehr erkennen konnte. So schied ich also im 
Frühjahr 1981 aus eigenem Entschluss nach 25 Jahren Zugehörigkeit von einem Tag auf den 
anderen aus. Nun war ich zwar frei, aber die üble Nachrede und Beeinflussung seitens ihrer 
Vertreter fand weiterhin statt. Ich gründete eine Firma für Beratung auf dem Fachgebiet 
Flugsicherung und begann mich um ausländische Flugsicherungsprojekte zu bemühen. 

 
1977 wurde im Rahmen der dem Bundesverkehrsministerium unterstehenden Flugsicherungs-
Ausbildung eine Fachhochschul-Ausbildung eingeführt, die sich nach dem Fachhochschulgesetz 
richtete. Sie dauerte zwei Mal 18 Monate und wurde beim Deutschen Wetterdienst (DWD) und 
der Bundesanstalt für Flugsicherung (BFS) absolviert. Das Grundstudium über 26 Wochen 
umfasste folgende Lehrfächer: Rolle des Öffentlichen Rechts, Staats-, Völker-, Bürgerliches-, 
Verwaltungsrecht, Gerichtsbarkeit, Beschaffungswesen, innere Organisation, Geschäftsverkehr, 
Einführung in die Psychologie und Soziologie, die Volkswirtschafts- und 
Betriebswirtschaftslehre, die Flugsicherung und Luftfahrt-Englisch. Absolventen, so wie ich als 
Fluglotse der BFS, die diese Ausbildung zuvor vergleichsweise vor 1977 abgeschlossen hatten, 
wurde der Titel Diplom-Verwaltungs-Betriebswirt verliehen. So erwarb ich auch noch im 
nachhinein ein Diplom, obwohl ich zuvor keinerlei Ausbildung im Rechtswesen erhalten hatte, 
was für alle Fluglotsen von Vorteil gewesen wäre. 

 

 
Und heute ? 

 
Ich habe die in diesem Bericht geschilderten Umstände und Vorfälle versucht möglichst neutral 
darzustellen und nur beispielhafte zu nennen, denn ihre wahre Zahl war um ein vielfaches 
höher. Vieles zur Flugsicherheit zu Verbessernde blieb bis heute, über 50 Jahre später, entweder 
durch fehlendes Wissen zuständiger Ämter, Institutionen, Organisationen und Behörden oder 
mangelnder Bereitschaft ihrer Vertreter unverändert und ungelöst; eine frustierende Erfahrung. 
Hierzu gehören sowohl technische Einrichtungen, als auch insbesondere verbesserte Regeln und 
Verfahren. Dies führte u.a. auch dazu, der International Society of Air Safety Investigators - 
ISASI als Flugsicherheits-Untersucher für ATC beizutreten, denn über Sicherheitssysteme und 
Management in der Flugsicherung wird heutzutage viel geschrieben und noch viel mehr geredet. 
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Aber wo sind die praktischen Aktivitäten im aktuellen Betrieb zu finden, die helfen die 
Ursachen der, zumeist menschlichen, Mängel zu beseitigen? 
 
Eine ganz persönliche und wesentlich grundsätzlichere persönliche Erfahrung war und ist meine 
Rettung aus vielen ansonst unvermeidbaren Unfallsituationen beim Fliegen und im Verkehr am 
Boden, was mich eigentlich ein Dutzend Mal hätte das Leben kosten müssen (in F4 + F4 Eifel 
in FL 330 mit etwa 3 m Vertikalabstand, in L4 + C-172 in Egelsbach beim Aufsetzen zur 
Landung auf einer illegal startenden Cessna, mit PA-28 in Paderborn in unbemerkter Schräglage 
von 50° nach dem Start, mit C-172 + entgegenkommender C-130  in 1500 Fuss nördlich 
Karlsruhe in ein km Entfernung). Wer hier geholfen hatte, hatte auch vielen Flugleitern während 
des Dienstes geholfen, eine Katastrophe zu vermeiden; zumindest bis zur Nacht des 1. auf den 
2. Juli 2002 bei Überlingen. 
 
Eine wohl menschlich verständliche Einstellung zur gestellten Arbeitsaufgabe, die ich aber in 
diesem Beruf nach nunmehr 60 Jahren immer noch nicht teile, ist die Ablehnung der 
Verantwortlichkeit zu den sich aus der Erfüllung dieser Aufgabe hin und wieder ergebenden 
Konsequenzen, egal welchen Ausmasses. Hat man einen Fehler gemacht, und wer macht keine, 
dann gibt man den Fehler zu und entschuldigt sich. Das zieht normalerweise keine 
Konsequenzen nach sich. Hat ein Vorfall, wie z.B. ein daraus resultierender Unfall gravierende 
Folgen, steht man für seinen Fehler ein. Denn einige meiner Berufskollegen schienen über die 
Jahre eine Einstellung zur eigenen Verantwortlichkeit für die ausgeübte Tätigkeit entwickelt zu 
haben, die sie die Verantwortung für, zumeist unbeabsichtigte, Fehler, aber auch für solche 
durch Nachlässigkeit verschuldete Vorfälle auf ihren „Arbeitgeber“ schieben liess, vergessend, 
dass sie nach den gegebenen Regeln eigenständig und allein verantwortlich arbeiten. Dass diese 
Einstellung moralisch nur vertretbar ist, wenn das technische Arbeitsumfeld, seine Handhabung 
und die allgemeinen Arbeitsbedingungen den Erfordernissen in diesem Beruf genügen, dürfte 
selbstverständlich sein. Aber da gibt es an vielen Stellen auch heute noch viel zu tun. Das 
Thema „Just Culture“ hat seine Ursachen hierin. 
 

Fazit: „Fliegen ist sicher sicherer als ---„.  
 

 
139- Was nun, wenn beide sich nicht hören, noch sehen können und am Boden wurde es überseh 

 
FLUGSICHERUNGS-PROJEKTE 

 
CAIDS 
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Wie schon zuvor geschildert, betraf das zweite Projekt die Entwicklung des CAIDS Systems 
unter Vertrag mit PTI in den Niederlanden, welches 1978 begann und mit unserer Kündigung 
Ende 1981 vorzeitig zum erliegen kam. Zwischen 1978 und 1981 waren hieran seitens FSB und 
ANSA bis zu sieben zivile und militärische Fachleute gleichzeitig tätig. Für dieses Projekt 
hatten wir wegen des Umfangs Ende 1978 Firma FSB  gegründet und Ende 1981 in eine GmbH 
umgewandelt. Eine zwölfjährige Zusammenarbeit war vereinbart worden, die durch die 
Übernahme von PTI seitens des US Konzern’s AT&T abrupt beendet wurde. Im Rahmen dieser 
Beauftragung erstellten FSB und ANSA zwei weltweit einmalige Studien über die Erfordernisse 
und Bearbeitung von aeronautischen Informationen und Daten sowohl für die Flugvorbereitung 
als auch -durchführung zivilen und militärischer Flüge. Seitens FSB war meine Frau 
verantwortlich für die Erstellung der AID (Aeronatical Information & Data) Studie, während 
ANSA für die AIS - Studie (Aeronautical Information Services) verantwortlich zeichnete. 
 

  
140 + 141 Funktions-Menu des CAID-Systems & Flugplanerstellungs-Menu 

 

  
142 CAIDS Flugstreckenberechnung & Darstellung / C-AIDS Stand auf ILA 1982 Hannover 

 
NTS PROJEKT JORDANIEN DORSCH 

 
1982/83 folgten Beauftragungen durch Dorsch Consult zur Teilnahme an der Nationalen 
Transport Studie - NTS Jordaniens und Unterstützung von Firma HEP in England und zum 
deutschen FS-Ausbildungs-Simulator Projekt ASIM der BFS. In Jordanien übernahm FSB die 
Arbeiten zum Luftverkehr und der Flugsicherung. Neue, tiefgreifende Eindrücke zu den 
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Auswirkungen von Religion und Mentalität auf die Arbeit in der Flugsicherung konnten 
gewonnen werden. 

FS-PROJEKT LIBYEN LANS EIII TELEMIT 

 
1983 folgte ein zweites Projekt für Libyen, genannt Libyan Air Navigation Services Equipment 
Installation, Integration and Implementation - LANS/EIII, unter Beauftragung der libyschen  
Firma TELEMIT in München, das die Formierung eines Konsortiums von zwölf Firmen zur 
praktischen Durchführung erforderte. Das von Frankreich gelieferte Flugsicherungsgerät für die 
Ausrüstung aller FS-Stellen (AIS, COM, TWR, APP, ACC) in Tripoli und Benghazi war an 
diesen beiden Standorten zu installieren, auszutesten und in Betrieb zunehmen, die Schulung der 
libyschen Flugsicherer eingeschlossen. TELEMIT als deutsche GmbH mit Sitz in München war 
zu 100% im Besitz der libyschen Regierung und wurde von einem deutschen Geschäftsführer 
geführt. Die Firma war ein bedeutender Hersteller von Funkgerät und Fernsprechanlagen. 
Hauptkunde zu ca. 95% war die Bundeswehr. Auf den beiden Kontrolltürmen waren damals 
noch russische Luftwaffen-Angehörige im Einsatz, die die dort stationierten Kampfflugzeuge 
(Suchoj Bomber) leiteten. Aber die allgemeine Situation schien schon damals recht angespannt 
zu sein.   

       WINTERTHUR 
1984 erstellte ANSA in Erkenntnis eines dringenden Bedürf-
nisses zur Absicherung der Flugleiter ein internationales 
Lizenz-verlust-Versicherungs- programm für die Fälle 
medizinischer Untauglichkeit in Kooperation mit der 
WINTERTHUR Versicherungs- gesellschaft der Schweiz. 
Nach Einführung des Programms stellte der Vorstand der 
Gesellschaft ohne Begründung und bei gleichzeitigem 
Vertragsbruch das Programm 1986 wieder ein. Damals 
realisierten wir noch nicht, dass die Schweiz eigentlich gar kein 
wirklich funktionierendes Rechts- system besitzt. Man war der 
dortigen kantonalen Kader-Willkür schlichtweg ausgeliefert. 
Also erhoben wir auch keine Klage, sondern verdrängten drei-
viertel Jahr geleisteter Arbeit als nicht stattgefunden. 

 
LUFTFAHRT PRESSE & PUBLIKATIONEN  

1985/86 gingen alle Aussichten auf grössere Projekte und ohne ersichtlichen Grund verloren 
und FSB, so wie auch ANSA, griffen zu ihren Reserven. Ich besann mich auf meine 
journalistischen Fähigkeiten, wurde Mitglied im deutschen Luftfahrt-Presse-Club und 
veröffentlichte in dieser Zeit in der  internationalen Luftfahrtpresse eine grosse Zahl von oft 
kritischen Beiträgen zum Thema Flugsicherung, zumeist in Englisch, so wie in Airport Forum, 
Interavia, dem ICAO Journal, Jane’s Airport, IFATCA The Controller, Spiegel, Airport Forum, 
Turkish Daily News, Südkurier, dem Handelsblatt u.v.a.m; insgesamt fast 150 Beiträge; siehe 
Anlage. Ein solcher Bericht über die Situation der deutschen Flugsicherungs-Industrie 
allgemein und vertane Chancen in China führte zu Beschwerden seitens des BDLI beim 
Verkehrsministerium und von dort wiederum zu schwerer Beschuldigung gegen mich. Fazit: 
Eine Bekanntmachung von Tatsachen galt damals als Nestbeschmutzung und wurde behördlich 
entsprechend und mit Erfolg geahndet.   
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144 - Mrs. Beechener ATM Journal Verlag und Gen. Chen, ROC Taiwan 145 

 
Fremdsprachliche Publikationen zu Flugsicherungs-Themen erschienen bei Interavia, IIR, 
IFATCA's The Controller, South African ATCA Journal, IFATSEA's Navaire journal, airport 
forum, ATM journal UK, Turkish Daily News, Airport Technology UK, Civil Aviation Saudi 
Arabia, The Internatiopnal Journal of Aviation Safety, ICAO Bulletin / Journal, ESC UK, 
GATCO Transmit UK, Commonwealth Aviation News, ERA, PATCO News USA, ATCA 
Journal USA, Jane's Airport Review. 
 

FRAPORT PROJEKT ARUBA 
1987 hatte die Frankfurter AIRCONSULT der damaligen FAG einen Auftrag zur Installation 
der Sichtanflughilfen für den Flughafen Aruba (Niederländische Antillen) angenommen, den sie 
aber nicht ausführen konnte. Man beauftragte FSB hiermit, die das Projekt zusammen mit Firma 
ICP (Deutschland) durchführte. ICP hatte schwäbische Eigner. Wir nahmen ICP in diesem 
Projekt mit an Bord, was aber in den folgenden Jahren trotz weiterer Projektvermittlungen 
dorthin nie gutiert wurde; auch wieder eine Erfahrung. 

 
INFO 87 FS-PROJEKT DÄNEMARK 

Im gleichen Jahr beteiligte sich FSB auf Vorschlag der dänischen FS-Behörde SLV am dortigen 
INFO-87 Projekt der dänischen FS-Behörde in Zusammenarbeit mit Firma ISS-Videotex zur 
Verarbeitung und Darstellung aller aeronautischer Daten im 
FS-System für den ATS Betrieb. Dieses Projekt stellte bereits ein 
CAIDS Projekt dar und wurde 1988 erfolgreich beendet (siehe 
Ausführungen zu CAIDS Entwicklung). FSB lieferte 
hierzu die Funktionsbeschreib- ungen für die verschiedenen 
Module des Systems. Nachdem PTI in Holland durch die 
Übernahme seitens AT&T die weitere Entwicklung hatte 
aufgeben müssen und die Firmen ESG & FEG und Conrac 
CCS mit betrieblichen Anforderungen überfordert 
waren und ebenfalls aufgegeben hatten, war unserer Ent-
wicklungsarbeit hierzu wenigs- tens ein erster Erfolg 
beschieden. 

FLUGUNFALL DA 1008 TENERIFFA 

 
1988 war ich einer der Teilhaber der britischen Consulting-Firma Shrives Associates Ltd 
geworden, die den britischen Luftfahrtbehörden und der Industrie ihre „Air Traffic & Aviation 
Management Consultants“ anboten. Ich bearbeitete für SAL betriebliche Vorfälle und Unfälle 
auf dem Gebiet der Flugsicherung. Im Jahr 1989 beauftragte die Anwalts-kanzlei Barlow, Lyde   
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& Gilbert in London mit im Rahmen von SAL mit der Überprüfung der Unfallberichte der 
ICAO, der britischen CAA und des Verteidigungs-ministeriums Spaniens zum Danair 1008 
Unfall 1980 auf Teneriffa Nord zwecks Revision der beiden vorausgegangenen Gerichts-urteile 
hierzu, da die Versicherungsgesellschaften Zweifel an der Korrektheit der Berichte und deren 
ge-richtlicher Beurteilung hatten. Ich kam zu dem Schluss, dass nicht die Flugsicherung Schuld 
an dem Unfall des Fluges hatte, sondern ausschliesslich die Flugzeug-besatzung. Die dritte und 
letzte Gerichtsverhandlung gab den Versi-cherungsgesellschaften Recht, hob die vorherigen 
Urteile auf, ersparte 10 Millionen £ und bewahrte den Flugleiter vor einer Gefängnisstrafe. Der 
Fehler des Piloten bestand in dem Irrtum, den Ausruf seines Ingenieurs an Bord „Isn’t that a 
tree?“ als „Isn’t that a three?“ zu verstehen und das Flugzeug nicht sofort hochzuziehen. Die B-
727 schlug auf einem Berg auf. 

 
FS-AUSBILDUNG BEI LUPEG LUFTHANSA 

 
Wieder zurück in Deutschland vergab die Lufthansa Personal Gesellschaft - LUPEG 1990 an 
FSB den Auftrag an der Lufthansaschule in Bremen drei Lehrgänge zu je drei Monate Dauer für 
Flugsicherungs-Nachwuchspersonal durchzuführen und dazu sämtliches Lehr- und Lernmaterial 
zu erstellen. Diese Arbeit beanspruchte ein ganzes Jahr und führte zu neuen Erkenntnissen über 
das Verhalten von Schulungsteilnehmern weit auseinander liegender Altersklassen. Man traf 
u.a.auf Teilnehmer, die ihren bislang ausgeübten Beruf hierfür unverständlicherweise 
aufgegeben hatten. 

INTER AIRPORT MESSEN 
In Jahr 1989 hatten FSB und ANSA bereits einen Auftrag der Inter Airport Messe Betreiber, Fa. 
Heckmann, Fa. Blenheim und Fa. Mack Brooks, angenommen, um für die 1989, 1991 und 
1993’er Messen in Frankfurt/Main Aussteller aus dem Bereich Flugsicherung, Navigation und  
 

   
146 - Inter Airport Messe AiRNAVCOM Kongress 1991 Frankfurt/Main 

 
Telekommunication - AIR NAV COM zu werben und die begleitenden Konferenz-Programme 
zu erstellen. Dies stellte sich als sehr zeitaufwändig, aber auch erfolgreich heraus. Diese drei 
Messen erlaubten ANSA für die Berufsverbände IFATCA und IFATSEA Spenden über 10.000 
und 20.000 DM zu erwirken. EUROCONTROL wurde kostenlose Teilnahme und Ausstellungs-
fläche angeboten, aber verworfen. Man war sich wohl zu fein, trotz der breit gefächerten 
internationalen Beteiligung. 
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Die von ANSA arrangierten AirNavCom Konferenzen fanden regen Zuspruch. Vortragende 
konnten aus Kanada (Transport Canada), den USA (Simat, Hellisen & Eichner, Federal 
Aviation Administration, Westinghouse, Raytheon), ICAO, EUROCONTROL, IATA, 
Frankreich (Thomson-CSF), England (Barlow, Lyde & Gilbert, COSSOR, SIEMENS ATM), 
ROSAERONAVIGATSIA (Russland), ERA (England), Crossair (Schweiz), usw. verpflichtet 
werden. Der Präsident der BFS übernahm die Schirmherrschaft über die Konferenzen und nahm 
persönlich an ihnen teil. Der Präsident der BFS übernahm die Schirmherrschaft über die 
Konferenzen und nahm persönlich an ihnen teil. 
 

 
147 - AIRNAVCOM Kongerss 1991, F. Fischer (ANSA), K. Platz (BFS), Dr. Winter (DFVLR), Mr. Paulson (UK CAA) 

 
TUR/86 PROJEKT DER ICAO 

 
 

Dieses UNDP Projekt fand 1989 statt und wurde von dem Technical Assistance Program der 
Internationalen Zivil Luftfahrt Organisation ICAO durchgeführt. Das ICAO Team bestand aus 
zwei Briten und mir sowie drei türkischen Fluglotsen, die die neue Fachabteilung 
„Flugsicherung“ an der Anadolu Universität in Eskisehir (Türkei) zum Leben erwecken sollten. 
Das ganzjährige Projekt erforderte, dass man aus der BRD aus- und auf Zeit in die Türkei 
einwanderte. Die mir gestellte Aufgabe als Projektleiter lautete auf die Erstellung eines 
kompletten Syllabus für die Grundausbildung der verschiedenen Sparten der Flugver-
kehrsdienste (ATS) für ziviles und militärisches Nachwuchspersonal. Man koordinierte mit der 
türkischen FS-Behörde Devlet Hava Medarlani Isletmesi DHMI, der Türkischen Luftwaffe und 
ICAO in Montreal. Als Grundlagen-Material wurden die Lehrhefte der deutschen BFS zu Rate 
gezogen. Innerhalb von zwei Jahren war in Nachbarschaft der Eskisehir Air Base der TAF ein 
kontrollierter Zivil-Flugplatz (Eskisehir - Muttalip) entstanden, der von der Flugschule der 
Universität mit einer Antonov-2 und sechs weiteren einmotorigen Flugzeugen betrieben wurde. 
Während des Abschlusses des gesamten Projekte wurde für die Pilotenausbildung noch ein 
Airbus Soimulator in Betrieb genommem. 
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KOOPERATION MIT GBSL 
GESELLSCHAFT ZUR BEWAHRUNG DEUTSCHER LUFTFAHRTSTÄTTEN 

 

  
 

Im Laufe der letzten 20 Jahre hielt ich Kontakt zu der um 1990 gegründeten Gesellschaft zur 
Bewahrung deutscher Luftfahrtstätten, die aus Aviatikern der ehemaligen DDR hervorgegangen 
war. Die Auftritte der GBSL auf Messen und andernorts führten zu meiner Mitgliedschaft und 
ab 2014 zur akmtiven Beteiligung auf den Aero Messen in Freidrichshafen. Die GBSL hat 
inzwischen in Berlin Adlershof an ihrem Sitz ein umfangreiches Archiv eingerichtet, das auch  
eine eigene Abteilung zum Thema Flugsicherung enthält. GBSL tritt vornehmlich bei 
öffentlichen Veranstaltungen des Deutschen Museums, der ILA und Aero Messen auf und 
betreut intensiv die historische Bewahrung sowie die Ausrüstung der Museen mit historischem 
Material, inklusive Flugzeugen, Windkanälen, und dergleichen. 
 

ATLAS FS-PROJEKT DER EU 

 
 

1992/93 erreichte uns eine Anfrage des Generaldirektorats XIII der EU in Brüssel zur 
Teilnahme an der Konzipierung des „Air Traffic Land & Airborne“ - ATLAS Projekts, eines 
Flugsicherungskonzepts, vorgesehen für den Einsatz im gesamten Bereich der EU. FSB nahm 
teil und ich pendelte fast wöchentlich ein ganzes Jahr zwischen München und Brüssel zu den 
Arbeitssitzungen. Das Projekt wurde nie verwirklicht und FSB wurde beauftragt die Klage der 
EU gegen den Auftragnehmer PA-Consultants aus England wegen Unfähigkeit zu begründen. 
Das Resultat war die Rückforderung von 6.5 Millionen ECU seitens der EU. 
 

   BBI AIRPLAN    
FLUGHAFEN-PROJEKT BERLIN 

 
In Deutschland war inzwischen der Entschluss gefasst worden, dass Berlin einen neuen 
Flughafen brauche, da Gatow bereits geschlossen war, Tempelhof mit seiner Lage in der Stadt 
wegen Lärmbelästigung nicht mehr geeignet erschien und Tegel dem Verkehrsandrang nicht 
mehr gewachsen war. So nahm FSB 1993 noch einen Auftrag von Firma AIRPLAN 
(Flughafenbau) in Kooperation mit Firma Landrum & Brown (USA) an, alle den Luftraum 
tangierenden Aspekte dieses Projekts zu bearbeiten. Aus 16 möglichen Standorten waren drei 
geeignete auszuwählen und für diese für alle Landebahn-Konfigurationen die Luftraum-  
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anforderungen sowie die ideellen An- und Abflugverfahren zu entwerfen. Ausgewählt wurden 
Jüterbog-Ost, Sperenberg und Berlin-Schönefeld. Glücklicherweise konnte man von Straubing, 
unserem Sitz, nach Tempelhof fliegen. Aus BBI wurde BER und bekannterweise wird es noch 
ein paar Jahre dauern, bis dieser Flughafen eröffnet wird. Landrum & Brown hatten angeboten, 
das Projekt in Eigenverantwortung für 4,5 Milliarden DEM zu übernehmen, wurde aber von der 
zuständigen BBF und den Politikern abgewiesen. Und daher wurde ich auch nie Betriebsleiter 
dieses Flughafens, so wie von Landrum & Brown vorgesehen. 

 
FS-PROJEKT ATSA BULGARIEN MIT EIB 

   
In 1994 schlug die Europäische Entwicklungsbank - EIB der EU FSB&ANSA vor, sich an der 
Ausschreibung der bulgarischen Air Traffic Services Agency - ATSA für die 
Machbarkeitsstudie zur Modernisierung des bulgarischen FS-Systems zu beteiligen. Das taten 
wir und gewannen mit dem vollständigsten und preiswertesten Angebot in 100%iger Erfüllung 
gegen gewichtige ausländische Konkurrenz wie British Airports Authority, Aeroport de Paris 
und deren nordamerikanische Konkurrenten. Wir nahmen hierfür das renommierte US 
Architektenbüro Landrum & Brown für die finanziellen Berechnungen in Unterauftrag. 

 
CEATS PROJEKT EUROCONTROL MIT EBRD 

 
 
 
 
 
Nach erfolgreichem Abschluss des bulgarischen Projekts bewarben wir uns 1995 zusammen mit 
der US Consulting - Firma Wilmer, Cutler & Pickering - WCP um die EUROCONTROL 
Ausschreibung für die Standortauswahl einer neuen FS-Zentrale Zentraleuropas, genannt 
Central European Air Traffic Services - CEATS Projekt. Hieran sollten die Länder Tschechien, 
Slowakei, Österreich und Ungarn teilnehmen. Als geeignetsten Standort  schlugen wir 
schliesslich Wien vor. Diese Zentrale wurde nie Wirklichkeit. Sie sollte ein Pendent zur FS-
Zentrale EUROCONTROL’s in Maastricht (NL) werden, welches für die oberen Lufträume der 
Niederlande, Belgiens, Luxemburgs und Norddeutschlands zuständig ist. 
 

AZAL FS-MODERNISIERUNG ASERBAIDSCHAN  MIT EBRD 

 
EBRD Projekt AZAL Baku Aserbaidschan 1995 - 98 

 
Diesem Projekt folgten drei FS-Projekte der Europäischen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung - EBRD in London. Ausgeschrieben war die Konzipierung und Kostenberechnung 
für die Modernisierung des FS-Systems Aserbaidschans. FSB agierte in Joint Venture von WCP 
mit der englischen Civil Aviation Authority - CAA. Im Rahmen dieses Projekts erstellte FSB   
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alleine den technischen Anforderungskatalog (Technical Specification Document - TSD). 1997 
erhielt FSB von der EBRD einen Folge-Alleinauftrag zur Spezifizierung der technischen FS-
Zentrale am Flughafen Baku und erfüllte diesen Auftrag in Kooperation mit der türkischen 
Firma Alfa Associates.  Diesen Projekten folgte ein dritter EBRD Auftrag, den FSB in 
Konkurrenz zur Deutschen Flugsicherung GmbH - DFS gewann. FSB schloss hierzu ein Joint 
Venture mit der dänischen Firma INTEGRA. FSB erstellte die Anforderungen für die 
Ausrüstung des Kontrollturms, der Anflug- und Bezirkskontrolle (TWR, APP ACC) Baku im 
Detail für die Kostenberechnung und Ausschreibung zum technischen Angebot. Dieser Auftrag 
wurde Ende 1998 erfolgreich abgeschlossen und SIEMENS ATM gewann die Ausschreibung. 
Beteiligt hatten sich Westinghouse (USA), Siemens ATM (BRD + UK), Raytheon (USA) , 
VNIIRA (Russland), NADIA (Skandinavien) und C.Mer (Israel). In diesem Projekt nahm FSB 
die CNS - Firma BAN 2000 GmbH mit an Bord. 
 

ESTEEM FS-PROJEKT DER EU 
1998/99 beteiligten wir uns an der ESTEEM Studie des Direktorats XIII der EU, genannt 
„EATCHIP III to EATMS Integration“ Study, in einem Konsortium mit Arthur D Little, 
Cambridge Consultants (UK), Firma Siemens, der Lufthansa und der tschechischen FS-
Organisation ANS/CR (RLP). Das Ergebnis diente der europäischen FS-Industrie als Anhalt für  
die Entwicklung der benötigten einheitlichen technischen Geräte und Systeme und 
veranschaulichte die Untersystem-Abhängigkeiten. 
 

ANS/CR ATC-AUSBILDUNG TSCHECHIEN 
Im Jahr 2000 überraschte uns die Anfrage der tschechischen Flugsicherung zur Durchführung 
von Weiterbildungslehrgängen für ausländische Studenten am dortigen Institut (CANI) in Prag. 
Wir führten drei Simulator-Lehrgänge als Instruktoren für Slovenien und Albanien durch, 
gefolgt von der Gestellung von zehn Lehrern für die weitere theoretische und praktische 
Ausbildung über die Dauer von 1,5 Jahren. Der Kontakt war bereits 1992 durch meine Initiative 
entstanden, als ich Vorschlag, dass RLP und ANSA gemeinsam Beratungsdienste in Osteuropa 
für die dortigen FS-Organisationen anbieten solle. Aber auf eine solche Tätigkeit war ANS/CR 
unter ihrem Direktor Materna damals noch nicht  vorbereitet. 

 

  
148 - RLPs CANI am Flughafen Prag und ANTA Kursteilnehmer Albanien 1999 

 
ATSOM PROJEKT TSCHECHIEN ANS/CR 

Diesem Projekt folgte die Beauftragung zur Erstellung eines kompletten Betriebshandbuches für 
die Flugverkehrsdienste (FS-Alarm-, Informations- und Kontrolldienst) Tschechiens in Englisch 
und Tschechisch; eine anderthalbjährige Arbeit in Kooperation mit den tschechischen Kollegen. 
Das Ergebnis wurde eine 900 Seiten umfassende Betriebsanweisung für das gesamte FS-
Betriebspersonal im Lande, alle Flugverkehrsdienste umfassend und auf den Richtlinien und 
Verordnungen der ICAO und EUROCONTROLs beruhend. Für diese Arbeit wurde es   
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erforderlich, die gesamte Gesetzgebung Tschechiens über die Flugsicherung zu begutachten. 
Wir fanden viele Unstimmigkeiten, Fehler und Einmaligkeiten. Völlig ungewöhnlich war die 
Feststellung, das Tschechien zwei separate FS-Bezirkskontroll-zentralen in Prag in Parallele 
betreibt, eine zivile ACC und eine militärische ACC. 

 
ÜBERLINGEN UNFALL - KOMMENTAR 2003 

zum Flugzeugunfall vom 1./2. Juli 2002 
Zusammenstoß der Flüge DHX611 (DHL) + BTC2937 (BAL) bei Überlingen (Bodensee) 

Deutschland 
 

 
 

Die Kollision zwischen dem DHL Frachtflugzeug und einer TU-154 von Bashkirian Airlines 
über Überlingen in 2002 veranlasste mich namens ANSA in 2003 einen Kommentar hierzu für 
die Staatsanwälte der Schweiz und der BRD über die hierbei verletzten FS-Regeln der ICAO 
und der beiden Länder zu erstellen. Er diente den Staatsanwälten im Strafprozess gegen Fa. 
Skyguide (der schweizer Flugsicherungsorganisation) in Lausanne als Grundlage ihrer 
Argumentation. Leider hat auch dieser Unfall nicht dazu geführt, dass die FS-Organisationen 
sich selbst strengere Verhaltensregeln verordneten, um eine Wiederholung aus ähnlichen 
Gründen zu verhindern. Es gab Prozesse mit Strafverfahren und eine letztendlich nicht geklärte 
Rechtsfrage zu dem 1954 seitens der BFS in einer Betriebsabsprache (LOA) zwischen den ACC 
München und Zürich an die Schweiz abgetretenen Luftraum nordwestlich des Bodensees. Da 
eine solche LOA nicht den Status eines Staatsvertrags zwischen zwei Ländern hat, blieb die 
Frage bis heute ungelöst. 

 
ATSOM FS-PROJEKT ALBANIEN MIT NATA 2003 

  
 

Dieser Arbeit folgte 2002 ein dementsprechender Auftrag der FS-Behörde Albaniens, National 
Air Traffic Services Agency - NATA, der ebenfalls nach einjähriger Arbeit erfolgreich 
abgeschlossen werden konnte; das einzige bislang in Albanien pünktlich und ohne 
Preisüberziehung abgeschlossene FS-Projekt. Auch Albanien war mir mit seinen mir noch 
ungewohnten Geschäftsgewohnheiten sehr lehrreich; Fazit: man lernt nie aus und ohne 
„Bakschisch“ geht gar nichts.  

  



 

 144 

SINGLE EUROPEAN SKY  FS-ZERTIFIZIERUNGEN 2007 

 
 
Als 2005 die EU mit ihren Vorbereitungen zu einem einheitlichen europäischen Luftraum 
(Single European Sky - SES) begann und für die Zertifizierung der einzelnen FS-Dienste ihre 
Regeln aufstellte, bereitete ich mich auf die 2006 und 2007 folgenden nationalen 
Zertifizierungsverfahren für AIS, ATS und CNS vor. In Deutschland betraf dies die 
Regionalflughäfen und den Sonderflugplatz der Firma AIRBUS. Lahr, Mannheim, Zweibrücken  
und Finkenwerder erteilten daraufhin ANSA Auftrag, die zu erfüllenden Bedingungen hierzu 
für sie auszuarbeiten. In 2007 folgte hierzu noch ein Auftrag der deutschen FS-
Dienstleistungsfirma BAN 2000  zur Zertifizierung ihrer CNS Tätigkeiten. All diese Aufträge 
wurden erfolgreich erfüllt. IN diesem Zusammenhang verhalf ich der österreichischen 
Austrocontrol in Konkurrenz zur Deutschen Flugsicherung GmbH an zehn Regionalflughäfen  
für die Flugplatzkontrolle Fuss zu fassen. 
 

RADA KONFERENZ  ILA BERLIN  2006 

 
Im Jahr zuvor erteilte die osteuropäische Vereinigung der FS-Organisationen Moldaviens, 
Armeniens, Georgiens, Aserbaidschans, der Ukraine und Belorus,  Regional Air Navigation 
Development Association - RADA, den Auftrag für ihre Jahreskonferenz in Berlin anlässlich 
der ILA 2006 das gesamte Konferenzprogramm zu erstellen und Vorträge zu akquirieren. 
ANSA konnte EUROCONTROL, IATA, Universität Kiev, Firma BAN 2000, Firma INDRA 
(Spanien) und Anadolu Universität für Vorträge verpflichten. Nur wenige Jahre danach bot man 
mir die Übernahme der Vereinigung für 1 USD zur Übernahme an, nachdem sich die 
Mitglieder, alles nationale FS-Behörden, rettungslos zerstritten hatten. 
 

REGIONALFLUGHÄFEN ATS SES ZERTIFIZIERUNG 2007 

 
 

Hiernach folgten noch einige kleinere Projekte, wie 2009 die Erstellung eines 
Konkurrenzangebots seitens der tschechischen ANS/CR für die Übernahme der ATS Dienste an 
zehn deutschen Regionalflughäfen, die damals unter Beleihung der österreichischen FS-
Organisation „austrocontrol“ ihre ATS Dienste ausüben liessen. Austrocontrol war in 2007 von 
ANSA in Konkurrenz zur deutschen DFS ins Land geholt worden. Andere bezogen sich auf die 
Begutachtung und Korrektur des ukrainischen Luftverkehrsgesetzes und eines Angebots zur 
Übernahme der noch staatlichen CNS-Dienste durch Firma BAN 2000. 
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ROSAIR, US TDA und FATCU FS-PROJEKTE CIS 1992 

 
149 - FATCU Vorstand Moskau 1992 (W. Konussenko, S. Evsiukov, D. Moiseev) und IFATCA Christchurch 1993 

Der Zusammenbruch der Soviet Union brachte neue, überraschende Kontakte zur dortigen 
Flugsicherung. Boris Yelzin hatte für seine politische Kampagne das Fernschreib- und 
Telefonnetz der Flugsicherung benutzen können und zeigte sich danach erkenntlich, indem er 
ein Ministerium für Flugsicherung (ROSAERONAVIGATSIA) errichten liess. Die Leitung 
übernahmen die Herren Pyshni, Evsiukov und Konnussenko. ANSA lud 1992 eine Delegation 
von ROSAIR und FATCU (die Föderation der FS-Gewerkschaften) nach Bayern ein, aus der 
sich eine rege Tätigkeit entwickelte.  
 

  
 

So fanden 1992 und -93 verschiedene Besuche bei ROSAIRNAVIGATION und FATCU in 
Moskau statt, bei denen ANSA mit seinem US-Mitglied die Handels- und Entwicklungsagentur 
(TDA) des Wirtschaftsministeriums vertrat; mit einer Zuwendung in Höhe von 1,5 Millionen 
USD, die aber letztendlich abgelehnt wurde; mit der Begründung, dass man darauf nicht 
angewiesen sei. Diese Zuwendung hätte zweckgebunden für die Ausbauplanung der russischen 
Flugsicherung nach westlichen Kriterien verwendet werden sollen. Ein Interview über dieses 
Thema, das ich mit Herrn Pyshni führte wurde in Deutsch und Englisch veröffentlicht. 
 

ERA RNAV VORTRÄGE 

 
Nach verschiedenen Vorstössen und Forderungen von Fluggesellschaften bei den europäischen 
Luftfahrtbehörden zur Einführung von Flächennavigationsverfahren zur Verminderung der 
seitlichen Flugstreckenabstände kam es 1993 zu einer Beauftragung der „European Regional 
Airlines - ERA“ Association, um in öffentlichen Konferenzen entsprechend Druck auf die 
zuständigen Organisationen auszuüben. Für ERA hielt ich Vorträge zum Thema „Area 
Navigation - RNAV“ in Nizza, Bournemouth, Brüssel und Manchester. 
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BAN & BAN 2000 UNTERSTÜTZUNG 

 
Anlässlich der 1991’er Inter Airport Flughafenmesse in Frankfurt/Main trat zum ersten Male 
nach der „Wende“ eine ostdeutsche Firma als Aussteller in dem von uns arrangierten 
Ausstellungs-Sektor AIR NAV COM auf. Diese Firma, entstanden in der DDR für 
Unterstützungsdienste der INTERFLUG Flugsicherung, nannte sich bis Ende 1999 Berliner 
Anlagen Bau. Aus dieser Begegnung erwuchs über die Jahre eine enge Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der technischen Unterstützungsdienste zu Kommunikations-, Navigations- und 
Überwachungssysteme und Anlagen. 1995 nahmen wir BAN als Partner in unser FS-Projekt der 
EBRD in Aserbaidschan als Partner auf. Nachdem sich die Firma 2000 neu formierte und sich 
nun BAN 2000 GmbH nannte ergaben sich eine ganze Reihe von Aufgaben für uns in 
Unterstützung der Firma sowohl in Karibik als auch hauptsächlich in osteuropäischen Ländern 
und deren Projekte in Ländern wie Turkmeniustan, Georgien, Slowenien und der Ukraine. Dies 
führte dazu, dass ich BAN 2000 in 2007 zu ihrer EU Zertifizierung als CNS-Dienstleister im 
Rahmen der neuen Regeln der EU zum Einheitlichen Europäischen Luftraum - SES verhelfen 
konnte.  
 

DOKUMENTATION DER ENTWICKLUNG DER DEUTSCHEN FLUGSICHERUNG 

 
 
In den Jahren ab 2007 begann ich mit der Erstellung einer Dokumentation zur 
Entwicklungsgeschichte der Flugsicherung in Deutschland, beginnend mit dem Jahr 1919, da 
man hierüber in deutschen Archiven und staatlichen Bibliotheken nichts fand. So entstanden 
bisher verschiedene Ausgaben in Deutsch und teilweise auch in Englisch als Teil I zu der Zeit 
von 1919 bis 1945, als Teil II für die Jahre von 1945 bis 1955 und als Teil III für die Jahre bis 
1977 am Beispiel der FS-Zentrale Rhein UAC. Teil IV für die Zeit von 1945 bis 1990 zur 
Entwicklung der Flugsicherung in der DDR folgte 2017, Teil V zum Berufsalltag eines 
Fluglosen in 2019, Teil VI über die Entwicklung der militärischen FS-Stellen der Bundesdwehr 
in 2021 und letztendlich Teil VII über den US army Airways Communication Service von 1938 
bis heute in Europa und der BRD. 
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Der komplette Umfang der Dokumentation ging an die Bibliotheken der Universitäten Dresden, 
Hannover, Braunschweig und München sowie in Teilen die in Tübingen, Trier und Eskisehir, 
die Deutsche Flugsicherung GmbH und das Institut für Zeitgeschichte in München. Andere 
Institutionen, die sie teilweise in ihren Bestand aufnahmen waren die Flugsicherungs-
Organissationen EUROCONTROL, RLP Tschechien oder das Technik Museum Berlin. 
 

VORTRÄGE 
Vorträge hielt ich verschiedene im Laufe der Jahre in Frankfurt vor dem Luftfahrt Presseclub 
1982, in Toronto auf der 1980’er IFATCA Konferenz, in Athen bei IFATCA 1985, 1989 auf der 
Anadolu Universität in Eskisehir, auf den drei Inter Airport Konferenzen 1989, 1991 und 1993 
in Frankfurt oder für die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft DVWG 1987 in 
München, auf der 2006’er RADA Konferenz anlässlich der ILA in Berlin und zuletzt beim 
Alliierten Museum in Berlin 2014; siehe Anlagen. 
 

DIGITALE  LUFTFAHRT  BIBLIOTHEK 
2013 entschlossen wir uns ein Internet - Portal mit der Bezeichnung „Digitale Luftfahrt 
Bibliothek“ zu schaffen, um seltenes zumeist unbekanntes Material wie Berichte, Studien, 
Bibliografien, Fotos und Karten aus der Entwicklung der Flugsicherung bekannt zu machen. 
Das Portal besteht inzwischen in Deutsch und Englisch und liefert meist kostenlos Zugriff auf 
historisches Material für Wissbegierige und Studierende, die ansonst nicht einmal von der 
Existenz solchen Materials wüssten; und es wird gut angenommen (siehe www.luftfahrt-
bibliothek.de). Im Rahmen dieses Projekts entstanden u.a. drei Dokumentationen zur 
Entwicklung der Flugsicherung in Deutschland, von 1919 bis 1945, von 1945 bis 1955 und von 
1957 bis 1977. Eine umfassende Schilderung über die Entwicklung, Ziele und Projekte der 
Gruppe wurde bereits 2010 erstellt und ins Internet gestellt; zu finden unter www.atc-ansa.org 
und „The Story of ANSA“. Eine Nutzung der bei ANSA angesammelten FS-Unterlagen wurde 
sichergestellt, indem grosse Mengen an die o.a. Universitätsbibliotheken, an die 
Nationalbibliothek in Leipzig und die Technische Informations Bibliothek der BRD in 
Hannover gegeben wurden.  
 

 
 

150 - Vortrag im Alliierten Museum Berlin 2014 
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Im February 2017 wurde ANSA 50 ! 
 

 
 

INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AIR NAVIGATION SERVICES  
established in 1967 as a professional non-profit organization  

vormals  Studiengemeinschaft für Flugsicherung  
 

Im Februar 1967 wurde die Vereinigung ANSE als Studiengemeinschaft für Flugsicherung in 
Deutschland von 45 deutschen Fluglotsen der FS-Zentrale Rhein UAC als Idealverein 
gegründet. Die Mitgliedschaft war nicht auf Fluglotsen und nicht auf Deutsche beschränkt und 
Beitrittsbedingungen bis auf die fachliche Zugehörigkeit wurden keine gestellt.  
 
1971 wurde der Status des Vereins aufgrund des Betreibens der FS-Behörde BFS und des 
deutschen Fachverbandes VDF mit Übergang des Sicherheits-Komitees in den VDF 
umgewandelt und danach als „Advisory Group Air Navigation Services ANSA“ weitergeführt. 
Die Verfolgung deutscher FS-Probleme wurde zum gleichen Zeitpunkt aus Gründen der 
Nutzlosigkeit  aufgegeben.  
 
ANSA bestand danach aus 31 Mitgliedern verschiedener Bereiche der Luftfahrt mit Bezug auf 
die Flugsicherungsdienste in 22 verschiedenen Ländern und verlegte 1985 ihren Sitz wegen der 
Behinderung in Deutschland in die Schweiz. Regionale Vertreter der Gruppe für die 
verschiedenen geografischen Bereiche vertraten ANSA von Mexico City, Manila, Ghana, 
Zypern, Hong Kong und Virginia Beach aus. Die Mitglieder kommunizierten damals in 13 
verschiedenen Sprachen. Ab dem Jahr 2000 erhob ANSA keine Mitgliedsbeiträge mehr und 
erhielt sich aus eigenen Mitteln. 
 
Ab 2014 wurden keine kommerziellen Projekte mehr übernommen, da die Altersstruktur dies 
nicht mehr zuliess und die Gruppe konzentrierte sich auf die Darstellung der geschichtlichen 
Entwicklung der Flugsicherung mit Hauptaugenmerk auf Deutschland, wo sie enstanden war.  
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BERICH T 
Ÿber die Situation und die Probleme der Flugsicherung 

im oberen Luftraum der BRD  
 

VORWORT  
 

Dieser Bericht, adressiert an die Abteilung L 6 des Bundesministeriums fŸr Verkehr, 
dient zur Vorlage und Diskussion in der ÒKommission zur Beratung der anstehenden 
Probleme in der FlugsicherungÓ in Bonn. Der Bericht erhebt im Detail keinen 
Anspruch auf VollstŠndigkeit. Es lag den Verfassern daran, mšglichst alle Seiten des 
Systems im oberen Luftraum aufzuzeigen, die einer Verbesserung bedŸrfen. Er ist 
daher in Form einer Auflistung zu den verschiedenen Problemgebieten verfasst, was 
Wiederholungen nicht ausschliesst. Als Quellen dienten Unterlagen der BFS, 
EUROCONTROL, ICAO, Deutschen Luftwaffe, USAFE, VDF, IFATCA und der 
ANSE. An diesem Bericht haben die Herren Bowitz, Hillert und HŠussler unter der 
Leitung der beiden Unterzeichner mitgearbeitet. 
 

Frank W. Fischer       Ludwig Abelshauser 
ANSE         ANSE 

13. Juli 1971 
 

Bericht Ÿber die Situation und die Probleme der Flugsicherung 
im oberen Luftraum der BRD 

 
01 GESCHICHTE  
 
 Anfang 1945, noch vor Kriegsende, hšrte die alte deutsche Flugsicherung auf zu 
 bestehen. Aber schon sehr bald nach Kriegsende erwies es sich fŸr die 
 BesatzungsmŠchte als absolute Notwendigkeit, eine neue, wenn auch zunŠchst sehr 
 provisorische, Flugsicherung einzurichten. 

 
Im Januar 1950 stellte HICOG fŸr die US-Zone die ersten 40 Mann ein, um einen  
Flugsicherungsdienst unter Aufsicht und Anleitung der amerikanischen Luftwaffe 
durchzufŸhren, nachdem im Dezember 1949 ihre theoretische Ausbildung in Bremen 
abgeschlossen war. 
 
Im FrŸhjahr 1954 wurde der bis dahin nach oben unbegrenzt kontrollierte Luftraum 
(Kontrollbezirk) auf eine Hšhe von 19.000 Fuss reduziert. Der darŸber liegende  
Luftraum, aus dem sich die Flugsicherung damit zurŸckgezogen hatte, wurde der 
ZustŠndigkeit der Radar-FŸhrungsdienste der Luftverteidigung Ÿberlassen. 
 
Im damaligen Frankfurter Kontrollbezirk (unterer Luftraum)gab es im sSommer 
1954 durchschnittlich 300 IFR Ð Flugbewegungen (Starts, Landungen und 
†berflŸge) pro Tag. Damit hatte der Flugverkehr gegenŸber dem Jahre 1952 um 
63% und gegenŸber dem Jahre 1953 um 29% zugenommen. 
 
Rund 38% dieser Flugbewegungen entfielen dabei auf regelmŠssige FlŸge der zivilen 
Luftfahrt,  ca. 47% der IFR Ð Bewegungen waren Kurier- und VerbindungsflŸge 
militŠrischer Einheiten wie AIREVACs, MATS, US Air Force, US Navy, US Army, 
Royal Canadian Air Force, usw., wŠhrend die verbleibenden 15% der 
Flugbewegungen nicht-taktische Schul- und †bungsflŸge, sogenannte Òround-
robinsÓ, der verschiedenen militŠrischen Einheiten darstellten.  



 

 150 

Die Zunahme des zivilen Luftverkehrs und der militŠrischen FlŸge anderen als 
Luftverteidigungscharakters oberhalb 19.000 Fuss brachte die Radar-RŸhrungs-
dienste der Luftverteidigung in eine zunehmend schwierigere Lage. Sie gerieten in 
eine quasi Flugsicherungsrolle, die sich auf ihren eigenen Auftrag negativ 
auszuwirken begann und sie wurde fŸr eine wachsende Zahl von gefŠhrlichen 
Begegnungen zwischen Luftfahrzeugen verantwortlich gemacht. 
 
Aus dieser Zwangslage befreite sich die Luftverteidigung mit der Forderung nach 
Einrichtung einer Flugsicherung im oberen Luftraum. Sie tat dies nicht ohne 
Vorbehalte in Bezug auf das Weiterbestehen ihrer Bewegungsfreiheit. Diese 
Vorbehalte fŸhrten zu einer Unterlassung oder Umgehung des eigentlich 
naheliegenden Schrittes, die ZustŠndigkeit der bestehenden FS-Bezirkskontrollen 
einfach rŠumlich anzuheben.  
 
Die Luftverteidigung trat danach fŸr die Bezeichnung eines oberen Luftraums und 
fŸr die Schaffung eines neuen FS-Dienstes mit anderen als im unteren kontrollierten 
Luftraum vorhandenen Verfahrens- und Betriebskonzeptionen ein. 
 
Das 1954 ursprŸnglich angewandte Konzept der rŠumlichen Trennung (vertikal) von 
FS-kontrollierten  Flugbewegungen und FlŸgen der Luftverteidigung wurde nicht 
weiter verfolgt oder durch andere rŠumliche Aufteilung (vertikal oder horizontal) der 
Entwicklung angepasst. Es wurde fallengelassen. 
 
Mit der Einrichtung von RHEIN C ONTROL im Juni 1957 wurden diese 
Vorstellungen konkretisiert. Es begann ein Nebeneinander von kontrollierten bzw. 
koordinierten mit nicht-kontrollierten bzw. unkoordinierten Flugbewegungen im 
gleichen Luftraum und damit die Des-Integration der ÒEinheit der KontrolleÓ. Der 
Allgemeine und Linien-Luftverkehr war bis zu diesem Zeitpunkt im oberen 
Luftraum nur vereinzelt vertreten. 
 
Im Jahre 1960 wurde der kontrollierte Luftraum auf den Bereich von 20.000 bis 
25.000 Fuss Hšhe begrenzt. DarŸber hinaus wurde fŸr zivile und militŠrische FlŸge 
nur všllig unverbindlicher FS-Verkehrsinformationsdienst geleistet. Diese Lšsung 
wurde aufgrund des nicht mehr zu verkraftenden hohen Verkehrsanfalles sowie des 
geringen Personalbestandes gewŠhlt und stand damit im Gegensatz zu den 
Richtlinien des Anhangs 11 zur ICAO Konvention. 
 
Schliesslich wurde 1967 aufgrund massiver Beschwerden aller Luftraumbenutzer ein 
sogenannter FLUGVERKEHRS -BERATUNGSDIENST fŸr den Bereich von 
25.000 bis 36.000 Fuss Hšhe eingefŸhrt, nachdem 1965 der kontrollierte Bereich von 
20.000 bis 25.000 Fuss Hšhe dem unteren kontrollierten Luftraum zugeschlagen 
worden war. Dieser Zustand besteht bis jetzt 
 
Trotz der bekannten KomplexitŠt des sich im gleichen Luftraum bewegenden zivilen 
und militŠrischen Verkehrs wurde in den letzten Jahren seitens der Deutschen 
Luftwaffe immer wieder versucht, den militŠrischen Verkehr von eigenen, von den 
zivilen šrtlich getrennten, Zentralen aus zu leiten. Beispiele sind SAAR RADAR 
(Lebensdauer etwa 6 Monate), ILLER RADAR (aufgelšst) und LIPPE RADAR 
(bis heute bestehend). 
 
FŸr den Bereich SAAR RADAR (Rhein UIR ohne MŸnchen Sektor) wurde z.B. 
eingehend untersucht, ob die im Bereich der Luftwaffengruppe Nord mit LIPPE 
RADAR praktizierte Lšsung anwendbar ist. Es wurde eindeutig festgestellt, dass 
dies nicht mšglich ist. Es ergaben sich erhebliche Schwierigkeiten aufgrund der 
beschrŠnkten Anzahl von Radar-ArbeitsplŠtzen und hinsichtlich der Koordination 
des zivilen und militŠrischen Luftverkehrs ganz allgemein (DatenŸbermittlung, 
usw.).  
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In relativ kurzer Zeit gewann so ein bisher durch die zivile Luftfahrt wenig genutzter 
Raum an grosser Bedeutung. Die Zivilluftfahrt drang in bisher der MilitŠrluftfahrt 
freistehende RŠume vor, und damit entstand auch ein konkurrierendes Interesse weil 
zwangslŠufig jeder seine Aufgaben uneingeschrŠnkt durchzufŸhren beabsichtigte 
und heute noch beabsichtigt. 
 
Eine fŸr beide Teile annehmbare Aufteilung an Luftraum, Diensten und 
Nutzungszeiten steht heute als Grundproblem zur Diskussion. 
 

02 SYSTEMM€NGEL, GEFAHREN, PROBLEME und VERBESSERUNGSVORSCHL€GE  
 
A Ð VERKEHRSSTRUKTUR  

 
Der Luftverkehr im oberen Luftraum der BRD hat eine zivile und eine militŠrische 
Komponente; kommerzieller Flugverkehr, ErprobungstrŠger und die StreitkrŠfte der 
NATO, sowie die Luftverteidigung bilden den Benutzerkreis. Der militŠrische 
Flugverkehr im oberen Luftraum wird unterteilt in: 

 
Allgemeinen Flugverkehr Ð GAT 
FlŸge von LFZ, die nicht im Rahmen des operationellen Luftverkehrs oder als 

 SchutzflŸge durchgefŸhrt werden. (Anmerkung: Schliesst den zivilen Luftverkehr 
 mit ein.) 

 
Operationellen Flugverkehr Ð OAT  
FlŸge militŠrischer LFZ, die von der LuftVO und von den von der BFS 

 veršffentlichten Bestimmungen abweichen dŸrfen, soweit es in ErfŸllung ihrer 
 hoheitlichen Aufgaben zwingend notwendig ist. 

 
SchutzflŸge Ð SEC 
FlŸge mil. LFZ, die aufgrund zwingender Belange der nationalen Sicherheit 

 durchgefŸhrt werden und deshalb von luftrechtlichen Vorschriften abweichen 
 dŸrfen. 

 
Der operationelle Flugverkehr ist in folgende Kategorien eingeteilt: 
OAT / MS  = IFR unter Flugverkehrskontrolle 
OAT / RD  = VFR mit BodenunterstŸtzung 
OAT / NA  = VFR ohne BodenunterstŸtzung 
OAT / CR = IFR oder VFR uner LV-Kontrolle 
 
OAT/MS Ð FlŸge sind mil. FlŸge, die wie GAT behandelt werden. OAT/CR Ð FlŸge 
sind mil. IFR oder VFR FlŸge, die nach den Verfahren der Radar-FŸhrungsdienste 
der LV abgewickelt werden. OAT/RD Ð FlŸge sind mil. VFR FlŸge, die eine 
bodenseitige UnterstŸtzung in Anspruch nehmen. Diese UnterstŸtzung kann sowohl 
von FVK-Stellen, als auch von LV-Stellen geleistet werden. OAT/NA Ð FlŸge sind 
mil. VFR FlŸge ohne bodenseitige UnterstŸtzung. 
 
Der zivile Flugverkehrs unterteilt sich in LinienflŸge, CharterflŸge und 
GeschŠftsreiseverkehr (Allgemeiner Luftverkehr). 
 
Das anzuwendende Betriebskonzept beruht auf der zur Zeit angewandten 
Unterteilung zwischen diesen Gruppen von Flugverkehrsteilnehmern, die den 
gleichen Luftraum mit unterschiedlicher AusrŸstung und teilweise diametral 
entgegengesetzten Verkehrsabsichten beanspruchen. Aus diesem Grunde ist auch 
kŸnftig die gegenwŠrtige Kategorisierung von FlŸgen und die den einzelnen 
Kategorien eigene Art der vorzuhaltenden FS-Dienste im Prinzip beizubehalten. 
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Anmerkung 
 

Die den zivilen Flugverkehrsstellen unbekannten Flugbewegungen sind in den 
Kategorien OAT/NA, OAT/RD und OAT/CR zu suchen; sowie in der Hannover 
UIR noch bei OAT/MS. Die Kategorie der SchutzflŸge wird hierbei nicht betrachtet, 
da reine SchutzflŸge bis auf TrainingsflŸge dieser Kategorie verhŠltnismŠssig seltener 
stattfinden und als einzige Gruppe wirklich ein Ausnahmerecht in Anspruch nehmen 
kšnnen, wŠhrend die LV-†bungsflŸge unter OAT/CR zu fŸhren sind und ohne 
weiteres einer Kontrolle unterworfen werden kšnnten. 

 
Von der FŸhrung der Luftwaffe ergingen Befehle, FlŸge nur in unumgŠnglichen 
FŠllen als OAT durchzufŸhren und auch innerhalb der OAT-Kategrie jeweils 
sorgfŠltig zu prŸfen, ob das in Anspruch genommene Ausmass von FreizŸgigkeit zur 
ErfŸllung des Auftrags zwingend notwendig ist. In verschiedenen FŠllen wurde in 
Belehrungen und Besprechungen wiederholt und nachdrŸcklich auf diesen Befehl 
hingewiesen. Die BemŸhungen der fliegenden VerbŠnde, alsdann FlŸge als GAT 
oder OAT/MS durchzufŸhren, stiegen. Von den 1967, zunŠchst versuchsweise, 
eingefŸhrten TACAN-StreckenfŸhrungen wurde trotz anfŠnglicher Bedenken der 
fliegenden VerbŠnde dann in erfreulichem Umfang Gebrauch gemacht. 

 
Rhein-UAC und FS-Sektor-SŸd sahen sich allerdings bald veranlasst, auf 
KapazitŠtsgrenzen ihres Systems und ihres Luftraums, insbesondere auf das Problem 
des ÒFlaschenhalsesÓ zwischen Karlsruhe und Frankfurt, auf damit nicht zu 
vereinbarende hohe kurzzeitige Spitzenbelastungen und die Notwendigkeit besserer 
zeitlicher und rŠumlicher Verkehrsverteilung hinzuweisen. Sie betonten dabei auch 
das Erfordernis des Abbaues von die KontrollkapazitŠt reduzierenden 
Koordinations-Belastungen, die sich durch systemlos einfliegenden oder angebotenen  
Verkehr, durch mangelnde Grundlagen fŸr die Zusammenarbeit mit der 
Luftverteidigung und durch getrennte GAT/OAT Ð Bewegungslenkung in 
Nachbarbereichen ergeben. 

 
Das Verkehrsaufkommen konzentriert sich allgemein auf die Tagesstunden zwischen 
0900 und 2100 bzw. 0700 bis 2200 Uhr, aussser den Wochenenden, wo der 
Charterverkehr 24 Stunden Ÿber den ganzen Tag und die Nacht einen erheblichen 
Anstieg erfŠhrt, sodass Luftraumsektoren-ArbeitsplŠtze, die sonst geschlossen 
bleiben, wŠhrend der NŠchte durchgehend voll besetzt werden mŸssen, allerdings 
nicht mit der erforderlichen Zahl der Lotsen. Anstatt drei Lotsen steht dann oft nur 
einer zur VerfŸgung, der elf Stunden durchgehend die Arbeit fŸr drei zu versehen  
hat, oft sogar ohne eine kurze Pause nehmen kšnnen. 
 
Eine †bersicht, was an Verkehr seitens der angrenzenden LŠnder zu erwarten ist, 
besteht hierbei nicht. Der Verkehr wird nach alter Methode mit etwa 10 bis 30 
Minut en AnkŸndigungszeit koordiniert. Dies fŸhrt zu den gefŠhrlichen 
BallungszustŠnden Ÿber strategischen Streckenpunkten, sodass ein regelrechtes 
ÒZielschiessenÓ mit LFZ veranstaltet werden muss, um die Konfliktsituationen zu 
lšsen. Die Lotsen arbeiten in solchen Situationen an der Šussersten Grenze ihrer 
LeistungsfŠhigkeit und manches Mal darŸber, da zu viele Bewegungen gleichzeitig in 
kŸrzesten Zeitspannen unter Kontrolle gehalten werden mŸssen. Es sind unzŠhlige 
Beispiele solcher FŠlle bekannt. Es ist keine Ausnahme, dass ein einziger Lotse 
wŠhrend einer z.B. 6-Stunden Arbeitsschicht drei bis vier Fastzusammenstšsse 
gemeldet bekommt, die aufgrund des Systems IFR/VFR und FS/LV entstehen und 
oft nicht einmal mehr in den Tagesberichten festgehalten werden. 

 
Die vorliegenden DauerflugplŠne von FlŸgen aus angrenzenden LŠndern sind fŸr die 
Verkehrsfluss-Vorausplanung všllig wertlos, da erstens keine Planung fŸr diesen 
Verkehr durchgefŸhrt werden kann (es besteht weder ein Verfahren, noch ist 
Personal verfŸgbar) und zweitens die DauerflugplŠne erheblichen €nderungen   
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unterliegen (LFZ-Typ, Abflugzeit, usw.). Ausserdem ist es an der Tagesordnung, 
dass eine Vielzahl von FlŸgen den Luftraum benutzen, fŸr die trotz aufgestelltem 
Flugplan bei den FS-Zentralen keine FernschreibflugplŠne eintreffen, also keine 
Vorausplanungs-Mšglichkeit gegeben ist. Das FS-Fernschreibnetz arbeitet zumeist 
nur mit 50 Baud. 
 
Zu aussergewšhnlichen Ballungen und kritischen Situationen kommt es zudem 
durch das Zusammentreffen mil. NachtŸbungs-Flugprogamme (bis zu 80 
RundflŸgen pro Abend Ÿber zwei bis drei Stunden Flugdauer) mit intensivem 
Charter-†berflugverkehr in den Abendstunden. 
 
Das Problem der Regulierung des Verkehrsflusses wird sich noch verschŠrfen. Dass 
allerdings noch Mšglichkeiten bestehen, den Verkehrsfluss besser oder Ÿberhaupt zu 
regulieren, ergibt sich aus der Tatsache, dass an einem Tag im Herbst 1968 in der 
gesamten BRD zwischen zwei und drei Uhr morgens, sowie zwischen drei und vier 
bzw. vier und fŸnf Uhr pro Stunde durchschnittlich nur rund 220 Minuten geflogen 
wurde, dagegen aber zwischen acht und neun, neun und zehn, zwšlf und dreizehn 
Uhr jeweils durchschnittlich 13.500 Minuten. Hier ist eindeutig ersichtlich, dass eine 
geschicktere Verteilung durch Regulierung mšglich ist. 
 
Man muss dazu bemerken, dass man LFZ nicht generell in allen Bereichen und auf 
allen Strecken mit einer Radar-Mindeststaffelung von 8 km operieren lassen kann. 
Die GrŸnde hierzu sind verschiedener Art: 

 
a) Durch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten ist ein Einhalten eines 8 km  
 Abstandes auf lŠngere Zeit nicht mšglich! Das erste LFZ bewegt sich z.B. 
 mit450 Knoten TAS, das zweite folgt mit 490 Knoten, das dritte mit nur 360 
 Knoten und ein viertes wiederum mit 540 Knoten. Daraus ist leicht 
 ersichtlich, dass der Abstand ohne eine  Geschwindigkeitskontrolle nicht 
 eingehalten werden kann. Nach drei Minuten hat Nummer vier bereits 
 Nummer drei eingeholt. 
 
b) Nicht alle FVK-Zentralen in Europa sind mit Radar ausgestattet oder 

arbeiten aufgrund eines ÒreinenÓ Radar-Konzepts, das bei der Annahme und 
Abgabe von/zu benachbarten Zentralen auf die konventionelle Staffelung von 
10 Minuten in gleicher Flughšhe verzichtet. 

 
c) Es ist augenblicklich nicht mšglich, die zur Vorausplanung notwendigen 

Flugdaten in einer Art und Weise darzustellen, die es ermšglicht, eine 
Verkehrsfluss-Vorausplanung 30 Minuten vor der Einflugzeit des LFZ in  

 den eigenen Sektor durchzufŸhren, da die Koordinierungszeiten nur 10 
Minuten betragen. Ideal erscheint eine Vorausplanung zwischen 30 Minuten 
und vier Stunden vor dem Einflug in einen Luftraumsektor. Um die  

 Radar-Bildschirme der Exekutiv-Radar/ArbeitsplŠtze in der Zukunft nicht 
mit Daten zu Ÿberladen, ist es notwendig, festzustellen, welche Daten fŸr 
diese nštig sind und welche der Verkehrsplaner benštigt. 

 
d) Den Exekutiv-ArbeitsplŠtzen muss die Aufgabe der Verkehrsfluss-

Vorausplanung abgenommen werden. Es kšnnte vielleicht mšglich sein, den 
Verkehrsflussplanern nur die Flugdaten Ÿber den strategischen 
Kontrollpunkten anzuzeigen und die Konfliktlšsung Ÿber anderen Punkten 
untergeordneter Bedeutung dem Exekutiv-Lotsen zu Ÿberlassen. 

 
Die Sicherheit des Systems darf allerdings durch †berforderung nicht beeintrŠchtigt 
werden, indem Massnahmen erwogen werden, erhšhten Verkehrsanfall zu 
bewŠltigen. Dies ist das haupt-sŠchliche Problem hierbei. Der Verkehrsanfall muss 
sich nach der KapazitŠt des Systems richten. In Europa haben die SommerflugplŠne   
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der regulŠren Luftverkehrsgesellschaften zusammen mit den Urlaubs-CharterflŸgen 
Verkehrsspitzen zur Folge, die bei weitem Ÿber die KapazitŠt einiger Zentralen 
hinausgehen. Durch die Unterschiedlichkeit der KapazitŠt der FS-Zentralen 
schlagen Verkehrsfluss-Kontrollverfahren der Zentralen mit niedriger KapazitŠt 
zurŸck auf solche mit hoher KapazitŠt und verursachen Verzšgerungen im 
Verkehrsfluss auf Strecke. Es ist daher notwendig, dass das FVK-System die Mittel 
besitzt, wodurch der Verkehrsfluss reguliert werden kann, um einen sicheren und 
zŸgigen Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten. Dazu muss die SystemkapazitŠt genau 
berechnet werden. Da dies Daten Ÿber viele FlŸge erfordert, die noch nicht gestartet 
oder anderweitig der Zentrale noch nicht bekannt sind, mŸssen Vorkehrungen 
getroffen werden, diese Daten zu erhalten. 
 
Mšgli che Quellen dieser Daten sind die FlugplŠne der Luftverkehrsgesellschaften, 
die militŠrischen EinsatzplŠne (†bungsprogramme / TCTPs), sich wiederholende 
DauerflugplŠne und die Urlaubs-Charter-Flugprogramme. Einfachste Massnahmen, 
den Verkehrsfluss zu regeln, kšnnten von den Zentralen schon jetzt angewendet 
werden, wenn Rechneranlagen zur VerfŸgung stŠnden und die o.a. Daten verfŸgbar 
wŠren. 
 
Man muss weiterhin bei der Verkehrsfluss-Vorausplanung zwischen lang-, mittel- 
und kurzfristiger Planung des Verkehrsflusses unterscheiden. Wo die fŸr den FVK 
annehmbare Grenze zwischen lang-, mittel- und kurzfristiger Planung liegt, hat man 
noch nicht genau feststellen kšnnen, da dazu umfangreiche KapazitŠtstests im echt 
simulierten Verkehr und mit maximal modifizierbaren Simulationsanlagen 
durchgefŸhrt werden mŸssen. 

 
 Ein provisorischer Verkehrsfluss-Planungssektor sollte z.B. mit folgendem Personal 
 besetzt sein, wenn man die VerhŠltnisse in der BRD zugrunde legt: 
 
 a) ein Flugverkehrsfluss-Kontroll -Lotse 
 b) ein Flugverkehrsfluss-Kontroll -Assistent 
 c) ein Flugverkehrsfluss-Flugdaten-Assistent 
 d) ein Fernschreib-Flugplan-Auswerter 
 
 Die notwendige Besetzungszeit dŸrfte in den meisten FŠllen bei etwa 14 Stunden 
 tŠglich liegen. Da die Menge der Informationen, die ein Mensch in Eile aufnehmen 
 kann sehr beschrŠnkt ist, entsteht ein Problem, wie man die erhšhte Zahl der 
 Informationen, die dem Lotsen verfŸgbar sein mŸssen, anzeigt, um seine FŠhigkeit 
 der Aufnahme nicht zu Ÿberfordern. Wenn es notwendig ist, komplexe GerŠte zu 
 benutzen, um den Fluginformations-Datenfluss zu beschleunigen, dann kann jeder  
 Ausfall so ernste Folgen haben, dass in Betracht gezogen werden muss, genŸgend 
 Ò†berflusskapazitŠtÓ zu schaffen, sodass die Konsequenzen eines Ausfalls nicht 
 katastrophal werden. 

 
Im Grunde genommen verursacht totaler Verlass auf Bodenradaranlagen bei der 
Flugverkehrs-kontrolle in Nahverkehrsbereichen oder anderen Bereichen hoher 
Verkehrsdichte ZustŠnde, die eine stŠndige GefŠhrdung der Sicherheit darstellen, 
sollte das Radar ausfallen und kein sofortiger Ersatz verfŸgbar sein. Es ist fraglich, 
ob es weise ist, sich auf lange Sicht so sehr auf die Fertigkeit der Lotsen zu verlassen. 
Die ansteigende Flugverkehrsdichte bŸrdet dem Lotsen eine noch gršssere Last in 
dem augenblicklichen System auf. Ein System, das auf einen hohen menschlichen 
Fertigkeitsgrad vertraut, ist zu fehlertrŠchtig. 
 

B LUFTRAUMSTRUKTUR  
 
 Der obere Luftraum in der BRD beginnt bei FlugflŠche 245. Er ist unterteilt in die 
 Fluginformatiosngebiete HANNOVER und RHEIN, mit den entsprechenden   
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 Flugverkehrs-Beratungs-Bezirken von FL 245 bis anfangs FL 360, danach FL 460. 
 Der Flugverkehrs-Beratungsbezirk RHEIN ist aufgeteilt in die ZustŠndigkeits-
 bereiche RHEIN und M†NCHEN. Es beste hen somit drei Bereiche, Hannover, 
 Rhein und MŸnchen. 

 
Die hieran angrenzenden acht LuftrŠume der NachbarlŠnder stellen zum Teil 
kontrollierten und zum Teil unkontrollierten (wie in der BRD) Luftraum dar. Im 
Osten der BRD erstreckt sich die sogenannte FlugŸberwachungszone (ADIZ) der 
NATO mit der westlich davorliegenden Pufferzone (CEBZ). 
 
Es sind obere Flugverkehrs-Beratungsstrecken (UDR) eingerichtet, die vom GAT 
benutzt werden. FŸr den OAT/MS Verkehr besteht ein davon teilweise getrenntes 
TACAN -Streckennetz. Beide Streckennetze Ÿberkreuzen sich in grosser Zahl.  
 
Im Gegensatz zum unteren Luftraum reichen getrennte mil. Verkehrsbereiche in den 
von den FS-Stellen des oberen Luftraums betreuten Luftraum nicht Ÿber FL245 
hinaus. Der obere Luftraum hat keine obere Begrenzung. Es wurden Verkehrs-
Informationsdienste  fŸr LFZ bis in Hšhen von FL 850 geleistet (U2, B57). 
Besondere †bungsrŠume fŸr mil. †bungen, wie z.B. LV-AbfangflŸge, fehlen. Man 
Ÿberlegt, solche †bungsrŠume (Aerial Combat Training Areas ACTA und 
Temporary Reserved Airspace Areas TRA) in Zukunft einzufŸhren. 

 
C NAVIGATIONSSYSTEM BODEN / BORD  
 
 Die gemeinsame  DurchfŸhrung der Flugverkehrsdiente sollte es ermšglichen, die 
 Anzahl der festgelegten und veršffentlichten Strecken gering zu halten. Es wird von 
 der Bundeswehr anerkannt, dass ein Grundnetz festgelegter Strecken vorhanden sein 
 muss, da die derzeit verfŸgbare KontrollkapazitŠt fŸr eine weitgehend freizŸgige 
 FlugdurchfŸhrung ausserhalb festgelegter Strecken nicht ausreicht. 

 
Parallele Strecken zur FlugdurchfŸhrung in gleichen Hšhen und auf gleichen Kursen 
bestehen noch nicht, sind aber dringend erforderlich, um Einbahnverkehr fŸr 
bestimmte Streckenteile und bestimmte Flughšhen durchfŸhren zu kšnnen. Dies ist 
bedingt durch die zur VerfŸgung stehenden Navigationsanlagen am Boden, 
hauptsŠchlich VOR, TACAN, VORTAC und DME. Es stehen nur wenige Anlagen 
zur VerfŸgung in Bezug auf ein Multi-Streckensystem. Diese Anlagen sind zudem in 
Hšhen Ÿber FL 250 selten auf ihre Genauigkeit und Benutzbarkeit hin ausgeflogen. 
Dies mŸsste vorgenommen werden, wenn man die LFZ unter Benutzung der 
Bordrechner parallele Strecken befliegen lassen will, indem man sogenannte 
ÒWegpunkteÓ definiert. Es ist hierbei immer zu beachten, dass die navigatorischen  
Ungenauigkeiten, die durch die Bodenstationen gegeben sind, voll als Fehler in die 
Bord-Navigationsrechner eingehen, um dann von den Lotsen am Boden in Betracht 
gezogen werden kšnnen. Ein solches System hilft erst dann wirklich, wenn man 
damit ohne Radar ein konventionales SreckengerŸst aufbauen kann. Ansonsten 
schlŠgt es negativ auf die KapazitŠt zurŸck. 
 
Dem Flugverkehrs-Kontrolldienst stellen sich hierbei  folgende Faktoren als 
Erschwernisse dar: 
 
a) Nichtbenutzbarkeit eines erheblichen Teils des an sich schon engen 
 Luftraums der BRD 

durch die Flug†Z (ADIZ) und die Pufferzone (CEBZ), wodurch ein 
gewisses MissverhŠltnis von Luftraum zu den ihn benutzenden Luftwaffen 
noch vergršssert wird; 
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b) Unkoordinierte oder sich zu spŠt meldende FlŸge, die Verkehrsplanungen 
 durcheinanderbringen und damit die KapazitŠt oder Sicherheit 
 beeintrŠchtigen; 
 
c) Ansetzung eines normalen Flugbetriebes bei vorher bekannten technischen 
 UnzulŠnglichkeiten oder AusfŠllen mil. Bodeneinrichtungen, woraus z.T. 
 erhebliche Belastungen der FS-Dienste resultieren, da dann jeder Flug per 
 Radar gefŸhrt werden muss; 
 
d) Keine flugflŠchen-konfliktfreien Kreuzungen durch Verkehr aus mehreren 
 Richtungen in der gleichen FlugflŠche. 
 
In Bezug auf den †bergang vom oberen zum unteren Luftraum fehlen z.B. 
Streckenverbindungen von und zu den Luftauftankgebieten. Die Auftankmanšver im 
oberen Luftraum werden zumeist in FlugflŠchen bis 290 vorgenommen. Die 
aufzutankenden LFZ nŠhern sich dem Tanker všllig unkoordiniert auf jeder nur 
erdenklichen Strecke und verlassen den Tanker zum RŸckflug ebenso, indem sie die 
FVK -Stellen irgendwo auf der individuell gewŸnschten Strecke um Freigabe rufen. 
Dies Ÿberfordert die FVK-Stellen, insbesondere dann, wenn bis zu 10 LFZ sich beim 
Tanker befinden und dann in ein ohnehin schon hohes Verkehrsaufkommen 
eingefŠdelt werden mŸssen. 
 
Die meisten der SteigflŸge ziviler LFZ erfolgen Ÿber die im unteren Luftraum 
bestehenden StreckenfŸhrungen und mŸnden unmittelbar in die darŸber liegenden 
StreckenfŸhrungen des oberen Luftraums ein. Dabei ist der tatsŠchliche 
MŸndungspunkt in den oberen Luftraum erheblichen EinflŸssen (flugbetrieblichen, 
wie atmosphŠrischen) unterworfen. Es ist bei normalem Steigflugverhalten und 
Voraussetzungen der †bergang in den oberen Luftraum (FL 245) in  
einer Entfernung von etwa 90 NM vom Starthafen zu erwarten. Dieser Punkt kann 
aber bei nachteiligen Wetterbedingungen, sowie ungŸnstigen flugbetrieblichen 
Voraussetzungen bis zu 140 NM hinausreichen (LangstreckenflŸge). 
 
Die fŸr den oberen Luftraum festzulegenden Flugverfahren mŸssen auf die dort 
typische Luftverkehrsstruktur ausgerichtet sein. Dabei sind die unterschiedlichen 
funknavigatorischen Ausstattungen ziviler und mil. LFZ zu berŸcksichtigen, sowie 
die spezifischen flugbetrieblichen Forderungen der IATA und der StreitkrŠfte zu 
beachten. Ferner sollte das fast všllige Fehlen mil. Verkehrs in bestimmten Teilen der 
UIR entlang der sŸdlichen und šstlichen nationalen Grenzen fŸr die Einrichtung 
ziviler StreckenfŸhrungen ausgenutzt werden. Hierzu ist jedoch das EinverstŠndnis 
der Luftverteidigungs-Organisationen herbeizufŸhren. 
 
VOR/DME Ð StreckenfŸhrungen und TACAN Strecken sollten in AbhŠngigkeit zur 
Luftverkehrsstruktur entweder weitgehend unabhŠngig voneinander oder 
deckungsgleich verlaufen. MŸndungspunkte aus oder in den unteren Luftraum 
sollten so festgelegt sein, dass die in den oberen Luftraum hineinragende 
WeiterfŸhrung einen reibungslosen †bergang in die jeweilige VOR/DME - oder 
TACAN -StreckenfŸhrung erlaubt, andererseits aber mšglichst frei von anderen 
StreckenfŸhrungen bleibt. 
 
Als Beispiele werden die Standard-Abflugverfahren (SID) Pirmasens, Bruchsal und 
Memmingen/Leipheim genannt. Das gleiche gilt fŸr die Einrichtung von Warte-
rŠumen Ÿber den sogenannten Hauptanflugpunkten (IAF) und die dahinfŸhrenden 
Strecken. 
 
Zur DurchfŸhrung bestimmter FlugauftrŠge mil. LFZ ist eine Bindung an 
vorgegebene Flughšhen, -wege und Ðverfahren nicht immer mšglich. FŸr eine 
unbehinderte ErfŸllung der dem mil. LFZ-FŸhrer gestellten Aufgabe bei   
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gleichzeitiger Sicherung der Ÿbrigen Luftverkehrsteilnehmer ist ein Luftraum von 
ausreichender Gršsse zur VerfŸgung zu stellen und zu gewŠhrleisten, dass andere 
LFZ diesen Luftraum zu bestimmten Zeiten nicht benutzen und die in dem reser- 
vierten Luftraum (TRA) operierenen LFZ diesen Raum nicht unabsichtlich 
verlassen. 
 
Diese LuftrŠume sind auf Antrag bestimmter Teilnehmer am Luftverkehr, die sich 
aufgrund ihres Flugauftrags nicht systemgerecht verhalten kšnnen, zur VerfŸgung zu 
stellen. Es sollte Aufgabe des entsprechenden Sektor-Lotsen sein, anderen seiner 
Kontrolle unterliegenden Verkehr aus dem delegierten Luftraum fernzuhalten, es sei 
denn, dass eine vorherige Absprache Ÿber die Nutzung entlang der veršffentlichten 
StreckenfŸhrung getroffen wird.  
 
Die TRA sollten LuftrŠume umfassen, die mšglichst nicht von festgelegten 
StreckenfŸhrungen durchquert werden oder in denen ein verhŠltnismŠssig geringer 
Teil des Flugverkehrs anzutreffen ist, der entlang solcher StreckenfŸhrungen 
operieren muss. 
 
Es sollten mšglichst direkte Einspeisungsstrecken zu den TRAs hin eingerichtet 
werden. Weiterhin mŸssten sogenannte VerbindungskanŠle (Link Routes / 
Channels) von einem TRA-Gebiet zum anderen geschaffen werden, die ein mšglichst 
reibungsloses †berwechseln von einem Gebiet zum anderen ermšglichen, ohne die 
FVK -Stelle zu belasten. Eine positive Koordination zwischen LV- und FVK-Stellen 
zu diesem Zweck wird vorausgesetzt. 
 
Um in diesem Sinne die KapazitŠt des Luftraums und des Systems unter 
gleichzeitiger Beachtung der Sicherheit zu steigern, ist es notwendig, erst einmal das 
ganze konventionelle GerŸst zu schaffen. Steht das GerŸst optimal, kann mit Hilfe 
von Radar und automatisierten Teilen des FS-Systems versucht werden, die 
KapazitŠt zu steigern, bzw. versucht werden, sie Ÿberhaupt erst zu ermšglichen. 
 
Augenblicklich kann man das System mit einem menschlichen Kšrper vergleichen, 
der kein zusammenhŠngendes KnochengerŸst zur Grundlage hat, sondern nur 
unzusammenhŠngende Knochen. Das Radar z.B. ist hier direkt mit dem Fleisch zu 
vergleichen. An weiteren technischen VerfahrensmŠngeln sind zu nennen: 
 
a) UngenŸgende Warteverfahren in Hšhen Ÿber FL 300, bzw. gar keine; 
 
b) Keine Warteverfahren im oberen Luftraum fŸr †berflŸge zur 
 Verkehrsflussregulierung bei Radarausfall; 
 
c) Keine Unterlagen Ÿber gegenseitige Staffelung von StreckenfŸhrungen, 
 Abflugstrecken und WarterŠumen. Bei Rhein UAC mŸssen die Lotsen diese 
 Berechnungen mŸhsam selbst anstellen. 

 
D  FS-GER€T, NACHRICHTENANLAGEN, RADAR, ANZEIGEGER€TE  
 

Es gibt zu wenig weitreichende Funknavigations-Anlagen, die bis in 50.000 Fuss 
Hšhe und 100 NM weit reichen. Ausnahme ist Giebelstadt TACAN (GBL) mit 
60.000 Fuss Hšhe und 200 NM Reichweite. 
 
Die RadarŸberdeckung ist ungenŸgend. Die technische QualitŠt ist nicht 
zufriedenstellend. Es ist mit noch zu vielen physikalischen UnzulŠnglichkeiten 
behaftet. Der Radar-Schutzbereich, bzw. Empfangsbereich ist fŸr die GRS-Anlagen 
auf 40.000 Fuss Hšhe festgelegt, obwohl die Anlage nur in 30.000 Fuss vor acht 
Jahren das letzte Mal ausgeflogen wurde. Inzwischen wurden erhebliche technische   
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€nderungen vorgenommen. FŸr  den unteren Luftraum ist die Anlage Neunkirchen 
(Odenwald) bis 30.000 Fuss zugelassen, fŸr den oberen Luftraum ohne ersichtlich- 
en Grund bis 40.000 Fuss. Die LFZ bewegen sich aber bis in Hšhen von rund 46.000 
Fuss. Die Reichweite betrŠgt 120 NM.  
 
Am Beispiel Neunkirchen ist ersichtlich, welche Probleme auftreten, wenn man 
bedenkt, dass die Kontrollpunkte, wie Eger (OKG) und Warburg (WRB), bereits 
ausserhalb der Reichweite liegen. Radardienste sind fŸr LFZ Ÿber diesen Punkten 
trotzdem bereitzustellen, ohne dass bei †bergaben von einer FVK-Stelle auf die 
andere auf konventionelle AbstŠnde zurŸckgegangen wird (10 oder 5 Minuten 
anstatt 8 NM).  
 
Weiterhin bestehen RadarŸbergabe-Schwierigkeiten mit anderen Stellen, wie z.B. 
zwischen Rhein UAC und BrŸssel UAC, da wegen AntennennŠhe in BrŸssel keine 
fŸr Kontrollzwecke verwertbare rechtzeitige Anzeige Ÿber Olno (LNO) gegeben ist. 
 
Im Falle von StreckenfŸhrungen direkt Ÿber den Radar-Anlagen ist eine 
Radarstaffelung mit erheblichen Auflagen und BeschrŠnkungen verbunden, indem 
LFZ durch den toten und Ungenauigkeitskegel Ÿber der Anlage mit Radar nur in 
AbstŠnden bis zu 15 NM von der Antenne bis in Hšhen von FL 310 gefŸhrt werden 
dŸrfen. 
 
Schlechtwettergebiete kšnnen kaum in der fŸr den FVK notwendigen Art und Weise 
auf den Radarbildschirmen angezeigt werden, obwohl dies notwendig erscheint. 
 
Ausserdem erfolgt keine genŸgende Angleichung des GerŠts an die verŠnderten 
Betriebsbedingungen. Radarkarten sind veraltet, Streckenkarten entsprechen nicht 
dem neuesten Stand und enthalten veraltete Informationen, ebenso wie viele andere 
Betriebsunterlagen bei Rhein UAC. 
 
Was zusŠtzlich die BetriebsdurchfŸhrung erschwert, ist die Tatsache, dass immer 
noch eine zu hohe Anzahl von LFZ mit schlecht oder gar nicht funktionierendem 
SekundŠrradar (SSR Transponder) im oberen Luftraum operiert. An deutschen 
AbflughŠfen gibt es auch noch keine Vorabflug-Transponder-†b erprŸfungen 
(Wandtafeln, usw.); siehe mil. Beispiel SING SONG 
Verfahren. 
 
Weiterhin besitzen viele zivile LFZ immer noch keine EntfernungsmessgerŠte 
(DME), sodass die Piloten ihre Entfernungen zu den Navigationsanlagen nur mehr 
oder weniger mŸhsam bzw. grob berechnen kšnnen. Eine DME Ð Staffelung ziv. 
LFZ wird damit unmšglich. 
 
Einer der wichtigsten Punkte in Bezug auf die Technik ist die in fast allen Bereichen 
nicht gegebene ÒVorbeugende WartungÓ (Preventive Maintenance), die aber sehr 
notwendig erscheint, um den Betrieb reibungslos ablaufen zu lassen, Verzšgerungen 
zu vermeiden und Gefahren abzuwenden. Es darf nicht mitten in hohem 
Verkehrsaufkommen angefangen werden, etwas zu reparieren, nachdem es 
ausgefallen ist, weil die normale Betriebszeit z.B. schon lange Ÿberschritten ist. 
 
Es mag hier als Beispiel dienen, dass der PrŠsident der BFS mil. LFZ, die nicht die 
vorgeschriebene AusrŸstung (SIF und TACAN) besitzen, aufgrund des Wortlauts 
des ¤ 30 des LuftVG als den Vorschriften entsprechend ausgerŸstet erklŠrt. Es gibt 
keine Mšglichkeiten, Kreuzpeilungen mittels VDF oder UDF durchzufŸhren. 
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E ORGANISATION DES SYSTEMS  
 

Das Hauptproblem ist die GewŠhrleistung einer immerwŠhrenden 100%igen 
Koordinierung aller zivilen und mil. Flugbewegungen im oberen Luftraum, sowohl 
unter Instrumentenflug-Wetterbedingungen (IMC) als IFR-Flug, als auch unter 
Sichtflug-Wetterbedingungen (VMC) als VFR-Flug mit Ausnahme der SchutzflŸge 
(SEC). 
 
Ein solches, fŸr alle drei Bereiche, MŸnchen, Rhein und Hannover/Lippe, noch zu 
schaffendes System und Konzept muss sicherstellen, dass sowohl der zivile als auch 
der mil. Flugleiter (MATRAC und LV) unabhŠngig voneinander und von 
integriertem, koloziertem oder segregiertem Konzept immer im voraus Ÿber die 
Absichten der Piloten und Kollegen informiert ist. Kurzum, er muss zu jeder Zeit 
wissen, was der andere beabsichtigt und zu tun gedenkt, bevor es zu 
dementsprechenden Anweisungen kommt und muss darŸber mit seinem Kollegen 
koordinieren und kooperieren. Dies ist ohnehin die unerlŠssliche Voraussetzung eines 
jeden FS-Systems, die hier im oberen Luftraum der BRD nicht in dem erforderlichen 
Masse gegeben ist. 
 
Der Luftraum oberhalb FL 245 ist unkontrollierter Luftraum! Zwischen den FL 245 
und 460 wird Flugverkehrsberatungsdienst (ADS) vorgehalten, d.h. Ÿber den 
Fluginformationsdienst (FIS) hinaus wird von den zustŠndigen FVK-Stellen nur 
Staffelung bekannter FlŸge unter-einander hergestellt. 
 
FŸr die am Flugverkehrsberatungsdienst teilnehmenden Luftraumbenutzer wird 
somit ein Dienst vorgehalten, der weitgehend dem Kontrolldienst entspricht. Sein 
Sicherheitseffekt ist trotz grossem Arbeitsaufwand geringer einzustufen. Den 
zustŠndigen FVK-Stellen ist nur ein Teil der Flugbewegungen bekannt und folglich 
kšnnen sie auch nicht das erforderliche Mass an Sicherheit fŸr jeden Teilnehmer am 
Luftverkehr erbringen oder garantieren. 
 
Im norddeutschen Luftraum besteht ausserdem eine mil. Flugsicherungs-Einheit, der 
FS-Sektor-Nord (MATRAC Goch). Sie wirkt im ZustŠndigkeitsbereich der UIR 
Hannover. DarŸber hinaus fungiert im oberen Luftraum eine gršssere Zahl von LV-
Stellen, deren ZustŠndigkeitsbereiche mit denjenigen der FS-Dienste nicht 
vergleichbar ist und nicht Ÿbereinstimmt. 
 
Die LŸcke in der Kenntnis des Gesamtflugverkehrs rŸhrt daher, dass sich die mil. 
Luftraum-benutzer auf verschiedene Dienste sowohl der Flugsicherung, als auch der 
Luftverteidigung verteilen oder ganz ohne bodenseitige UnterstŸtzung fliegen. 
Zudem erfolgt eine Koordination zwischen Flugsicherung und Luftverteidigung Ÿber 
den jeweils gefŸhrten Flugverkehr generell nicht. Am Beispiel der Rhein und 
Hannover UIR nŠher erlŠutert ergibt sich daraus folgendes: 
 
  2 FVK-Stellen arbeiten innerhalb der Rhein UIR  
  Rhein UAC in Frankfurt und MŸnchen UAC in MŸnchen. 
 
  Die FVK -Zentrale Rhein UAC besteht aus einer zivilen und einer mil.  
  Komponente. Die Aufgabenverteilung sieht nach dem Konzept der   
  Kolokation vor: 
 
  GAT  von ziviler Seite (BFS) zu kontrollieren 
  OAT/MS  von mil. Seite (Bw/DLW) zu kontrollieren 
  OAT/RD  von mil. Seite (Bw/DLW) zu unterstŸtzen 
  OAT/NA  nicht zu unterstŸtzen 
  OAT/CR nicht zu fŸhren (obliegt der Luftverteidigung)  
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  Innerhalb des MŸnchen Sektors der Rhein UIR wird der GAT, OAT/MS  
  und OAT/RD Verkehr von einer einzigen FVK-Stelle (BFS) kontrolliert und 
  unterstŸtzt; siehe Konzept der ÒIntegrationÓ. OAT/CR FlŸge werden von  
  dieser Zentrale im oberen Luftraum in AusnahmefŠllen gefŸhrt. 

 
Jedoch fŸhren unabhŠngig von diesen beiden Zentralen noch neun LV- und 
deutsche mil. RadarfŸhrungsstellen Teile des OAT -Verkehrs, sowie 
EinsatzflŸge, in der Rhein UIR. 
 
In der Hannover UIR  wird der operationelle Flugverkehr (OAT) von der 
mil. FS-Radarstelle Goch (LIPPE Radar) gefŸhrt, der allgemeine 
Flugverkehr (GAT) von der zivilen FVK-Stelle Hannover UAC (BFS). 
Dieses Prinzip der Segregation ist nur im Norden der BRD eingefŸhrt. Vier 
LV -Stellen fŸhren zusŠtzlich Teile des OAT und SchutzflŸge innerhalb der 
Hannover UIR. Weitere vier LV-Stellen der benachbarten BENELUX Ð 
LŠnder arbeiten zusŠtzlich in Teilen dieses Gebiets. 
 

Daraus kann man ersehen, dass bis zu zehn unterschiedliche Dienststellen entweder 
ununterbrochen oder zeitweise FlŸge verschiedener Kategorien im gleichen Luftraum 
fŸhren, staffeln oder kontrollieren, ohne sie in dem notwendigen Masse untereinander 
zu koordinieren. Die Praxis hat gezeigt, dass die Koordination zwischen allen Partnern 
sehr schwierig ist. Das fŸhrt zu einer Unsicherheit im oberen Luftraum, die auch zum 
Teil durch die Interessens-GegensŠtze der ÒPartnerÓ, die sich in einer unerschiedlichen 
ÒPolicyÓ ausdrŸcken, gefšrdert wurde und wird. 

 
Es sollte klargestellt werden, dass, solange die nationale Verwaltung (BFS und Bw) 
den direkten Betrieb der Flugsicherung im deutschen oberen Luftraum durchfŸhrt, 
auch die Planung federfŸhrend bei der BFS liegen sollte, unbeschadet einer 
Abstimmung mit EUROCONTROL.  

 
Das Betriebskonzept von MŸnchen UAC reprŠsentiert die bisher konsequenteste 
Verwirklichung der ÒIntegrationÓ, die bei einer reinen EUROCONTROL Ð Stelle 
wegen der Unterscheidung zwischen zivilem und militŠrischen bzw. OAT und GAT 
Verkehr nicht zulŠssig ist, da EUROCONTROL nur GAT Verkehr fŸhren darf. Sie 
muss jedoch geŠndert werden, um ein noch verbessertes integriertes System-Konzept 
wie das MŸnchner zu bekommen. Das Ergebnis muss daher sein: 

 
Vereinfachung der Koordination, 
FlexibilitŠt und einheitliche, eng verzahnte BetriebsdurchfŸhrung, 
Ein hoher Grad der AnpassungsfŠhigkeit an mil. Erfordernisse; auch LV. 

 
F BETRIEBSDURCHF†HRUNG  
 

Das weit Ÿber der normalen Steigerungsrate liegende Anwachsen des GAT, 
Steigerungen von rund 100 % im Spitzenverkehr seit 1967, dem Zeitpunkt der  
EinfŸhrung des Flugverkehrsberatungsdienstes seit 1967 und die nach wie vor 
bestehenden SystemmŠngel im oberen Luftraum haben die Bezirkskontrollzentralen 
bis zu ihrer Leistungsgrenze belastet. Dass es dabei zu Verzšgerungen in der 
Abwicklung des Verkehrs kommt, ist nicht zu verwundern. Oft haben diese 
allerdings die mil. Luftraumnutzer getroffen, aber auch den kommerziellen Verkehr 
sehr beeintrŠchtigt., 
 
In den letzten Monaten hat man immer wieder von Verzšgerungen in der 
Abwicklung des Flugverkehrs, sowohl in Europa allgemein, als auch in der BRD 
gehšrt. Diese Verzšgerungen nahmen ein Ausmass an, dass man sich vielerorts 
fragte, ob die Anzahl der FlughŠfen und deren AufnahmekapazitŠt, sowie die des zur 
VerfŸgung stehenden Luftraums gross und hoch genug seien.  
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FŸr den oberen Luftraum der BRD ist das Problem bekannt. Es benutzen diesen 
Luftraum rund 130 zivile Fluggesellschaften auf dem Weg von und zu deutschen 
FlughŠfen sowie zu einem grossen Teil nur zum †berflug. Seitens der NATO sind 
hautpsŠchlich die GAF, USAF, RAF und CAF zu nennen. Die Luftwaffen der 
anderen westlichen Staaten Europas benutzen diesen Luftraum ebenfalls, wenn auch 
in geringerem Masse. 
 
Eine zivile oder militŠrische Verkehrsfluss-Vorausplanung wird nicht durchgefŸhrt. 
Das Verkehrsaufkommen hat ungeahnte Spitzen erreicht. Die reibungslose 
Abwicklung durch den Flugverkehrskontrolldienst bzw. die mil. MATRACs kann 
ausschliesslich nur auf Radar beruhen. 
 
Wenn man davon ausgeht, dass ein Subsektor, der von einem Lotsen bearbeitet wird, 
indem dieser sowohl die Planungsfunktion als auch die Exekutiv-Radar-Kontroll -
funktion ausŸbt, mit durchschnittlich etwa acht bis 15 FlŸgen gleichzeitig, je nach 
KomplexitŠt des Sektors und des Schwierigkeitsgrades, ausgelastet ist, muss es 
verwundern, wie ein Verkehrsanfall von z.B. 34 LFZ innerhalb von 15 Minuten 
allein Ÿber der Streckenkreuzung Stuttgart zwischen FL 250 und 390 auf nur 10 
FlugflŠchen verkraftet werden konnte. Es wurden Šhnliche Werte oft erreicht, wie 
z.B. rund 40 LFZ in 42 Minuten im Subsektor Frankfurt, wo zwšlf Strecken-
fŸhrungen zusammentreffen. 
 
Um das Beispiel zu verdeutlichen, sind die Verkehrszahlen von Rhein UAC fŸr zivile 
FlŸge genŸgend. Im Juli 1968 benutzten diesen Luftraum 9.000 zivile FlŸge, im Juli 
1969 bereits 12.000 und im Juli 1970 waren es schon 15.000. Die Zentrale ist 
aufgrund des zur VerfŸgung stehenden Personals und der GerŠte fŸr rund 400 FlŸge 
tŠglich ausgelegt. Es benutzen aber tŠglich zwischen 500 und 850 FlŸge die Dienste 
dieser Zentrale. Die sich daraus fŸr die Verkehrsplanung ergebenden 
Schwierigkeiten, um Ballungen an strategischen Punkten zu vermeiden, dŸrften 
dadurch verstŠndlich werden, zumal die FlŸge im schlechteren Falle nur 5 bis 10 
Minuten vor Einflug in den ZustŠndigkeitsbereich seitens der angrenzenden Stellen 
koordiniert werden. 
 
Danach mŸssen erst einmal die fŸr die verschiedenen Wegpunkte entlang der 
Flugstrecke erforderlichen Kontrollstreifen per Hand erstellt und die †berflugzeiten 
berechnet werden, bevor diese Information dem Lotsen an seinem Arbeitstisch 
vorliegt. 
 
Der obere Luftraum wird ausschliesslich von Hochleistungs-Flugzeugen benutzt. Die 
Verkehrs-zusammensetzung ist somit eigentlich fast als homogen zu bezeichnen. Es 
ist aber zu beachten, dass alle diese LFZ in grossen Hšhen ihre Leistungsgrenzen 
erreichen und man nicht alle der Verkehrsflusssteuerung dienenden Massnahmen 
ergreifen kann, wie z.B. Geschwindigkeits-reduzierung auf Strecken, besonders in 
grossen Hšhen, oder die Zuteilung grosser Hšhen selbst. LFZ der Typen F-104G, F- 
28, IL-18 oder C-141 stellen den FVK in dieser Hinsicht vor Probleme, besonders 
wenn sie voll beladen sind. Es darf auch nicht vergessen werden, dass dem FVK 
hierfŸr nur die FlugflŠchen 250, 260, 270, 280, 290, 310, 330, 350, 370 und 390 
(schon seltener) zur VerfŸgung stehen. Das sind die zehn benutzbare FlugflŠchen. 
 
GrundsŠtzlich stellen die mil. LFZ dabei die Flugverkehrskontrolle vor schwerere 
Aufgaben als die zivilen, insbesondere in Bezug auf besondere Aufgaben wie 
ZusammenfŸhrung von mehreren LFZ zu einem Verband, †bernahme verschiedener 
LFZ vom Tanker oder Aufsplitterung und HinfŸhrung zum Tanker, Kraftstoff-
begrenzung, Beweglichkeit in der Vertikalen wŠhrend Abflug-Steigphasen, usw. 
 
Der Anteil des mil. Luftverkehrs am Gesamtverkehr betrŠgt nach anfŠnglich 90% in 
1960 heutzutage etwa 25 bis 30% und ist sehr von den herrschenden   
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Wetterbedingungen abhŠngig. Es Ÿberwiegen in diesem Luftraum FlŸge mit starken 
vertikalen €nderungen. Viele FlŸge sind AbflŸge im Steigflug zur Reiseflughšhe und 
AnflŸge im Sinkflug zur Landung, sowie FlŸge, die aufgrund des Halbkreis-
Flughšhensystems wŠhrend des Reisefluges Hšhenwechsel bei Kurswechsel 
durchzufŸhren haben (mil. †bungsflŸge). 
 
Der Grossteil der GAT und OAT/MS FlŸge wird auf den UDR und TACAN Ð 
Strecken durchgefŸhrt. OAT/RD FlŸge operieren vorzugsweise ausserhalb der 
festgelegten Routen. Der diesen FlŸgen angebotene Dienst bechrŠnkt sich auf eine 
Flugwegverfolgung und auf Verkehrsinformationen Ÿber bekannten Flugverkehr. Es 
sei allerdings vermerkt, dass ein RD-Flug ausserhalb von UDR und TACAN-
Strecken auf einem einstŸndigen Flug im Bereich der Rhein UIR die veršffentlichten 
Strecken etwa 15 bis 20 mal kreuzt, sodass man von ÒOff-RouteÓ FlŸgen eigentlich 
gar nicht sprechen kann. 
 
Die Mehrzahl der von den FVK-Stellen nicht erfassten mil. FlŸge wŸrde  zweifellos 
ihren Steigflug nach dem Start und die RŸckkehr vom Ablaufpunkt zum Anflug 
unter der Kontrolle der FVK-Stellen durchfŸhren kšnnen, wenn diese Stellen eine 
dem Flugauftrag gerecht werdende und entsprechende flexible Kontrolle ausŸben 
kšnnten, bzw. die KapazitŠt besŠssen, diese FlŸge aufzunehmen. Es sind wŠhrend 
mil. †bungen an einem Tag bis zu 650 zusŠtzliche FlŸge gezŠhlt worden. 

 
G KONTROLLMETHODEN  
 

Es sind seitens der ICAO keine Sink- und Steigflugraten mehr vorgeschrieben. 
Dadurch haben die Lotsen bei grossen Hšhenwechseln im oberen Luftraum keine 
†bersicht mehr Ÿber die AblŠufe und den Stand der vertikalen Bewegungen. Es 
sollten bestimmte Raten vorgeschrieben werden. 
 
Der †bergang vom unteren zum oberen Luftraum und umgekehrt beansprucht zu 
lange Strecken. Die FL 240 und 250 werden von †berflugverkehr benutzt, sodass 
kein Puffer beim †bergang von FIR zu UIR und umgekehrt zur VerfŸgung steht. 
 
Es ist noch keine Radarkontrolle in dem Sinne mšglich, dass alle LFZ von 
vorneherein mit Radarstaffelung von z.B. 20 NM in den Verkehrsfluss eingeplant 
werden kšnnen. Die GerŠte und Verfahren erlauben dies noch nicht. Es steht 
weiterhin nicht genŸgend Personal zur VerfŸgung, um dies als Standard einzufŸhren.  
 
Geschwindigkeitskontrolle wird entweder Ÿberhaupt nicht oder nur sporadisch 
durchgefŸhrt, da sehr arbeitsaufwendig durch Absprache zwischen drei Partnern, 
LFZ -1, LFZ-2 und FS-Lotse. Die Grenzen zwischen kurz-, mittel- und langfristiger 
Planung sind noch nicht genau bekannt. Man hat noch keine Mšglichkeit gefunden, 
die Planung im Zeitraum der Sektor-Durchflugzeit von der Exekutive zu trennen. 
 
Es gibt noch keine Verkehrsflusskontrolle. Jede Zentrale sollte einen Arbeitsplatz fŸr 
die Verkehrsflusskontrolle besitzen, um Ÿberhaupt erst einmal die Grundlagen fŸr 
solche Verfahren schaffen zu kšnnen. 

 
H  KOORDINATION  
 

UnzulŠngliche Koordinationsverfahren, fehlende und mangelhafte Koordinations-
Mšglichkeiten und teilweise gŠnzlich fehlende Koordination zwischen zivilen und 
mil. Stellen des In- und Auslands fŸhren zu einer erheblichen Anzahl von 
gefŠhrlichen Situationen bei der direkten Abwicklung des Verkehrs. 
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Diese Situationen fŸhren oft genug zu Fastzusammenstšssen und dement-
sprechenden Meldungen der Piloten. Als Beispiel sei Rhein UAC stellvertretend fŸr 
die anderen ebenso betroffenen Stellen angefŸhrt: 
 
a) Die †bergŠnge von Flugbewegungen vom oberen in den unteren Luftraum 

und umgekehrt bedŸrfen der Koordination. In Bezug auf den 
ZustŠndigkeitsbereich des FVK/U Frankfurt waren sie fŸr mil. LFZ bisher 
schon deshalb selten mšglich, weil der FVK/U Frankfurt sich nicht in der 
Lage sieht, den nur mit UHF Sprechfunk ausgerŸsteten Verkehr 
abzuwickeln, obwohl bodenseitig so ausgerŸstet. 

 
b) FŸr seinen Nachbarn bietet das Konzept Rhein UAC den Vorteil, von nur  
  einem Koordinationspartner fŸr alle Flugbewegungen nach IFR, wŠhrend fŸr 
  denselben Verkehr Rhein UAC umgekehrt eine Vielzahl von    
  Koordinationspartnern hat. 
 
c) Es entstehen immer wieder Schwierigkeiten bei der Koordination zur  
  DurchfŸhrung mil. FlŸge indem den mil. Anflugzentralen (RAPCC) nicht die 
  vollstŠndigen FlugplŠne der mil. FlŸge zur VerfŸgung stehen; sie erhalten nur 
  TeilflugplŠne von den Geschwadern. 

 
d) Es gibt zu viele unkoordinierte oder sich zu spŠt meldende FlŸge, die die 
 Verkehrsplanung durcheinander bringen und damit die KapazitŠt und 
 Sicherheit beeintrŠchtigen. 

 
 e) Es entstehen Schwierigkeiten durch unterlassene oder zu spŠte   
  Unterrichtung Ÿber besondere Flugvorhaben, die grundsŠtzlich in das  
  System hŠtten eingebaut werden kšnnen, wenn die entsprechenden   
  Informationen rechtzeitig vorhanden gewesen wŠren; Beispiel: kombinierte  
  VFR/IFR Ð FlŸge mit wechslenden Kategorien wie von OAT/NA oder ÐRD  
  zu ÐMS. 
 

Dadurch Ÿberfordern solche FlŸge das System im oberen Luftraum, weil 
entweder keine FlugplŠne fŸr den IFR-Teil vorliegen oder die †bergŠnge 
(Zeitpunkt und Ort) nicht vorausbestimmbar sind, obwohl dies mšglich 
wŠre, wenn man in den FlugplŠnen feste Punkte und Zeiten vorsŠhe. 

 
Die LV -Stellen  nehmen bei solchen FlŸgen keinerlei oder nur mehr als 
mangelhafte Koordination vor, was auch auf das fehlende Wissen Ÿber die 
Erfordernisse der FVK-Stellen zurŸckzufŸhren ist. 

 
 f)  Unter den einzelnen Koordinationspartnern von Rhein UAC z.B. gibt es  
  ebenfalls keine Koordination untereinander, was einfliegenden Verkehr in die 
  Rhein UIR betrifft, so wie z.B. zwischen BELGA Radar und BrŸssel UAC,  
  LIPPE Radar und Hannover UAC oder France Control und MENTHOL  
  Radar. 
 

Dadurch geschieht es oft, dass ein mil. und ein ziviles Flugzeug zum gleichen 
Zeitpunkt auf gleicher geografischer Position in der gleichen Flughšhe mit 
gleichem Kurs in Wolken an Rhein UAC Ÿbergeben werden. Das ist ein 
potentieller Gefahrenmoment. 

 
 g) UnverzŸgliche, sichere und reibungslose Koordination kann aufgrund von  
  mangelnder technischer AusrŸstung in vielen FŠllen nicht durchgefŸhrt  
  werden. So mŸssen z.B. dringende Kontrollmeldungen Ÿber die normale  
  Telefonvermittlung der Flughafengesellschaft abgewickelt werden, wodurch  
  erhebliche Verzšgerungen auftreten. Es bestehen všllig unzureichende    
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  Ausweichmšglichkeiten. FŠllt eine Leitung aus, muss oft Ÿber das normale  
  Posttelefon von einem anderen Arbeitsplatz im Raum aus Koordinations- 
  verkehr abgewickelt werden, ein unmšglicher Zustand unter Zeitdruck,  
  betreffend die zivilen und mil. Zentralen von Paris, Menthol, Prag, BrŸssel,  
  Belga, usw. 
 

h) Selbst in den eigenen Zentralen sind nicht genŸgend Telefonverbindungen, 
wie z.B. Gegensprechanlagen von Sektor zu Sektor vorhanden. Es wird 
daher oft genug von Sektor zu Sektor laut quer durch den Raum ÒgebrŸlltÓ. 

 
i)  Es bestehen unnštige Koordinationswege und Ðverfahren mit verschiedenen 

Koordinationspartnern wie z.B. fŸr AbflŸge aus Bremgarten Ÿber Frankreich 
in die Rhein UIR Ÿber Lahr RAPCC freigegeben und von Menthol Radar 
dann mit Rhein UAC koordiniert. 

 
I  M ILIT€RISCHE BELANGE UND LUFTVERTEIDIGUNG  
 
 Die Luftverteidigung in der BRD wird auf der Grundlage der im Rahmen des 
 NATO -Vertrags vom 19.6.1951 und den dazugehšrigen Zusatzvereinbarungen vom 
 3.8.1959 von den Vertragsparteien auf der Ebene des MilitŠrausschusses und des 
 Obersten Hauptquartiers der Alliierten StreitkrŠfte in Europa (SHAPE) getroffenen 
 Vereinbarungen sowie auf der Grundlage der hierzu ergangenen zusŠtzlichen 
 Weisungen des Oberkommandierenden der Alliierten StreitkrŠfte in Europa und 
 nachgeordneter, zustŠndiger NATO Ð Kommandostellen durchgefŸhrt. Massgebend 
 fŸr die DurchfŸhrung der Luftverteidigung sind demnach: 

 
a) NATO Dokument MC 54/1 vom 9.5.58 bestŠtigt durch NATO Dokument 
 MC 54/1 vom 30.12.60, beide die Integration der Luftverteidigung in den 
 europŠischen NATO ÐStaaten betreffend; 
 
b) NATO Dokument MC 66/1 in der Fassung vom 23.9.60 die Richtlinien fŸr 
 die Abfrage, das Abfangen und die Feuereršffnung fŸr die LV-StreitkrŠfte 
 der NATO im Frieden betreffend; 
 
c) Die von SACEUR erlassenen ÒRules of EngagementÓ mit der 
 Zusatzanweisung SH 29788 vom 22.8.61, nach der die LV in der BRD im 
 Frieden von den alliierten StreitkrŠften der drei MŠchte, Vereinigte Staaten 
 von Amerika, Grossbritannien und Frankreich, durchgefŸhrt wird; 

 
 d) Weisung Nr. 85-17 des Hauptquartiers der NATO StreitkrŠfte (Luft) im  
  Europa Hauptquartier AFCENT vom 15.10.63; 
 
 e) Das LV-Handbuch des Hauptquartiers der Alliierten StreitkrŠfte Ð   
  Mitteleuropa beim HQ AFCENT.  
 
 In einem festgelegten Bereich des Luftraums ist jeweils nur eine Stelle des Radar-
 Flugmelde- und Leitsystems der LV zustŠndig. Die von den Stellen des Radar-
 Flugmelde- und Leitsystems der LV gefŸhrten Schutz- und †bungsflŸge werden 
 ausschliesslich mittels Radar Ÿberwacht, bzw. gefŸhrt. Hierbei wurde vom BMVg 
 unrealistischerweise angeregt, die RadarfŸhrung der Streckenphase dieser FlŸge 
 auf der Grundlage einer den gesamten kontrollierten Luftverkehr im  ZustŠndig-
 keitsbereich einer Stelle des Radar-Flugmelde- und Leitsystems der LV 
 umfassenden Luftlagedarstellung durchzufŸhren. FŸr die Abflugphase der Schutz- 
 und †bungsflŸge der LV werden, wenn LuftrŠume, die der Kontrolle der BFS 
 unterliegen, betroffen sind, zwischen den FVK-Stellen der BFS und den jeweils 
 zustŠndigen mil. Dienststellen Abflugverfahren vereinbart, die eine rŠumliche oder   
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 zeitliche Staffelung gegenŸber dem von den FVK-Stellen der BFS kontrollierten 
 FlŸge gewŠhrleisten, eine nicht zu verwirklichende Vorstellung. 

 
Anmerkung: Die im Rahmen der LV durchgefŸhrten SchutzflŸge sind FlŸge, die 
unmittelbar der Verteidigung der BRD dienen oder durchgefŸhrt werden, um die 
Unversehrtheit des Luftraums der BRD unmittelbar garantieren. Alle anderen FlŸge 
sind als †bungsflŸge der LV einzustufen. 
 
Wenn es aus GrŸnden einer sicheren und regelmŠssigen Abwicklung des 
Flugverkehrs fŸr erforderlich gehalten wird, kšnnen Schutz- und †bungsflŸge der 
LV von FVK -Stellen der BFS in festgelegtem Umfang kontrolliert werden. Im 
Ÿbrigen ist von den Stellen des Radar-Flugmelde- und Leitsystems der LV bei 
DurchfŸhrung der Radarkontrolle grundsŠtzlich ein Abstand von mindestens 8 km 
(5 NM) zwischen den von ihnen gefŸhrten FlŸgen und anderen, auf dem 
Radarbildschirm angezeigten oder anderweitig bekannten LFZ, sofern eine vertikale 
Staffelung von 1000 Fuss unterhalb FL 290 und 2000 Fuss oberhalb von FL 290 
nicht besteht, eine horizontale Staffelung herzustellen und einzuhalten. In anderen 
Worten ÒReine TheorieÓ! 

 
J  ZIVIL / MILIT€RISCHE Z USAMMENARBEIT  
 

Bei Rhein UAC handelt es sich im Gegensatz zu MŸnchen UAC (integriertes 
System) und bei Hannover UAC / LIPPE Radar (segregiertes System) um ein 
koloziertes. Es werden von den FVK-Stellen nur GAT und OAT/MS und in 
beschrŠnktem Umfang auch OAT/RD Bewegungen erfasst. OAT/NA bewegt sich 
weiterhin všllig frei im gleichen Luftraum und wird von keiner Stelle koordiniert; 
OAT/CR FlŸge wiederum lediglich unter der Kontrolle der LV-Stellen ohne jegliche 
Koordinierung mit den FVK-Stellen, zumindest was den eigentlichen Teil des Flug-
auftrags betrifft; und zusŠtzlich anscheinend ohne GewŠhrleistung von IFR-Radar-
Staffelung zu GAT und OAT/MS Verkehr. Die hohe Zahl der Sicht- und 
Fastzusammenstossmeldungen bestŠtigt dies. Nur ein sehr niedriger Prozentsatz der 
tatsŠchlich sich ereignenden VorfŠlle dieser Art wird den zustŠndigen Stellen 
gemeldet. Dies beruht teilweise auf den rechtlichen Folgen, die sich aus der LuftVO 
bzw. dem LuftVG in Bezug auf das Prinzip ÒSehen und Gesehen werdenÓ fŸr die 
LFZ -FŸhrer ergeben. 
 
Die hierzu von den der BFS und der DLW angegebenen Zahlen Ÿber eingegangene 
Meldungen solcher VorfŠlle scheinen nicht die tatsŠchliche Zahl der Vorkommnisse 
wiederzugeben. Aufgrund eingehender Kenntnis der Kriterien, die zu solchen  
Vorkommnissen fŸhren, wird geschŠtzt, dass die wirkliche Zahl erheblich hšher liegt. 
Es dŸrften sich pro Jahr im oberen Luftraum mindestens 500 solcher VorfŠlle 
ereignen 
 
Was die zivil/militŠrische Koordination des Flugverkehrs betrifft, ist es reinem Zufall 
Ÿberlassen, ob es zu einem Fastzusammenstoss kommt oder nicht. Die 
…ffentlichkeitsarbeit der BFS scheint darauf abzuzielen, die Gefahren dieser 
Vorkommnisse vor der …ffentlichkeit zu verniedlichen oder gar zu verheimlichen. 
 
Zur ErlŠuterung mšge dienen, dass die OAT/CR FlŸge mit Geschwindigkeiten 
zwischen 400 und 1200 Knoten (†berschall) ihre †bungsflŸge durchfŸhren. Durch 
diese Geschwindigkeiten ist es nicht mšglich, den Flugweg beim Erkennen eines 
anderen LFZ (Punktgršsse), soweit dies Ÿberhaupt durch gute Sicht in 
ÒAusnahmefŠllenÓ mšglich ist, so schnell zu Šndern, dass ein Zusammenstoss 
vermieden werden kann. 
 
Die †bungen werden hauptsŠchlich im oberen Luftraum (EUROCONTROL) 
durchgefŸhrt, wo sich der zivile Verkehr mit Geschwindigkeiten von 500 bis 800 kmh   
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bewegt. In den allermeisten FŠllen ist es reiner Zufall, dass es nicht zum 
Zusammenstoss kommt, denn die navigatorischen Ungenauigkeiten ergeben 
glŸcklicherweise immer noch Abweichungen, die gross genug sind, um unter 
gŸnstigen sonstigen UmstŠnden gerade noch aneinander vorbeizukommen. 
 
Verkehrsinformationen per Radar kšnnen niemals sicherstellen, dass 
Zusammenstšsse vermieden werden, da die jeweiligen Absichten der LFZ-FŸhrer 
und zusŠtzlich der betroffenen Lotsen verschiedener Stellen Ÿber die Art ihrer 
geplanten Ausweichmanšver nicht koordiniert sind und daher durch nicht 
miteinander koordinierte Ausweichmanšver erst recht Zusammenstšsse entstehen 
kšnnen. Praktische Beispiele haben dies bewiesen. 
 
Ausserdem kann aufgrund der hohen Zahl der auf dem Radar-Bildschirm 
angezeigten und zu beobachtenden Ziele von den Lotsen nicht garantiert werden, 
jede einzelne notwendige Verkehrsinformation zu geben. Wegen Mangel an 
verfŸgbarem Luftraum wŠre dies sowieso in vielen FŠllen unsinnig. Die LFZ wŸrden 
entweder den ZustŠndigkeitsbereich durch das Ausweichmanšver verlassen oder 
wiederum auf eine weitere Zahl von Fastzusammenstoss-Gefahren treffen, die das 
Ausweichmanšver wiederum unsinnig erscheinen liessen, da die Verkehrsdichte fŸr 
das bestehende System allgemein sehr hoch ist. 
 
Die Mšglichkeit fŸr den Allgemeinen Flugverkehr (GAT) Gebiete mit sehr hohem 
mil. Verkehrsaufkommen (Ballungs- und †bungsgebiete) zu vermeiden, besteht 
nicht, da die LuftkampfŸbungsgebiete (ACTA) erstens zu grosse Ausmasse haben 
und ferner zur Beachtung durch den GAT nicht veršffentlicht sind; Beispiel: 
Ramstein und Eifel ÒAerial Combat Training AreasÓ. Zudem werden vertikale 
Flugbewegungen mil. LFZ und ihrer Einsatzprofile durch die zunehmende 
LeistungsfŠhigkeit der LFZ des allgemeinen Luftverkehrs immer zahlreicher. 
 
Dadurch entstehen immer mehr Zusammenstoss-Mšglichkeiten unter 
Flugbedingungen, bei denen sich selbst bei besten Voraussetzungen die LFZ Ð 
FŸhrer nicht sehen kšnnen. VerfahrensmŠssig entsteht bei den mil. FlŸgen ein wildes 
Durcheinander und Nebeneinander von sogenannten LO-HI -LO, LO -HI, HI -LO 
und HI -LO -HI Ð Flugabschnitten. Zudem bestehen keinerlei Verfahren fŸr den 
†bergang von einer Verkehrskategorie zur anderen im Bereich des OAT unter der 
Kontrolle normaler FVK- oder LV-Stellen (NA zu ÐRD, -MS zu CR oder RD zu Ð
MS und ÐCR). 
 
Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Aussage mil. Piloten, die auf Befragen 
erklŠrten, dass ihr SicherheitsbedŸrfnis um etwa das 15-fache steigen wŸrde, wenn 
man ihnen ihren Schleudersitz und den Fallschirm nehmen wŸrde. 
 
Ein nicht zu unterschŠtzender Mangel, der den Versuch Òmšglichst koordiniertÓ zu 
fliegen, beeintrŠchtigt, ist die Tatsache, dass mil. FlŸge (OAT/MS) ohne weiteres 
ihren IFR-Flugplan aufheben kšnnen (und dies in der Praxis auch hŠufig tun), wenn 
ihr Flugauftrag auch nur im geringsten durch Kontroll-Massnahmen beeintrŠchtigt 
ist. Ganze VerbŠnde verzichten u.U. auf ihre Anfangs-IFR -Flugphase, wenn sich 
durch das System bedingte Verzšgerungen am Boden einstellen. Durch 
unvorhergesehene UmstŠnde, die es erforderlich machen, dass mil. VFR FlŸge in 
eine IFR-Phase eintreten mŸssen (Wetterumschwung, Gewitter), wird dann die 
KapazitŠt der kontrollierenden FVK-Stellen bei weitem Ÿberfordert und 
Ÿberschritten. 
 
Zusammenfassend wird festgestellt, dass der VFR Verkehr mit Hochleistungs-
flugzeugen ohne BeschrŠnkungen in den Bereichen des normalen zivilen und mil. 
Verkehrs zugelassen ist. Dies, und der von den LV-Stellen gefŸhrte Flugverkehr der 
OAT/CR und OAT/RD Kategorien fŸhrte zu einer immer stŠrker werdenden   
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VerkehrsgefŠhrdung fŸr den von den zivilen und mil. FVK-Stellen gestaffelten 
Flugverkehr der Kategorien GAT und OAT/MS. 
 
Der augenblickliche Aufbau des heutigen Systems im oberen Luftraum verleitet die 
mil. Luftraumbenutzer immer mehr zu einer všllig unkoordinierten Benutzung des 
Luftraums unter Ausserachtlassung des Betriebs von zivilen LFZ und selbst der 
eigenen kontrollierten, bzw. gefŸhrten Verkehrskategorie. Das System ist nur 
funktionsfŠhig, wenn von beiden Partnern, BFS und MilitŠr, Kompromisse 
eingegangen werden. Lšsungen wŠren untereinander abzustimmen und mŸssen 
unbedingt von beiden Partnern getragen werden. Eine BegŸnstigung eines Partners 
kann im Interesse der Sicherheit des gesamten Flugverkehrs nicht erfolgen. 
 
Aus diesen Tatsachen geht hervor, dass der Grundsatz der ÒEinheit der KontrolleÓ in 
der Flugsicherung des oberen Luftraums nicht in dem notwendigen Masse befolgt 
wird. Ein erheblicher Teil der mil. FlŸge ist zu rein mil. Radarstellungen der LV 
abgewandert. Da eine Zusammenarbeit zwischen den LV-Radarstellungen und den 
FVK -Stellen noch auf nur erste AnsŠtze beschrŠnkt ist, muss mit einem Anwachsen 
der Fastzusammenstšsse und damit einer noch hšheren GefŠhrdung der 
Flugsicherheit gerechnet werden. Etwa 30% aller mil. FlŸge dŸrften sich unter 
Berufung auf den ¤ 30 des LuftVG als sogenannte OAT/NA, -RD und ÐCR FlŸge 
dem normalen System entziehen. Lediglich eine geringe Anzahl von etwa 6 bis 7 % 
werden aufgrund ihrer Aufgabenstellung als echte LV-EinsatzflŸge durchgefŸhrt, 
und mŸssten selbst danach als normale OAT Ð FlŸge unter die Kontrolle der FVK-
Stellen kommen. 
 
Ein allgemeiner Verkehrsanstieg von 25 bis 30% innerhalb der nŠchsten drei Jahre 
dŸrfte anzunehmen sein. Es muss davon ausgegangen werden, dass die absolute 
Anzahl der mil. FlŸge in Zukunft in etwa gleich bleibt, was die Belastung der FVK-
Stellen durch FlŸge, die jetzt mit LV oder nur nach VFR fliegen, noch nicht in 
Betracht zieht. 
 
†ber die Verteilung und das Aufkommen der mil. FlŸge wurde 1968 eine ZŠhlung 
durchgefŸhrt, die als Anlage zu diesem Bericht (in nur einer Ausfertigung fŸr Herrn 
Schlieker) beigefŸgt ist. Es ergab sich z.B., dass die fast gleiche Anzahl von LFZ 
ohne Wissen der FVK- und MATRAC Ð Stellen den Luftaum benutzte, wie die mit 
Wissen dieser Stellen.  
 
Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass in der  
rund 2000 Kampfflugzeuge auf 47 Luftwaffenbasen stationiert sind. Eine vollstŠndige 
Erfassung aller mil. Flugbewegungen einschliesslich der TestflŸge, AbfangeinsŠtze 
und ÐŸbungen, KampfŸbungen, Kunstflug, Flugausbildung, usw. scheint auch in der 
Zukunft ein erhebliches Problem darzustellen, da diese Flugbewegungen als 
individuelle FlŸge sich nicht in ein FS-System, das mit den bekannten hier 
einzusetzenden Mitteln arbeitet, einordnen lassen. Eine gewisse Verbesserung der 
jetzigen Situation kann durch eine zeitweilige Reservierung von Luftraum fŸr diese 
mil. FlŸge herbeigefŸhrt werden (TRA). 
 
Mšglichkeiten in dieser Richtung wurden bereits eršrtert, zumal bekannt ist, dass 
sich die Mehrheit der LFZ im Bereich zwischen den FL 250 und 310 ballt. Dieses 
Band wird allerdings noch kŸnstlich dadurch mehr belastet, indem mil. FlŸge mit 
UHF Ð AusrŸstung auf TACAN-Strecken im unteren Luftraum zwischen den FL 
200 und 240 nicht akzeptiert werden, da das System in den FIR nicht in der Lage ist, 
diese FlŸge aufzunehmen, obwohl diese zuvor im oberen Luftraum unter gleichen 
Bedingungen sehr wohl kontrolliert wurden. In der Vergangenheit verteilte sich 
dieser Verkehr mehr, da die Flughšhen Ÿber FL 195 zum oberen Luftraum gehšrten 
und dort sowohl VHF als auch UHF Verkehr gemeinsam kontrolliert wurde. 
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K AUTOMATION  
 

Der obere Luftraum ist zu einem grossen Teil nicht an den automatischen 
Kontrollstreifendruck (KSD) der BFS angeschlossen, sodass die Kontrollstreifen fŸr 
die einzelnen Wegpunkte entlang der Flugstrecke per Hand erstellt und berechnet 
werden mŸssen. Dies stellt eine grosse Fehlerquelle dar, verzšgert den Datenfluss 
und fŸhrt zu einer hohen Koordinations-Belastung. Die Streifen stehen daher den 
Lotsen nicht immer rechtzeitig zur VerfŸgung. Alle FVK-Stellen des oberen 
Luftraums, zivile wie militŠrische, sollten an das KSD-System angeschlsosen sein. 
 
Es gibt noch keine RadarŸbergabeverfahren, die automatisch ablaufen. Auf 
bestimmten Strecken, wie z.B. mil. Abflugstrecken, die immer in der gleichen Art und 
Weise und auf festgelegten Kurs durchgefŸhrt werden, kšnnten automatisch oder 
halb-automatische RadarŸbergabeverfahren eingefŸhrt werden. Dies bedeutet 
allerdings, dass sogenannte ÒPointer Symbol TransfersÓ mšglich werden und 
erfordert Leitungen zwischen den abgebenden und den annehmenden Stellen, wŸrde 
aber den Koordinierungsaufwand per Telefon erheblich reduzieren. 
 
Diese Mšglichkeiten kšnnen leider erst mit dem technischen Ausbau in Bezug auf 
eine synthetische Luftlagedarstellung und Flugzielverfolgung (DERD und TARK) 
der BFS in dem mšglichen Umfang eingefŸhrt werden. Das BedŸrfnis besteht bereits 
heute. 
 
Alle Kontrollmethoden, -verfahren und Ðwege mŸssen in Bezug auf die 
Automatisierung von Teilen des FS-Systems genauestens untersucht und zum Teil 
wesentlich strikter festgelegt werden. Eine genaue System-Analyse hierzu hat 
stattzufinden, um die Erfordernisse feststellen zu kšnnen und die Mšglichkeiten zur 
Verbesserung, bzw. KapazitŠtserhšhung aufzuzeigen. Es sind hierbei insbesondere 
das Flugstreckensystem, die Luftverkehrslagedarstellung und die Flugdaten-
verarbeitung zu untersuchen. Hier muss die Flugsicherung der Industrie den Weg 
weisen. 

 
L  PERSONAL  
 

Seit langer Zeit bereits besteht im oberen Luftraum ein Personalengpass, sowohl bei 
den Lotsen als auch bei den Assistenten. Das Problem wird durch den vom zivilen 
Personal zu fŸhrenden mil. Verkehr noch verstŠrkt, indem bei der Personal-
bemessung der mil. Verkehrsanteil fast ausser acht gelassen wird, weil er eigentlich  
von der DLW zu bearbeiten ist, die aber bei Rhein UAC z.B. nur drei lizensierte mil. 
Lotsen im Einsatz hat. Beide Seiten, BFS sowohl als auch die DLW, kommen dabei 
den Anforderungen der RealitŠt nicht nach, abgesehen davon, dass Personalausfall Ð 
ProzentsŠtze angewendet werden, die schon seit Jahren nicht mehr zutreffen (20% 
anstatt 26 bzw. 30% durch Krankheit, Urlaub, StreckenerfahrungsflŸge, mil. 
Untersuchungen, Abordnungen, usw.). 
 
Am Beispiel der mil. Lotsen sei gezeigt, wie problematisch die Lage ist. In den 
Jahren 1960 bis 1970 wurden von der BFS bei Rhein UAC 160 mil. Lotsen 
ausgebildet. Davon konnten 16 von der BFS Ÿbernommen und als Lotsen weiter 
ausgebildet werden. Der Personalstand betrug am 31.7.70 86 BFS-Lotsen, davon 
waren 26 RadarŸbergabelotsen und 11 davon hatten eine Radarzulassung. Diese 
mŸssen im 24- bzw. 14-Stundenbetrieb  4, bzw. 5-RadararbeitsplŠtze besetzen. Von 
den mil. IFR-Radar-ArbeitsplŠtzen bei Rhein UAC mŸssen regelmŠssig rund 85% 
vom Personal der BFS besetzt werden, da die Bundeswehr nicht genŸgend 
entsprechend lizensiertes Personal zur VerfŸgung hat. Von den zivilen 
Koordinierungs- bzw. RadarŸber-ArbeitsplŠtzen bei Rhein UAC werden dahingegen 
regelmŠssig etwa 55% von Bundeswehr-Lotsen besetzt, da hier wiederum die BFS 
nicht genŸgend entsprechendes Personal zur VerfŸgung hat.  
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Die medizinischen Untersuchungen zur Tauglichkeit im FVK sind unzulŠnglich, dem 
Umfang und der HŠufigkeit nach. Die Belastung des Personals ist erschreckend 
hoch. Dies ist mit dadurch verursacht, dass es alle Verantwortung zu tragen hat, 
wenn es am Arbeitsplatz eingesetzt ist, aber gleichzeitig von ÒobenÓ versucht wird, so 
viel Verkehr, wie nur mšglich, zusŠtzlich anzunehmen. Es sind FŠlle vorgekommen, 
die eindeutig unter den Begriff der Nštigung zu fallen scheinen. 

 
M  AUSBILDUNG  
 

Das mil. Personal ist in erster Linie Soldat und erst in zweiter Linie Flugleiter. Das 
fŸhrt dazu, dass Sport, UvD-Dienste, usw. als gleichwertige Arbeit zum FVK 
angesehen werden und die mil. Lotsen dadurch aus dem Dienstbetrieb des FVK 
entfernt werden. Ausserdem ist kein langfristiger Einsatz nach Erwerb der 
Zulassungen gewŠhrleistet, da die Lotsen dann bereits kurz vor der Entlassung aus 
dem MilitŠrdienst stehen. In den seltensten FŠllen bleiben die Soldaten nach einem 
dreijŠhrigen MilitŠrdienst noch ausreichend lange als Lotsen in der DLW tŠtig, um 
die lange Ausbildung zu rechtfertigen, die oft zu einem grossen Teil die BFS getragen 
hat. 
 
Die fachlichen Qualifikationen, bzw. die Vorbildung zwischen zivilen und mil. 
Lotsen ist zu unterschiedlich. Das Ausbildungsmaterial ist mehr als lŸckenhaft und 
teilweise Ÿberhaupt nicht vorhanden, was die mil. Belange betrifft. 
 
Ein die Sicherheit beeintrŠchtigender Faktor ist auch die Art und Weise der 
DurchfŸhrung der Ausbildung. Es werden z.B. zivile und mil. Lotsen am 
Arbeitsplatz von Assistenten ausgebildet, die gerade selbst erst eine Zulassung 
erworben haben und darŸber hinaus als nicht genŸgend qualifiziert (Ausbildung) 
angesehen werden mŸssen. Der Wissensstand sinkt durch solche Praktiken mit der 
Zeit erheblich ab und hat im zivilen und mil. Bereich einen beŠngstigenden Tiefstand 
erreicht. Es verwundert z.B. viele Lotsen nicht, dass ein Kollege nicht einmal weiss, 
wie viele Motoren ein LFZ hat, das unter seiner Kontrolle fliegt. 
 
In Bezug auf die berufliche Ausbildung ist es nach Meinung der zivilen Lotsen 
unerlŠsslich, eine Ausbildung Ÿber die mil. Erfordernisse und Verfahren vorzusehen 
bzw. erheblich zu intensivieren. Bereits an der FS-Schule mŸssten eintsprechende 
Unterrichte gegeben werden. Die Neulinge werden von mil. Aspekten  všllig 
ÒunbelecktÓ zu den Zentralen des oberen Luftraums versetzt. 
 
Die Zulassungskriterien scheinen sich fŸr das Nachwuchspersonal mehr nach dem 
Personal-bedarf als nach der Leistung zu orientieren. Selbst schwŠchste Leistungen 
werden anerkannt. Ausreichende Leistungen bei mittlerem Verkehr genŸgen. 
Unserer Meinung nach stellt dies eine fast kriminelle GefŠhrdung von Flugverkehr 
dar. Bei der Auswahl von sogenannten FŸhrungs-krŠften (Leiter des Betriebs, Leiter 
ds Kontrolldienstes, Dienstzweig- und Ausbildungsbeamte, usw.) wird nicht 
genŸgend Gewicht auf Qualifikation gelegt. Auswahlverfahren zu fachlicher 
Qualifikation sind unbekannt. Es scheinen fast OpportunitŠtsgrundsŠtze angewendet 
zu werden. Das fŸhrt dazu, dass mil. Schichtleiter keinerlei Zulassungen fŸr 
ArbeitsplŠtze besitzen, deren Personal sie beaufsichtigen. 
 
Was die allgemeine Aus- und Weiterbildung betrifft, mŸssten unbedingt 
Mšglichkeiten geschaffen werden, den Privatpilotenschein zu erwerben, angrenzende 
FVK -Stellen zu besuchen und sich dienstlich fachlich umgehend und ausfŸhrlich 
weiterbilden zu kšnnen. 

 
 
 
  



 

 170 

N RECHTLICHE FRAGEN UND HAFTUNG  
 

Die BFS erkennt die Lizensen der Bundeswehr nicht an, da diese nicht den 
Richtlinien der ICAO, Anhang 1 (Lizensierung von Luftfahrt-Personal) entsprechen. 
Die BFS aberkennt ferner die Ausbildung der Bw in der Flugsicherung als 
gleichwertig mit der Laufbahn der BFS. Die BFS lŠsst aber zu, dass Bw-Personal auf 
zivilen GAT-ArbeitsplŠtzen im FVK/O der BFS eingesetzt wird und 
vollverantwortlich arbeitet. Warum wird hier gegen die gesetzlichen Bestimmungen 
verstossen und wer trŠgt die Verantwortung hierfŸr? Die rechtliche Grundlage 
scheint nicht gegeben zu sein. 
 
FŸr die Flugverkehrskontrolle in der BRD ist die Betriebsanweisung fŸr den 
Flugverkehrskontrolldienst (BA-FVK) die gesetzliche Grundlage. Die BA-FVK ist 
fŸr Bw-Personal nicht bindend. Die Bw hat sich nach ihrer eigenen Dienstvorschrift 
ZdV 57/1 zu richten. Die sich hieraus ergebenden GegensŠtze fŸhren zu erheblichen 
Probleme bei der Abwicklung des Verkehrs, abgesehen davon, dass die 
Luf traumbenutzer von dieser Tatsache nicht unterrichtet sind. 
 
Die rechtlichen und gegensŠtzlichen Haftungsbestimmungen hierzu sind nicht 
genŸgend geklŠrt oder bekannt. Es herrscht in dieser Hinsicht ein všllig unklarer 
Zustand, der sich erst dann klŠren dŸrfte, wenn ein mil. LFZ der belgischen 
Luftwaffe Ÿber Frankfurt mit einem zivilen LFZ aus Persien im oberen 
Flugverkehrs-Beratungsbezirk (UDA) zusammengestossen ist, weil der zivile LFZ-
FŸhrer sich nach ICAO-Vorschriften richtend, die FVK-Anweisungen nicht befolgte, 
die ihm auf einem zivilen Arbeitsplatz (GAT) von einem mil. Losen der Bw gegeben 
wurden, der keine zivile ICAO/BFS-Lizenz fŸr diesen Platz besitzt. 
 
Es muss dazu festgehalten werden, dass GAT in der BRD nur von ICAO / BFS / 
EUROCONTROL Personal bearbeitet werden darf und sollte und dass Teile der 
ZdV 57/1 oder anderer entsprechender Vorschriften, die den mil. GAT zusŠtzlich 
betreffen, als zusŠtzliche Betriebs-anweisungen seitens der BFS in die eigene BA-
FVK aufgenommen werden sollten. 
 
OAT//NA, -RD, -MS und Teile des ÐCR Verkehrs sollten in der BRD nur von nach  
geltenden Gesetzen, Verordnungen und Bestimmungen entsprechend ausgebildetem 
und zugelassenem Personal gefŸhrt werden, und nicht zum grossen Teil von 
Wehrpflichtigen, die nur eine VFR-Ausbildung besitzen (Beispiel: FS-Sektor-SŸd fŸr 
OAT/RD Verkehr bei Rhein UAC). 

 
03 K†NFTIGE ENTWICKLUNG  
 

Die kŸnftige Entwicklung, sich nach Verkehrszuwachs und besonders des zivilen 
Teils und Personalknappheit richtend, wird eine VerschŠrfung der Situation mit sich 
bringen. Der mil. Verkehrsanteil dŸrfte den gleichen Umfang behalten, allerdings 
scheinen die mil. FlugauftrŠge variabler und komplexer zu werden, was eine gršssere 
Beweglichkeit im Luftraum erfordert. Ein oder mehrere AuftrŠge werden, in einem 
einzigen Flugauftrag zusammengefasst, mehrere Teile des Luftraums benutzen 
mŸssen. 
 
Die Geschwindigkeiten werden hšher, was einen grossen Einfluss auf die 
Flugdatenverarbeitung hat und die Automatisierung von Teilen des Systems fordert. 
Der gesamte Verkehrsablauf wird schneller und dichter werden. Das bedingt einen 
reibungslosen und schnellen Datenfluss, ermšglicht durch technische Einrichtungen, 
die mit dem erforderlichen Tempo der Datendarstellung mithalten kšnnen. 
 
Die einzelnen FVK-Funktionen werden so sehr ausgelastet sein, dass eine 
Kombination mehrerer Funktionen nicht mehr mšglich sein wird. Die Frage der   
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Grenze zwischen kurz-, mittel- und langfristiger Planung wird unbedingt 
beantwortet werden mŸssen. Die Luftlagedarstellung zu Planungs- und Exekutiv-
Kontrollzwecken muss getrennt werden und den verschiedenartigen Erfordernissen 
angepasst sein. 
 
Die LFZ mŸssen mit ÒAbstands-MessgerŠtenÓ (station keeping) ausgerŸstet werden, 
um auf zugewiesenen Strecken selbst einen vom FVK vorgegebenen Abstand zum 
vorausfliegenden LFZ einhalten zu kšnnen. Der Lotse muss hiervon entlastet erden. 
Geschwindigkeitskontrolle wird in steigendem Masse auch hier eingesetzt werden 
mŸssen. 
 
Es wird eine automatische Verbindung zum Datenfluss zwischen Boden- und Bord-
Rechnern benštigt werden. DATA LINK scheint hier Mšglichkeiten zu bieten und 
sollte unter allen UmstŠnden von den Forschungsstellen eingehend untersucht 
werden (time-frequency-systems). 
 
Wenn die Probleme, die heute zum Teil nur erahnt werden, nicht gelšst werden 
kšnnen, wird es zu wirtschaftlichen Verlusten durch Verzšgerungen  in gršsserem 
Masse kommen, die nicht zu rechtfertigen sind. 

 
04 ANLAGEN  
 
A STATISTIK  und  B - BEZ†GE  
 
 Diesem Bericht sind verschiedene statistische Unterlagen beigefŸgt (nur beim 
 Original an Herrn Schlieker), die von EUROCONTROL, der BFS (Zentralstelle, 
 Erprobungsstelle, FS-Leitstelle Frankfurt), der USAFE, der DLW der Bundeswehr, 
 der DLH, der IFATCA und der IFALPA stammen. Es ist zu fordern, kŸnftig die 
 gesamte zivile und militŠrische Flugverkehrs-statistik gemeinsam von BFS und Bw 
 zu betreiben, um gleiche Messwerte zu erhalten. Zu diesem Bericht wurde Material 
 folgender Quellen verwendet: EUROCONTROL, BFS, Bw/Luftwaffe, CAF, 
 USAFE, IFATCA, IFALPA, ANSE, ATCA, RTCA, Kolle/Pingel Bericht, DVL -
 Institut fŸr Flugfunk, AIP/BFS, AIP/MIL, FLIP -USAFE, ICAO, GAREX, SRT, 
 DLH,  AEG/TFK, NATO, FAA, VDF, FliegerŠrztlichen Untersuchungsstellen, 
 UniversitŠten Utrecht  und Kšln (Luftrecht).  

 
BERUFLICHE TÄTIGKEIT IM RUHESTAND AB 2016 

 
Nach Beendigung meiner beruflichen Tätigkeit widmete ich mich der historischen Entwicklung 
der Flugsicherung in Deutschland und meinem Hauptinteresse, dem Thema Flugsicherheit aus 
der Sicht der Flugsicherung. Aus diesem Grunde war ich in der amerikanischen Vereinigung 
„Air Force Communicators and Air Traffic Controllers Association“ Mitglied geworden; deren 
einziges europäisches Mitglied. Die zweite Vereinigung „International Society of Air Safety 
Investigators- ISASI“ beschäftigt sich mit detaillierten Untersuchungen zu Luftfahrtunfällen 
und daher auch intensiv mit dem Einfluss der bodenseitigen Einrichtungen und Dienste 
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Karten, die oft halfen, das Berufsleben einfacher zu gestalten 
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RÜCKBLICK  
 

TEIL II  
Entwicklung des Luftverkehrsdienstes Flugsicherung zwischen 1945 und 1949 

 
Die Situation ab Mai 1945 

 
Ab 9. Mai 1945 gab es kein Deutsches Reich mehr und somit auch keinen deutschen 
Luftverkehr und keine deutsche Flugsicherung. Von nun an gab es innerhalb der neuen 
Staatsgrenzen vier deutsche Staatsgebilde: ein amerikanisches, den USA gehörend, ein 
britisches, Grossbritannien gehörend, ein russisches, der Sowjet Union gehörend und ein 
französisches, Frankreich gehörend; dazu eine viergeteilte Stadt als zentralen Verwaltungsort, 
die frühere Reichs-Hauptstadt Berlin. Diese vier Alliierten aktivierten umgehend für die von 
ihnen besetzten Gebiete die vereinbarten Besatzungs-Zonen. In diesen übten sie die 
ausschliessliche Staatsgewalt unter ihrer jeweiligen Militär-Regierung aus. 
 
Deutsches Recht, auch Luftrecht, fand keine Anwendung mehr. Das deutsche 
Luftverkehrsgesetz von 1936 war ausser Kraft. Jede Militär-Regierung richtete ihre eigenen 
staatlichen Verwaltungsbehörden ein. Deren Abteilungen waren somit auch für den eigenen 
militärischen und zivilen Flugverkehr in der jeweiligen Zone zuständig. Bereits im August 1944 
war von den USA eine „Air Division“ mit untergeordneter „German Civil  Aviation Branch“ 
eingerichtet worden. 
 

 
Abb. 151 - Die Aufteilung Deutschlands in Zonen westlich der Oder-Neisse Linie 1946 

 
Obwohl die Mehrzahl aller Fluggelände zerstört und sie von den Invasions-Streitkräften (Allied 
Expeditionary Forces - AEF und Sowjet Union) besetzt waren, mussten umgehend 
Versorgungsflüge jeglicher Art durchgeführt werden. Deren Absicherung (Flugsicherung) fand 
durch die jeweiligen militärischen Einheiten mit eigenem Flugsicherungsgerät und nach eigenen 
militärischen Regeln und Verfahren statt. 
 
Die für die Besatzungsmächte erforderlichen Flugbewegungen in und durch die verschiedenen 
Zonen führten bei den Zonen-Verwaltungen bald zu der Erkenntnis, dass gemeinsame 
Flugverkehrsregeln für alle Arten von militärischen und zivilen Flügen erforderlich waren. 
Insbesondere Berlin, als zentraler Verwaltungsort der nun bestehenden vier militärischen 
Verwaltungsgebiete und in der sowjetischen Besatzungszone gelegen, musste von den drei 
westlichen Alliierten auch mit Flugzeugen zur eigenen 
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Abb. 152 - USGCCG Organigramme 1945 mit German Civil Aviation Abteilung 

 
Versorgung erreichbar sein. So kam es bereits im Herbst 1945 zu einer gemeinsamen 
Vereinbarung über die Errichtung von sechs Luftkorridoren nach Berlin und einer Kontrollzone 
am Ende der Korridore, die das ganze Berliner Stadtgebiet in einem Radius von 20 Landmeilen 
(1609m) umfassten. Das ganze Gebiet um die „Vier-Mächte-Stadt“ Berlin war von der 
sowjetischen Besatzungszone umgeben und so waren die Luftkorridore von und nach Berlin aus 
den West-Zonen für die westlichen Alliierten in der Stadt lebenswichtig. 

 
   Abb. 153 - Die 6 Berlin Korridore 1945             Abb. 154- Alliiert es Kontrollratsgebäude Berlin 

 
Geboren aus dem gemeinsam entstandenen Erfordernis, die Flüge von und nach Berlin 
untereinander regeln und sichern zu müssen, entstand so in den ersten Monaten nach Kriegsende 
noch vor der Errichtung der Militär-Regierungen Ende November 1945 eine quadripartite 
Flugverkehrs-Vereinbarung, wissend, dass diese Flugbewegungen koordiniert werden mussten. 
Dazu richtete man am 12.12.1945 für die Flüge von und nach Berlin auch eine 
Luftsicherheitszentrale, das „Berlin Air Safety Centre - BASC“, im Gebäude des Alliierten 
Kontrollrats in der Stadt ein. Vorverhandlungen fanden bereits Anfang Juli 1945 statt. 
 

Die Besatzungszonen 
 
Die 1945 zwischen den vier Alliierten vereinbarten Besatzungszonen führten den Flugverkehr 
unter jeweils eigener Zuständigkeit durch. Die wichtigsten Luftwaffen-Basen in der 
französischen Zone waren Bremgarten, Lahr und Friedrichshafen. Alle Fluggelände waren unter 
militärischer Zuständigkeit. Standorte wie Mainz-Finthen, Bad Kreuznach, Baumholder, 
Kaiserslautern mit Landstuhl kamen ab 1948 unter die Zuständigkeit der US Armee und der US   



 

 194 

Luftwaffe. Amerikanische Luftverteidigungsstellen wurden nach 1948 an Standorte westlich des 
Rheins verlegt. 
 
Die wichtigsten Luftwaffen-Basen in der britischen Zone waren Bückeburg, Fassberg, 
Gütersloh, Celle und Wunstorf. Für die sowjetische Zone entstand zur gleichen Zeit die 
Sowjetische Militär Administration Deutschland (SMAD) mit Sitz in Karlshorst. Alle 
Fluggelände bleiben bis dahin unter SMAD Zuständigkeit.  
 

 
Abb. 155 - Die Aufteilung Deutschlands in Zonen westlich der Oder-Neisse Linie 1946/47 

 
Die Administration der amerikanischen Zone nannte sich OMGUSZ (Office of Military 
Government for Germany / U.S. Zone). Frankfurt /Main war als zentral gelegener Ort ein 
geeigneter Standort. Der militärische Flugplatz Eschborn im Westen der Stadt und das IG-
Farben Verwaltungsgebäude waren unzerstört geblieben. Die wichtigsten Flugplätze wie 
Fürstenfeldbruck, München-Riem, Erding, Lechfeld, Neubiberg und Oberpfaffenhofen lagen 
alle in Bayern, bis auf Stuttgart. In Berlin und am Rand des Stadtgebiets waren nur die 
Flugplätze Tempelhof, Gatow, Schönefeld, Adlershof/Johannisthal und Staaken benutzbar 
gemacht worden. Das BASC koordinierte die Flüge dorthin in quadripartiter Personalbesetzung. 
 
Es war unerlässslich, diese Flugbewegungen über die jeweiligen Zonen- und Staatsgrenzen 
hinweg untereinander zu koordinieren. Das geschah per Fernschreiber und Telefon, sowohl 
innerhalb des 4-Zonengebiets als auch mit Flugverkehrs-Flugsicherungs-Stellen in den 
angrenzenden Nachbarstaaten Polen, Tschechoslowakei, Schweiz, Dänemark, Niederlande, 
Belgien, Luxemburg, Frankreich und den österreichischen Besatzungszonen. In den deutschen 
Zonen entstanden 1945/46 hierfür Flugsicherungs-Zentralen in Bad Eilsen (GB), in München 
und Hanau (USA), in Strassburg (F) und in Berlin-Schönefeld (SU), die mit den  
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 Nachbarzentralen in Warschau, Prag, Kopenhagen, Brüssel, Amsterdam, Paris, Zürich und Linz 
die Flugbewegungsdaten austauschen mussten. Dieser allgemeine Zustand sollte in den drei 
westlichen Zonen bis zur Errichtung einer Bundesanstalt für Flugsicherung im Jahr 1953 weiter 
bestehen.  

Organisation der Flugsicherung der Siegermächte 
 
Ab Februar 1946 wurde die amerikanische „Civil Aviation Division“ (CAD), von einem 
Zivilisten der US Luftfahrtbehörde (CAA), Mr. Thomas D Johnson, geleitet. Die CAD wurde 
danach in „Civil Aviation Branch - CAB“ umbenannt und 1948 nach Wiesbaden verlegt und 
später als „Civil Aviation Board“ bezeichnet; dem Alliierten Zivil Luftamt der drei westlichen 
Alliierten. In der britischen Zone fanden in diesen Jahren ähnliche Veränderungen wie in der 
US-Zone statt, verursacht durch den Flugbetrieb von und zu den Flughäfen Hamburg, 
Düsseldorf und Hannover. Einschneidende Veränderungen ergaben sich erst durch die in Jahren 
1948/49 von den westlichen Alliierten gemeinsam durchgeführte Berliner Luftbrücke, deren 
Verkehr sich dort ausser Hamburg hauptsächlich auf die britischen Flugplätze Fassberg, 
Lübeck, Bückeburg und Celle konzentrierte.  
 
Während in der US-Zone die amerikanische Abteilung des Alliierten Luftamtes für die 
Beschäftigung Deutscher in der Flugsicherung zuständig wurde, war dies in der britischen Zone 
ab 1947 die sogenannte „German Civil Labour Organization - GCLO“ (Deutsche zivile 
Arbeitsorganisation - DZAO) unter der Zuständigkeit des britischen „Foreign Office“ mit seiner 
Abteilung „Colonial Office“ für die Commonwealth Länder. 
 

Das Alliierte Zivilluftfahrt Amt 
 

 
Abb 156 - Mr. Thomas Johnson, US – Civil Aviation Department des Zivil Luftfahrtamtes CAB  

 

Die Einrichtung dieses „Amtes für Zivil-Luftfahrt (CAB)“ erfolgte auf der Grundlage der 
Charta der Alliierten Hoch-Kommission vom 20.6.1949 und wurde von da an als „Allied Civil 
Aviation Board“ bezeichnet, da das Amt nun auch die Luftfahrt - Verwaltungsangelegenheiten 
der beiden anderen westlichen Besatzungsmächte wahrnahm. Nun gehörten ihm auch Vertreter 
der britischen und französischen Hoch-Kommissariate an. Somit war endlich ein gemeinsamer 
Ansprechpartner für alle deutschen Luftfahrtangelegenheiten entstanden. Dazu gehörten auch 
die Luftverkehrsabkommen zwischen der Alliierten Hohen Kommission und anderen Staaten zu 
Lande- und Überflugrechten (siehe die ICAO Freiheiten der Luft). Seine Beschlüsse wurden 
sowohl im alliierten Amtsblatt als auch im Deutschen Bundesanzeiger veröffentlicht. 
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Abb. 157 - Das Landeshaus in Wiesbaden, Sitz des CAB bis Februar 1952 

 

 
Abb. 158 - AEF Hauptquartier, USGCC, OMGUSZ und CAB Amtssitz Frankfurt/Main 

 
Mr. Johnson war die wichtigste Person für die in den Jahren 1952 bis 1955 wieder entstehende 
Flugsicherung in der Bundesrepublik Deutschland. Die Regeln, Zuständigkeiten und Befugnisse 
dieser zu errichtenden Behörde wurden ausschliesslich von der AHK bestimmt. 1952 wurde 
dort die Vorbereitungsstelle zur Gründung einer neuen deutschen Bundesanstalt für 
Flugsicherung eingerichtet, die dann mit dem CAB zusammen nach Frankfurt/Main umzog. 
 

  
           Abb. 159 - Annex A BFS IG- Hochhaus 1.2.1952                                  Abb. 160 - BFS Logo 
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Die Bundesrepublik Deutschland 
 

Im Westen Deutschlands waren am 21.9.1949 die Bundesrepublik Deutschland (BRD) und im 
Osten am 7.10.1949 die Deutsche Demokratische Republik (DDR) entstanden. Nach der 
Auflösung der vier Militärregierungen und mit dem Inkrafttreten des Besatzungsstatuts am 
21.9.1949 unter der nun entstandenen Alliierten Hohen Kommission (AHK) änderte sich in den 
Zuständigkeiten über die Luftfahrt, den Flugverkehr und die Flugsicherung wenig. Nun wurden 
die Regeln des zuständigen Alliierten Zivil-Luftamts (CAB) angewendet, unter der 
Beaufsichtigung eines provisorischen Luftfahrt Koordinierungs-Ausschusses der AHK 
(Provisional Aviation Coordination Council - PACC).  
 
1951 gab das CAB eine Luftverkehrsordnung (Luft-VO) für das Gebiet Westdeutschlands 
heraus, das auf der Grundlage des Anhangs 2 (Rules of the Air - Flugverkehrsregeln) der 1947 
in Kraft getretenen Internationalen Zivilluftfahrt Konvention der ICAO entstand, in der die 
BRD kein Mitglied war. Diese Luft-VO galt für alle nicht-taktischen Flüge der alliierten 
Streitkräfte und der anderer Länder. Deutsche Flugzeuge, sofern noch vorhanden, blieben auf 
unbestimmte Dauer am Boden. Eine Regelung des zivilen und militärischen nicht-taktischen 
Flugverkehrs war dringend erforderlich geworden, da die Verkehrsdichte unaufhörlich zunahm.  
 
1952 erlaubt die Alliierte Hohe Kommission dann die Errichtung einer deutschen 
Flugsicherungsbehörde. Da eine der Bedingungen der Hohen Kommission der Beitritt der noch 
nicht souveränen BRD zur Internationalen Zivil Luftfahrt Organisation ICAO war, gab der 
PACC - Koordinierungsausschuss der BRD nun die Einzelheiten der Voraussetzungen bekannt. 
Die vom PACC der BRD mitgeteilten Bedingungen besagten, dass die zuvor bereits vom CAB 
eingeleiteten Massnahmen weitergeführt und die inzwischen angewendeten Richtlinien und 
Empfehlungen (SARP) der ICAO beibehalten werden.  
 

 
Abb. 161- Karte der BRD nach 1949   
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So entstand am 23.3.1953 die Bundesanstalt für Flugsicherung (BFS) mit Übergabe der 
Zuständigkeit seitens des CAB per 1.7.1953, aber unter weiterer Beaufsichtigung der Hohen 
Kommission durch das CAB und dem Vorläufigen Luftfahrt-Koordinierungsausschuss - PACC. 
Sie wurde zuständig für jeglichen Flugverkehr ausserhalb militärischer Kontrollzonen (Control 
Zones - CTR) und Nahverkehrsbereiche (Terminal Control Areas - TMA) und unter den 
Luftverteidigungsstellen. Der „Kalte Krieg“ hatte begonnen und die Zeit des „leeren Himmels“ 
war schnell vorbei. Hunderte von Kampfflugzeugen wurden von den westlichen Alliierten in 
den drei West-Zonen stationiert und bevölkerten nun den Himmel. Manöver mit 500 und mehr 
Flugzeugen waren keine Seltenheit. 

 

Mit dem Deutschlandvertrag vom 23.10.1954, der dem Besatzungsstatut folgte, und der am 
5.5.1955 als Ergebnis der Pariser Verhandlungen zur Wiedererlangung der „eingeschränkten“ 
Souveränität geführt hatte, war die Bedingung verbunden, dass die Stationierungsstreitkräfte 
weiterhin die ihnen übertragenen Rechte ausüben und dass die Bundesrepublik Mitglied der 
Internationalen Zivil Luftfahrt Organisation - ICAO wird. Es lohnt sich anzumerken, dass die 
Möglichkeit für Deutschland, einer internationalen Luftfahrtorganisation beizutreten, seit 1919 
jetzt zum ersten Male wieder bestand.  
 
Die Zuständigkeit des Alliierten CAB unter dem AHK blieb bis 1956 bestehen. Danach nahm 
das bereits zuvor unter den Militärregierungen bestehende PACC seine Rolle, die in den 
späteren Jahren in die Rechte des Ständigen Ausschusses für Luftfahrt-Angelegenheit (SAL) 
überging. Eine Ausnahme machte die 1953 gegründete BFS, die ihre internen Angelegenheiten 
nun selbständig unter der Abteilung L6 (Luftfahrt) des 1951 entstandenen 
Bundesverkehrsministeriums (BVM) regeln konnte. Hiernach trat die BRD dem 1949 
entstandenen Nordatlantischen Verteidigungsbündnis (North Atlantic Treaty Organization - 
NATO) bei und in Konsequenz hierzu kommt es dann 1955 zum Entstehen der Bundeswehr mit 
schneller Aufstellung einer neuen deutschen Luftwaffe in 1956. Die Angehörigen des CAB 
übten nun an deren FS-Stellen in den beiden Besatzungszonen unter militärischer Leitung 
Flugverkehrsdienste (Air Traffic Services - ATS) aus. Sie waren insbesondere durch die 
Luftbrücke versierte Flugverkehrsleiter und kannten den zivilen und militärischen Flugverkehr 
der ersten Nachkriegsjahre.  
 

   
Abb. 162 -  G.M.Waller + C. R. Myers + T.D.Johnson 1953  Abb. 163 - G. M. Waller 1972 

 
Diese Personen waren es, die ihre erworbenen Kenntnisse an die deutschen Neuankömmlinge 
im FS-Betrieb und an der Flugsicherungsschule der BFS weitergaben und für den bald 
bekannten guten Ruf der neuen deutschen Nachkriegs-Flugverkehrskontrolle verantwortlich 
waren. Viele ihrer ersten Schüler wurden nun auch die ersten Lehrer der Nachfolgelehrgänge 
der BFS. 
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Abb. 164- T. D. Johnson & L. C. Moore 1968 

 
 

Teil III  
Entwicklung des Flugleiter-Berufes 1949 bis 1953 

 
Der Linienflugverkehr der DLH wurde am 1.4.55 aufgenommen, nachdem zuvor zumeist nur 
die Fluggesellschaften Frankreichs (Air France), Brasiliens (Panair do Brasil), Grossbritanniens 
(British European Airways), der USA (zuerst American Overseas Airways, danach Pan 
American World Airways) und Russlands (Aeroflot) ab Januar 1950 den regulären zivilen 
Flugbetrieb mit Landungen in Deutschland durchführen durften. Vor 1947 betrieben die 
Besatzungsmächte die Flughäfen und die Flugsicherung ohne jegliches deutsches Personal. Die 
Briten mit den Flughäfen Hamburg, Köln, Hannover und Düsseldorf aber stellten bereits 
1947/48 deutsches Personal für den Flugberatungsdienst (AIS), den Peilfunkdienst und an 
Fernmeldestellen ein, und die meisten dieser ehemals “Ehemaligen” stammten noch aus der 
früheren Reichsflugsicherung.  
 
Den Anfang mit einer Einstellungswelle von Flugleitern für die Bewegungslenkung von Flügen 
im Rahmen des Flugsicherungs-Kontrolldienstes machte dann die amerikanische Abteilung des 
CAB 1949 mit Anzeigen in einigen grossen deutschen Tageszeitungen. Man suchte Mitarbeiter 
für das Alliierte Zivil Luftfahrtamt im Alter von 21 bis 32 Jahren für die Ausbildung und den 
Einsatz in der US – Besatzungszone. Bedingung war die Beherrschung der englischen Sprache 
in Wort und Schrift, Abitur oder gleichwertige Ausbildung und zweijährige fliegerische 
Erfahrung. Der erste Lehrgang über Flugverkehrskontrolle zur Ausbildung als Fluglotse / 
Flugleiter / Flugsicherungslotse / Flugverkehrsleiter, welche Bezeichnungen für diesen neuen 
Beruf des “Air Traffic Controller” damals auch immer verwendet wurden, fand seitens der US – 
Luftwaffe im Auftrag des Hochkommissars für Deutschland (HICOG) und dem US – CAD 
unter dem CAB vom 3. Oktober bis 2. Dezember 1949 in Bremen statt. Weitere Kurse über 
Bezirkskontroll-Verfahren - ACC, durchgeführt von der 1807th AACS Einheit der USAFE, 
fanden danach in Freising (vom 7.1. – 16.2.51) und München-Riem statt.  
 
Bis Ende 1953 führte die Schule 14 Lehrgänge für TWR, APP und ACC durch. Aus den ersten 
40 Teilnehmern waren bis 1954 inzwischen 211 “Controller” geworden. 1952 hatte bereits 
Bedarf für 85 weitere “Controller” für Frankfurt und München ACC bestanden. Aus 2000 
weiteren Bewerbern bestanden 210 die Auswahlprüfung, später reduziert durch fehlende 
“politische Freigabe”!  

ATC und Infrastruktur 
 

Die ATC – Bezirkskontrolle (ACC) wurde lediglich als konventionelle verfahrensmässige 
Kontrolle ausgeübt. Ausser den Luftverteidigungsanlagen der Besatzungsmächte waren an den   
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Flughäfen nur Endanflug-Radaranlagen (Precision Approach Radar – PAR) eingesetzt. Diese 
wurden als “Ground Controlled Approach” – System (GCA) benutzt, d.h. eine PAR- mit einer 
Rundsichtradar-Komponente (SRE) in Kombination. Zivile Flugplatz-Radar-Rundsicht-Anlagen 
– ASR gab es in Deutschland 1954 noch nicht. Frankfurt ACC, während der Berliner 
Luftbrücke im IG-Hochhaus als einzige Bezirkskontrollzentrale im Einsatz, benutzte allerdings 
schon ein Luftverteidigungs – CPS/5– Weitbereichsradar mit 230 NM Reichweite und IFF/SSR 
auf dem Dach des Hauses.  
 
Navigiert wurde nach LF/MF Funknavigationsanlagen wie Vierkursfunkfeuern “Four-Course 
Radio Ranges – RNG”, ungerichteten Funkfeuern “Nondirectional Radio Beacons – NDB”, 
“Visual Aural Ranges – VAR”, nach hyperbolischen Systemen wie GEE, CONSOL, DECCA 
und LORAN. Die Sprechfunkfrequenzen hatten oft nur eine Reichweite von 40 bis 50 NM. 
Also mussten Freigaben und Standortmeldungen über Relaisstationen, wie Spangdahlem 
RAPCON, weitergegeben werden. Die hierfür im ACC eingerichteten “Air/Ground” Funker-
Arbeitsplätze konnten sehr bald die grosse Menge dieser Meldungen nicht mehr beherrschen.  
 
Die “Royal Air Force – RAF” folgte einem anderen Betriebskonzept als die US - Luftwaffe. So 
wurde in der britischen Zone, fast ausschliesslich Flugverkehrsberatungsdienst (Air Traffic 
Advisory Service – ADS) geleistet, während in den den Amerikanern unterstehenden 
Kontrollbezirken - CTA Frankfurt und München bereits Flugverkehrskontrolldienst (Air Traffic 
Control Service – ATC) ausgeübt wurde.  
 

Der Luftraum 
 

Der der Flugverkehrskontrolle (ATC) zur Verfügung stehende Luftraum war eingeschränkt. Die 
damals bestehenden Kontrollbezirke (CTA) waren Bad Eilsen (später Hannover), Frankfurt, 
München, Strasbourg und Berlin. Flugverkehrsdienste (ATS) wurden für die Flüge in diesen 
Bezirken in der US – Zone von den ACCs Frankfurt und München, in der britischen Zone von 
ACC Bad Eilsen, in der französischen Zone vom ACC Strasbourg und in der russischen Zone 
vom ACC Berlin (BARTCC) für die Berliner Kontrollzone und die drei Korridore geleistet. In 
der französischen Zone dauerte alles etwas länger. Dieser Teil des Luftraums verblieb bis 
Anfang 1953 als “Strasbourg Fluginformationsgebiet FIR und Kontrollbezirk CTA” unter 
französischer Verwaltung. Sie reichte vom Rhein bis Friedrichshafen bzw. bis 10° Ost. Diese 
FIR/CTA, gleichbedeutend in der Ausdehnung mit der Besatzungszone umfasste das Saarland, 
ganz Baden, Württemberg und Elsass-Lothringen nach Westen bis 5° Ost. Die 
Bezirkskontrollzentrale befand sich in Strasbourg.  
 

 
Abb. 165 - Lockheed Constellation, aus der ein wahrer Superstar wurde   
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Die nach Kriegsende häufigen erforderlichen Material- und Personentransporte der 
Besatzungsmächte machten bei den so oft vorkommenden Schlechtwetterlagen die Einführung 
von Flugsicherungs-kontrolldienst notwendig. Die daher vorrangig wieder in Betrieb 
genommenen Flughäfen waren Hamburg, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg, 
Tempelhof und München. Tegel, Hannover und Köln-Wahn folgten. Die folgenden Ereignisse 
verdeutlichen, was sich in den Jahren ab 1953 nach Errichtung der Bundesanstalt für 
Flugsicherung BFS in Deutschland in Bezug auf den wieder aufkommenden Luftverkehr und 
der für ihn unverzichtbaren Flugsicherung unter den gegebenen Bedingungen der Alliierten 
Hohen Kommission entwickelte.  
 
Januar 1951 
Die Alliierte Hohe Kommission erlässt am 23. 1. 1951 das Gesetz Nummer 44 zur 
betrieblichen, technischen und verwaltungsmässigen Überwachung der zivilen Luftfahrt im 
Amtsblatt der AHK und im Bundesanzeiger Nummer 15. Es bestätigt die Zuständigkeit des 
Alliierten Zivilluftfahrt Amtes - CAB, das am 20. 6. 1949 von den drei westlichen Alliierten 
errichtet wurde; siehe Anlage B. Das Gesetz lautete: 
 
Artikel 1 
Das Amt fŸr zivile Luftfahrt ist befugt, Verordnungen Ÿber die betriebliche und technische 
†berwachung der zivilen Luftfahrt sowie Ÿber die verwaltungsmŠssige †berwachung der mit 
der zivilen Luftfahrt verbundenen BetŠtigungen zu erlassen. 
 
Mai 1951 
Das Alliierte Zivilluftfahrt Amt erlässt am 4. 5. 1951 eine erste deutsche Nachkriegs - 
Flugverkehrs-ordnung für das Gebiet der Deutschen Bundesrepublik auf Grund des Artikels 1 
des Gesetzes Nr. 44 der AHK. Ab 1. Mai 1951 erhält Deutschland wieder das Recht, Segelflug 
zu betreiben und die Vorbereitungsstelle zur Errichtung einer Bundesanstalt für Flugsicherung 
(BFS) beim Alliierten Zivilluftfahrt Amt (CAB) in Wiesbaden wird geschaffen. Ihr Leiter wird 
der ehemalige RLM Angehörige Dr. O. Heer. 
 
Februar  1952 
Inzwischen war das Bundesverkehrsministerium mit einer Luftfahrtabteilung wiedererstanden. 
Zum Verkehrsminister ernannte Bundeskanzler Konrad Adenauer den Bergbauingenieur  Dr. 
Hans Christoph Seebohm.  
 
Juli 1952 
Es beginnen Verhandlungen zwischen dem Verkehrsministerium, vertreten durch J. Knipfer, 
und dem Alliierten CAB in Frankfurt/Main zur Übernahme des in den drei westlichen Zonen 
von den britischen und amerikanischen Besatzungstruppen beschäftigten deutschen 
Flugsicherungspersonals. Die Vorbereitungs-stelle teilt mit prüfen zu wollen, welchen 
Angehörigen dieses Personalkörpers man nach Gründung der BFS ein Angebot zur Übernahme 
machen wolle. In den Fällen, in denen die Vorbereitungsstelle glaubt, gewichtige Gründe für die 
Ablehnung des einen oder anderen zu haben, wolle man sich mit dem CAB in Verbindung 
setzen, um eine endgültige Entscheidung herbeizuführen.  
 
Es bleibt hierzu zu sagen, dass die damals bereits bei dem CAB beschäftigten Flugsicherer nach 
aufwendigem Verfahren aus dem Kreis der 3500 Bewerber vom CAB als politisch nicht 
Belastete ausgewählt worden waren und viele bereits seit 1.1.1950 dort arbeiteten. Sie waren 
unersetzbar. Aber das hatten die zukünftigen FS-Verwaltungsbeamten wohl nicht erkannt oder 
sie dachten an noch andere Auswahlkriterien.  
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Februar 1953 
Das Alliierte Zivilluftfahrt Amt, in Amtshilfe mit dem AACS - Dienst der US-Luftwaffe 
betrieben, beschäftigt ab Februar in der FS-Bezirkskontrolle (ACC) München nur noch 
Deutsche, ebenso auch auf dem dortigen Kontrollturm in der Flugplatzkontrolle (TWR).  
 
März 1953 
Am 23. 3. 1953 wird per Gesetz die Bundesanstalt für Flugsicherung - BFS (German Federal 
Administration for Air Navigation Services) errichtet. Der Bundestag verfügt, dass 
Flugsicherung Bundessache ist und nicht die der Länder. Befähigungsnachweise für die 
Flugsicherungs-Betriebsdienste werden allerdings bis zum Herbst 1956 nicht durch die BFS 
sondern weiterhin durch das CAB in seiner Aufsichtsfunktion über die BFS erteilt. Die von den 
Alliierten eingerichteten Fluginformationsgebiete (Flight Information Regions- FIR) 
entsprechen in ihrer Ausdehnung noch den Grenzen der Besatzungszonen. Bis 1954 bestehen 
folgende FIR in Westdeutschland, die alle keine Obergrenze hatten: 
 
- Bad Eilsen FIR in Norddeutschland (gesamte britische Zone) 
- Strassburg FIR im Südwesten Süddeutschlands (gesamte französische Zone bis 10° Ost) 
- München FIR im Südosten (Gesamt Bayern umfassend) 
- Frankfurt FIR in Süddeutschland (Hessen usw. umfassend) 
 
April 1953 
Am 21. April 1953 zieht die Bezirkskontrolle Frankfurt (Frankfurt Area Control Centre - 
ARTCC) vom IG Hochhaus in der Innenstadt um in das wieder hergerichtete Flughafen-
Terminal. Bis 1. Juli wird diese Zentrale unter der Zuständigkeit der USAF - AACS verbleiben; 
das Betriebspersonal ebenfalls beim CAB. 
 
Mai 1953 
Die Alliierte Hohe Kommission teilt dem Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland am 
30. 5. 1953 ihre Bedingungen mit unter denen sie gewillt ist ihr die Verantwortlichkeit für die 
Ausübung der Aufgaben der Flugsicherung im Bundesgebiet ab Juli 1953 zu übertragen. 
 
Am 23.3.1953 war per Gesetz die BFS erstanden und konnte nun Zug um Zug Aufgaben des 
Alliierten CAB übernehmen. Zum Nachteil der neu gegründeten BFS sollte sich der bestehende 
Stamm des Personals in der Luftfahrtabteilung mit dem Referat Flugsicherung im 
Verkehrsministerium und die in die neue BFS berufenen ehemaligen RLM-Angehörigen 
auswirken. Keiner der Herren hatte eine Ausbildung in die neuen Flugverkehrsregeln der ICAO 
genossen, beherrschte die neue Luftfahrtsprache Englisch oder hatte Erfahrungen in der nun 
angewendeten Flugverkehrskontrolle gewonnen. Also wurde nur verwaltet, über den Kopf des 
Flugverkehrskontrolldienst-Betriebs hinweg. 
 
Juli 1953 
Das gesamte deutsche Flugsicherungspersonal, zuvor in Arbeitsverhältnissen bei britischen und 
amerikanischen zivilen oder militärischen Luftfahrt-Organisationen, geht am 1.7.1953 in 
Beschäftigungsverhältnisse mit der BFS über. Dies betrifft alle Dienstzweige, FS-Fernmelde-, 
FS-Beratungs-, FS-Kontrolldienst und den technischen Dienst (CNS). Es entsteht für die 
Flugsicherung ein eigener Tarifvertrag unter dem BAT mit der Sonderreglung SR 2h. Diese 
Regelung sollte für die später entstehende militärische Flugsicherung hin und wieder 
problematisch werden, da die Befugnis höherer Dienstränge damit ausgeschlossen war. Somit 
werden nun alle „nicht militärischen“ FS-Stellen in Westdeutschland unter der Zuständigkeit 
der BFS betrieben.   
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Deutscher Flugverkehr ist noch immer verboten. Die Beaufsichtigung der BFS durch das CAB 
erfolgt weiterhin bis 1956. Danach wird diese Funktion durch den Alliierten Vorläufigen 
Ausschuss zur Koordinierung von Luftfahrt-Angelegenheiten (PACC - Preliminary Air 
Coordinating Committee) wahrgenommen. Aber die BFS darf bereits FS-Kontrolldienst (ATC) 
ausüben, der eine Hoheitsaufgabe darstellt. 
 
Februar 1954 
Anfang Februar 1954 beschliesst die Alliierte Hohe Kommission auf Verlangen der Alliierten 
Streitkräfte den Luftraum über den Westzonen, in dem Flugverkehrsdienste (ATS) geleistet 
werden, auf die Flughöhe von 19.500 Fuss zu beschränken und verordnet der im Jahr zuvor 
gegründeten BFS über dieser Flughöhe keine Flugverkehrsdienste (Air Traffic Services - ATS ) 
auszuüben. Die BFS hatte sich zu beugen. Diese Situation, nur den oberen Luftraum (Upper 
Flight Information Regions Hannover und Frankfurt / Rhein - UIR) betreffend, wird mindestens 
bis Juni 1957 ungelöst bleiben. Inzwischen werden neuere Flugzeugtypen mit Propeller-
Turbinen und reinen Strahltriebwerken in den UIR erscheinen. Selbst unter Instrumenten-
Flugwetter-Bedingungen (Blindflug) wird ihnen keine Staffelung untereinander geleistet 
werden. Diese Entscheidung bedeutet einen Rückfall in die Zeit vor 1930. 
 
Mai 1954 
Die Dinge stehen 1954 beinahe noch alle so wie 1953. Wichtigste Tatsache ist, dass das noch 
wirksame Besatzungsstatut jegliche Luftverkehrsbetätigung durch deutsche Staatsangehörige 
verbot. Allein die Flugsicherung war durch die Gründung der BFS unter der Aufsicht des 
Alliierten Zivilluftamtes CAB ausgenommen und einen wichtigen Schritt weiter. Ihre 
Angehörigen waren nun alle Angestellte und in geringer Anzahl (Verwaltung, Dienststellen-
Leitung) ehemalige RLM-Beamte. Sie waren Deutsche und kontrollierten und leiteten ab 
1.7.1953 ausländischen zivilen und militärischen Flugverkehr im deutschen Luftraum und an 
deutschen Zivilflughäfen. Im gleichen Jahr betrieben bereits rund 30 fremde Gesellschaften 
Flugverkehr über Deutschland. 
 
Juni 1954 
In Norddeutschland beginnend, beschliessen die deutschen Flugleiter des FS-Kontrolldienstes 
einen Fachverband zu gründen, der sich im Laufe des gleichen Jahres unter dem Namen 
„Verband Deutscher Flugleiter - VDF“ etabliert.  
 
April 1955 
Am 5.4.1955 wird durch den Vorläufigen Luftfahrt Koordinierungs-Ausschuss (PACC) der 
Alliierten Hohen Kommission ein Ständiger Ausschuss für Luftfahrtfragen (SAL) mit Bezug 
auf § 8, Artikel 17, Teil I, Abschnitt 3 der Konvention über die Rechte und Pflichten der 
Stationierungsstreitkräfte in der Bundesrepublik errichtet. Der Ausschuss wird durch je einen 
Vertreter Frankreichs, Grossbritanniens, der USA und der BRD gebildet. Er wird ein 
Vierteljahrhundert lang bestehen.  
 
Juni 1956 
Die Bundesrepublik wird am 8. Juni 1956 als Mitglied in die Internationale Zivilluftfahrt 
Organisation - ICAO aufgenommen und verpflichtet sich, ihre nationale Luftverkehrs-
Gesetzgebung an die international vereinbarten ICAO Regeln anzupassen. Das aber wird sie in 
Zukunft nicht immer tun. Das Alliierte Zivilluftfahrt Amt - CAB wird gegen Jahresende 
aufgelöst. Die BFS erteilt im November die erste ATC-Lizenz (ICAO Befähigungsnachweis 
001 für den FSK) an A. Maier in Stuttgart. 
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ICAO  
Internationale Vereinbarungen zur Luftraumgestaltung  

Region Europa & Mittelmeer - EUM 
 

 
 
 
 
 

Abb. 166 - ICAO Logo 

 
Die BRD wurde das 66. Mitglied. Da die ICAO Konvention inklusive des Inhalts aller ihrer 
Anhänge ohne Ausnahme von der Bundesegierung ratifiziert worden war, stellten diese 
Richtlinien und Verfahren nun die rechtlich verbindliche Grundlage für allen Flugsicherungs-
Betrieb dar und schlossen somit eigentlich Abweichungen von den ICAO Richtlinien und zuvor 
vom CAB angewandten Empfehlungen aus. 
 

 
Abb. 167 - Die ICAO Regionen mit Nr. 4 EUM 

 
Deutschland gehört nun zur Region Nummer 4, Europa und den Mittelmeer-Raum (EUM) 
umfassend. An abgegrenztem unkontrolliertem Luftraum entstanden zusätzlich sogenannte 
Flugplatzverkehrszonen (Aerodrome Traffic Zones - ATZ) kleineren Ausmasses, meist mit 3 
NM Durchmesser und bis 2000 Fuss über Grund zum Schutz des VFR - Flugplatzverkehrs. 
Flugstrecken, die durch die FIR führten, aber nicht der Flugverkehrskontrolle (ATC) unterlagen, 
wurden in Form von „Vorherbestimmten Strecken“ (Predetermined Routes - PDR) ohne 
seitliche Ausdehnung ausgewiesen oder als Korridor in Form von Luftwegen (Advisory Routes - 
ADR) festgelegt. Mehrere ADR zusammen bildeten sogenannte Flugverkehrs-Beratungsbezirke 
(Advisory Areas - ADA).  
 
So stellt sich immer wieder die Frage, was denn „Flugsicherung“ überhaupt ist. Sie stellt eine 
umfangreiche Bodenorganisation der internationalen Luftfahrt dar und umfasst diejenigen 
staatlichen hoheitlichen Aufgaben und Einrichtungen, die dazu dienen, den Flugverkehr  mit 
allen Arten von Luftfahrzeugen reibungslos, schnell und sicher zu gestalten. Sie leistet vom 
Boden aus unentbehrliche Hilfe, um Zusammenstösse zu vermeiden, insbesondere bei 
schlechten Wetterbedingungen und unterstützt die LFZ-Führer bei der Navigation auf Strecke, 
bei Anflug und Landung. So lautete die Auskunft der neu geschaffenen BFS bereits 1956. 
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Militärische Flugsicherungs-Dienste durch Alliierte Streitkräfte  
 

Auf der Seite der Flugsicherung (BFS) wurde nicht zwischen zivilem und militärischem 
Flugverkehr unterschieden. Flug blieb Flug. Alle wurden den gleichen Regeln und Verfahren 
unterworfen. Die eigentliche Unterscheidung erfolgte lediglich zwischen taktischem und nicht-
taktischem militärischem Verkehr. Im Gegensatz zur RAF unterschied der AACS USAFE nicht 
zwischen zivilem und militärischem Verkehr, und auch nicht zwischen zivilen und militärischen 
Flugleitern, im Gegensatz zur BFS und der Deutschen Luftwaffe. 
 

 
            Abb. 168 - USAF Rhein-Main Airbase Frankfurt/Main, 1948/49 TWR während der Berliner Luftbrücke 

 

 
Abb. 169 

Frankfurt/Main IG Farben Gebäude, 1949 – 1953 mit Frankfurt ACC im obersten Geschoss 
CPS-5 Radaranlage noch ohne IFF, 220 NM Reichweite bis 65.000 Fuss Höhe 

 

Bereits 1945 war in Hanau am Flugplatz Erlensee eine erste Flugsicherungs-
Bezirkskontrollzentrale (Area Control Centre - ACC) mit dem Rufzeiuchen „Hanau Army 
Airways“ errichtet worden. Diese Zentrale zog im Herbst 1946 in das oberste Stockwerk des IG 
Farben Gebäudes in Frankfurt/Main um. Der Betrieb dieser ersten Flugsicherungs-
Bezirkskontrollzentrale (ACC) im Nachkriegs-Deutschland, durch die US-Luftwaffe unter der 
Verwaltung des Hochkommissars für Deutschland (HICOG) entstanden, oblag dem “Airways 
and Air Communications Service – AACS” der US-Luftwaffe, bis zum Umzug der Zentrale in 
das Rhein Main Flughafen Terminal am 21.4.1953. 

 

In den Flugsicherungs-Zentralen Bad Eilsen, Frankfurt und München arbeiteten in den Jahren 
vor 1953 schon fast 50 % Deutsche. Daher konnten die Zentralen in Frankfurt und München in 
1953 bereits mit 100% deutschem Personal an die neue BFS übergeben werden.  
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Abb. 170 - 1949 US  HICOG – CAB ATC Licence Nr. 32 aus 1950 für den Flugsicherungs-Kontrolldienst (ATC) mit Zulassungen 
für die Flugplatzkontrolle (TWR – Stuttgart 1950) und Bezirkskontrolle (ACC – Frankfurt 1952), erteilt von Mr. L. C. Moore, US-

CAD des Zivilen Luftfahrtamtes der Besatzungsmächte 

 

 
Abb. 171 -   Neuer Kontrollturm Stuttgart 1949, 1950 abgerissen 

 

  
Abb. 172 -  München-Riem Terminal 1951 mit ACC + APP Abb. 1973-  Kontrollturm München 1949 

 
Die RAF wandte ebenfalls die neuen ICAO Regeln in der Ausbildung an, so wie sie sowohl im 
Zivil - als auch Militär-Luftverkehr Anwendung fanden. Diese Regeln waren von der RAF in der 
„Air Publication - AP3024 - Air Traffic Control“ veröffentlicht und hatten weltweit Geltung, 
ebenso wie auch die der USA des AACS AFM 100-1. Beider Grundlagen stammten aus den 
Regeln der nun aufgelösten ICAN und den amerikanischen Verfahren für die Kontrolle des 
Luftverkehrs „ANC - Procedures for the Control of Air Traffic“ und seinem britischen Pendant. 
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Abb. 174 - Die damaligen Bibeln der „Air Traffic Controller“ Betriebsvorschriften der USAF und RAF 

 
Diese durch den zivilen und militärischen Flugverkehr der ersten Jahre versierten Flugleiter 
waren es, die die erworbenen Kenntnisse und Befähigung an die deutschen Neuankömmlinge 
im FS-Betrieb und an der Flugsicherungsschule der BFS weitergaben. Sie waren für den bald 
bekannten guten Ruf der neuen deutschen Nachkriegs-Flugsicherung verantwortlich. Es 
erscheint für diese Zeit des Wiederentstehens einer deutschen Flugsicherung, an deutschen 
Flughäfen, in deutschem Luftraum, betrieben von Deutschen, bedeutsam, dass insbesondere die 
amerikanische Besatzungsmacht ohne Ressentiments und rein auf das luftverkehrsmässig 
bezogene Erfordernis mit der Einstellung und Ausbildung deutschen Personals begonnen hatte.  
 
Aus den ersten 40 Teilnehmern waren bis 1954 inzwischen 211 “Aerodrome, Approach & Area 
Controller” (Flugplatzkontrolle - TWR, Anflugkontrolle - APP und Bezirkskontrolle - ACC) 
geworden. 1952 hatte 

 

   
Abb. 175 - AACS Ausbildung auf Frankfurt    Abb. 176 - Ausbildung auf Rhein-Main TWR durch AACS 

 

bereits Bedarf für 85 weitere “Controller” für Frankfurt und München ACC bestanden. Von 
Ende 1951 an stieg die Zahl der in der Flugsicherung bei der BFS ab 1953 angestellten 
deutschen Mitarbeiter von 4 auf 232 in 1952 und 732 bis Ende 1953. 
 
Es war mit der Gründung der BFS 1953 keineswegs sicher, dass alle unter dem Alliierten Zivil 
Luftamt beschäftigten Flugleiter auch ohne weitere Formalitäten in den „Öffentlichen Dienst“ 
übernommen werden würden. Dies geschah erst auf Druck seitens des CAB. 
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USAFE AACS Flugverkehrsdienste 
 
Für den Flugverkehr von und zu zivilen Flughäfen in der US Zone wurden diese Dienste an den 
Flughäfen München-Riem, Nürnberg-Industrieflughafen, Stuttgart-Echterdingen, Frankfurt am 
Main - Rhein-Main und Bremen geleistet. Vorläufer des Frankfurt ARTCC des AACS war die 
FS-Zentrale „Hanau Army Airways“ in Hanau-Erlensee unter der USAAF. 
 
Ende 1946 war im obersten Stockwerk des IG Farben Gebäudes in Frankfurt/Main noch vor der 
Berliner Luftbrücke die Flugsicherungs-Bezirkskontrollzentrale (ARTCC) des 1968th Airways 
and Air Communication Service – AACS, zuvor „Hanau Army Airways“, in Betrieb genommen 
worden.  

Frankfurt ARTCC 
 

 
Abb. 177 - Frankfurt ARTCC im IG Hochhaus 1952 unter 1945th AACS Sq. 

 
Die Abbildung 194 zeigt die vom CAB eingestellten deutschen C- und A-2 Flugleiter und einen 
Funker auf dem A/G Arbeitsplatz. Uhren wurden per Hand aufgezogen. Zu ihren 
Koordinationspartnern in den benachbarten horizontalen und vertikalen anderen 
Zuständigkeitsbereichen gehörten 1953 die ACC Berlin, Prag, München, Paris, Strassburg, 
Brüssel und Hannover, die APP/RAPCON Fürstenfeldbruck, Lahr, Metz, Sembach, 
Spangdahlem, Köln, Stuttgart, Nürnberg und Frankfurt, sowie die LV-Stellen Cornbeef, 
Racecard, Dora, Gunpost, Joplin, Boxcar, Planter, Telegram, Barber, Mercury, Big Hope in 
Mannheim-Sandhofen und Andrew.  
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Abb. 178 -  UPA-35 Analog Radarsichtgerät in Benutzung bis 1964 

 

 
Abb. 179 - USAF / AACS Kontrollzentrale Frankfurt ARTCC im IG Hochhaus, 1947 – 1953  

 

 
180 - Das CPS-5 Radarbild während der Berliner Luftbrücke 
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Abb. 181 - RAFAC Karte 6A vom September 1946 

 

München ARTCC 
 
München „Army Airways“ war schon 1946 in das Flughafen Terminal in Riem eingezogen und 
entwickelte sich in 1947 zum AACS ARTCC. München stellte einen Knotenpunkt für die 
Verbindungen der Alliierten zwischen Paris, Stuttgart (USAREUR Hauptquartier), Linz, Wien, 
Prag, Frankfurt/Main, Zürich, Mailand und Rom dar.  
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Abb. 182 - RAFAC Karte 41 aus September 1951 

 
Eine Episode 

in Erinnerung an Willard R. (Bill) Ortenburger, 
QUOTE  
Willard R. (Bill) Ortenburger was one of the founders of postwar Air Traffic Control in the Federal 
Republic of Germany. As a Captain in the U.S. Air Force in the early fifties, Bill Ortenburger was 
Chief Controller of the Area Control Center (Munich ACC) at Munich Riem airport. Munich ACC 
provided the first on-the-job training site for the postwar ATC training of German Controllers. It was 
also the first ATC facility transferred fully to German operation and responsibility in the post war 
period. Later, when Captain Ortenburger was transferred to another assignment and left the Federal 
Republic of Germany, Hans Kolle became the Chief Controller of the Munich Center. 
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Abb. 183 - Major Ortenburger (center, standing) and his team at Munich Riem 

 
First postwar generation German Controllers will maybe recall one of Ortenburger's unique training 
methods: He would frequently pilot a US Air Force C47 Gooney-bird around Germany and simulate IFR 
emergencies, to test the alertness and control judgement of the Novice Controllers. One of his 
favourites was a sudden pop-up near a rather busy holding stack during marginal VMC. To make it 
really difficult he would, for instance, report to be unsure of his position and "only twenty minutes of fuel 
remaining". But the alertness of the German Controllers soon took the sting out of Ortenburgers 
simulations. The moment he departed, his tail number was flashed from Controller to Controller in 
every facility, and they soon had ready solutions to counter all of the simulated emergencies he would 
dream up. Ortenburger was also known for, perhaps, the most unique Controller Assist in the Munich 
center at the time.  
 
On the inaugural flight of Egyptian Airlines from Cairo to Munich in 1952, the aircraft arrived over 
the Munich radio range station in quite marginal weather. It made numerous missed approaches, 
because the captain's approach plate failed to note that a 30 degree turn was required when inbound 
and passing the low cone. Soon this error, and the captain's severe difficulty with the English 
language, had the aircraft missing its eigth approach - with truly 20 minutes of fuel remaining. 
Ortenburger ran down seven flights of stairs, fired up the Gooney-bird,  and flew a formation radio 
range letdown with the Egyptian. When over the low cone for the 9th and last time, a turn into the 
Egyptian aircraft forced the required 30 degree turn to line-up with the runway. Still in formation, the 
airliner landed on the runway, and Ortenburger landed on the grass parallel to the runway. At the end 
of the sixties, Bill Ortenburger retired as a full Colonel and as Chief of Air Traffic Control for USAF 
headquarters at the Pentagon. UNQUOTE 
 

RAF Flugverkehrsdienste 
 
Die RAF betrieb in Norddeutschland nur eine FS-Bezirkskontrollzentrale im Kurhaus in Bad 
Eilsen in der Nähe vom Flugplatz Bückeburg. Dort war die militärische Betriebsabwicklung für 
die RAF Einsatzflüge von der zivilen Betriebsabwicklung getrennt, gleichermassen ko-loziert 
unter einem Dach. Die zivile Komponente beschäftigte bereits Deutsche, die in Düsseldorf und 
Hamburg ausgebildet worden waren. Auf den C-Arbeitsplätzen arbeiteten anfangs Engländer, 
während die Deutschen die Koordinator-Arbeitsplätze besetzten. Die Leitung des gesamten 
Betriebes oblag der RAF. Im Dienst durfte nur Englisch gesprochen werden. Während zu 
Anbeginn nur Fluginformationsdienst (FIS) und Flugverkehrsberatungsdienst (ADS) ausgeübt 
wurde begann man auch dort mit der Einführung kontrollierten Luftraums in Form von 
Luftstrassen (AWY) einhergehend FS-Kontrolldienst (ATC) zu leisten. 
 
Diese Zentrale erlangte während der Berliner Luftbrücke 1948/49 grosse Bedeutung, da sie für 
alle aus Berlin zurückkehrenden Flüge nach Fassberg, Bückeburg, Celle, Hamburg und Lübeck   
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zuständig wurde. Erst zu Beginn der 1950’er Jahre beschloss die RAF beide Komponenten der 
Zentrale an den Flughafen Hannover-Langenhagen zu verlegen, was dann erst 1955 stattfand. 
 

 
Abb. 184 - Betriebsraum des Bad Eilsen ATCC in 1953 

 

 
Abb. 185 -  Die nordeutschen Flugverfahren während der Berliner Luftbrücke 
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Abb. 186 - Karte 17 aus RAFAC 1951 mit Berliner Kontrollzone und Nord-Korridor Richtung Skandinavien 

 

Obwohl man sich im Herbst 1945 auf die Obergrenze von 10.000 Fuss Höhe über Grund für die 
Kontrollzone Berlin geeinigt hatte, war keine eigentliche Beschränkung für die Flughöhe in den 
Korridoren vereinbart worden. Da die Transport-Flugzeuge ohnehin kaum höher flogen, 
wendete man die Beschränkung bald auch für die Korridore an. US Armee und US-Luftwaffen 
Kampfflugzeuge waren in den Korridoren nicht zugelassen. Die Karte zeigt schon die Kladow - 
VOR (DDB) und das einzige sowjetische NDB Funkfeuer Schönefeld (AB auf 300 kHz).  
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Abb. 187 - Blatt 35 Hannover RAFAC 1955 mit Luftstrassen (AWY / CTA) 

 

FAF Flugverkehrs-Dienste 
 

In der französischen Zone betrieb die FAF keine FS-Zentrale, da die Bezirks- und 
Fluginformationsdienst-Zentrale (Flight Information Centre - FIC + Area Control Centre - 
ACC) in Strassburg-Entzheim diese Aufgabe für die Flüge durch die Strassburg FIR über 
deutschem Gebiet übernahm. Diese FIR änderte zweimal ihren Namen von „East - FIR“ in 
„Entzheim FIR“ und letztendlich in Strassburg FIR bis sie 1953 in die München FIR integriert   
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wurde. Da die FAF den Luftraum ihrer Zone in den ersten Jahren als unkontrollierten Luftraum 
bestehen liess, richtete sie auch keine Flugberatungsstrecken (Luftwege) oder Luftstrassen im 
Süden zwischen Stuttgart und der Schweiz ein.  
 
Für die Sicherung ihrer Flüge von und zu den Flugplätzen in der französischen Zone sorgte die 
Anflugkontrollstelle „FORENO CONTROL“ am Flugplatz Lahr und die Peilstelle Lahr 
„GONIO“. Für Flüge von und nach Friedrichshafen stand Peildienst der D/F-Station Lichtenech 
unter dem Rufzeichen „FREDERIC GRIS APPROACH“ zur Verfügung. Die Flugplatzkontrolle 
arbeitete unter dem Rufzeichen „AIRPORT“. Die Plätze Bremgarten und Freiburg lagen 
innerhalb der Lahr MTMA. Die Bezeichnung FORENO setzte sich zusammen aus den Wörtern 
„Fôret“ und Noir“, gleichbedeutend mit Schwarzwald. FORENO APPROACH leistete 
Anflugkontrolle innerhalb der Lahr TMA mittels Peilern und betrieb dazu Peilstationen mit den 
Rufzeichen „Foreno Noir“ (Münsingen), Foreno Rouge“ (Hornisgrinde) und „Foreno Vert“ 
(Feldberg). Das Rufzeichen änderte sich später in „Hornisgrinde Control“. 
 
Die vom Alliierten Zivil Luftamt CAB betriebenen Kontrolltürme und ihre Einrichtung 
stammten noch aus 1949 oder waren zerstört worden, so wie der in Stuttgart. Selbst die damals 
„neue“ Einrichtung war rudimentär, aber zweckmässig. 
 

  
Abb. 188 -   Erster Bremen TWR – Kontrollturm in 1949  / Abb. 189 - Erster Nürnberg (Industrieflughafen) TWR 1949 

 

 
                        Abb. 190  - Kanzel des Kontrollturms München ab 1953 

 
Eine militärische Erkenntnis 

 
Soweit das fliegende Personal der Streitkräfte betroffen ist hatte man realisiert dass es in der 
Fliegerei unvermeidbar ist, dass das Flugzeug und seine Besatzung zu einem gewissen Grad als 
eine losgelöste und isolierte Einheit zu betrachten sind. 
 
„Sowie in der Luft, wird die komplizierte Maschinerie der gesamten Bodenorganisation, die 
betrieben wird um Vorhersagen zu erstellen und vorauszuschauen, zurückgelassen. Das Wetter 
unterwegs und am Zielort mag zur Zeit des Abflugs gut sein, aber es kann im Laufe des Fluges 
zu einer Gefahr werden. Flugplätze können durch Nebel, Wolken, Schnee oder Eis unbenutzbar   
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werden. Stromausfall kann die Flugplatzbeleuchtung ausser Kraft setzen. Starker Verkehr kann 
die Aufnahme-Kapazität der Platzrunde übersteigen und die Frage der verbliebenen 
Höchstflugdauer zu einem primären Problem werden lassen. Die Schnelligkeit mit der sich die 
Bedingungen während des Flugs ändern erfordern vom ATC - System grosse Flexibilität und 
die Fähigkeit Gefahren vorauszusagen. 
 
Man mochte annehmen, dass diese Gefahren durch die Einführung von Sprechfunk zwischen 
Boden- und Bord-Funkstellen überwunden seien. Aber dies schien nur teilweise wahr zu sein, 
und so wie bei allen Teilwahrheiten enthielt sie die Tendenz gefährlicher Verdrängung. 
Bodenverbindungen können zusammenbrechen oder für den Betrieb unbenutzbar werden, 
Funkfrequenzen können mit Verkehr überlastet oder durch Störungen unbenutzbar sein.  
 
Daher stellt die Flugverkehrskontrolle einen Versuch dar, alle diese Schwierigkeiten und 
Unwägbarkeiten zu überwinden. Inwieweit dies möglich ist, ist Aufgabe des Personals, welches 
den Dienst leistet. Sie stellt keine Aufgabe dar, die mit der Daumenregel zu bewältigen ist. Es 
reicht nicht aus nur präzise und allumfassende Regeln zu erstellen. Die Sache erfordert 
Weitsicht und ausgezeichnete Fähigkeit für den Piloten mitzudenken und seine Schwierigkeiten 
vorauszusehen.  
 
Und einer der wichtigsten Schlüssel zum Erfolg ist die Zusammenarbeit zwischen denen die 
fliegen und dem zweiten Satz Augen, Ohren und Hirnen der Flugleiter am Boden.“ 
 

Die neue Flugsicherungsbehörde entsteht 
 

Die nun mit Genehmigung der Alliierten Hohen Kommission und unter den Auflagen des CAB 
und PACC unter dem Verkehrsministerium errichtete Bundesanstalt für Flugsicherung - BFS 
war eine hybride Organisation. Die hoheitliche Hauptaufgabe mit Ausübung der 
Bewegungskontrolle der Flüge und ihrer Staffelung voneinander durch den FS-Kontrolldienst 
wurde von Angestellten ausgeübt. Verwaltet wurden alle Dienstzweige von Beamten mit viel 
Unverständnis für die aus den FS-Kontrolldienst-Aufgaben resultierenden Erfordernisse, sowohl 
in Bezug auf erforderliches Personal als auch in ausreichendem Masse benötigter Technik.  
 
Die wirklichen Probleme und ihre Abhilfe wurden „verwaltet“. Die neue deutsche Verwaltung 
war nicht darauf eingestellt oder vorbereitet Soforthilfe zu leisten; für wen auch? Für fremde 
Fluggesellschaften? Diese Situation wurde mit dem Entstehen der Deutschen Lufthansa nur 
unwesentlich besser.  Der „Kalte Krieg“ wurde noch kälter. Ein Eiserner Vorhang zu West-
deutschland war entstanden. Die BRD wurde als Bündnispartner der westlichen Alliierten in die 
NATO eingebunden, in anderen Worten, im Gegensatz zu den Siegermächten und den neutralen 
Staaten wie Schweden, Irland, Österreichs und der Schweiz „waren ihr die Hände gebunden“. 
Bis 1955 entschied ohnehin nur das CAB über die Zulassung fremder Fluggesellschaften zum 
Betrieb nach und über Deutschland. Die Zahl der fremden Fluggesellschaften stieg rapide an.  
 
Was sich im oberen Luftraum in den nächsten Jahren entwickeln würde, interessierte in der 
zivilen deutschen Luftfahrtverwaltung schon gar niemanden. Das war „fremdes“ Territorium 
und Zuständigkeit von Besatzungs- und Stationierungsstreitkräften, abhängig von 
Entscheidungen der NATO mit ihrem CEAC Komitee. Die ICAO und IATA (International Air 
Transport Association) hatten auf deren Beschlüsse und Entscheidungen keinen Einfluss, 
ebenso wie die durch ECAC repräsentierten Zivil-Luftfahrt Direktoren Westeuropas.  
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Abb. 191 -  Dr. h.c. Karwarth, Dr. Ing. Heer, beide Vor/BFS mit Glunz BMV 

 
Der deutsche FS-Dienst umfasste das ganze Bundesgebiet mit der Ausnahme der Luftkorridore 
nach und der Kontrollzone in Berlin. Die FS-Stellen und -Leitstellen unterstanden einem Leiter 
der Flugsicherung (LdF), der die vier Betriebsdienste FSK (ATC), FSB (AIS), FSF (COM) und 
FST (CNS) „verwaltete“. 
 

 
Abb. 192 - Die BFS Verwaltung feiert das 10-jährige Bestehen; von l nach r = Wagner, Neumann, Dr. Heer, Felgentreu, Glunz 

(BMV), Morgenstern, May, Denstorf 
 

Die Aussenstellen gliederten sich in FS-Leitstellen (FS/LSt) mit FS-Bezirkskontrolldienst 
(ACC) in Hannover, Frankfurt/Main und München, in die FS-Stellen auf den Verkehrsflughäfen 
Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Köln-Bonn, Nürnberg und Stuttgart, die FS-Schule in München-
Riem, das Büro Nachrichten für Luftfahrer (Büro NfL - NOF), die Mess- und Versuchsstelle 
(MVS) und das Zentrallager (FS/ZL) in Frankfurt/Main. Nebenstellen waren die DECCA-
Standorte in Madfeld bei Brilon, Oberlauter bei Coburg, Stadtkyll in der Eifel und in Zeven bei 
Bremen und weitere andere Standorte mit Funk- und Navigationsanlagen. 

 
Da die BFS gleichzeitig als ihre eigene Untersuchungsstelle für betriebliche Vorfälle und 
Unfälle, in und an denen sie mit ihren Diensten beteiligt war, agierte, kam dies einer „Carte 
Blance“ für Unterlassungen, Fälschungen und Unterdrückung von Beweismaterial gleich. Das 
Verkehrsministerium hatte diese Funktion an die Bundesanstalt für Flugsicherung delegiert. Die 
eigentliche Flugunfall-Untersuchungsstelle war das Luftfahrt-Bundesamt (LBA).  
 

Die Flugverkehrsdienste  - ATS und Übergabe der Flugsicherungs-Kontrolle an die BFS 
 
Die erste nur mit deutschen Flugleitern betriebene Bezirkskontrollzentrale des USAF-AACS, 
die am 15.1.53 (so wie Frankfurt/Main am 21. April 1953) noch für einige Monate an die 
amerikanische Zivilluftfahrt-Verwaltung des  CAB  übergeben wurde, war München. Mit der   
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Gründung der BFS zog im April 1953 das ACC Frankfurt dann vom IG-Hochhaus in die neuen 
Betriebsräume im Terminal am Rhein Main Flughafen um.  
 
Am 1.6.1953 übernahm die BFS alle bei den Stationierungsstreitkräften tätigen deutschen 
Flugleiter im Flugsicherungs-Kontrolldienst. Am 1.7.1953 erfolgte dann die Übergabe der 
“Hoheitsaufgabe” Durchführung der Flugsicherungsdienste, weiterhin unter einigen 
Vorbehalten, an die BFS. Von diesem Tage an waren bis auf Frankfurt TWR & APP (unter 
USAF AACS Leitung bis Ende Dezember 1959) in der amerikanischen Besatzungszone nur 
noch deutsche Fluglotsen an den zivilen Flugsicherungsstellen beschäftigt. In der britischen 
Zone wurden die FS-Stellen Bad Eilsen ACC im Juni 1955 und Köln TWR & APP erst 1957/58 
an die BFS übergeben. Die Flugleiter/FS-Lotsen, FS-Berater und Fernmelder blieben alle 
Angestellte unter der Tarifordnung für den Öffentlichen Dienst (TO.A). Die Techniker 
wechselten zumeist in ein Beamtenverhältnis. Alle Dienststellenleiter wurden Beamte und 
stammten grösstenteils aus der ehemaligen RFS.  
 
Nachdem am 1. Juli 1953 auch die Zuständigkeit über den Betriebsdienst der 
Flugverkehrskontrolle seitens des CAB an die BRD übergeben worden war, delegierte der 
Verkehrsminister sie gleichzeitig an die BFS. Das Frankfurt - ACC blieb auch nach seinem 
Umzug zum Flughafen als Teil der FS-Leitstelle Frankfurt zuständig für allen Verkehr innerhalb 
der Frankfurt FIR. Zu ihren Koordinationspartnern in den benachbarten horizontalen und 
vertikalen anderen Zuständigkeitsbereichen gehörten 1953 die ACC Berlin, Prag, München, 
Paris, Strassburg, Brüssel und Hannover, die APP/RAPCON Fürstenfeldbruck, Lahr, Metz, 
Sembach, Spangdahlem, Köln, Stuttgart, Nürnberg und Frankfurt, sowie elf LV-Stellen.  

 

 
 

Abb. 193+ 194  21. April 1953 Inbetriebnahme des ACC Frankfurt/Main am Rhein Main Flughafen durch das AHK CAB und 
Übergabe durcch die 1807th AACS Einheit der USAFE 

 

In der britischen Zone verblieb in Bezug auf den FS-Kontrolldienst vorerst alles beim alten. Die 
RAF bereitete sich auf den Umzug ihrer Zentrale von Bad Eilsen zum Flughafen Hannover vor. 
Auch dort sollte der zivile vom rein militärischen Betrieb getrennt werden, was dann 1955 
anlässlich des Umzugs auch geschah. Dies betraf zuerst den FS-Beratungsdienst (AIS), danach 
den FS-Technischen Dienst (FSF) und zuletzt des FS-Kontrolldienst. Der zivile Teil des ATCC 
Bad Eilsen, ab 1955 nun am Standort Hannover, wurde im Juni 1955 an die BFS übergeben. 
Der militärische Teil verblieb als „Hannover Military“ unter der Zuständigkeit der RAF, was im 
Widerspruch zum Gesetz über die BFS stand. Bis auf die Ausnahme Köln-Wahn (1957/58) 
arbeiteten in Norddeutschland nun alle FS-Stellen unter der Zuständigkeit der BFS.   
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Abb. 195 - Neuer Betriebsraum des BFS Hannover ACC nach dem Umzug in 1955  

 
Durch die damaligen politischen Gegebenheiten hatten auch die völkerrechtsstaatlichen Regeln 
zur Haftung ihre Auswirkung auf die Flugsicherung und ihre Dienste. Da anfangs die 
militärischen Organisationen die Anstellungsbehörden für Zivilisten waren, unabhängig vom 
Status der Zugehörigkeit zu den Alliierten oder zu Deutschland und den diesbezüglichen 
unterschiedlichen Arbeitsverträgen, unterstanden die Zivilangestellten in der alliierten 
Flugsicherung und ihre Tätigkeit den Regeln und fachlichen Weisungen der militärischen 
Stellen und deren Personal. 
 

 
Abb. 196 - von r nach l, BFS Präs. a.i. Dr. Zetzmann, Präs. BFS 

Dr. Heer, Nachfolger H. Voss 

 
Die Flugsicherungs-Schule 

 
Die FS-Schule wurde 1950 von der US - Abteilung des CAB am Flughafen München-Riem 
eingerichtet. und von US - CAA Vertretern mit zivilem FS-Personal betrieben. Bis Ende 1953 
führte diese Schule 14 Lehrgänge für Flugplatzkontrolle - TWR, Anflugkontrolle - APP und 
Bezirkskontrolle - ACC durch.  
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Abb. 197 - BFS, FS-Schule, FSF Kurs 1954, Lehrer Rick Abb. 198 - FS-Schule, GCA Radar-Kurs 1954 mit Lehrer F. Lang 

 
Personalstand und Entwicklung 

 
Für das Jahr 1953 waren vom Finanzministerium 939 Stellen für die BFS vorgesehen, davon 43 
für Beamte. Davon waren im März nur drei Stellen besetzt. Für Angestellte waren 841 Stellen 
vorgesehen, davon waren 600 besetzt. Für Lohnempfänger gab es 55 Stellen, wovon 20 besetzt 
waren. Der Soll- und Ist-Zustand des Personalhaushalts sah in den Jahren 1952 bis 1955 
folgendermassen aus. 

  Jahr zum Beamte        Angestellte   Arbeiter  BFS Gesamt 
    Soll-Ist         Soll-Ist    Soll-Ist    
 
  1952 3/53 44  1      580   291    49   13   673   305 
  1953 3/54 44  41      706   690    63   50   813   781 
  1954 3/55 49  44      898   781    62   50  1009  875 
  1955 3/56 48  46      956   912    70   58  1074  1016 

 

   
Abb. 199 - Die erste von der BFS 1956 auf der Basis der CAB Lizenz ausgestellte Lizenz Nr. 1 

 
Die Flugverkehrsdienste wurden von der ICAO unterteilt in a) den Flugverkehrskontrolldienst 
(ATC), b) den Fluginformationsdienst (FIS) und c) den Bereitschafts-/Alarmdienst (ALS). Der 
Flugverkehrs-kontrolldienst war, so wie noch heute, unterteilt in Flugplatzkontrolldienst 
(TWR), den Anflugkontrolldienst (APP) und den Bezirkskontrolldienst (ACC). 
 

Struktur der FS-Dienste gemäss ICAO 1950 +  
 

Im ATS-System zu jener Zeit, in der in keinem Verkehrssystem EDV Verwendung fand und es 
keine Elektronenrechner hierfür gab, funktionierte analog und nicht digital. Man war auf 
funktionierende Funk- und Fernschreibanlagen und Telefonsysteme angewiesen. Es handelte 
sich um die Zeit, in der die Fluggeschwindigkeiten von 250 Kmh auf 750 Kmh steigen. Das 
Datenaustausch- und Meldungssystem am Boden musste damit Schritt halten, konnte es aber   
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nicht. Zu diesem Zeitpunkt, 1955, besteht das System der Flugverkehrsdienste (ATS) der BFS 
aus folgenden Komponenten: 

 
ANS  = ATS + COM + AIS  

ATS = ATC + ADS + FIS + ALS 
ATC = TWR + APP + ACC 

  ANS Air Navigation Services   ATS Air Traffic Services 
  COM Telecommunication Services  AIS Aeronautical Information Service  
  ATC Air Traffic Control Service  ADS Air Traffic Advisory Service 
  FIS Flight Information Service   ALS Alerting Service 
  TWR Aerodrome Control Service APP Approach Control Service  
     ACC Area Control Service 
 

 
Abb. 200 - Theoretisches System-Diagramm Flugverkehrsdienste 

 
Das System besteht aus folgenden Untersystemen: Personal, d.h. den Flugleitern und 
Assistenten - PER, Sprach- und Datenkommunikation COM, Navigationsanlagen & Status 
NAV,  Nachrichten für Luftfahrer NOTAM, Flugplandaten FPD, Wetterdaten MET, Peilerdaten 
D/F, Radardaten RADAR, Aeronautische Informationen und Daten AID, Systemüberwachung 
und -Kontrolle SMC und Logistik LOG. 
 
Der Flugleiter in seinem geografischen Zuständigkeitsbereich stellte, so wie heute, den Kern des 
Systems dar. Alle ihm zur Verfügung stehenden Daten und Informationen der Untersysteme 
wurden autonom ver- und angewendet. Bei Ausfall oder Fehlern war man gezwungen, 
alternative Lösungen zu suchen und anzuwenden, wie zum Beispiel vertikale, auf die Hälfte 
reduzierte Notstaffelung. Das ATS-System stellte mit diesem Funktionskern schon damals einen 
Schwachpunkt dar, basierend auf der beschränkten Fähigkeit eines einzelnen Menschen. Hier 
war eine einzige Person in einem technischen System alleinverantwortlich eingebunden. Von 
hier aus wurden Flüge gewarnt, informiert, beraten, kontrolliert, gestaffelt und geleitet und mit 
seinen Partnern kommuniziert und koordiniert.  
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Abb. 201 - Das Handwerkszeug der Flugleiter, Flugverlaufsstreifen als Erinnerungsstütze und Kugelschreiber 

 

Tonaufnahme-Recorder für die Funk- und Telefongespräche zeichnen alle Funk- und 
Telefongespräche auf. Deren Aufzeichnung war bereits damals durch die Richtlinie des ICAO 
Anhangs 10 zwingend vorgeschrieben. Die Aufzeichnungen hatten juristisch legalen Charakter 
und waren von Anfang an vor Gericht als Beweismittel zugelassen. Flugverlaufsstreifen (Flight 
Progress Strips) waren legales Beweismittel, wie AFTN Meldungen. Sie dienten als 
Vorausplanungshilfe und Arbeitsunterlage. 

 

 
Abb. 202 - Frankfurt ACC im Flughafen Terminal Frankfurt/Main, West-Sektor, 1953+ 

von links nach rechts: Flugplan-Bearbeitung, A-2 Assistent, C-Flugleiter, dahinter „Coach“ und Wachleiter 
 

 
Abb. 203 - Frankfurt ACC Bezirkskontrollzentrale am Rhein-Main Flughafen, 1953+   
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Abb. 204 - FS-Fernsprechverbindungen der BFS 1955 
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Abb. 205 - FS-Fernschreibverbindungen der BFS 1955-57 
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ABKÜRZUNGEN 
 
A/D   Aerodrome 
A/G   Air/Ground 
AACS   Airways and Air Communication Service (US Militär), seit 15.11.1938 
AAF   Army Air Field (US) 
AAF   Army Air Force (US) 
AC   Advisory Council 
AC   Allied Control 
AC&W   Aircraft Control & Warning (LV-Stelle) 
ACA   Allied Control Authority / All. Kontrollrats-Vorstand 
ACC   Air Coordinating Committee (OMGUS) 
ACC   Allied Control Council / Alliierter Kontrollrat 
ACC   Area Control Center (Flugsicherung - Bezirkskontrollzentrale) 
ACS   Air Force Communication Service (USA) 
ACS   Army Communication Service (AACS) 
ACTA   Aerial Combat Training Area / Luftkampfübungsgebiet 
AD   Air Defense (Unit) 
ADA   Advisory Area (Flugverkehrs-Beratungsbezirk / FS) 
ADF   Automatic Direction Finder (Radiokompass / LFZ) 
ADIZ   Air Defense Identification Zone / Flugabwehr- + Erkennungsszone 
ADNC   Air Defense Notification Center (Luftverteidigung) 
ADR   Advisory Route (Luftweg / Flugsicherung)  
ADS   Air Traffic Advisory Service (Flugverkehrsberatungsdienst / FS) 
ADV   Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen 
ADVON  Advanced Echelon 
AE   Aeronautical Englisch (Luftfahrt-Englisch) 
AEF   Allied Expeditionary Forces (die Alliierten Invasions Siegermächte) 
AEG   Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft 
AF   Air Force 
AF   Armed Forces 
AFB   Air Force Base (US) 
AFCENT  Allied Forces Central Command 
AFCS   Air Force Communication Service (US Nachfolger des AACS) 
AFIS   Aerodrome Flight Information Service (Flugplatz-FIS / FS) 
AFM   Air Force Manual 
AFR   Air Force Regulation 
AFS   Aeronautical Fixed Service (Fester Flugfunkdienst COM  / FS) 
AFTN   Aeronautical Fixed Telecommunication Network (FS) 
AFTN   Festes Flugsicherungs-Fernmeldenetz (FS) 
AG   Advisory Group 
AGA   Aerodromes and Ground Aids (AIP) 
AGSEC   Advisory Group Security (USGCC + OMGUS) 
AHK   Alliierte Hohe Kommission / HICOM) 
AID   Aeronautical Information and Data 
AIP   Aeronautical Information Publication (Luftfahrthandbuch / FS) 
AIR   Aviation Directorate (OMGUS) 
AIREVAC  Air Evacuation 
AIRPROX  Air Proximity Report (Flugsicherung) 
AIS   Aeronautical Information Service (Flugberatungsdienst / FS) 
ALG   Advanced Landing Ground 
ALRS   Alerting Service (Alarmdienst) 
AMFA   Administration Francaise Militaire d’ Allgemagne 
AMIS   Air Movement Information Service (Luftverteidigung) 
AMS   Aeronautical Mobile Service (Beweglicher Flugfunkdienst COM / FS) 
AMS   Air Movement Service (USAF) 
AN   Air Navigation (Flugsicherung) 
ANC   Army Navy Coast Guard Civil (Flugsicherungs-Handbuch USA) 
ANC-PCAT  ANC - Procedures of the Control of Air Traffic 
ANS   Air Navigation Services (Flugsicherungsdienste) 
ANSA   International Advisory Group Air Navigation Services 
ANSE   Evaluation Group Air Navigation Services Europe 
AO   Aeronautisches Observatorium (Flugwetterdienst)    
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AOA   American Overseas Airlines (LVG US) 
AP   Air Publication (UK) 
APP   Approach Control Service / Office (Anflugkontrollstelle / FS) 
APP   Approach Control 
ARAG   Allgemeine Rechtsschutz AG 
ARMET   Wettermeldungskode 
ARR   Arrival (Anflugphase / Flugsicherung) 
ARR   Arrival (Anflugphase / Flugsicherung) 
ARTCC   Air Route Traffic Control Center (US) 
ASC   Air Safety Centre (Berlin) 
ASM   Airspace Management (Luftraum Verwaltung / Flugsicherung) 
ASR   Aerodrome Surveillance Radar 
ATA   Actual Time of Arrival (Tatsächliche Landezeit) 
ATAF   Allied Tactical Air Force (NATO) 
ATC   Air Traffic Control (Flugverkehrskontrolle / Flugsicherung) 
ATC   Air Transport Command (USAF) 
ATCC   Air Traffic Control Centre 
ATCO   Air Traffic Controller (Flugleiter / Flugsicherung) 
ATD   Actual Time of Departure (Tatsächliche Abflugzeit) 
ATFC   Air Traffic Flow Control / Flugverkehrsflusskontrolle 
ATFM   Air Traffic Flow Management (Flugverkehrsflusskontrolle / FS) 
ATM   Air Traffic Management (Flugverkehrs Management / FS) 
ATN   Aeronautical Telecommunication Network (FS) 
ATP   Air Traffic Procedures 
ATS   Air Traffic Service/s (Flugverkehrsdienste / Flugsicherung) 
ATSOM   Air Traffic Services Operations Manual 
ATZ   Aerodrome Traffic Zone (Flugplatzverkehrszone) 
AVO   Allgemeine Vollzugsordnung für den Funkdienst 
AWY   Airway (Luftstrasse / Flugsicherung) 
AZF   Allgemeines Flugfunksprechzeugnis 
B.E.   British Element (Alliierte Hohe Kommission) 
BA FVK  Betriebsanweisung für den Flugverkehrskontrolldienst (FS) 
BABS   Blind Approach Beacon System (Radar-Baken Blindlandesystem / FS) 
BAFM   Betriebsanweisung für den Fernmeldedienst (Bw) 
BAFO   British Air Force of Occupation  
BAOR   British Army of the Rhine 
BARTCC  Berlin Air Route Traffic Control Centre 
BASC   Berlin Air Safety Centre / Berliner Luft-Sicherheits-Zentrale 
BASOPS  Base Operations 
BAT   Bundes Angestellten Tarifvertrag 
BCN   (Radio) Beacon 
BCZ   Berlin Control Zone 
BEA   British European Airways (LVG GB) 
BFS   Bundesanstalt für Flugsicherung (BFS / D) 
BFS   Federal Administration for Air Navigation Services (BFS / D) 
BI AIR   Bipartite Air Coordination Committee 
BICO   Bipartite Control Office 
BIPM   Bureau Internationale de Poids & Mesures (ISO) 
BMV   Bundesministerium für Verkehr 
BMVg   Bundes-Verteidigungs-Ministerium 
BOAC   British Overseas Airways Corporation 
BRD   Bundesrepublik Deutschland 
BUIC   Borroughs Universal Intercept Computer System 
Bw   Bundeswehr / Federal Armed Forces 
C.B.I.   China, Burma, India (Theatre) 
C/S   Call Sign 
CAA   Civil Aeronautcis Administration (US) 
CAA   Civil Aeronautics Agency 
CAA   Civil Aviation Authority 
CAB   Civil Aviation Board (US + AHK) 
CAB   Civil Aviation Branch (OMGUSZ) 
CAB-B.E.  CAB British Element 
CABB   Conference de Etats Baltique et des Balkans    
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CAD   Civil Administration Division (OMGUS) 
CAD   Civil Aviation Department 
CAF   Canadian Air Force 
CAI   Comite/Conference Aeronautique Internationale 
CAIDS   Computerized Aeronautical Information Data System 
CALTF   Combined Air Lift Task Force (Berlin) 
CAM   Conference Aeronautique Mediterrane 
CANI   Commision Aeronautique de Navigation Internationale (ICAN) 
CAP   Civil Aviation Panel 
CAR   Civil Air Regulation 
CATAG   Französische Taktische Luftwaffeneinheit 
CCG   Control Council Germany (ACA) 
CCIF   Comite Consultative du Telephonie (ITU) 
CCIR    Comite Consultative du Radio (ITU) 
CCIT   Comite Consultative du Telegraphie (ITU) 
CDU   Christlich Demokratische Partei 
CEAC   Central Euroepan Airspace Coordination Committee (NATO) 
CEBZ   Central European Buffer Zone 
CET   Central European Time (MEZ) 
CFR   Contact Flight Rules (VFR) 
CHG   Change Message / Änderungsmeldung 
CIANA   Convenio Ibero-Americano de Navegacion Aere 
CINA   Convention Internationale portant Reglementation de la Navigation Aerienne  
CIRA   Commission Internationale du Regulation de Trafique Aerienne 
CITEJA   Comite Internationale Technique d’Experts Juridiques Aeriens 
CIV   Civil  
CNL   Cancellation Message / Aufhebungsmeldung 
CNS   Communication, Navigatdion, Surveillance (ICAO Services) 
CNS   Kommunikation, Navigation, Überwachung / FS) 
CO   Control Office 
COC   Combat Operations Centre (LV) 
COL   Colonel 
COM   Aeronautical Telecommunications (Flugfernmeldedienst / FS) 
COM   Communication 
COMECON  Council for Mutual Economic Assistance (Osteuropa) 
CONAS   Control Officer Airways System (AACS) 
CONSOL  Hyperbolisches Funknavigationssystem ( Flugsicherung) 
CORC   Coordination Council of Allied Control Authority 
CPL   Current Flight Plan Message / Laufender Flugplan-Meldung 
CPS-5   C-Air Transportable, P-Radar, S-Detection and/or Range & Bearing Type SRE  
CQ   Code for „General Call“ 
CRC   Control & Reporting Centre (LV) 
CRP   Control & Reporting Post (LV) 
CSA   Tschechische Fluggesellschaft 
CSC   Computer Sciences Corporation (USA) 
CSL/BCN  CONSOL Beacon 
CSR   ADS (französische Abkürzung / ICAO) 
CSSR   Czechoslovak Soviet Socialist Republic 
CTA   Control Area (Kontrollbezirk / Flugsicherung) 
CTR   Control Zone (Kontrollzone / FS) 
CW   Continuous Wave 
D   Deutschland 
D/F   Direction Finder (Peiler / FS) 
DAEC   Deutscher Aero Club 
DAG   Deutsche Angestellten Gewerkschaft 
DAIR   Air Directorate of Allied Control Authority 
DBP   Deutsche Bundespost 
DC   Dual Current (Gleichstrom) 
DDR   Deutsche Demokratische Republik 
DECCA   Decometer Calculator (Funknavigationssystem / FS) 
DEM   Deutsche Mark 
DEP   Departure (Abflug / Flugsicherung) 
DERD   Darstellung Extrahierter Radar Daten    
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DFS   Deutsche Flugsicherung GmbH 
DFVLR   Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt 
DGLR   Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt 
DGON   Deutsche Gesellschaft für Navigation 
DH   de Havilland (LFZ GB) 
DHMI   Devlet Hava Medanlarni Isletmesi (Türkei) 
DIN   Deutsche Industrie Norm 
Div   Division 
DLA   Delay Message / Verzögerungsmeldung 
DLH   Deutsche Lufthansa (LVG D) 
DLW   Deutsche Luftwaffe 
DM   Deutsche Mark 
DME   Distance Measuring Equipment (Entfernungs-Messgerät) 
DNB   Deutsche National Bibliothek 
DoC   Department of Commerce (USA) 
DOC   Document 
DoT   Department of Transportation (USA) 
DTMB   Deutsches Technik Museum Berlin 
DTMB   Deutsches Technik Museum Berlin 
DVL   Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt 
DVO   Durchführungsverordnung 
DVWG   Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft 
DWD   Deutscher Wetterdienst 
DZAO   Deutsche Zentrale für Arbeits Organisation 
EAME   Europe, Arfica & Middle East (Region) 
EATS   European Air Transportation System (USAFE) 
EBRD   European Bank for Reconstruction and Development 
ECAC   European Civil Aviation Conference 
EDV   Elektronische Datenverarbeitung 
EEC   EUROCONTROL Experimental Centre 
EIB   European Investment Bank 
ETA   Estimated Time of Arrival 
ETD   Estimated Time of Departure / Voraussichtliche Abflugzeit 
ETO   European Theatre Operations (der Alliierten Siegermächte) 
EU   Europäische Union 
EU   European Union 
EUCOM  European Command / AEF + OMGUS 
EUM   European Mediterranean Region (ICAO) 
EUR   EUREKA Radar Beacon 
EUR   European Region (ICAO) 
EUROCONTROL European Organization for the Safety of Air Navigation 
EUZ   Europa Zentrale (Fernmeldedient) 
EVG   Europäische Verteidigungs - Gemeinschaft 
EWRP   Emergency War Reporting Post (LV) 
FAA   Federal Aviation Agency / Administration (USA) 
FACP   Forward Air Control Post (LV) 
FAF   Final Approach Fix (Endanflugpunkt / FS) 
FAF   French Air Force 
FAG   Flughafen Frankfurt/Main AG 
FAL   Facilitation (AIP) 
FALU   Fachnormenausschuss für Luftfahrt 
FBO   Flug/Fernmeldebetriebsordnung 
FCC   Federal Communications Commission (USA) 
FDA   Flight Data Assistant 
FDP   Freie Demokratische Partei 
FHB   Flughandbuch (FS RLM) 
FIC   Flight Information Centre 
FIR   Flight Information Region (Fluginformationsgebiet / FS) 
FIS   Fighter Interceptor Squadron (LV) 
FIS   Flight Information Service (Fluginformationsdienst / FS) 
FL   Flugfläche 
FLIP   Flight Information Publication 
FM   Fan Marker (Fächer-Funkfeuer)    
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FO   Foreign Office (UK) 
FPD   Flugplandaten 
FPL   Filed Flight Plan 
FRAPORT  Flughafen Frankfurt/Main 
FRG   Federal Republic of Germany (BRD) 
FS   Flugsicherung (Air Navigation) 
FS-Ber-Z  Flugsicherungs-Bereichs-Zentrale 
FS/ZL   Flugsicherungs-Zentrallager 
FSB   Flugsicherung-System-Beratungsgesellschaft mbH 
FSF   Flugsicherungs-Fernmeldedienst 
FSF/FUZ  FSF Funkzentrale 
FSK   Flugsicherungskontrolldienst (ATC) 
FSS   Flight Service Station (USA) 
FST   Flugsicherungs-Technischer Dienst 
FUMG   Funkmessgerät (RADAR / Flugsicherung + Luftverteidigung) 
FUZ   Funkzentrale 
FVD   Flugverkehrsdienst (ATS) 
FVK   Flugverkehrskontrolldienst (ATC) 
FVK/O   FVK oberer Luftraum 
FVK/U   FVK unterer Luftraum 
G/G   Ground / Ground 
GAF   German Air Force 
GAFOR   General Aviation Weather Forecast (MET) 
GAT   General Air Traffic (Allgemeiner Flugverkehr / Flugsicherung) 
GATC   German Air Traffic Control System 
GCA   Ground Controlled Approach (Bodengestütztes (Radar)-Anflugsystem 
GCI    Ground Controlled Intercept 
GCLO   German Civil Labour Office 
GDR   German Democratic Republic (DDR) 
GEE   Hyperbolisches Funknavigationssystem (FS) 
GEN   General / Allgemeines 
GMBH   Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
GMT   Greenwich Mean Time (Mittlere Greenwich Zeit) 
GOS   Global Observation System (MET) 
Govt   Government 
GP   Glide Path (Gleitpfad - ILS) 
GPO   US Government Printing Office 
GRS   Grossraum-Suchradar 
GSBSD   Gruppe Sowjetischer Besatzungs-Streitkräfte Deutschland 
GTS   Global Telecommunication Network (MET) 
HAZL   Hauptabteilung für Zivil -Luftfahrt (DDR) 
HAZV   Hauptabteilung für Zivil-Luftfahrt (DDR) 
HEZ   Haupteinflugzeichen (Middle Marker MM / Flugsicherung) 
HF   High Frequency 
HICOG   High Commissioner for Germany (AHK) 
HICOM   (Alliierte) Hohe Kommission (AHK) 
HK   Heinrich Kerzen (Leuchtstärke) 
HQ   Headquarters (Hauptquartier) 
HVZL   Hauptverwaltung für Zivil-Luftfahrt (DDR) 
IAACC   Inter Allied Aeronautical Commission of Control (ILÜK) 
IAF   Initial Approach Fix (Anfangs-Anflugpunkt) 
IAP   Instrument Approach Procedure (Instrumenten Anflugverfahren / FS) 
IAS   Indicated Airspeed 
IATA    International Air Transport Association 
IATCB   Interdepartmental ATC Board (USA) 
IATCB   Interdepartmental ATC Board (USA) 
IBM   International Business Machines (USA) 
IBO   Internationale Betriebsordnung für den Flugfernmeldedienst 
ICAN   International Commission for Air Navigation (CINA) 
ICAO   International Civil Aviation Organization (UN) 
IDEN   Identification 
IFALPA   International Federation of Air Line Pilot Associations 
IFATCA  International Federation of Air Traffic Controller Associations    
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IFATSEA  International Federation of Air Traffic Services Electronics Associations 
IFF   Identification Friend Foe (SSR) 
IFR   Instrument Flight Rules (Instrumenten Flugregeln / FS) 
IFRB   International Frequency Registration Board (ITU) 
IFV   Internationaler Fernmeldevertrag 
IFZ   Institut für Zeitgeschichte 
ILA    Instrument Landing and Approach (ILS) 
ILK    Internationale Luftfahrt Konferenz 
ILS   Instrument Landing System (Instrumenten Landesystem / FS) 
ILÜK    Interalliierte Luftfahrt Überwachungs-Kommission (D) 
IMC   Instrument Meteorological Conditions (Instrumenten Flugwetter-Bedingungen) 
IMO   International Meteorological Organization  (später WMO) 
INSACS  Interstate Airway Communication Station (USA) 
INSTILUX  Air Navigation Training Institut Luxemburg (EUROCONTROL) 
ISASI   International Society of Air Safety Investigators 
ISO   International Standards Organization (zuvor BIPM) 
ITU   International Telecommunication Union (Internationale Fernmelde Union/UN) 
KLM    Koniklijke Luchtvaart Matschaapje 
KMH   Kilometer per Hour 
KSD   Kontrollstreifendruck (Flugsicherung) 
KW   Kilowatt 
L   Locator Beacon (Landefunkfeuer / Flugsicherung) 
L/FSK   Leiter FS-Kontrolldienst 
LANS   Libyan Air Navigation Services System 
LBA   Luftfahrt Bundesamt 
LDF   Leiter der Flugsicherung 
LF   Low Frequency 
LFF   Landefunkfeuer (Locator Beacon - L / Flugsicherung) 
LFR   Luftfahrzeug-Rolle 
LFZ   Luftfahrzeug 
LLZ   Localizer (Landekurssender / Flugsicherung) 
LOA   Letter of Agreement (Betriebsabsprache) 
LOC   Localizer (LLZ) 
LOG   Logistik 
LOP   Local Operating Procedures 
LORAN   Long Range Navigation System 
LPC   Luftfahrt Presse Club 
LRNZ   Luftraum Nutzungszentrale 
Luft-VA   Luftfahrt-Verwaltungsanordnung 
LuftVG   Luft-Verkehrsgesetz 
LuftVO Luft-Verkehrsordnung 
LV   Luftverteidigung 
LVG   Luftverkehrsgesellschaft 
LW   Langwelle 
LWA   Luftwaffenamt (Bw) 
LwFDKdo  Luftwaffen-Führungsdienst-Kommando (Bw) 
LZ   Luftschiff Zeppelin (LFZ D) 
MAN   Military Aviation Notice (NOTAM) 
MAP   Aeronautical Maps (AIP) 
MATRAC  Military Air Traffic Radar Control Centre 
MATS   Military Air Transport Service (USA) 
MBB   Messerschmitt, Bölkow, Blohm 
MCE   METEO Central Europe 
MCRC   Master Control & Reporting Centre (LV) 
MDB   Mitglied des Bundestags 
Memo   Memorandum 
MET    Flight Meteorological Service (Flugwetterdienst / FS) 
METAR   Meteorological Routive Aviation Weather Report 
MEZ   Mittel-Europäische Zeit 
MF   Medium Frequency 
MG   Military Government 
MGZ   Mittlere Greenwich Zeit (GMT) 
MIL    Military     
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MKR   Marker Beacon (Fächerfunkfeuer / Flugsicherung) 
MM   Middle Marker (Haupteinflugzeichen - HEZ / Flugsicherung) 
MO ATS  Manual of Operations - Air Traffic Services 
MOT   Ministry of Transport 
MOTNE  Meteorological Operational Teletype Network Europe 
MPN   Military Pulse-Type Navigation RADAR 
MSA   Minimum Safe Altitude (Mindest Sicherheitshöhe / Flugsicherung) 
MSL   Mean Sea Level (NN) 
MTMA    Military Terminal Area (Mil. Nahverkehrsbereich / Flugsicherung) 
MTOW   Maximum Take-Off Weight (Max. zulässiges Startgewicht) 
MW   Medium Wave (Mittelwelle) 
NAT   North Atlantic Region (ICAO) 
NATO   North Atlantic Treaty Organization 
NATO   North Atlantic Treaty Organization 
NAV   Navigation 
NAV   Navigationsausrüstung (Flugplan) 
NDB   Non Directional Radio Beacon (Ungerichtetes Funkfeuer / FS) 
NFL   Nachrichten für Luftfahrer (NOTAM / Flugsicherung) 
NM   Nautische Meile (1852 m) 
NN   Normal Null (MSL Mean Sea Level) 
NOF   NOTAM Office (Büro NfL) 
NOTAM  Notice to Airmen (NfL / Flugsicherung) 
NVA   Nationale Volksarmee (DDR) 
OACI   Organisation de Aviation Civile International (ICAO) 
OAT   Operational Air Traffic (Operationeller Flugverkehr / FS) 
OATC   Oceanic Air Traffic Control 
OCAC   Office of the Chief of the Air Corps (US) 
OFACS   Overseas and Foreign Airways Communication Station (USA) 
OIC   Officer in Charge 
OJT   On the Job Training 
OM   Outer Marker (Voreinflugzeichen - VEZ / Flugsicherung) 
OMEGA  VLF Funknavigationssystem (Flugsicherung) 
OMGUS  Office of Military Government US Zone 
OMGUSZ  Office of Military Government US Zone 
OPS   Operations 
ORBR   Oberregierungsbaurat 
ÖTV   Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
PAA Pan American Airways (LVG) 
PACC Provisional Air Coordinating Commitee (HICOM) 
PACC Vorläufiger Luftfahrt Koordinierungs-Ausschuss (AHK) 
PACCA   Pan American Convention of Commercial Aviation 
PANS   Procedures Air Navigation Services (Flugsicherungsverfahren) 
PAR   Precision Approach Radar (Endanflugradar / FS) 
PCAT   Procedures for the Control of Air Traffic (USA) 
PDR   Predetermined Route / Vorherbestimmte (Flug-) Strecke 
PER   Personnel (Untersystem) / Personen (Flugplan) 
PERSVG  Personalvertretungsgesetz 
PICAO   Provisional ICAO 
PLO   Palestine Liberation Organization 
POLA   Political Advisor 
POLAD   Political Advisory Department 
PPL   Private Pilot Licence 
PSP   Perforated Steel Plates 
PSR   Primary Surveillance Radar 
PTT   Postes, Telegraph & Telephone 
PX   Prefix for Extreme Priority Message 
PZL   (LFZ Polen) 
R/T   Radio Telephony / Sprechfunk 
R&R   Refuel & Rearmament Base 
RAC   Flugverkehrsregeln & Flugverkehrsdienste) 
RAC   Rules of the Air & ATS (Flugverkehrsregeln & Flugverkehrsdienste) 
RADAR   Radio Detection and Ranging (Funkmesssystem / FS & Luftverteidigung) 
RAF   Royal Air Force    
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RAFAC   Radio Facility Charts (Funknavigationskarten / FS - USAF) 
RANAD  Radio Navigation Aids 
RANSU   Regional Air Navigation Services Unit 
RAPCC   Radar Approach Control Centre 
RAPCON  Radar Approach Control 
RBN   Radio Beacon - Funkfeuer 
RCA   Radio Corporation of America 
RCAF   Royal Canadian Air Force 
RCC   Rescue Coordination Centre (SAR) 
RCN   RACON Radar Beacon 
RCO   Regional Control Officer (AACS) 
RDAF   Royal Danish Air Force 
REC   Receiver 
RFD   Reichsflugsicherungsdienst 
RFH   Regionalflughäfen 
RFS   Reichsflugsicherung 
RGBL   Reichsgesetzblatt 
RLA   Reichsluftfahrtamt 
RLM   Reichsluftfahrtministerium 
RLW   Reichsluftwaffe 
RNAV   Area Navigation (Flächennavigation / FS) 
RNG   Four-Course Radio Range (Vierkurs-Richtfunkfeuer / FS) 
ROFOR   Route Weather Forecast (MET) 
ROFOT   Flugwetter-Kode 
ROMET   Flugwetter-Kode 
RP   Reporting Post (LV) 
RRG   Rhön-Rositten-Gesellschaft 
RTCA   Radio Technical Commission for Aeronautics (USA) 
RVM   Reichsverkehrsministerium 
RVR   Runway Visual Range / Landebahnsicht 
RWY   Runway / Piste 
S&E   Supply & Evacuation Field 
SABENA  Societe Anonyme Belge de Exploitation de la Navigation Aerienne  
SACEUR  Supreme Allied Commander Europe (LV) 
SAGE   Semi Automated Ground Environment (LV USA) 
SAL   Ständiger Ausschuss für Koordination zu Luftverkehrs-Angelegenheiten 
(BRD) 
SAM   Societe Aerea Mediterranea (LVG I) 
SAR   Search & Rescue Service 
SARP   Richtlinien & Empfehlungen/ICAO 
SARP   Standards & Recommended Practices (ICAO) 
SAS   Scandinavian Airlines System (LVG S) 
SBA Standard Beam Approach (Standard Baken-Blindlandesystem / FS) 
SBZ   Sowjetische Besatzungs-Zone 
SCAT   South Pacific Combat air Transport 
SCR 277  Designator for mobile Radio Unit 
SCS-51   US Type ILS System 
SEC   Security 
SEL   Standard Elektrik Lorenz 
SES   Single European Sky (EU) 
SHAEF   Supreme Headquarters AEF 
SHAPE   Supreme Headquarters Allied Powers Europe 
SHOC    Supreme Headquarter Operations Centre 
SHORAN  Short Range Navigation System 
SID   Standard Instrument Departure Procedure 
SIF   Selective Identification Feature ( 64 Kode SSR) 
SIGMET  Significant Meteorological Message (MET) 
SITA   Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 
SKK   Sowjetische Kontroll-Kommission 
SLUB   Sächsische Landes- und Universitäts-Bibliothek 
SMA   Soviet Military Administration 
SMAD   Soviet Military Administration / Deutschland 
SMC   System Monitoring and Control / System-Überwachung & Kontrolle    
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SOC   Sector Operations Center (Luftverteidigung) 
SOP   Standard Operating Procedure 
SOS   Notrufzeichen im Tastfunk (MAYDAY im Sprechfunk) 
SOVZONE  Soviet Zone 
SPD   Sozial Demokratische Partei 
SPECI   Special Meteorological Report (MET) 
SR   Sonderregelung 
SRE   Surveillance Radar Equipment (Rundsichtradar) 
SSR   Secondary Surveillance Radar / Sekundärradar 
STA   Station 
STAR   Standard Arrival Route 
STEG   Staatliche Erfassungsstelle für öffentliches Gut 
SU   Soviet Union (USSR) 
SUA   Special Use Airspace 
SUPPRON  Support Squadron 
SUR   Surveillance / System  
SVS   Sprachvermittlungssystem 
T/F   Tastfunk 
TAC   Tactical Air Command 
TACAN   Tactical Air Navigation / System 
TACC   Tactical Air Control (Offensive Operations) Centre (LV) 
TAD   Tactical Air Depot 
TAF   Tactical Air Fore (RAF) 
TAF   Terminal Area Forecast (MET) 
TAFOR   Terminal Area Forecast 
TAMET   Flugwetter-Kode 
TARK   Teilautomatisierte Radarkontrolle 
TAS   True Airspeed 
TASSO   Transatlantic Air Services Safety Organization 
TCS    Tactical Control Squadron 
TCTP   Tactical Combat Training Program 
TCW    Tactical Control Wing 
TERPS   Terminal Procedures (Anflugverfahrens-Kalkulation USA) 
TFS   Tactical Fighter Squadron (LV) 
TFW    Tactical Fighter Wing 
TH   Technische Hochschule 
THTKD   Turkiye Hava Trafik Kontrolörleri Devlet 
TIB   Technische Informations Bibliothek 
TMA   Terminal Area (Nahverkehrsbereich / FS) 
TO.A   Tarifordnung für Angestellte im Öffentlichen Dienst 
TOFOT   Flugwetter-Kode 
TRA   Temporary Reserved Airspace 
TSD   Technical Specification Document 
TTY   Teletype 
TU   Technische Universität 
TWA   Trans World Airlines (USA) 
TWR   Aerodrome Control Tower (Flugplatzkontrolle - Kontrollturm / FS) 
UAC   Upper Area Control Centre 
UAV   Unmanned Aerial Vehicle 
UDA   Upper Advisory Area 
UDF   UHF Direction Finder (Peiler) 
UDR   Upper Advisory Route 
UDSSR   Union der Sozialistischen Sowjet Republiken (USSR) 
UHF   Ultra HighFrequency 
UIR   Upper Flight Information Region (oberer Luftraum FIR) 
UK   United Kingdom (GB) 
UKW   Ultra Kurz Welle (VHF / UHF) 
UKW   Ultra Kurz Welle (VHF / UHF) 
UN   United Nations 
UNO   United Nations Organization 
UrhG   Urheberrechts-Gesetz 
US   United States 
USA   United States of America    
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USAAF   United States Army Air Force 
USAF   United States Air Force 
USAF   United States Air Force 
USAF/E   United States Air Force / Europe (USAFE) 
USAREUR  United States Army Europe 
USC   United States (Government) Code /- Title 
USCCG   US Control Council Germany 
USD   US Dollar 
USFET   US Forces European Theatre 
USG   United States Government / Code - Title 
USGCC   US Group Control Council 
USGCCG  US Group Control Council Germany 
USHCG   US High Commissioner Germany 
USN   US Navy 
USSEC   US Section 
USSR   Union of Soviet Socialistic Republics 
UTA   Upper Control Area (oberer Luftraum CTA) 
UTC   Universal Coordinated Time (Z-Zeit-Zone) 
VA   Verwaltungsanordnung 
VAG   Verkehrsgesellschaft Frankfurt AG 
Var   Variation / Missweisung 
VAR   Visual Aural Range (RNG mit Sprach-Aussendung / FS) 
VBA   Vorläufige Betriebsanweisung 
VbStBw   Verbindungsstelle der Bundeswehr zur BFS 
VC   Vereinigung Cockpit 
VDF   VDF Direction Finder (Peiler) 
VDF   Verband Deutscher Flugleiter 
VDV   Verband Deutscher Verkehrsflughäfen (später ADV) 
VEZ   Voreinflugzeichen (Outer Marker / Flugsicherung) 
VFR   Visual Flight Rules (Sichtflugregeln / Flugsicherung) 
VG   Verkehrsgesetz 
VHF   Very High Frequency 
VIP   Very Important Person 
VLF   Very Low Frequency 
VMC   Visual Meteorological Conditions (Sichtflugwetterbedingungen / FS) 
VO   Verordnung 
VOLMET  Wetterinformtionen für LFZ im Fluge, Sammelmeldung 
VOR   VHF Omnidirectional Radio Range (Flugsicherung) 
VORTAC  VOR & TACAN Kombination 
W/T   Wireless Telegraphy / Tastfunk 
WAAF   Women’s Auxiliary Air Force 
WAF   World Area Forecast System (MET) 
Wg   Wing 
WGL   Wissenschaftliche Gesellschaft für Luftfahrt 
WMO   World Meteorological Organization (UN, zuvor IMO) 
WNV   Weltnachrichtenvertrag (ITU) 
WPA   Work Projects Administration (USA) 
WUG   Wolkenuntergrenze 
WW   World War 
WW II   World War II (Zweiter Weltkrieg) 
WX   Weather 
ZdV   Zentrale Dienstvorschrift (Bw) 
ZFF   Zentralstelle für Flugsicherung 
ZI   Zone of the Interior (US) 
ZL   Zentrallager 
ZMFS   Zentralstelle Militärische Flugsicherung 
ZVO   Zusatz-Vollzugsordnung für den Flugfunkdienst 
ZZ   ZZ Anflugverfahren (Flugsicherung) 
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Bildnachweis Teil I 
 
Die Abbildungen mit den Nummern 1 bis 150 stammen von: 
 
ANSE; BFS; BOAC; Bundeswehr; CAF; CONDOR, CSA; DLH ; Elkins, W. ; Elsner, H.; 
EUROCONTROL; FAG; Fischer,F.; FMG; Hillert, M.; IFATCA ; RLP; Trempler; Unbekannt; United; 
US-Arme; USAFE; Verlag Quick; Verlag Reich; Weber, K. ; Werthmann, F.; 
 

Bildnachweis Teil II 
 
Abbildungen mit den Nummern 151 bis 205 stammen von:  
 
Alliert. Museum -; Endlich, W. ; FBO; Fischer, F. ; FMG ; Hamburger Abendblatt ; ICAO ; Maier, A. ; 
MHM Gatow ; OMGUS; TWA ; Unbekannt ; US Armee -; USAFE -; Westermann Verlag ; Wikipedia ; 
BFS ; CAB. 

Gezeigte Projekt - Embleme  
 

Die hier genannten Embleme sind Teil der erwähnten Projekte der betroffenen Behörden, Institutionen, 
Organisationen, Vereine und Firmen. 
 
AACS.   AIRADIO.   AIRBUS.   AIRPLAN.   ANSA.   ANSE.   ANTA.   ATCISS.  ATSA.   AU.   
AZAL.   AZANS.   BAN 2000.   BBF.   DLH.   EBRD.   EIB.   EU.   EUROCONTROL.   FAA.   FSB   
IAP.   ICAO.   IFATCA.   ISASI.   ISS    LIBYAN CAA.   PTI.   RADA.   SAL.   SES.   UNDP.   
USAFE   7224 SUPPR.   VDF 
 

ÖFFENTLICHE VORTRÄGE & KONFERENZ MODERATION 
 
Im Laufe der Jahre erfolgte die aktive Teilnahme an einer Reihe von auf die Luftfahrt bezogenen 
Konferenzen, Ausstellungen, Messen und Kongressen statt in deren Rahmen Vorträge und 
Prsäsentationen stattfanden. Die bedeuteren waren 
 
Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft 
DVWG MÜNCHEN „Possible Solutions to existing Problems of the German ATC System“ 1988 
 
International Federation of Air Traffic Controller Associations 
IFATCA ATHEN in 1985 on "What do we owe the Paying Passenger?" 
BRÜSSEL in 1979 on "Aeronautical Information Data Systems" 
TORONTO in 1980 on "Automation in ATC" 
CAIRO in 1981 on "Computerized Aeronautical Information Data Systems" 
 
INTER AIRPORT Trade Fair FRANKFURT  
IAP on RNAV and SCPA in 1989, as exhibitor with CONRAC-CCS on CAIDS and as conference 
arranger and moderator in 1989, 1991 and 1993 with the AIRNAVCOM conference themes of “Airspace 
and ATC System Capacity” in 1989, “Rebuilding the European ATC System” in 1991 and “Europe’s 
Regional Airports & Eastern Europe’s ATM/ATC Markets” in 1993 
 
Internationale Luftfahrt Ausstellung 
ILA HANNOVER 1982 ON CAIDS with ESG 
 
OnLine Telekommunikations-Messe 
ONLINE MESSE DÜSSELDORF on AFTN and CIDIN in 1981 
 
Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt 
DFVLR KÖLN on CAIDS in 1982    
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Luftfahrt Presse Club 
LPC, the German Aviation Press Club, in FRANKFURT on the functioning of the air traffic services 
system and conference moderation in 1988 
 
European Regional Airlines Association 
ERA CANNES on RNAV in 1992 and BRUSSELS on RNAV in 1993 
 
Guild of Air Traffic Controllers UK 
GATCO BOURNEMOUTH on RNAV in 1993 
 
Bundesanstalt für Flugsicherung 
BFS FRANKFURT on GATC-80 System Features in 1976 
 
Berlin Brandenburg Flughafen Holding Gesellschaft 
BBF BERLIN in 1993 on BBI Airport Project – Airspace Demand 
 
Philips Telecommunicatie Industrie 
PTI HILVERSUM and HSA Appeldoorn in 1981 on modern tools in ATC 
 
European Scientic Corporation 
ESC in LONDON 1988 (Farnborough Airshow) on Aerodrome & Approach Control Liabilities 
 
IIR Conferences 
IIR Conference LONDON 1992 on Human Factors in air Traffic Control 
 
Regional Air Navigation Services Development Association 
RADA BERLIN as conference program arranger and moderator, in 2006 in SES Requirements 
 
Anadolu University, Eskisehir, Turkey 
Presentation on the ATC Training Requirements in ESKISEHIR in accordance with ICAO standards for 
all air navigation units in Turkey – Ulusal Havacilik Sempozyumu, 1989 
 
Aliierten Museum, Deutschland 
Alliierten Museum BERLIN von Museumsvertretern, zum Erfordernis der Bewahrung der 
Entwicklungsgeschichte der Flugsicherung in Deutschland in 2009 
 

VERÖFFENTLICHUNGEN 
 
Ab 1967 erfolgten eine ganze Reihe von Veröffentlichungen in Deutsch und hauptsächlich Englisch in 
Form von Artikeln in Luftfahrtzeitschriften und Studienberichtenz um Thema Flugsicherung in der 
deutschen und ausländischen Luftfahrt Presse, so wie in den Zeitschriften und Zeitungen Flugwelt, 
Flugrevue, Luftfahrt International, Südkurier, Handelsblatt, DFVLR, DVWG, Kristall, Stern, SDR TV, 
Der Spiegel and der Flugleiter. und den ausländischen Medien Interavia, IIR, IFATCA's The Controller, 
South African ATCA Journal, IFATSEA's Navaire journal, airport forum Bauvetrlag, ATM journal 
Euromoney UK, Turkish Daily News, Airport Technology UK, Civil Aviation Saudi Arabia, The 
Internatiopnal Journal of Aviation Safety, ICAO Bulletin / Journal, ESC UK, GATCO Transmit UK, 
Commonwealth Aviation News, ERA, PATCO News USA, ATCA Journal USA, Jane's Airport Review.  
 

ÜBERSICHT ZU DEN PUBLIKATION VON FRANK W FISCHER 
 

Tite + Thema       Verlag + Jahr 
 
Brauchen wir eine Flugverkehrskontrolle ?    INTERAVIA  4/1987  
 
Do we really need air traffic control    INTERAVIA  4/1987  
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The Human in the Loop World ATC Aspects   IIR Conference - 12/1998 
 
Aeronautical Information Data Subsystems (AIDS)   The Controller IFATCA  4/1979  
 
What you don´t know, can hurt you    The Controller IFATCA  2/1981  
 
The Design of an Air Navigation Services Systems   The Controller IFATCA  2/1980  
 
What do we owe the Paying Passenger?    South African ATCA 4/1985  
        The Controller IFATCA  
        UK Transmit Journal  
        Navaire IFATSEA 
 
Approaches to aircraft ground movement control   iarport forum  3/1991 
 
MLS - Part I       airport forum  4/1987  
 
MLS - Part II        airport forum  5/1987  
 
MLS - Part III       airport forum  1/1988  
 
The Handling of Aeronautical Information in Flight Operations airport forum  3/1983  
 
Air Traffic Control in Switzerland     airport forum  6/1986  
 
Air Traffic Control in Eastern Europe    airport forum  3/1986 
 
Karlsruhe "Rhein Control"  ATC     airport forum  3/1987  
 
Airports and ATC "Made in Taiwan    airport forum  3/1987  
 
Communication Difficulties Discussed    airport forum  1/1987 
 
Air Traffic Services in the  Pacific     airport forum   4/1986  
 
Air Traffic Control in Africa     airport forum  4/1986  
 
Raduga opens to competition ATC in Russia   airport forum  4/1993  
 
Air Traffic Control and the European Community Part I  airport forum  1/1992  
 
ATC and the European Com European Community Part II  airport forum  2/1992  
 
ATC and the European Com European Community Part III   airport forum  3/1992  
 
ATC and the European Com European Community Part IV  airport forum  4/1992  
  
The state of the art in airport ATC voice communication  airport forum  6/1988  
 
Air Navigation in Jordan      airport forum  1/1984  
Liberalization and ATC in Europe     airport forum  4/1986  
 
Air Traffic Control in Turkey     airport forum  1/1990  
 
The new Raduga Rainbow adds new colour    ATM Journal  9/1993  
 
Russia sets its Priorities for ATC     ATM Journal  3/1993  
 
East meets West       ATM Journal  9/1993  
 
Plotting a Clear Path      ATM Journal  10/1992 
 
The PHARE Way      ATM Journal  7/1992   
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Who pays the Ferryman?      ATM Journal  12/1992 
 
SST und Flugsicherung      Flug Revue  4/1971  
 
Luftverkehrsflußkontrolle      Flug Revue  1/1971  
 
Flugsicherungsdienst des oberen Luftraums in derm BRD  Flug Revue  1/1970 
 
Die Zukunft von "Rhein Control     Flug Revue  10/1987  
 
Flugsicherung in Rußland      Luftfahrt Aviation Intern. 11/1992  
 
Fünfte Jahrestagung der IFATCA     Flugwelt  7/1966   
 
Flugsicherung für die nächs ten Jahre nicht gerüstet   Südkurier  8/1988  
 
Sicherheit in der Luft durch Milliarden-Investitionen   Handelsblatt  11/1987 
 
Air Traffic Control in Turkey Part I    Turkish Daily News 7/1989  
 
Air Traffic Control in Turkey Part II    Turkish Daily News 7/1989  
 
Air Traffic Control and the EC     Turkish Daily News 10/1989 
 
Getting the ATC act together in Europe    Airport Technology 1988  
   
Who is ANSA ?       CAA Saudi Arabia  7/1993  
 
ATC in the European Community Part I    CAA Saudi Srabia 9/1991 
 
ATC in the European Community Part II    CAA Saudi Arabia 11/1991  
 
CEATS Central European ATS Project    IFATSEA Navaire 1/1995  
 
Integrating aeronautical information in ATC   Internat. Avtn Journal 6/1985  
 
Sound Planning, a necessity to implement safe ANS systems  ICAO Bulletin  9/1980  
 
Todo sistema seguro y eficaz de navegación aérea exige  ICAO Bulletin  9/1980  
 
Aeronautical Information Data subsystems Cologne   11th DLR Symposium 1983  
 
Aeronautical information data subsystems for world-wide use  ICAO Bulletin  1/1980  
 
Róle des sous-systémes de données d´information  aéronautique ICAO Bulletin  1/1980  
 
Los subsistemas de datos de información aeronáutica  ICAO Bulletin  1/1980  
 
Air Traffic Control Modernization underway in Turkey-  ICAO Bulletin  8/1989  
 
Recommendation on Implementation of Madarin Language  ICAO HQ  7/1987  
 
The Time Has Come      IFATSEA Navaire 1988  
 
Aeronautical Information to Data Subsystems   DFVLR Symposium 9/1981  
 
Zukünftige Handhabung von aeron. Info-Systemen AFTN+  ONLINE 82 Confer- 2/1982  
 
Aeronautical Information Data Subsystems, Montreal  ICAO 1980 Assembly 9/1980  
 
Zur Situation der Luftfahrtindustrie, FS-Projekte   MOT FRG Bonn  7/1978  
 
Bericht über die Situation und FS-Probleme in BRD UIRs  MOT FRG Bonn  7/1971   
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Gerüstet für das nächste Jahrzehnt? Perspektiven FS   DVWG Symposium 5/1988  
 
RNAV anl. Bournemouth Konferenz    GATCO CONVEX 1993  
 
Aerodrome and Approach Control Services    ESC Conference 1988 9/1988  
 
Aeronautical Information Data Systems, Cairo   IFATCA Conference 4/1981  
 
Aeronautical Information Data Study    Philips PTI  1980  
 
Aeronautical Information Services Study     Philips PTI  1981  
 
Absturz der CSA OK-OAD     Kristall Magazine 1963  
 
ATC in Africa        GATCO Transmit 1986  
 
The Development of the ATC System in Russia   IFATCA The Controller  3/1993  
 
Handling of Aeronautcial Information Data-   Commonwealth Journal  1983  
 
Strategic Conflict Point      Report to BFS  1969  
 
Co-Determination with ATC in Russia    FATCU Moscow  1992  
 
RNAV in Europe, Brussels     ERA Congress  2/1993  
 
AirNavCom Inter Airport Conf. Frankfurt    Inter Airport   9/1989  
 
AirNavCom Inter Airport Conf. Frankfurt    Inter Airport  9/1991  
 
AirNavCom Inter Airport Conf. Frankfurt    Inter Airport  9/1993  
 
RNAV and FCBs       Inter Airport Conf. 9/1989  
 
Luftraumanforderungen BBI Airport Projekt Berlin   Airplan-Weidleplan-BBF 1993  
 
Military ATC Procedures      BFS Germany  1979  
 
Military A ircraft Performance Data-    BFS   1979  
 
Automation in ATC in Germany     PATCO News USA 1976  
 
Modern Tools in ATC Seminar to      HSA in NL  1980  
 
Modern Tools in ATC Seminar to     USAFE   1980  
 
Falsche SSR Mode-C Daten im System DZE/DERD   BFS   1975  
 
Determination of Civil SSR Report to     BFS + USAF  1980  
 
Temporary Reserved Areas Report to     BFS    1969  
 
Clear Air Turbulence Report to      BFS    1969  
 
Hi-Jacking of Aircraft Report to      BFS    1969  
 
Emergency Frequency Override  Report to     MOT Bonn  1969  
 
Flugverkehrsfluss-Kontroll-Verfahren Report to    MOT Bonn  1970  
 
Type and Operation of Air  Navigation Services Systems,   PTI Training   1981  
 
Hanau GCA Training Manual to      US-Army   1984   
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CAIDS VDU Study       PTI  -  1981  
 
Libyan Air Navigation Services System Concept-Lybia + CAA AEG-Telefunken  1977/78  
 
Radar Separation Minima      IFATCA  1973  
 
Civil/Military Coordination imn ATC    BFS Germany  1970  
 
Glide Speed and Distance to      BFS Germany  1970  
 
Braking Action and Runway Condition Readings   BFS   1969  
 
Hypoxia, Spatial Disorienta tion and Altitude Dysbarism  BFS   1968  
 
Aeronautical Mobile Telecom munication Service Procedures  AIRADIO   1975  
 
GATC-80 (TARK) System Requirements Document-  BFS Germany  1976/77  
 
Rhein Control       ATCA Journal   1968  
 
Rhein UAC ATC Training Manual     BFS Germany  1966/67  
 
Finance + Organisation Study for  EIB and    ATSA Bulgaria  1994/95  
 
CEATS UAC Location Study with WC&P    Eurocontrol  1996  
 
Finance + Organisation Study ATC Requiments Azerbaijan  AZAL  + EBRD  1995/96  
 
ATC Buildings Site Selection with EBRD + BAN   AZAL Azerbaijan 1996  
 
ATC Equipment Tender and Project Implementation Unit, EBRD AZAL Azerbaijan 1997/98  
 
Konkurrenz am Himmel 45 minute TV Film, script   SDR Stuttgart   1973  
 
ESTEEM Study       CEC DG VII   1997 
 
Almaty Aerospace Expo Concept     Expoconsult  1994 
 
The Zagreb Collision      STERN    1979 
 
ATC Seminar (author + speaker)     STERN   1980 
 
ANSA Advisory Group Air Navigation Services   IFATCA   1/1980 
 
Area Navigators ATC AirNavCom     Jane´s Airport   12/1989  
 
Wanted: One ATC System for Europe    Jane´s Airport  10+11/1989  
 
Flugsicherung in Ungarn      Flugwelt  1966 
 
ATS Operations Manual Czech Republic    ANS/CR  2000/2001 
 
ATS Operations Manual Albania     ANTA Albania  2002/2003 
 
ATC Training Programme Turkey Syllabus + Lecturing  ICAO  Montreal  1989 
 
Military Air Traffic Flow Mgt Proc. Rhein UIR Proposal-  BFS+MoT Bonn   1970 
 
Commentaries on Überlingen Mid-Air Collision 1.7.2002  WDR + dpa +   2002 
 
DANAIR 1008 Accident Re-Investigation Report UK  Barlow, Lyde   1989 
  
Mid-Air Collision Commentary DHX611 + BTC2937  BFU Germany   2004  
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RHEIN CONTROL      GdF “flugleiter”  2005 
 
Rhein Control in its early days     DFS GermanY  2007 
 
The Story of Rhein Control Book 560 pages + CDs   ANSA   2008/9 
 
The 1949’er Bremen Boys - Cradle of German ATC   ANSA   2011 
 
Entwicklung der Flugsicherung Teil I Buch 470 Seiten 1919-45 ANSA    2012/13  
 
Entwicklung der Flugsicherung Teil II Buch 450 Seiten 1945-55 ANSA    2014/15  
 
Entwicklung der FlugsicherungTeil IV Buch 470 S. 1945-90 DDR ANSA    2016/17  
 
Fliegen ist sicher Teil V Buch 215 Seiten    ANSA   2017 
 
Birkenfeld & FS 50 Jahre      Nahe Zeitung  2018 
 
ICAO EUM       ANSA   2017 
 
The 1949’ers Bremen Boys     GBSL Berlin  2018 
 
Wittschurke       GdF Flugleiter  2016 
 
German ATC 1945+      AACS USA  2017 
 
US ATC 1928 - 1945      ANSA   2016 
 
Berliner Luftbrücke      ANSA   2016/17  
 
Langen vs Zürich FIRs      ANSA   2013 
 
The OK-511  OKOAD Accident of 1961    ANSA   2014 
 
Entwicklung mil. FS-Stellen & Eurocontrol    ANSA   2018 
 
Der 18. Oktober 2019      GdF flugleiter   2019 
 
Es ist 50 Jahre her Landkreis Birkenfeld    Nahe Zeitung  2018 
 
100 Jahre Flugsicherung www.100JahreFlugsicherung.de  ANSA WebSite  2019 
 
Ein neuer Beruf entsteht      GdF flugleiter  2012 
 
50 years of Rhein Control      IFATCA   2007 
 
Gefährliche Begegnungen      Der Spiegel  10/1970  
 
Flugsicherungs-Markt      Handelsblatt  1991 
 
Flugsicherung in Ungarn      ANSA   1966 
 
Komentar zum Überlingen Flugunfall    GdF flugleiter  2005 
 
1967 Köln: noch einmal !      VDF Flugleiter  04/1968  
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DURCHFÜHRUNG VON ODER BETEILIGUNG IN FS - PROJEKTEN 
 

PROJEKT- & VERTRAGSPARTNER 
Unter den Projekt- und Vertragspartnern befanden sich staatliche Behšrden wie SLV, AZAL oder 
ROSAERONAVIGATIA, nationale, regionale und internationale Organisationen wie ICAO oder 
EUROCONTROL, IndustrieverbŠnde wie IATA oder ERA, Banken wie EIB und EBRD sowie 
Industriefirmen, Messeveranstalter oder Verlage. 
 

Philips Telecommunicatie Industrie (PTI)  of The Netherlands 
Elektronik System Gesellschaft (ESG) of Germany 

Conrac Communications Software (CCS) of Germany 
TELEMIT GmbH of Germany 

Allgemeine ElektrizitŠts Gesellschaft (AEG) of Germany 
International Construction Partners (ICP) of Germany for Aruba and Baku 
HECKMANN GmbH and BLENHEIM AG of Germany for InterAirport 

Mack Brooks Exhibitions (MBE) of England for InterAirport 
EXPOCONSULT of Germany for Almaty 

Federation of Air Traffic Controller Unions of the CIS for the US TDA and Russia 
Luftfahrt Personal Gesellschaft (LUPEG) of Germany for airline support 

Statens Luchtvaart Vaesen (SLV / CAA) of Denmark for the INFO-87 Project 
ISS Videotex of Denmark for the INFO-87 Project 

Dorsch Consult of Germany for NTS Jordan and BBI Berlin 
Hughes Economic Planning of England for NTS Jordan 

AIRPLAN Airport Planners of Germany for NTS Jordan and BBI Berlin 
Landrum & Brown Airport Planners of the USA for ATSA Bulgaria and BBI 

Institute for Air Transport (IVT) of Bulgaria for the EIB 
Air Traffic Services Authority (ATSA) of Bulgaria for the EIB 

European Investment Bank (EIB) in Luxembourg foir ATSA Bulgaria 
Barlow, Lyde & Gilbert Solicitors of England for the DA 1008 Accident 

Shrives Associates Limited of England (ANSA Membership) 
Weidleplan Consult of Germany for Ethiopia 

Berlin Brandenburg Flughafen Holding of Germany for BBI 
Commission of the European Communities (CEC) in Belgium for ATLAS & ESTEEM Projects 

Frankfurt Airport Airconsult of Germany for Aruba 
LITTON Germany and LITTON AMECOM of the USA for BFS SVS Project and RNAV 

SOLARTRON of England for the BFS ASIM Project 
European Regional Airlines Association (ERA) for RNAV 

SWISSCONTROL of Switzerland for Cooperation on LANS Project 
Krupp Atlas Elektronik of Germany for Display Development 

Hollandse Signaal Apparaaten (HSA) of The Netherlands for AEROPP Development 
United States Air Force Europe (USAFE) 

Cossor Electronics of England for BFS Radar Project 
System Designers Limited of England for AFTN Finland 
Trade and Development Agency of the USA for Russia 

Eurocontrol for CEATS Location 
Rosaeronavigatsia of Russia for Moscow & Khabarovsk System Modernization 

Orthogon System and ISA GmbH of Germany for CEC Projects 
British Aerospace - SEMA of England for CEC Projects 

Wilmer, Cutler & Pickering of Belgium for Baku and CEATS Projects 
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) for Azerbaijan 

Aruba International Airport of the Netherlands Antilles 
Civil Aviation Authorities of Jordan, Libya, Russia, Denmark, Azerbaijan and Czech Republic 

Standard Elektrik Lorenz (SEL) of Germany 
Inter Airport Trade Fair Frankfurt, Germany for Conferences and Exhibitors 

Almaty Aerospace Exhibition of Kazakhstan for Exhibitors 
Kuwait Airlines for FRAPORT Court Representation 

Arthur D Little - Cambridge Consultants, England for ESTEEM Cooperation 
Commission of the European Communities (CEC DG VII + XIII) forATLAS + ESTEEM Projects 

Azerbaijan Air Navigation Services Enterprise (AZAL / AZANS) for EBRD  
Air Navigation Services of the Czech Republic (ANS/CR) for ESTEEM, Training + ATS Manual + SES 

National Air Traffic Agency of Albania (NATA) for ATS Manual 
Interessengemeinschaft Deutscher Regional-FlughŠfen (IDRF), Germany for SES/ATS Support 

Regional Air Navigation Services Development Association (RADA), Ukraine for Air Law Review + RADA 
for 2006 Conference Arrangements   
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CAA Georgia on DME Coverage 

BAN Ð 2000 GmbH, Germany for SES CNS Certification + Baku Cooperation 
AIRBUS Plant Hamburg Finkenwerder, Germany for SES ATS Certification 

Mannheim, Lahr and ZweibrŸcken Regional Airports, Germany for SES ATS Certification 
Federation of ATC Unions in CiS Ð FATCU on Union Support 

C.Mer (Israel) for AZAL Project 
 

EIGENE  & BETEILIGUNG IN FREMDEN PROJEKTEN 
 
Die von und mit ANSA und FSB durchgefŸhrten Projekte unter eigener Leitung oder im Unterauftrag waren 
vielfŠltig, wurden entweder allein bestritten oder in Joint Venture 
 
1 1969/87  Expert Advice on Air Traffic Services mit ANSA 
   To lawyers in court on accident causes involving ATS, briefings,  
 
2 1972/96  Support Services mit ANSA 
   Marketing assistance, project and proposal preparation, translations, 
   document review, seminars, production of training material 
 
3 1975/83  Computerized Aeronautical Information + Data System mit ANSA 

CAIDS Conceptual Design +civil and military Demonstration Models, conceptual 
design of civil and military CAID systems and production of three different 
demonstration models 

 
4 1977  Libyan Air Navigation Services System Concept mit ANSA 

LANS Libya for AEG-Telefunken, conceptual design of the technical civil ANS 
 system for Libya including all required documentation, such as PSD, SOR and SCD 

 
5 1978  Radio Navigation Aids Study Libya  

for SEL, a country-wise radio navigation aids system study on navaid requirements 
 
6 1980  Air Traffic Control Training Simulator Tender 

BFS ASIM Project Tender Translation for SOLARTRON (UK) 
 
7 1980/81  Aeronautical Information + Data Study mit ANSA 

AID Study for PTI, a world-wide study on civil and military AID requirements 
 
8 1981  Air Navigation Services Training Program mit ANSA 

AID + ANS Training Program for PTI, preparation and conduct of a half-year air 
 navigation / air traffic control services training program for PTI engineers 

 
9 1981  AID + ANS Management Training mit ANSA 

PTI, a separate ANS, AID and ATC technical  training program for PTIÕs top 
management personnel in preparation of CAIDS/AEROPP marketing 

 
10 1981  Aeronautical Information Services Study  

AIS Study for PTI, a world-wide study on civil and military AIS requirements 
 
11 1982  Visual Display Units Study mit ANSA 

AID VDU Study for PTI, a study on tabular electronic displays for use in ATC 
 
12 1982/83  National Transport Study Jordan 

NTS Jordan, performance of the air navigation services and system related part of 
 the overall transport study 

 
13 1983  LANS Equipment Installation, Integration & Implementation Project 

LANS EIII Libya with TELEMIT, the set-up of an ATC system concept and 
equipment installation program for two Libyan ACCs and formation of a 12-
company consortium 
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14 1983/84  Voice Communication System Project Tender 
BFS SVS Project Support to LITEF, technical support on the preparation of 
LITTONÕs proposal to BFS, preparation of their presentations, commercial tender 
document translation 

 
15 1984  Air Traffic Control Training Program Turkey 

ATC Training Program Turkey for ELEKLUFT, elaboration of a complete 
 syllabus and course programs 

 
16 1987  Aruba Airport Airside Equipment Project of the CEC  

with AirConsult of FAG + ICP, a technical airport facilities extension project, 
 involving RWYand TWY lighting, UPS systems, cabling, etc. 

 
17 1987/88  INFO -87 (ATCISS) Project of SLV Denmark 

ATCISS system development and imlementation with ISS-Videotex, specification 
 of all operational functions for ACC, APP and TWR on the basis of ANSAÕs design 
 concept of the overall system, constituting a CAIDS, a one year activity 

 
18 1989  Re-Investigation of the  DANAIR 1008 Accident 

for Barlow Lyde & Gilbert successful legal expert advice to Spanish courts on the 
 real cause of the accident at Tenerife North in 1980, saving the re-insurers 10 
 million £, elaboration of a counter-statement on the basis of three accident reports 
 of ICAO, Spain and UK 

 
19 1989/94  Preparation + Organization of Airport Exhibitions and Air Navigation  
   Conferences mit ANSA 

3 InterAirport Exhibitions, Moscow ATC Product Seminar, Aeroporta Moscow, 
Almaty Aviation Exhibition and 5 AirNavCom Conferences at Frankfurt, Sales 
Agent IAP Exhibitions 

 
20 1990  Air Traffic Services and Air Traffic Flow Management Training Program 

for LUPEG, conduct of three ATS and ATFM training courses at the Lufthansa 
 school in Bremen and production of all student and lecturing material; a one year 
 activity 

 
21 1992/93  Semi-Automated Air Traffic Control System for Europe Concept 

SAATCEUR Project Preparation, Design of SCPA/FCB and RNAV for EU DG 
 XIII +VII, submission of a proposal to the CEC in cooperation with ECI (USA) 

 
22 1993/94  ATLAS (Air Traffic Land and Airborne) Study Review  

for EU DG XIII, assignment as assessor for the review of the ATLAS project 
 documentation of PA Consultants (UK) in preparation for the ECÕs claim in court 

 
 
23 1993  Berlin Brandenburg International Airport Project (Airspace Requirements) 

BBI Project - Airspace Requirements with L&B, AP and Dorsch Consult for BBF, 
 including assistance to Landrum & Brown on the design of optimum instrument 
 departure and arrival routes for a new German international airport, and calculation 
 of the required TMA airspace areas up to FL 245 

 
24 1994/95  Air Traffic Services Financing Feasibility + Reorganization Study Bulgaria 

ATSA Bulgaria for EIB, performance of a financial feasibility and re-organization 
 study for Bulgaria in cooperation with Landrum & Brown (USA) and elaboration of 
 a technical ATC equipment requirements manual; a one year activity 

 
25 1995  Central European Air Traffic Services Center Location Study mit ANSA 

CEATS UAC Location Selection Study with WC&P for Eurocontrol, participation 
 in the WCP project with three ANSA members in comparing the suitability of 
 locations in the seven CEATS countries 

 
26 1995/96  Azerbaijan Air Navigation Services System Project mit ANSA 

AZAL ANS System Upgrading Project with WC&P for EBRD, participation in the 
WCP project on the modernization of the ANS system with three ANSA members,   
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including financing calculations and re-organization of the sysem and elaboration of 
the technical tender document; a one year activity 

 
27 1996  Air Traffic Control Technical Block Selection + Architecture  

for AZAL under contract of EBRD, performance of a follow-on contract for the 
 location study for the future TWR/APP/ACC technical block at Baku airport 

 
28 1997/98  Technical Services Consultancy to AZAL Azerbaijan 

for AZAL TSC Project with Integra Consult under contract of EBRD, joint-
 venture project with INTEGRA of Denmark and BAN of Germany on the 
 prepearation of the procurement and technical tender with ANSA evaluating six 
 industry proposals on the project; a one  year activity 

 
29 1998/99  EATCHIP III to EATMS Integration Study   

ESTEEM Study of EU DG VII with ADL / Cambridge Consultants, participation 
in the joint-venture project for elaboration of a transition strategy for the 
EATCHIP III ATM system plans to the future uniform European ATM system 
(EATMS); a one year activity 

 
30 1999/2000 Practical Air Traffic Services Training  

for ANS/CR of the Czech Republic, TWR, APP and ACC procedural courses to 
Czech, Slovenian, Macedonian and Albanian controllers including class-room 
lecturing and practical simulator training 

 
31 2000/01  Provision of Air Traffic Control Instructors 

to ANS/CR, contractor on the provision of 10 ATC instructors from 8 different 
 countries for 1,5 years at Prague 

 
32 2000/01  Air Traffic Services Operations Manual mit ANSA 

Production of an ATS OPM for ANS/CR, contractor  on the specification and 
 production of the 900-pages ATS procedures, rules & regulation operations manual 
 for the Czech Republic in English and Czech language, involving 10 experts over 
 1,5 years, and assessing all Czech legal air navigation documents and the air law on 
 its correctness and conformity with ICAO SARPs 

 
33 2002  Air Traffic Services Operations Manual mit ANSA 

Production of an ATS OPM for ANTA Albania, contractor  on the specification 
and production of the 900-pages ATS procedures, rules & regulation operations 
manual for Albania in English  language, involving 3 experts over 1 year, and 
assessing all Albanian legal air navigation documents and the air law on ist 
correctness and conformity with ICAO SARPs 

 
34 2003/4  DHX611 + BTC2937 Mid-Air Collision at †berlingen 
   Commentary on the Causes of the Accident, elaboration of a commentary in  
   cooperation with AIRADIO on the adherence or non-adherence to all applicable  
   german, swiss and ICAO SARPs as cause of the accident for the german and swiss 
   courts 
 
35 2006/7+9 CNS Provider SES Certification 
   Certification Assistance to Company BAN 2000 GmbH, assisting the company in  
   its efforts for CNS cerification in Germany and the EU in paving the ground for  
   the previously not forseen procedure with the MOT and ist CAA; a lengthy but  
   successful activity  
 
36 2006/7  ATS Operations Manuals under EU SES Requirements 
   Production of ATS Operations Manuals for Lahr, Mannheim, ZweibrŸcken,  
   Finkenwerder (AIRBUS Industries) regional airports in assisting them in their SES 
   certification process with the MOT 
 
37 2005/6  RADA Air Navigation Conference Berlin 2006 
   Arrangement, organization and conduct of the conference including all   
   presentations of ICAO, IATA, EUROCONTROL, BAN-2000, Universities Kiev  
   and Eskisehir, INDRA etc., plus conference moderation 
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38 2009  The ANS/CR ATS Proposal & Contract to German Regional Airports 
   Support to ANS/CR for Offer to 10 Regional Airports in elaborating a proposal to 
   10 german regional airports and drafting a corresponding contract in English and  
   German 
 
39 2005  PATA ATSOM Proposal Poland 
   Proposal  to the Polish ANS provider on the elaboration of a national ATS  
   Operations Manual for marketing through BAN-2000; an unsuccessful project 
 
40 2006  UKATSE CNS Service Provision Proposal 
   Elaboration of Ukrainian CNS Service Provision Concept and SES Ð conform  
   Rules for initiation of privatization of the Ukrainian CNS government services 
 
41 2007  Ukraine Civil Aviation Code Revision 
   Revision of the Ukrainian Civil Aviation Code for ICAO and EU/SES   
   conformance 
 
42 1993/4  European Regional Airlines Association 
   Support on the Implementation of RNAV Procedures under contract of ERA in  
   preparing presentations to the ERA member airlines and giving presentation on the 
   subject during three ERA conferences in Brussels, Nice and Bournemouth  
 
43 2012  BAN 2000 GmbH 
   Successful acquisition of a uccessor Owner and Operator to company Berlinrer  
   Anlagenbau at Dahlwitz (Brandenburg) in search for a suitable successor in Canada, 
   Germany, Israel, Denmark, Great Britain, France and Poland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


